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1.

Junnhalt der allgemeinen und Special -

Verordnungen , welc <e vom Auguſt des

Jahres 1788 . in den Braunſchweig - Lü -

neburgiſchen Churlanden publiciret

ſind , nebſt Einſchaltung eines

Edicts vom Junit ,

80 .

Edick gegen die Einfuhr frember grüner Seife
in die Herzogthümer Bremen und Verden ,

St . James den 13ten Jun , 1788 , *)

EY Edict macht bemerklich , es habe der Beſißer

der grünen Seifenfabrik in der Stadt Buxtehude ,

Sriedrich Lütpkens vorgeſteſlet , wie gedachte Fabrik

von

* ) Der <hronologiſchen Ordnung naß , hätte von obi »

gem Edicte bereits im erſten Stücke dieſes Jahrs
ganges ein Auszug geliefert werden müſſen , man

Sh 2 iſt
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von ihm. in ſolchen Stand geſeßet werden könne , daß

ſelbige , zumahl wenn die Einfuhr der in den übrigen

Pyovinzen der Churlande und veſonders zu Lüneburg

verfertigten Seife ferner freygelaſſen bliebe , die Einwoh »

ner der beywen Herzogthümer Bremen und Verden mit

grüner Seife in hinlänglicher Quantität , gehöriger Quas

lität und zu billigen Preiſen zu verſehen , im Stande

ſey . Seinem Antrage gejnäß iſt deshalb , gleichwie in

Anſehung des Färſtenthums Lüneburg , durch das

Edict vom aten Julit 1786 - * ) , die auswärts verfers

tigte grüne Seife auf eine Zeitlang verboten worden ,

nach vorher eingezogenem rathſamen EHE der Lands

ſchaft folgendes verordnet :

1) Soll vom aſten Febr . 1789 . an , in den nächſten

drey Jahren keine auſſerhalb den Charlanden verfertigte

grüne Seife bey Strafe der Confiſcation und Erlegung
des doppelten Werths der Waare , von welchem lekteren

die Hälfte . dem Denuncianten , die andere Hälfte aber ,

nebſt der confiſcirten Waare , der ordentlichen Civilobrigs

keit eines jeden Orts zufällt , als der ſie im gegenwärtis

gen Falle aus bewegenden Urſachen beygeiegt worden ,

in die Herzogthümer Bremen und Verden zum Verkauf ,

oder zum Gebrauch weiter eingeführt werden ,

2 ) Die in den Herzogthümern Bremen und Vers

den ſowohl , als die in den übrigen Provinzen der Churs

lande

iſt aber durch ein Verſehen behindert worden , ſols

<hen domais mitzutheilen .

x ) S , xr Jahrg , 28 St , S , 8, Nr , 22 ,
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lande verfertigte , und in vorgenannte Herzogthümer

einzuführende grüne Seife muß jedesmal mit einem Attes
ſtat der Fabrik und der Obrigkeit des Orts , von welchem

ſolche abgeſandt worden , begleitet werden ; widrigenfalls

wird ſie für ausländiſch geachtet , und damit noch Maaß !

gabe des 5. 1, verfahren . Dieſe Atteſtate ſollen an dems

jenigen Orte , woſelbſt die Waare verbleibet , den,daſelbſt

befindlichen Beamten und Gerichtsperſonen , oder an

ſolchen Orten , wo dergleichen Perſonen nicht ſind , den

Unterbedienten des Orts , oder Gerichts. Gräfen , ' Voigs

ten , Bauermeiſtern und Schulzen , eingehändigt werden ,

Dieſelbe haben darüber ein Diarium zu führen , und

müſſen die Atteſtate mit dem forderſamſten der ordents

lichen Civil : Obrigkeit des Orts einliefern .

Wird aber die Waare weiter auſſerhalb den Het ?

zogthümern Bremen und Verden geführt , ſo ſollen ges

dachte Atteſtate an dem lekten Gränzorte der ordentlichen

Amtsobrigkeit ſelbſt , oder auch den in dem Orte befindlis

<hen Unterbedienten , Gräfen , Voigten , Bauermeiſtern ,

Schulzen , oder auch den Zollhebern , oder Pächtern eins

gehändiget werden , und lektere ebenfalls ſchuldig ſeyn ,

ſolche Atteſtate anzunehmen , und ſie ihrer ordentlichen

Obrigkeit abzuliefern .

3) Wenn Fracht/Fuhrleute fremde grüne Seife uns

mittelbar durchfahren , oder ſofort bey deren Ankauf auf ;

laden , ſo ſollen in den Städten Stade , Buxtehude und

Verden von Burgermeiſter und Rath daſelbſt , auf dem

platten Lande aber von der ordentlichez Civilobrigkeit

Hh 3 oder
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oder deren nächzeſeßten Amts : und Gerichts/ Unterbediett!
ten , oder Gräfen , Voigten u. ſ. f. die Faſtagen , worin

die Seife ſich befindet , auf die Art verſiegelt werden ,

daß ein gedoppelter Bindfaden durch einen der Seiten ?

ſtäbe queer über jeden.Boden und durch den gegenüberſte!
henden Stab gezogen , in der Mitte des Bodens zuſams

mengefüget , und auf demſelben das beſonders anzuſchafs

fende , die Buchſtaben G. R. enthaltende Siegel geſeßt

wird *) . Hierbey muß den Fuhrleuten ein Paßirzettel

ertheilt werden , worinn die Faſtagen mit ihren äußerli :

<hen Merkzeichen , imgleichen deren Gewicht , auch wos

hin die Waare beſtimmt ſey , deutlich zu melden , und iſt

dieſer Paßirzettel darauf bey dem leßten Gränzorte in

dem Herzoathum Bremen oder Verden von den Fuhrleus

ten den Gräfen , Voigten 2c. des Orts zu produciren,und

von lekßteren zu examiniren , ob auch alle Waare ,

ſo bey der Einfuhr angegeben , no < vorhanden ſey ; da

ſodann dieſer Amts - oder Gerichts - Unterbedienter , den

Paßirzettul an ſich zu nehmen , und die Waare paßiren zu

laſſen hat , ſonſt aber , wenn die Anmeldung bey dem

erſten Orte nicht geſchehen , oder auch von der Waare

bey der Durchfuhr ein Theil abgeſezet worden , iſt die

SWaare von ihm anzuhalten und davon an die ordents

liche Civil - Obrigkeit zu weiterer Verfügung zu berichten ,

Wird

* ) Stätt der hier verdrdneten Verſiegelung iſt mits

telſt Ausſchreibens vom 28ſten Nov . 1738 . die

Plombirung der durchgehenden grünen Seife vers

fügt worden , wovon an gehörigem Orte um !

ſtändlichere Anzeige geſchehen wird .
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Wird aber die fremde grüne Seife einem oder dem

andern Factor oder Spediteur in den Herzogthümern

Bremen und Verden zu weiterer Spedirung zugeſandt ,

und unmittelbar niedergelegt , ſo hat die Obrigkeit des

Orts oder der Amts und Gerichts - Unterbediente , Voigt ,

Gräfe , Schulze , oder Bauermeiſter des Orts , nicht

nur die Faſtagen der Waare bey deren Ankunft auf ges

ſchehene Meldung ſofort , wie oben beſchrieben , zu ver ?

ſiegeln , und davon das Gewicht nebſtFaſtagen in ſeinem

Diario zu notiren , ſondern auch demnächſt bey deren

weiteren Verſendung einen Paßirzettel darauf zu erthei !

len , welcher auf obbemeldete Weiſe bey dem lekten

Gränzorte abzugeben iſt . Die Verſiegelung und Ers

theilung der Paßirzettel geſchiehet in beyden Fällen uns

entgeldlich .

4 ) Haben die jedes Orts angeſeßte Amts und Ges

richts - Unterbediente , Gräfen , Schulzen , Voigte und

Bauermeiſter von der in andere Provinzen der Churs

lande durchgehenden , oder nach fremden Orten beſtimm

ten ausländiſchen grünen Seife ein richtiges Diarium

zu halten , und darin die Nahmen . der Fuhrleute , und

woher ! ſelbige gebürtig , auch wohin und an wen die

Seife geliefert werden ſoll , genau anzuführen , ſolches

Diarium auch der ordentlichen Orts - Obrigkeit ungeſäumt

zuzuſtellen , dieſe aber dem Amte oder Gerichte , woſelbſt
die durchgehende , nach auswärtigen Gegenden beſtimmte

Seife paßiren muß , von Zeit zu Zeit Nachricht zu ertheis

len , um ſich darnach zu richten , und wenn etwa die Seife

daſelbſt nicht angekommen , oder durc <gegangen , ihnen

Hh 4 aber
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äber nicht gemeldet worden , weitere Nachfrage
und Erkundigung anzuſtellen , damit die Contraveniens

ten zu gebührender Strafe können gezogen werden .

5) Die Unterſuchung und Cognition der gegen
dieſe Verordnung vorkommenden Unterſchleife , ſoll eines

jeden Orts ordentlicher Civil - Obrigkeit verbleiben , welche
die Strafgelder zu erheben , und dem Denuncianten die

Hälfte derſelben auszuzahlen hat . Die andere Hälfte
der Straäfgelder fällt hingegen dem Amte oder Gerichte
zu , welches die Unterſuchung gehabt .

6 ) Dem Königl . Geheimen Raths : Collegio iſt es

vorbehalten worden , das Verbot auch vor Abläuf des

feſtgeſeßten Zeitraums zu widerrufen , ſobald gegründete
Klagen über veiſchlimnierte Güte der einheimiſchen grüs
nen Seife , und ſolche Preiſe entſtehen , welche die in

Hamburg , Altona und Bremen gängige Preiſe übers

ſteigen , öder der Buxtehudeſche Seifenfabrikant Lütkens ,

ſeinen vor Erlaſſung dieſes Verbots gethanen Verſiche :

rungen überhaupt nicht nachkommen ſollte . Auch ſoll
bey eintretendem Mangel einheimiſcher Seife die Ein !

fuhr der fremden denen , welche darum nachſuchen , wenn

ſie bey ihrer Obrigkeit än Eidesſtatt verſichern , daß ſie
die von der Buxtehudeſchen Fabrik verſchriebene grüne

Seife , nac < Verlauf von vierzehn Tagen , a dato der

Beſtellung nicht haben erhälten können , zu einer ſolchen
Quantität verſtättet werden , daß ſte binnen den nächſten
zwey Monathen ihren gleichfalls an Eidesſtatt änzuges
benden Debit damit beſtreiten können ,

7)
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») Es ſoll und will der Seifenfabrikant Lütkens

zu Buxtehude den Einwohnern der Herzogthümer Bre

men und Verden , welche über ſechs Meilen von Buxtes

hude entfernt ſind , die Tonne grüner Seife um 16 ßl .

wohlfeiler , als ſie an andere näher wohnende von dar

Fabrik verkauft wird , und zwar in unveränderter Güte

überlaſſen , auch fernerhin wie vormals geſchehen iſt , die

von Stade aus beſtellte grüne Seife , ohne für Fracht

etwas zu verlangen , frey daſelbſt abliefern ,

GT.

Verordnung wegen der im Fürſtentum füneburg
zu gebrauchenden Gehülfsſteuren . Chelten -
ham den 4ten Aug . 47883 :

Der Eingang hievon beſagt , daß ob zwär das Schars
und Steuer » Aerarium des Fürſtenthums Lüneburg
durch die ſeit einiger Zeit ihnen zugefloſſene Unterſiüßung ,
in die Umſtände gebracht worden , mit geringeren extras
Gtdinairen Beyträgen , als vorhin , beſtehen zu können ,

dennoch verſchiedener Urſachen wegen , und beſonders in
Betracht der ſtärken Abgänge , welche mehrere alte Ins
traden erlitten haben , erwehnte Caſſen fernerer Beyx

hülfen zur Erhaltung des Landes : Credits , und künftiger
Erleichterung der Unterthanen , ohnumgänglich benöthis
get bleiben ,

Als nun bey der Gelegenheit zusleich auch voraes

kommen , daß durc die Fol32 der Zeit , mit einigen biss

hev üblich geweſenen Gehülfs - Abgaben ſich verſchiedene

Ph 5 Nach »



474 SGESREI

Nactheile verbunden , die deren ferneren Gebrauch

nach ihrem thei1s ſchon eingetretenen , „theils bevorſtehen ?

dem Ablaufe bedenklich machen .

So haben Zhro Majeſtät der König aus hegender

landesväterlicher Vorſorge für das Beſte der Unterrhanen ,

und auf allerunterthänigſten Antrag der getreuen Präs

laten , Ritter » und Landſchaft des Fürftenthums Lünes

burg ſich bewogen gefunden , mit den Unterſtüßungsmits
teln der vorbenannten Caſſen ſolche zweEmäßige Aende »

rungen zu treffen , daß ſämmtliche Eingeſeſſene nach eis

nem billigen Verhältniſſe der Umſtände zu den erforder »

lichen Gehülfs : Abgaben herbeygezogen , ſolche mit Entv

fernung alles empfindlichen BedruEs in Rückſicht auf

jeden einzelnen Contribuenten , ohne beſchwerliche Ves .

xation , unter möglichſter Sicherheit gegen erhebliche Des

Ffrauden erhoben , und genannten Caſſen hiedurch ein ſich

alle Jahr ziemlich gleich bleibendes zuverläßiges Einkom »

men verſchaffet werden möge .

Zu dem Ende iſt es dann Ihre Abſicht und Mey »

nung , die vorherigen Tripla Contributionis extraordinas

ria nebſt den Steuren und Impoſien ' von Kaffee , Zukt

ker , Candis , Thee * ) und einigen andern geringeren

Ars

*) Jedes Triplum Contributionis Extraordinarium ,

beträgt ſo viel als eine monathliche Contribution
über das gewöhnliche Contingent der jährlichen

zwölf Monathe . Das Pfund Kaffee war mit

2 gar : beiegt 3 das Pfund Zucker , im Fürſtenthum

Fabricirt mit 6 pf - auswärtiges mit 8 pf. , das Pfund

The2 mit 6 mgt «
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Artikeln völlig bey Seite zu ſeßen , auch die neuere Abs

gabe von Wein um die Hälfte zu vermindern 7 dagegen

aber mit der Fortdauer verſchiedener , ſchon länger üblis

< en Conſumtions : Steuren , eine neue Meublens

Handels und Guartal Steuer auf ſec <s nacheinans

der folgende Jahre , als vom erſten Jenner des Jahres

1789 . bis zum Ablauf des December | Monaths 1794 «

einzuführen ,

Während des vorbeſchriebenen Zeitraums ſoll es

mit ermeldeten , ſotwvol älteren als neueren Abgaben , fols

gendermaßen gehalten werden :

Erſter Abſchnitt .

Von der Conſumtions » Steuer .

1) Zur Conſumtions - Steuer wird entrichtet , auſſer

denen der nac <hbenannten Artikel wegen ſonſt noch ſtatt

findenden Licent » und Acciſe - Abgaben, .

2) Von allem in dem Fürſtenthum verconſumirenden

Wein » und Zittereßig , für jeden Anker oder 105

Stübchen 5 mgr .

b ) Vom Diereßig , er ſey einheimiſch oder ausländiſch ,

fär das halbe Faß oder 50 Stübchen 12 mgr .

c ) Für jeden Anker Wein , von was für einer Sorte

derſelbe auch ſey , 12 mgr .

mithin vom Oxthöft 2 Rthlr .

d) Für jeden Ohm oder , 40 Stübchen ausländiſchen

Braänntewein , ſo weit deſſen Einfuhr erlaubt iſt ,

Liqueurs - , Arrac und Rum mit eingeſchloſſen ,
6 Rehlr . 24 mgr .

|
274
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e ) Von jedem Spiel Carten 1 mgr , 4. pf .

€) Vom ſpaniſchen Schnupftaba >, a Pf , 12 mgy .

O) Vom Rappee - Taba > 6 mar .

h ) Vom grainirten Tabac 5 mgr .

1) Von jedem Stein quſſer Landes gehenden Flachs

12 mgr .

2) Niemand ſoll von vorſpecificirken Steuren frey

bleiben , er ſey wer er wolle , Geiſt » oder Weitlicher , Ades

Iich oder Unadelicher , Civil ! oder Militair . Bedienter ,

Bürger oder Baver , wes Standes und Würden dieſelben

auch ſeyn mögten , vielmehr abe ? iſt ein jeder ohne Uns

Terſchied und alle Rückſicht auf einige anzuföhrende Pris

vilegia , zu Entrichtung der erwähnten Anlagen vers

pflichtet und gehalten .

Auch wollen Zhro Majeſtät der König , dafern ſie

etwa in Zukunft während der Fortdauer der erwähnten

Steuren , auf einige Zeit in dem Fürſtenthum Lüneburg

Sic mit Ihrem Hofſiaat aufhalten würden , dieſelben

gleichfalls entrichten laſſen .

3) Wenn jemand von vorſpecificirten Waren ents

Weder zur eigenen Conſymtion oder zum Wiederverkauf

etwas auſſer Land2s kommen läßt ; ſo iſt wegen Beſors

gungen des dabey zu ertheilenden Frachtbriefes und der

Angabe der Waaren bey der Receptur , alles das nach

Wis voy zu beobachten , wäas dieſerwegen in der Verords

nung wider die Defrauden vom 5ten Auguſt 1777 , feſts

geſeßt worden ,

4 )
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4) BVerſchiket oder tranſportiret jemand für ſich

vder einen anderen Flachs auſſer Landes ; ſo iſt derſelbe

ſchuldig , deſſen Beſtimmung der Receptur des Orts ans

zugeben , wo derſelbe zuerſt abgeht . Allda muß auch

die Steuer hievon berichtiget werden , woferne nicht die

Waare durch andere Orte kommt , wo landſchaftliche

Recepturen ſind ; in dieſem Falle bleibt es freygeſtellt ,
die „ Abgabe exrſtbey der leßten Gränz » Receptur zu ers

legen .

Wer ohige Vorſchriften unbefolgt läßt , der leidet

die Strafe wirklicher Defraudanten .

5) Alle durchgehende Waaren bleiben von benanns

ten . Steuren befreyet - Nur muß in Anſehung der An -

gabe und Viſitation derſelben auch Erforderung der Pat ?

ſir -Zettel , und deren nachherigen Ablieferung dasjenige

befolgt werden , was vorerwehnte Verordnung wider die

Defrauden mit ſich bringt .

6 ) Die Weinhändler , welche große Lager haben ,

ſind ſchuldig , ſolherhalb mit den Recepturen ordentliche

Abrechnungsbücher zu halten , ſich über alles , was ſie

nach und nach bekommen , und wieder abſetzen , alle Mos

nathe gehörig zu berechnen , und von deim debitirten

pflichtigen - Getränke die Steuer zu erlegen .

7) Zur Erleichterung des auswärtigen Handels mit

vorbenanntem belegten Getränke , ſoll auf beſtimmte

Quantiiäten , wenn ſolche auſſer Landes gehen , die ers

legte Steuer zurü &bezahlt werden .

E3 iſt aber erforderlich , daß alles was verſchi >t

werden ſoll , bey den Reocepiuren ſpecijice nebſt dem Ort

ver
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der Beſtſmmung und dem Namen des Empfängers ans

gegeben , gehörig viſirt , bey Verſendungen in Körben

und Paketen , ſolche verſiegelt , ein Paßirzettel darüber

ertheilet , und dieſes höchſtens binnen vier Wochen von

dem lekten Gränzort , woſelbſt die Waare auſſer Landes

gegangen , atteſtirt zurüFgeliefert werde .

Näch Bedbachtung des angeführten wird die bezahlte

Steuer jedesmal reſtiiuiret , wenn die Verſendung dex

vorerwehnten Getränke , in ganzen und halben Ankern

zm Holze geſchiehet , bey Bouteillen aber erſt. von der

Zahl 40 , und für das , was darüber iſt , nur bey Duans

titäten , welche einem halben Anker , zu 25 Bouteillen

gerechnet, gleichkommen .

8) Werden Defrauden in Abſicht der obbemeldeten

Steuren begangen 3 ſo iſt das Verſchwiegene nicht nur

zu confiſciren , und deſſen Werth dem Aerario zu berech :

nen , ſondern es ſoll auch der überführte Defraudant

auſſerdem gehalten ſeyn , die untergeſchlagene Abgabe

vierfach zu erlegen , wovon ein Drittel der Caſſe , das

andere Drittel der Orts Obrigkeit , und das dritte dem

Denuncianten zu ſeiner Ergöklichkeit zufließen .

Gedachte Strafe findet in doppelter Maaße ſtatt ,

wenn jemand auf auſſer Landes gehende Artikel durc <

betriegliche Mittel eine Reſtitution der Abgabe zu er

halten ſuchet , oder wirklich erſevleicher . - Vermag in ſol “

< en Fällen der Defraudant erwehnte Geldbuße armuthss

Halber nicht zu erlegen , wie auch bey mehr als dreytaas

liger Wiederholung des Pnterſchleifs , oder wenn ander ?

wicht
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wichtige Urſachen eintreten , ſo ſoll die verordnete Geld :

buße in eine empfindliche , nach Befinden der Umſtände

zu determinirende Leibesſtrafe verwandelt werden , ohne

daß jedoch bey Hinlänglichkeit des Vermögens , den feſt :

geſeßten Denuncianten - Gebühren hiedurch Abbruch ges

ſchehe .

Zweyter Abſchnitt .
Von der Meublen + Steuer .

9 ) Unter dem Namen der Meublen - Steuer ſoll

hinführo von jedem Zimmer , es mögen ſolches Säle ,
Stuben , Kammern oder Kabinetter ſeyn , deren Wände

mit Boiſerie vder . Tapeten bekleidet , mit Gemählden

oder Kuvpferſtichen behangen , mit Flieſen oder Gips bes

legt , mit Farben angeſtrichen oder Büſten geziert ſind ,

folgende Taxe für jedes Jahr der Dauer dieſer Abgaben

bezahlt werden :

Für 1 decorirtes Zimmer der obigen Art x Rthlr . 12 gr .
2 decoritte ' = = = 2 = 12 =

SR SEE EE UR EPR 21128 DNHOLM

ai R Dee GE EE
ERTE

IKER NSN ee DEE
2051M6

- - " 6 = und was darüber 5 = = » =

ohne weitere Progreßion .

10) , Die Abgabe findet auf alle Häuſer ohne Aus -

nahme Anwendung , welche im Fürſtenthum Läneburg

belegen ſind , es mögen ſolche zur Wohnung oder Vers

gnügen dienen , freye oder unfreye Beſißer haben ,

es
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Jedoch werden Zimmer in den Gartenhäuſern ,

welche ſich auf dem Bezirke des Grund und Bodens bes

finden , der zu dem Hauptgebäude gehöret , folglich als

wahre accelloria hievon zu betrachten ſind , den Wohns

Häuſern mit beygezählt , wenn einerley Beſißer ſolche

im Gebrauche haben .

x1 ) Von der Abgabe bleiben ganz ausgeſchloſſen

diejenigen Zimmer , welche in öffentlichen Gebäuden zu

der Verſammlung der Gerichte oder anderey Collegien ,

pder zu dem Convent der Stifter und Klöſter beſtimmt

find , wie auch die zum Gebrauch der Hoſpitäler gewids

zmeten Zimmer .

Zmaleichen fällt die Abgabe für ſolhe Häuſer und

Zimmer weg , welche unfreye Eigenthümer bisher zu vers

miethen gewohnt geweſen , während der Zeit , daß ſolche

wenigſtens ein halbes Jahr auſſer Miethe ſind , und gar

nicht gebrauchet werden .

Dieſe Befreyung leidet aber auf anderen Nichtge :

Brauch überall keins Extenſion , es wäre dann , daß etwa

Official» Häuſer ein völliges Vierteljahr hindurc <, oder

länger unbewohnt blieben .

Ferner kommen bey der Abgabe nicht mit in An ;

Fchlag , Schattenriſſe , einzelne Gemählde oder Kupfer ,

deren Anzahl in einem Zimmer nicht über drey Stuck

hinausgehen , wie auch ſole Kupfer , welche nur wes

nige Groſchen am Werthe haben , womit Leute geringen

Standes ihre Zimmer zu behängen pflegen .

Nicht minder bleiben endlich alle hölzerne Beklei «

dungen frey , womit nicht die ganze , ſondern nur ein

Theil
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Theil der Wand , mehr aus Nothdurft , als einer Vers

zierung wegen , belegt iſt .

12 ) ( Es ſoll die Abgabe von dem Bewohner und

nicht von dem ESigenthümer entrichtet werden , wenn die

Häuſer oder Zimmer anderen vermiethet ſind , und wers

den in ſol < em Falle der Vermiether und Miethsnann
für ganz verſchiedene Contribuenten angeſehen .

Hingegen wird das Haus nicht als getheilt betrach
tet , wenn etwa jemand Eltern , Kinder , Kindeskinder,
oder des Mannes und der Frauen leibliche Brüder und

Schweſtern , oder ſon jemand unentgeld ! ich bey ſich wohs
nen hat , dec in des Betvohners Dienſten ſieht .

Auch ſoll die ſeparivte Berechnung keine Statt has
ben , falls einer dürftigen Perſon aus Mitleiden eine

freye Wohnung gegeben wird .

i3 ) Wer während den gewöhnlichen Quartalzeiten

vier Wochen hindurch Häuſer oder Zimmer bewohnet ,

der hat die Abzabe vom ganzen Quartal zu bezahlen ,

woferne nicht ſolche in eben dem Quartale noch, einen

avdern Bewohner erhalten . Lekterenfalls muß jeder

Bewohner nach Verhältniß der Gebrauc <szeit die Laſt

der Abgabe tragen .

Boy vermietheten Häuſern und Zimmern haftet

aber alsdann der Eigenthümer fürs Ganze , und kann

ſich darüber mit ſeinen Miethsleuten berechnen .

Bey Official - Wohnungen hingegen , hält ſich die Caſſe
an den neuen Bewohner , der dafür jedesmal die ſeinem

Qilnnal . 3r Jahrg . 38 St . ) Ii Vors
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Vorgänger oder deſſen Erben obliegende Abgabe von den :

Metlioramentengeldern inne behalten darf .

Neben obiger Verbindlichkeit hat auch der Vermie :

ther noch die Pflicht , in Städten , wo landſchaftliche Res

cepturen vorhanden ſind , der Receptur davon Anzeige zu

thun , wenn ein Miethsmann auſſer der gewöhnlichen

Zeit ausziehen ſollte , und falls jener dieſe Anzeige vers

ſäumet , muß ſolcher für die Abgabe einſtehen .

An denen Orten aber , wo keine landſchaftliche Res

Cepturen ſich befinden , erfordert es die Schuldigkeit des

Vermiethers , vor dem „Abzuge des Miethsmanns die

nächſtfällige Abgabe einzuheben , ' und. nsthigenfalls zu

deren Sicherheit ein Unterpfand von dem ausziehenden
Miethsmann zurüczubehalten «

14 ) Für die zu verpachteten Gütern gehörende

Häuſer hat der Eigenthümer des Guts die Abgabe zu

entrichten , woferne nicht die Häuſer getrennet vom Haus :

halte , an dritte Perſonen vermiethet ſeyn ſollten , oder

zwiſchen dem Eigenthümer und dem Pächter ein anderes

verabredet wäre . Gleichwohl kann ſich die Caſſe auch

an lezteren halten , wenn erſterer etwa mit der Abgabe

in Rückſtand bliebe , und erlängt der Pächter alsdann -

das Recht , die ausgelegte Steuer an der Pacht oder

dem Inventario zu kürzen .

Bey dem Abzuge eines Pächter3 , der die Steuer

für ſich übernommen , ſoll übrigens der Eigenthümer des

Guts auf ähnliche Weiſe wegen dey völligen Abgaben
eins
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einſtehen , wie es in Abſicht anderer Miethsleute dem

vorhergehenden 5. gemäß , verordnet worden .

15 . Schiket ein Freyer falſche Angaben in der Spe :

eification der Zimmer ein , ſo ſoll derſelbe nicht nur des

Rechts verluſtig werden , das Steuer : Verzeichniß ſelbſt

zu verfertigen , und ſchuldig ſeyn , hinführo ſeine Zimmer

gleich den Unfreyon von der Obrigkeit verzeichnen zu

laſſen , ſondern auch die ganze Summe der defraudirten

Abgabe zehnfach nachzubezahlen , wovon die Hälfte dem

Denuncianten zu verabreichen , das übrige aber gewöhn :

lichermaßen zu berechnen iſt .

Wer von ihnen den Zuwachs der Abgabe im erſten

Zahlungs - Termine zu melden verſäumt , der leiſtet dafür

doppelte Zahlung .

In dieſe Strafe der doppelten Zahlung fallen auch

alle übrige Bewohner meublirter Zimmer , wetin bey der

durch die Obrigkeit zu beſchaffenden Aufzeichnung eines

oder das andere verdeimlichet wird , oder die geſchehenen

Veränderungen zum Nachtheil der Caſſe unangemeldet

bleiben .

Dritter Abſchnitt .

Von der Handels : Steuer .

16 ) Der Handels - Steuer ſollen alle Kaufleute nebſt

den Schußjuden unterworfen ſeyn , welche im Fürſiens

thum Lüneburg mit Tüchern , ſeidenen oder wollenew

Zeugen , Galanteries oder auch ſonſtigen kurzen Waaren ,

mit Kaffee , Zu > er oder Reis Handel treihen .

: 17 Es
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Es erlegen dergleichen Kaufleute , wenn ſie Behuf
des Handels weder Bediente noch Burſchen halten, viert “
teljährig drey Rthlr .

Wer aber von ihnen einen Comtoirladen - Bedienten

oder Burſchen hat , der bezahlt vierteljährig 6 Rthlr ,

Handels - Steuer 3 wer zwey Bedienten , oder einen Bes

dienten und Burſchen hält , der erlegt alle Quartal 5
Riählr . und ſo für jeden vierteljährig 1 Rthlr . mehr , ohne

Unterſchied , ob dergleichen Bediente und Burſchen
Fremde , Verwandte oder eigene Söhne ſind .

Denen Witwen ſoll jedoch , um ihnen die Fortſeßung

des Gewerbes zu erleichtern , für einen Bedienten die

Hälfte der Abgabe erlaſſen werden .

'
17) . Eine gleiche Abgabe nach obiger Taxe , ents

richten ſämmtliche Apotheker , jedoch ſolchergeſtalt , daß

für die Lehrburſchen in den Apotheken während der ers

ſten drey Jahre ihres Lehrſtandes nichts angerechnet

wird.
:

Stehet die Apotheke in Adminiſtration , ſo iſt der

Eigenthümer ſchuldig , die Abgabe zu tragen .

18 ) Alle Factoren und Spediteurs , die keinen

ſolchen Handel führen , worauf ohnedem nach dem 5. 16 .

die Handelsſteuer ruhet , bezahlen zwey Drittel der ans

geſekten Abgabe , folglich , wenn ſie keine Bedienten oder

Burſchen halten , vierteljährig 2 Rtehlr . , wenn ſie deren

aber einen haben , 4 Rehlr . bey zweyen 4 Rthlr , 24 mgr . ,

und ſo für jeden vierteljährig 24 mgr .

19)
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r9 ) Sn den kleinen Städten und Fle >en , und übers

haupt an ſolchen Orten , wo keine eigentliche Kaufmannss

Sinnungen ſind , entrichten diejenigen , welche von den

Waaren zu verkaufen haben , die der 5. 16 . nahmhafe

macht , aber den Handel ohne Gehülfen , überhaupt nur

zum Nebengewerbe gebrauchen , nach Verſchiedenheit der

von der Obrigkeit und den Landſchaftlichen Acciſe : und

Impoſt : Commiſſarien gemeinſchaftlich zu ermäßigenden

Umſtände , vierteljährig x bis 2 Rthlr . an Handelss

ſteuer .

20 ) Andere Gattungen des Handels , welche nicht

ausdrücklich hier benannt worden , ſind von der Handels

ſteuer ausgeſchloſſen . JInſonderheit bleibt auch der unz

gemiſchte Handel mit Landesproducten und Landes : May

nufacturen , mit Hokens und Schmierwaaren , und der

ſogenannte Trödelhandel von der Abgabe völlig befreyet .

21 ) Wenn Kaufleute und Krämer , die weder Las

dendiener noch Burſchen halten , wegen ſchlechter Vermss

gens / Umſtände nicht im Stande ſeyn ſollten , die verord ?

nete Abgabe zu erlegen 3; ſo wird es ſolchen vergönnetk ,

einen Erlaß daran nachzuſuchen .

Sie haben ſich dabey jedesmal auf Johannis und

Weyhnachten zu melden . Wer dieſe Tormine verſäumt ,

der muß während des folgenden halben Jahres die anges

ordnete Abgabe ohne Erlaß entrichten . Auch kann keiner

von denen jemals Anſpruch auf ſelbigen machen , die

Behuf ihres Handels einen Bedienten oder Burſchen

halten ,

Ii . 3 Die
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Die Unterſuchung der Statthaftigkeit ſolcher Ere

laſſe bleibt in den Canzleyſäßigen Städten den Magi »

ſtraten daſelbſt allein reſervirt , an qnderen Orten des

Fürſtenthums hingegen , hat ſelbige des Orts Obrigkeit
mit den beſtellten Acciſe » und Impoſt : Commiſſarien ges

meinſchäftlich zu beſorgen .

Von den zuläßig erkannten Remißionen wird hiers

auf unter Anführung der eintretenden . Geründo * an das

Landſchaftliche Collegium Bericht erſtattet , welches dann

darüber weitere Reſolution ertheilt , und wegen der ge :

nehmigten Remißionen die Recepturen mit Erlaſſungss

Scheinen verſichet .

22 ) Wer bey der Angabe ſeiner Comtoir - und Las

dendiener oder Durſcen eine Unrichtigkeit begeht , und

dieſer überführet wird , der ſoll die untergeſchlagene Abs

gift zehnfach erlegen , wovon die Hälfte dem Denuncian

ten zufällt , das übrige aber gewöhnlichermaßen zu bes

rechnen iſt ,

Vierter Abſchnitt .

Von der QuatrttalsSteuer .

23 ) Die Quartal : Steuer erſireEt ſich nach Vers

ſchiedenheit der unten vorkommenden Claſſen , in den

drey erſten derſelben auf Manns » und Frauensperſonen ,

welche das 14te Jahr erreicht haben , in den beyden leks

ten aber gehet ſolche nur die Perſonen männlichen Ges
|

ſchlechts an , ynd werden damit älle diejenigen belegt ,

welche nicht . durc < nachſtehende Ausnahmen beſonders

und nahmentlich davon eximiret ſind .

Es
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Es bleiben nemlich mit der Abgabe gänzlich verſchos

net , die zur immatriculirten Ritterſchaft gehörende von

Adel und Begüterte im Fürſienthum Lüneburg , alle bey

den höhern Collegien daſelbſt angeſeßten Räthe und Des

cretarien , ſämmtliche Ober » Officiere , ſoxvohl bey den

Feld » als Landregimentern nebſt ihren Bedienten „> des -

gleichen die Auditeurs und Regiments - Chirurgi , ferner

Beamte , Prediger , Stifter und Klöſter , nebſt allen ,

welchen die im 8. 75 . der Licent/Ordnung vorgeſchriebene

Licent ; Reſtitution zu gute kömmt .

Dieſe Exemtion beſchränkt ſich jedoch lediglich auf

die Herrſchaften und Hausdomeſtiken, mit Ausſchluß derer ,

welche bey der Dekonomie der Güter angeſekt ſind ; als der

Verwalter , Hofmeiſter , Knechte u. f. w.

Ferner ſollen auch alle in Königl . Churfürſtl. Dienſten

oder Penſion ſtehende Unterofficiere , gemeineSoldaten ( jes

doch mit Ausſchluß der gemeinen Landſoldaten ) Reuter und

Dragoner eine Befreyung von der Abgabe zu genieſſen

haben , es wäre dann , daß dergleichen Gemeine zugleich

bey Officieren dienten und deren Livree trügen , ihre Herrs

ſchaften aber nicht zurMeublenſteuer contribuirten , maßen

ſie alsdann gleich anderen der Quartal ; Steuer zu unter ?

werfen ſind .

Endlich aber erhalten nebſt denen , welche zur Handelss

ſteuer contribuiren , noch alle Freye und Unfreye eine Auss

nahme von der Abgabe , die kein bürgerliches Gewerbe

treiben , und zur Meublenſteuer beytragen ,

504 Sollte
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Sollte indeſſen jemand von denen , die ſich durch die
Meublenſteuer von der Quartalſteuer befreyen können ,
weniger unter der erſteren Rubrik aufbringen , als die lez »
tere für ihn und ſeine Hausgenoſſen berragen würde ;
ſo muß ſoviel bey der Meublen + Steuer zugelegt werden ,
das ſolche dem Ertrage der QuartalSteuer gleichkommt ,

24. ) In der erſten Claſſe werden alle Vierteljahr 4 8gr.
entrichtet , und dieſe haben zu bezahlen für ſich , ihre
Hausgenoſſen und Domeſtiken , ſowohl männlichen als

weiblichen Geſchlechts , die das 14te Jahr erreichet haben .

x) Alle nicht aus vorangeführten Gründen eximirte
Freye und Unfreye , im Geiſtlichen , weltlichen oder Militair »
Stande ſtehende Bediente , bey den erſten excluſive der
Küſter , Organiſten und Schulmeiſter ; im Civil : Stande
excluſive derPedellen , Canzl2y : Boten und ſonſtiger gerins
geren Bediente ähnlicher Art ,

2 ) Alle ſtudirte Practici .

3) Diejenigen welche von ihren eigenen Mitteln leben ,
falls nemiich die unter Nro . x, 2 und 3 genannte Perſonen ,
keine der Quartal : Steuer gleichkommende Meublens

Steuer entrichtet ,

4) Alle Weinſchenker , Gaſtwirthe in den Städten ,

Vorſtädten und Flecken , wie auch ſolche Herbergierer auf
dem platten Lande , welche an den Poſt : und Heerſtraſſen

wohnen , und dazu eingerichtet ſind , daß ſie Leute von

mittleren und höheren Ständen beherbergen .

5) Die mit Korn , Holz , Wolle , Flachs , Kaufgarn ,

Wachs , Honig , wie auch mit Hoken ; und Schmier: Waaren

hans
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handelnde Einwohner der Städte , Vorſtädte und Flecken ,

jedo <m unrer der Einſchränfung, ' daß nur die großen

Kornhändler zu dieſer Claſſe zu rechnen ſind , weiche mits

unter Wiſpeiweiſe Korn verkaufen , auch ſoiche Hotzhändler
nicht hieher geßören , die mit Feuer - Holz handeln , uad

daſſelbe lediglich in kleinen weniger als einen Faden bes

tragenden Quantitäten verkaufen .

6 ) Pächter , welche jährlich eine Pacht von r 50 Thaler

und darüber bezahlen , wie auch alle in ' Privat ' Dienſten

ſtehende Verwalter , Schreiber und Förſter , für ſich und

ihre Familie , jedoch excluſive der Domeſtiken .

25) . In der zweyten Claſſe trägt die Abgabe alle

Vierteljahr 3 ggr . und ſollen dieſelbe für ſich und ihre

Hausgenoſſen beyderley Geſchlechts entrichten :

1) Fabrikanten .
3

2) Alle Bürger und Einwohner der Städte , Vorſtädte

und Flecken , welche ein wiſſenſchaftliches oder anderes

Gewerbe treiben , das nicht zu den eigentlichen Handwers

ken gehört , und nicht unter der erſten Claſſe genannt

worden ,

3) Handwerksmeiſter , welche ihre Geſellen gewöhnlich

nicht beköſtigen , und mit ihnen nicht auf Arbeit gehen .

4) Diejenigen Landleute , weiche ſich mit Bierbrauen

oder Brannteweinbrennen mit einem Holz Korn » Wolles

oder Hoken - Handel beſchäftigen .

5) Juden , welche keine Handelsſteuer entrichten .

GS 26 )
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26 ) Wenn jemand aus der- erſten und' zweyten
Claſſe ſich mit mehr als einem Gowerbe ' abgiebt , ſo bes

zahlt ſolcher für ſich und ſeinen Ehegatten die Abgabe
doppelt , und ſoll. bey mehzveren Gewerben ſich die Claßis
fication immer nach der höchſten Taxe richten .

'

27 ) In der dritten Claſſe iſt der einfache Saß des

vierteljährigen Beytrages 2 ggr . Solches haben zu er

legen für ſich und ihre Hausgenoſſen beyderley Ge

ſchlechts :
)

r ) Die nicht zur erſten Claſſe gehörende geiſtliche
und weltliche Bediente , jedoch excluſive der Küſter > Or

ganiſten und Schulmeiſter auf dem Lande , wie auc ) der

ganz geringen weltlichen Bediente , als der Gerichtsdies

. ner , Pförtner , ' Pfänder 2c.

2 ) Sämmtliche Handwerksmeiſter in den Städten ,

Fle >en und auf dem platten Lande , ohne Unterſchied der

Profeßion , für ſich und alle bey ihnen in Arbeit ſtehende

Geſellen und Lehrjungen , ſolchergeſtalt , daß wenn der

Meiſier ohne Gehülfen arbeitet , nur der einfache Saß ,

hingegen 4 Pfennig mehr für jede Mannsperſon viers

teljährig erlegt werden muß , wenn er einen Burſchen

Hält , und 1 mgr . mehr , falls er einen Geſellen in Diens

ſien hat .

Für die Frauensperſonen aber werden ohne Rück

ſicht , ob der Meiſter allein oder mit Gehülfen arbeitet ,

nur 3 mgr . bezahlt , und entrichten dieſe ? lbgabe "die

Meiſter aus eigenen Mitteln , ohne ihren Geſellen und

Jungens dafür etwas kürzen zu dürfen ,

29 )
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28 ) In der vierten Claſſe werden vierteljährig 2 ggt .

jedoch nur von den Mannsperſonen erlegt .

Zu dieſer Claſſe gehören :

1) Die Chirurgi , Bader , Küſier und Organiſten

auf dem platten Lande .

2) Alle Beſitzer liegender Gründe auf dem Lande,

und die ſich mit Ackerbau abgeben , nicht blos vom Tages

lohn leben , und in keiner der höheren Claſſen aufgefährt

ſtehen .

3) Die Miethsleute daſelbſt , welche ein eigenes

Haus bewohnen , und weder zu einer der höheren Claſ ;

ſen beſchrieben ſind , noch auf Tagelohn gehen .

4) Sämmtliche auf Aemtern , Gütern , Vorwers

kern , und bey andern freyen und unfreyen Landwirthen

dienende Deputatiſten und Knechte , ſo. daß von dieſen die

Abgabe gleich dem Taba &sgeld unmittelbar abgefordert

werden ſoll , ihre Herren aber für die Richtigkeit der Bes

zahlung haften müſſen .

5) Die auf dem Altentheil ſikende Hausväter , wie

auch die männlichen Haus / Domeſtiken der zur er !

ſten Claſſe beſchriebenen Pächter , Privat - /Verwalter und

Förſter .

29 ) In der fänften Claſſe beträgt die Abgabe 1 ggr .

vierteljährig von jeder Mannsperſon , und ſollen derſels

ben unterworfen ſeyn , die nicht bey ihren Meiſtern am

Tiſch gehende Handwerksgeſellen , Tagelöhner und alle

übrige zu keiner der vorhergehenden Claſſe paſſende Cons

tribuenten «

30)
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306) Perſonen welche Armenzelder genieſſen , ſollen

überhaupt , ſolche Handwerksgeſellert - und Tagelöhner
aber , die mit einer langwierigen Krankheit behaftet

ſind , und dadurch verhindert werden , zu arbeiten , wäh,
rend dieſer Zeit auf Sutbefinden der Obrigkeit , von der

Abgabe befveyet , ſeyn ,

31 ) Wer ſich eine falſche Angabe in Abſicht

ſeiner Familie und Haus8genoſſen zu Schulden kommen

läßt , der muß den Ertrag der Defraude zehnfac < erle

gen . Hievon ſoll die Hälfte dem Denuncianten gehös

ren , die übrige aber gewöhnlichermaßen der Orts - Obrigs

keit, und der landſchaftlichen Caſſe berechnet werden ,

Sünfter Abſchnitt .

Von der Beſchreibung , Erheb : und Bes

rechnung der Gehülfs : Steuren .

32 ) Von der Meublenſteuer ſoll , was die contris

buablen Unterthanen - betrift , in den Städten und Fleks
ken alle Jahr , von der Handels und Quartalſteuer aber

vierteljährig , und zwar vier Wochen vor dem Zahlungss
Termine eine Beſchreibung durch des Orts Ovrigkeit
verfügt werden , und ift dabey nicht nur jedesmal ein

landſchaftlicher Unterbediente mit duzuziehen , ſondern
es müſſen auch inſonderheit bey der erſten Beſchreibung
dieſer Art , die Acciſes und Impoſt » Commiſſarien gegens -

wärtig ſeyn , um diejenigen , welche die Aufzeichnung
verrichten , in zweifelhaften Fällen aus den Worten der

Verordnung zurechte zu weiſen .

333
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33 ) Bey Aufzeichnung der decorirten Zimmer wird

das Haus der Bewohner , und die Summe der Zimmer ,

wofür ein jeder zu contribuiren hat , und zwar von allen

ſolchen Häuſern regiſtrirt , welche entweder pflichtige Per ?

ſonen allein , oder vermiſcht mit anderen bewohnen , und

iſt dieſes Verzeichniß der landſchaftlichen Steuer , Receps

tur des Orts darauf einzuhändigen .

Die Freyen in den Städten und Fle >en , welche nicht

mit Unfreyen zuſammen wohnen , bleiben von dieſer obrigs

keitlichen Aufzeichnung ausgeſchloſſen 3 ſie haben aber das

gegen alljährlich eine eigenhändig unterzeichnete ſummaris

ſche Specification ihrer decorirten Zimmer der. Receptur

des Orts zuzuſtellen , welche hinwiederum dem Magiſtrat

eine Abſchrift von dem hieraus zu fertigenden Generals

Cataſter zur Reviſion mittheilen ſoll .

Fallen nach der Beſchreibung Veränderungen vor ,

müſſen die Bewohner ſolche ohne weitere Nachfrage

von ſelbſt reſpective bey der Obrigkeit und Receptur ans

zeigen , und kann , wenn dieſe Anzeige unterbleibt , die

zu viel bezahlte Abgabe nicht zurügefordert werden .

34 ) Kaufleute , Factoren und alle , die ſonſt dieſer

Verordnung gemäß zur Handelsſteuer beytragen , ſollen ,

wenn ſie Comtoir : und Ladendiener , Burſchen oder Ges

hülfen halten , alle - Vierteljahr ein "eigenhändig unters

ſchriebenes Verzeichniß derſelben von ſich ſtellen ,

35 ) Wegen der Quartalſteuer aber , ſind nicht nur

ſämmtliche Handwerksmeiſter über die Zahl ihrer vor »

han
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handenen Geſellen und Burſchen , ſondern auch die

Hauswirthe , in Rückſicht dev bey ihnen zur Miethe

wohnenden Häuslinge und ihres Gewerbes perſdalich zu

befragen.
|

36 ) An Orten hingegen , . wo keine Magiſtrate ſind ,

und auf dem platten Lande , haben die daſelbſt beſteliten

Obrigkeiten , ſowohl die Beſchreibung der Meublenſteuer

wegen derjenigen , die zu keiner unmittelbaren Einſen »

dung berechtiget ſind , als auch der Handelsſteuer , in

Abſicht ſolcher , welche ſich in ihrem Gerichts » Bezirke

dazu qualificiren , den obigen Vorſchriſten gemäß beſor »

gen zu laſſen .

37 ) Mit Beſchreibung der Quartal - Steuer auſſer

halb den Städten iſt es gänzlich , wie bey Beſchretbung

des Taba > s: Geldes ſol <ergeſtalt zu hälten , daß ſelbige

Halbjährig auf Johannis und Weyhnachten zu gleicher Zeit

vorgenommen werden muß .

Bey den Aemtern und geſchloſſenen Gerichten , ſoll

demnach auch gedachte Beſchreibung vonLandcommiſſarien

und Beamten gemeinſchaftlich verrichtet werden . Dem :

Adel hingegen , der entweder mit völligen Niedergerichten ,
oder nur Pfahlgerichten verſehen „iſt , bleibt erwehnte
Beſchreibung der zu ſolchen Nieder ober Pfſahlgerichten

gehörigen , in und auſſer den adelichen Sitzen , Vorwerkern

und Schäfereyen wohnenden Leute , privative und ohne

Concurrenz der Aemter überlaſſen .

Trägt einer oder der andere von Adelkein Belieben ,

ſich dem obigen zu unterziehen , ſo iſt derſelbe alsdann '

ſchul
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ſchuldig , ſothane ſeine Entſchlieſſung dem Landcommiſſario ,

in deſſen Diſtrict ſeine Gutsleute geſeſſen . ſind , ſo zeitig

fund zu machen , daß derſelbe deren Bejichreibung beim

Amte beſorgen könne .

38 ) Die Erhebung der Conſumtions - Meublen - und

Handels - Steuer , geſchiehet im ganzen Fürſtenthum von

denen , welche die Bijerſieuer zu berechnen haben , jedoch

mit der einzigen Ausnahme , daß die Steuer von Carten

wegen des damit verbundenen Licents bey den Licent ; Res

cepturen berichtiget werden muß .

Sämmtliche Abgaben ſind ohne weitere Anmahnung
zur feſtgeſezten Zeit zu bezahlen , und können ſolche von

den Landſchaftlichen Receptoren no < vorher eingefordert

werden , wenn etwa Miethöleute auſſer der gewöhnlichen

Zeit umziehen , und den Ort ihres bisherigen Aufenthalts

verläſſen ſollten ,

Die Einhebung der Quartalſteuer ſoll in den Städten

gleichfalls den Bierſteuer - Receptoren obliegen ; auf dem

platten Lande hingegen überall . von denen bejorgt werden ,

welche bislang das Tabaks . Geld aufgenommen haben ,

und ſo weit demnach den Contributions : Tinnehmern dieſes

Geſchäft obliegt , ſind ſelbigen die Liſten der Contribuenten ,

ſpäteſtens ſechs Wochen nach geſchehener Beſchreibung

ohnfehlbar einzuhändigen .

39 ) Die Conſumtions - Steuren aus den Städten ſols

len monathlich , alle übrigen aber vierteijähr : ig , innerhalb

vier Wochen nach Michaelis , Weyhnacrten, Ojiern und Jos

han »
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hannis , an das General, Bierſteuer : Aerarium zu Zelle ,

nebſt dazu gehörenden Belegen eingeſchi >t werden .

Ueber die erhobene Conſumtions - Steuer , muß ein

beſonderes Regiſter , unter der Aufſchrift : Conſumtionss

Streuer nach “ der Verordnung vom 41en Auguſt 1783 . ,

*heygefügt werden .

In dieſem ſind nicht nur jede8mal ſämmtliche belegte

Species , ſondern auch die verſteuerten Quantitäten ,

nebſ | den Namen der Contribuenten ausdrülich anzus

fhpenn

Zur Berichtigung der übrigen . Gehülfsiteuren aber

werden den Rechnungsführern vollſtändige gedruckte Res

giſter - Formulare geſchickt , welch ? ſie mit den Nahmen

der Contribuenten , und ihren Beyträgen , und zwar vom

platten Lande na < den Nummern , welche die Häuſer

hey der Brand » Aſſecurations - Caſſe führen , gehörigen

Orts auszufüllen haben .

40 ) Denen mit Nieder : oder Pfahlgerichten verſes

henen von Adel , “iſt die Erlaubniß beygelegt , von denen ,

welche nach dem 5. 37 . ihrer Beſchreibung unterworfen

ſind , die Quartalſteuer ſelbſt zu erheben , und an vors

gedachtes General » Steuer » Aerarium einſenden zu

laſſen .
Ueberhaupt aber ſoll dem Adel , der Geiſtlichkeit

und ſonſtigen Freyen , welche die Bierſteuer unmittelbar

einſchifen , eine gleiche Befugniß in Anſehung aller hier !

in verordneten Steuren vergönnet ſeyn , in ſoferne ſie

entweder ſelbſt , oder die auf ihren adelichen Siken ,

freyen
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freyen Sattelhöfen und Vorwerkern ſich aufkaltende

Pächter , Domeſtiken und Häuglinge dieſerwegen etwas

zu bezahlen haben .

Jedoch müſſen ſolche insgeſommt gleich den Ein »

nehmern gehörige Deſignationen und Regiſter beyles

gen , die völligen Abgaben jedesmal vier Wochen nach
dem Quartalsſchluſſe unmangelhaft an die Behörde brin »

gen , und wenn ſie nichts zu berechnen haben, . dieſes auf
ähnliche Weiſe , wie es bey der Bierſteuer üblich iſt , ats

teſtiren .

Wegen der in Concurſen und unter Adminiſtration
befangenen Güter , haben die Curatoren die Bezahlung
dev Meublenſteuer für unvermiethete Wohnutigen aus

der Concurs : Caſſe zu erlegen , und ſolche bey Strafe dops

pelter , ihnen ſelbſt zur Laſt fallenden Zahlung , innerhalb
vier Wochen nach dem Quartalſchluſſe an die Behörde
einzuliefern .

Die Freyen in den Städten müſſen ſich hingegen

gleich den Unfreyen , mit der Bezahlung der verordneten

Avgaben , an die landſchaftliche Special Receptur des

Orts ihres Aufenthalts wenden .

41 ) Die erſte Beſchreibung der neu angeordneten
Abgaben ſollen , was das platte Land betrift , auf Weyhs
nachten , in den Städten und Flecken aber vier Wochen
vor Weyhnachten 1788 . vorgenommen werden , und der

erſie Zahlungs , Termin ſämmtlich obbenannter Steuren
mit dem darauf ( olgenden erſten Jennex eintreten . Die

( Annal , 3r Jahrg , 38 St . 3 Kk lektere
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letztere unterm . 28ſten November . 1782 ergangene Pros

longation der neuen Steuer ; Verordnung vom 5ten Des

cember 1755 - iſt von beſagtem Termin an , für erloſchen

zu halten , und die bleibende Conſumtions » Steuer nach

dem Tarif des 5. x. den jehzigen Vorſchriften gemäß zu

erheben .

42 ) Für Beſchreiburig der verordneten Abgaben,

wird denen dab ? y gegenwärtigen Commiſſarien , die bes

ſondere Anrechnung der ihnen gewöhnlich zukommenden

Diäten geſtattet .

Die Beamte und andere Gerichts: Obrigkeiten aber

ſollen wegen ihrer de8halb habenden Mühe 13 Procent

von den beſchriebenen Abgaben der Aemter und Gerichte

genieſſen , denen ſie vorſtehen , und bey der erſten Bes

ſchreibung ſich ſolche GSratiſication doppelt berechnen dür :

fen ; überdem auch noch für jeden Bogen der Vorſchrifts !

mößig eingerichteten Beſchreibung x gg . Copialien vers

gütet erhalten ,

In . den Städten , wo zur Beoſchreibung der Meus

blen ! , Handels und Quartalſteuer , Uuterbediente von des

nen Magiſtraten herumgeſchi &t werden , iſt demjenigen ,

der dieſes Geſchäfte verrichtet , ein Procent . von denen

am Orte aufkommenden Abgaben der vorbenannten Art

zu vergüten , und hat der landſchaftliche Receptor ihnen

deſſen Betrag ohne weitere Anweiſung auszuzahlen, .

Für Erhebung der verordneten Gehülfsſteuren ſol :

len drey Procent Receptur - Gebühren gutgethan werden ,

welche diejenigen bey Einſendung der Steuren an die

lands
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kandſchaftliche Haupt - Caſſe gegen Quitung inne behalt
ten können , welchen die Erhebung aufgetragen worden .

In den Städten , wo beſonders beſtellte landſchafts
liche Receptoren ſich befinden , ſollen von erwehnten Res

ceptur : Gebähren die Unterbediente mit participiren , wels

< e bey Beſchreibung und Einmahnung der Abgaben ges
braucht werden , und haben dergleichen Receptoren , näs

here Beſtimmung der eigentlichen Diſtribution jener Ges

bühren von der Landſchaft zu gewärtigen .
43 ) Mit den Unterſychungen der bey dieſen Abgaben

etwa vorkommenden Contraventionen , iſt von den beſtell:
ten Acciſes und Impoſi - Commiſſarien eben ſo wie bey ans
deren ' Defrauden zu verfahren .

44 ) Zur näheren Kenntniß der fär einen jeden
aus dieſer Verordnung entſpringenden Verbindlichkeit,
iſt dieſelbe nicht nur gewöhnlichermaßen durch öffentlichen
Anſchlag und Mittheilung publicirt , ſondern darneben

no < ein Exemplar davon allen Gilden und Zünften in
den Städten , ſo wie jeder Dorfſchaft auf dem Lande zus
geſtellet worden .

82 .

Schiffer - Reglement für die Stade Haarburg.
Cheltenham den vierten Auguſt 1788 .

Aus obiger ſehr weitläuftigen Verordnung , kann wegen
Mangel an Raum dazu an dieſem Orte kein umſtändlis
< er Auszug in gewöhnlicher Form geliefert werden .
Man behält ſich aber vor , das Weſentliche derſelben , eis
ner demnächſt mitzutheilenden Nachricht von der Haars
burger Schiffahrt3anſtalt einzurücken.

Kb 2 83 »
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83 -

Edict , die Verrufung einiger däniſchen Münzen
im Herzogthum Lauenburg betreffend . Raz -

zeburg den xſten Auguſt 1788 .

Da bey der im Däniſchen vorgegangenen Münz- Verän !
derung des couranten Geldes die däniſchen 2 , x und

halben Schillingsſtüe ſo häufig in das Herzogthum

Lauenburg gedrungen , daß dadurch die groben Geldſorten ,

inſonderheit die guten , nach dem Leipziger Fuß geprägten

2, € und Ztel Stücke , zum großen Scaden und Nach

theil - der Landes - Einwohner aus dem Lande gezogen wor »

den ; ſo ſind zu Abkehrung des offenbaren Nachtheils

von Michaelis an, - als mit welchem Zeitpuncte das Cous

rant : Geld in den Königl . Däniſchen deutſchen Provins

zen hat ſämmtlich auſſer Cours geſetzet werden ſollen , alle

alte und neue däniſche Scheidemünze , nemlich vorbes

nannte Schillingsſtücke für verrufen erkannt , und iſt des

ren weiterer Umlauf im Herzogthum Lauenburg gänz :

lich , und bey Strafe der Confiſcation verboten .

Hingegen bleiben die Lauenburgiſchen , im Jahre

1738 . na <h dem Lübſchen Fuß geſchlagene Münzen , auch

die Hamburgiſchen , Lübeckſchen , imgleichen die bisher

nach eben dem Fuße geprägte Melenburg Scwerinſche

. und 1 Schilling , auch 1 Sechslingſtü >e in ihrem biss

herigen Cours und Zahlwerth : auch ſoll . das bisher gangs

bave grobe Däniſch » Hollſteiniſche Courant ; im Handel

und Wandel noch vorerſt für vollgeltend angenommen

werden , bis etwa erfordernden Umſtänden nach ein ans

deres dieſerhalb verfügt werden wird .

Die
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Die däniſche " neugeprägte , und mit einer feſtgeſeks

ten Agio von 25 Procent zugleich zu Courant geſtem ?

pelte Species - Münze , nebſt einer neuen zu 13 Rthlr .

die feine Mark geſchlagenen . ſilbernen Scheidemünze ,

darf ins Herzogthum Lauenburg nicht eingeführt werden .

84 .

Ausſchreiben des Königl . Churfürſtl . Conſiſtorii

zu Stade , an die Superintendenter und

Pröbſte der Herzogthümer Bremen und

Verden , wegen vernachläßigter Catechis -

muslehren , vom 21ſten Auguſt 1788 .

Innhalts dieſes Ausſchreibens hat verlauten wollen ,

daß die Catechismuslehren in genannten Landen , wo

nicht von allen , doch von einigen Predigern ſehr nachs

läßig behandelt , und nicht ſo fleißig , als es nach den ers

gangenen . Verordnungen geſchehen müſſe , getrieben

würde .

An dem hieraus unter der Jugend entſtehenden

Mangel einer gründlichen Erkenntniß der Religion , - und

der Pflichten gegen Gott , gegen ſich ſelbſt , und gegen

den Nächſten , könnte es wohl liegen , daß ſie ſich bey

heranwachſenden Jahren allerhand Frevelthaten und

Bodßheiten gewiſſenlos erlaubte , wovon aus einigen Dis

ſtricten des Landes traurige Exempel vorhanden wären .

Solchem Uebel , wo es eingeriſſen , zu ſteuren , und

deſſen Verbreitung zu verhindern , ſollen die Superintens

denten und Pröbſte ſich in ihrer Inſpection ſorgfältig

0 p 5 dars
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darnach erkundigen : ob die gerügte Vernachläßigung der

Catechismugslehren andem ſey , und wer ſich ſolc <e von

den Predigern zu Schulden kommen laſſen , von dem Be

finden aber berichten .

Il .

Beytrag zur Geſchichte des Landes zwi-
ſchen Deiſter und Leine , wie auch der

Grafſchaft Lauenrode .

Vom Herrn Licent - Commiſſair von Hugo .

M den Billungſ <hen von der Leine durchſtrömten
i

Allodialgütern , oder dem jekigen Fürſtenthum
Calenberg hatte es in alten Zeiten eine ganz andere

Beſchaffenheit wie . jezt . Der große Umfang dieſer Län »

der geſtattete ihren Beſißern nicht , das richterliche Amt ,

welches vom Kayſer erblich ihnen beygeleget war , durchs

gehends ſelbſt zu verwalten . Es wurden demnach Gras

fen von ihnen zu Richtern eingeſezt . Der jedweden dies

ſer beſtellten Richter untergebene Bezirk ward Mallus ,

Placitum , Comitatus oder Comitia genannt , deren Herr

Grupen in Origin . Hannov . p. 112 , in ' dem Umfang

des Landes zwijchen Deiſter und Leine ex Diplomatibus

folgende aufgezeichnet hat .

Das Placitum Hildeboldi - de Rothen , in occi -

dentali ripa Quminis Himenx ,
Mal -
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Malltus Widekindi de Schwalenberg zu Linden

vor Hannover «

Zu Ronnenberg verwaltete Graf Gerbert das

richterliche Amt .

Und zu Linderte vorbemeideter Sraf Widekind

zu Schwalenberg .

Ohnweit ' Gerden hatten die Edlen Herrn von

Sperfe

und bey Adenſen und Hallerburg , die Herrn von

9A [ denois ihre Güter . Dieſe waren Richter , ſs weit ihre

Herrſchaft ſich erſtreckte . Ihr Gerichte war zu nachmar

liger Zeit unter dem Nahmen des Gerichts zur Horſt bes

kannt , und nach Abgang dieſer Herrn gelangte daſſelbe

nebſt ihren Mindiſchen Lehnen an H. Bernd von Lüs

neburg .

Scheid in Codice Diplomat . zum Brſchtv . Lüneb ,

Staats1 ! Rechte p. 634

Wiewol die Herrn von Herberge in nachmahligen

Zeiten dem niedern Adel beygezählet werden , ſo werden

ſie jedoch in ältern Urkunden Dynaſten genannt . Ihre

Guter waren ohnweit des jezigen Amthauſes Calen -

berg belegen , und zufolge der Lage der vormaligen beis

den , jedd < längſt verwüſteten Dörfer Herbergen , muß

die Gegend um Calenberg und Schulenburg ihr Ei !

genthum , auch ihr Silz im Hallerburger Holze befinds

lich geweſen ſeyn *) . Daß die Grafen von Rode und

Wwuns

*) Es waren in der Gegend um Calenberg zwey

Oexter , die dieſen Nahmen führten , Das eine war

RTX nahe
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Wunſtorf zum Befſiß eines anſehnlichen Theils des

Deiſter Landes gelanget ſind , als die Eintheilung deuts

ſcher Länder in Pagos aufhörte : zu welcher Zeit bekannts

lich die Grafen die ihnen zuvor als Richtern untergebenen
Comitatus ganz ' oder zum Thei ! , oder auch wol einen Theil

benachbarter Pagorum zu Lehn empfingen , worauf ſie von

ihren Schlöſſern den Nahmen zu ſühren anfiengen ; iſt in

dem Betracht von vielem Anſchein , weil ſie zuvor Nah »

mens der Herzoge in dortiger Gegend , das richterliche

Amt an verſchiedenen Orten verwalteten ; denn auſſer

dem bemeldeten Graf Hildebold war Graf Conrad de

Rothen Comes in dem mit dem Deiſter : Lande gränzens

den Pago Seleſen , und daß die Grafen dieſen . Pagum

von den Herzogen zu Lehn empfangen haben , ergeben

die Compromils - Acta H. Wilhelmi Victorioſi gegen

die Grafen zu Wunſtorf , die Selzer Gohe betreffend .

Wiewol Seleſen -in Urkunden hin und wieder

Pagus genannt werden mag , ſo war es doch eigentlich

ein zum Pago majori Merſteni gehöriger Comitatus

oder gräfliches Gerichte , worinn Conradus Comes de

Rothen ſeinen Mallum oder Gerichte hatte . Grupen in

Obſerv . forenſ . p. 545 .

Daß die Herzoge : na < Abgang der Grafen von

Lauenrode , zum Beſiß ihres Antheils vom Deiſters -

Lande

nahe beym jetzigen Amthauſe Calenberg , allwo
das alte Gerichte iſt , belegen . Das zweyte lag zwis
ſchen Bockerode und Hallerburg im Holze , wels
ches nod ) jezt das Herberger : Holz , oder die Her :
berge genannt wird .
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Lande gelanget ſind , befräftiget Telamontins in den

Script . rerum Brunſv . T . Il . p. 89 . in folgenden ,
Hannoverenſem terram , quam et Deiſternam appel -
lant , et quz diebus praeteritis Comitatuiin Lauenrode

ſüberat , hi Principes prenominati ſux ſubvectas te -

nent ditioni .

Dieſer Nachricht zufolge , wären die Grafen zu

Lauenvode Beſiter des ganzen Deiſter Landes geweſen ,

welches aber nimmer wird bewieſen werden können .

Lerzners Nachricht von der Grafichaft Lauenrode im

dritten Buch ſeiner Hildesh . Chronik C. 35 . iſt umſtändlis
<her und richtiger . Dieſer zufolge waren die ( Grafen

von Rode in dem Beſit des vor dem Deiſter belegenen

Strich Landes , der jezt unter dem Nahmen der Gerdes

ner Gohe bekannt iſt .

Als dieſe Herren ihr Land unter ſich getheilet , wäs

ren beide Theile mittelſt einer gezogenen Landwehr ſols

<ergeſtalt von einander geſchieden , daß ſelbige dem Deis

ſter entlangs bey Barſinghauſen hinaus , ' durch den

Ditterker : Damm , hinter Lenthe , ( *) den Bach die

Söße genannt hernieder , bis nach Limmer ohnweit

Han :

* ) Hier iſt die Letznerſche Beſchreibung unvollſtäns
dig : denn weil aus der . Urkunde des Grafen Lus
dolfs von 1446 . in Scheids Cod . Dipl . p. 549 -
echellet , daß das vormalige Gericht Benthe mit

zur Grafſchaft Wunſtorf gehöret habe ; ſo muß
die Landwehr hinter Lenthe und Benther Berg ,
und ſodann von dem daran belegenen Dorf Benthe
zur Föße ſich erſtreFet haben ,

Rrs
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Z,aunover gezogen worden . Der von dieſer Landtveht
*

bis zur Shaumburgiſchen Grenze befindliche Antheil ,

wäre den Grafen zu Wunſtorf , und der diesſeitige an

die SKauenroder Lini2 gekommen .

Zu wünſchen wäre , daß Letzner Nachricht würde

ertheilt haben , wie . weit dey Lanenroder Antheil ſich er !

ftret hätte . Und ob er zwar . die Quellen , woher er dieſe

Nachricht geſchöpfet nicht angezeiget , ſo iſt ſie jedoch für

zuverläſſig zu ! erklären , wenn man ſie mit der über den

Verkauf der Grafſchaft Wunſtorf von dem Graf Ludolf

Anno 1446 . ausgefertigten , in Scheids Cod . Dipl . p .

549 . befindlichen Urkunden vergleicht ; ( *) dieſer zufolge

verkaufte gedachter Graf , auſſer dem jebigen Amte

Blumenau auch das Gericht Goltern in der Gohe zu

Gerden , nebſt dem Dorf Goltern , und daß dieſes Ge

richte , wo nicht den ganzen , dennoch aber den größten

Theil der jekigen Golterſchen Voigtey in ſich begriffen

habe , beweiſet die darinn belegene , und durch den größten

Theil derſelben ſich erſire >ende Munzler Mark , die als

ein vormaliges Gräfliches Wunſtorfiſches Grundſtück ,

bis

* ) Der Conſiſtorialrath Grupe meldet in der Vors
rede zu ſeinen Origin . Pyrmontanis , daß

Letzter der Manuſcripte des Francivcaners

Münchs Adolph Degenharts von der Grafſchaft

Hallermund , Spiegelberg , Pyrmont , Lip :

pe , Schwalenberg , Sternberg , Schomburg ,

450ya , Wunſtorp , und Lauenrode ſich bedienet

habe . Da dieſer Stadthagener Münch aus Wuns
ſtorf gebürtig , folglich die umliegende Gegend ihm

vermuthlich bekannt war , ſo gewinnet doher dies

ſe Nachricht alle Glaubwürdigkeit .
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bis jezt unter der Amts Blumenauſchen Hoheit vorblies

ben iſt . Die Grafen von Wunſtorf warendemnach in

dem Beſitz desjenigen Antheils der Gerdener Gohe , der

zwiſchen bemeldeter Landwehr , der Grafſchaft Schaum »

burg und dem Amte Blumenau belegen iſt .

Weil aber keine ſchriftliche Nachrichten aufzuſinden

ſind , woraus der eigentliche Umfang des Lauenroder

Antheils zu beſtimmen iſt , ſo muß man ſich mit wahr ?

ſcheinlichen Muthmaſſungen behelfen . Dieſe ertheilet

uns der kleine Ba < h , die von den älteſten Zeiten her , die

Landwehr genannt iſt 3 dieſelbe fließt unterhalb Wen »

nigſen , bis zur Landwehr : Schenke , allwo die Ricklinger

Feldmark beſchlieſſet , und woſekbſt vormals eine Lands

wehr * ) erbauet geweſen iſt , worauf nach der Zerſibrung

des Schloſſes Lauenrode die Stadt Hannover eine

Beſakßung gehabt hat , alsdann ergießt ſich dieſelbe ober »

halb Ricklingen in die IZhme . Wahrſcheinlich iſt es , daß

dieſem Bache der Nahme der Landwehr beygeleget iſt ,

weil er die Gränze zwiſchen dem Herzoglichen und Lauens

rodiſchen Antheil des Deiſter - Landes beſtimmet hat : Und

wenn dieſes für gewiß angenommen werden könnte , ſo

wären die Grafen von Lauenrode und Wunſtorf ,

Beſitzer der jekigen Gerdener Gohe , und zwar erſtere

von der Golterſchen Vogtey geweſen ,

Dieſe

* ) Dieſe Landwehr ward die Mortmöle genannt .

Daß die Stadt Hannover dazelbſt ihren Curen

oder Wächter hatte , erhellet aus den Orig . Uan -

DOYV, P+ 377
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Dieſe Muthmaßung ſteiget faſt bis "zur ( Gewisheit ,

woil dieſer Bach , die Landwehr genannt , die Grenze iſt ,

zwiſchen der Gerdener Gohe und beiden Co! dingſchen Vog :

teyen IJhmen und Ziddeſtorf , - Die Lage aber dieſer

beiden Vogteyen kann zu beweiſen hinreichend ſeyn , daß

ſelbige zum Gohgericht auf dem Horiz bey Pattenſen ge

hört haben .

Wiewol zufolge des Chronici Bothpnis ad Anno

1156 . die Grafſchaft Lauenrode nebſt der Stadt Han -

nover allbereits dem Herzog Henrico Leoni nach Ab »

gang dieſer Grafen anheim gefallen ſeyn ſoll , auch Letz -

ner und Bünting ihm hierinn beypflichtenz3 ſo iſt jes

doc<h in den Orig . Guelf . T . II p. 53 . ganz richtig

bemerket worden , daß nach Abſierben bemeideten : Hers

zoges ein Graf Conrad von Läuenrode im Leben ge-

weſen , mit dem aber die Lauenroder Linie erloſchen iſt .

Von dieſem berichtet Herr Grupe in Orig . Hannov . p.

49 - die drey Gebrüder , Grafen Conrad , Hildebold
und Heinrich ) wären ohnbeerbt , und mit Herzog Otto

Puer in gutem Vernehmen geweſen . Es hätte alſo Graf

Heinrich zufolge der vom Herrn Grupen mitgetheilten ,

und zu Zelle Anno 1248 . ausgefertigten Urkunde an bes

meldeten Herzog ſeinen Antheil der Grafſchaft noch bey ſeis

nen Lebzeiten mit Miniſterialibus und Lehnen , gegen ein

jähriges Leibgeding von 40 Mark übergeben , und nach

Abſterben ſeiner beiven Gebrüder wäre dem Herzog die

geſammte Grafſchaft anheim gefallen . Denn obgleich

die Grafen von Wunſtorf mit jenen einerley Urſpruns

ges waren , ſo konnten ſie do < an dieſen erledigten Ans

theil
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theil *der von ihren gemeinſamen Stamm ' Eltern beſeſſes

nen Grafſchaft , keinen Anſpruch machen , weil unter ih1

ren Vorfahren zu einer gänzlichen Theilung ihrer Herr »

ſchaft geſchritten war , wovon die zwiſchen beiden Theilen

gezogene Landwehr zum Beweiſe gereicht , dieweil

nach ältem deutſ <hen Rechte die Erbfolge aufhörte ,

wenn die Länder gänzlich wären getheilet worden , ohne

daß wenigſtens die Hauptſtadt ihnen gemeinſchaftlich ver *

blteb , oder aber die Erbfolge - in der einem jeden angefalles

nen Erbportion war vorbehalten worden . Es iſt dems

nach der Lauenroder Antheil des Deiſter - Landes Herzos

gen Ottoni Puero anheim gefallen . Der Wunſtorfis

ſche iſt aber erſt Anno 1445 . wieder an Herzog Wilhel -
mum Victorioſum gelanget , wovon . die in Scheids Co -

dice Diplom . befindlichen Urkunden umſtändliche Nachs

richt ertheilen .

Herr Eccard will zwar in den Orig . Guelf , T . IM .

p- 53 - behaupten , daß Hannover jederzeit ein den Hers

zogen eigenthümlich zugehöriger Ort geweſen wäre , Ihm

wird aber hierinn von Herrn Gruber in der hinzugefügs

ten Anmerkung widerſprochen , mit dem Zuſaße : daß

der ganze von der Leine durchſtrömte Strich Landes von

BEimbeck bis zur Aller , nur derjenige Theil der nach

wminden und Zildesheim gehört , oder worinn die Her ,

zoge das richterliche Amt ſelbſt verwaltet hätten , und wos

hin die Formuin in Comitatu Bernhardi oder Ottonis

Ducis abzielten , von den älteſten Zeiten her , in dem Bes

ſik von Grafen und Edlen Herrn geweſen wäre,
Da
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Da nun nicht zu beweiſen , daß die Herzoge bey Lebs

zeiten der Grafen , den Comitatum zu Hannover ſelbſt

verwaltet , und die Güter der Grafen um Hannover

auf beiden Seiten der Leine , überdem auch ihr Ca -

ftrum L auenrode , hart vor dem Thore der Altſtadt , alls

wo jezt . die Neuſtadt erbauer , an demjenigen Ort belegen

geweſen iſt , der von der abgetragenen Anhöhe , noch jezt

auf dem Berge genannt wird .

So iſt demnach alle Vermuthung vorhanden , daß

Hannover zur Grafſchaft ' Lauenrode gehört hade .

Es wird auch in den Origin . Guelf . cit . loco für ges

wis angegeben , daß die in der Altſtadt belegene Burgs

ſtraße zum Schloß L auenrode gehört hätte . Auch wird

von Herxya Grupen aus Urkunden des 13ten Seculi

angeführt , daß die Bürger wechſelsweiſe Cives de Lau -

wenroth oder auch Burgenſes Civitatis Hannovere

genannt wären . Ob aber Hannover bereits vor Abs

gang der Grafen an Henricum Leonem gelanget , oder

erſt nach Abſterben der beiden Gebrüder Conrad und

Hildebold an Herrn Ottonem Puerum zugefallen ſey ,

iſt nicht ſo leicht zu beſtimmen . Denn obwol das vom

Kayſer Ottone 1V. über ſeines Bruders Henrici Pala -

tini Antheil ausgefertigte Diploma vermeldet : Flotwe -

de nsque Hanovir Oppidum quod Ducis ei cum om -

nibus ſibi attinentibus , ſo iſt jedoch zu entſcheiden , ob

nicht allein die Lehns - Herrſchaft dadurch angedeutet wer

den ſoll . Dem ſey aber wie ihm wolle , ſo bleibt es auſs

ſer allem Streit , daß Herz . Otto Puer in dem Beſitz
fowol der Grafſchaft Lauenrode als von Hannover

geweſen iſt ;
Wies
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Wiewol die Grenzen dieſer Grafſchaft nicht genau

zu beſtimmen ſind , ſo iſt es jedoch wol nicht : in Zweifel

zu ziehen , daß die jetzige Amts Vogtey Langenbagen

dazu gehöret habe . Dieſes zu beweiſen , meldet Le3ner ,

daß noch zu ſeiner Zeit ſie die Voigtey Lauenrode wäre

genannt worden . ( *) Und weil nach Abgang der Gras

fen von Lauenrode ihre Grafſchaft mit dem Lande zwi »

ſchen Deiſter und Leine iſt verbunden worden , ſo iſt

auch Langenhagen in vorigen Zeiten als eine vom Ca -

ſtro Calenberg abhängige Vogtey angeſehen und erſt

davon getrennet worden , als das Großvoigteyliche Ge »

richte zum Calenberg , welches ſich über das alte Land

zwiſchen Deiſter und Leine und deſſen Zubehörungen er ?

ſtreet , in Abgang . gerieth -

Es iſt von Herrn Grupen aus Urkunden bewieſen

worden , daß der aus Dillungiſchen Stamm entſproſſene

Herz . Bernhardt zwiſchen Coldingen und Pattenſen

zu Drothe ſeinen Comitatum gehabt hätte , und er vers

dienet allen Beyfall , wenn er glaubt , daß aus dieſem Hers

693

x ) Laut Briefes Biſchof Gerhards zu Hildesheim
de Anno 1373 - in den Orig . HannoV . P- 240 -

war demſelben von der Voiatey Lauenrode ein

Theil , und zwar von der Eilrieden an vor 43ans
nouer to vnſen Stichte , als de Landwere to den

Bockholte vtwiſet , verſezt . Da nun großen und fleis

nen Zuchholtz ; zum Amt Langenhagen gehören ,

ſv iſt es wol nicht in Zweifel zu ziehen , daß der

Vogtey Langenhagen , der Nahme der Lauenros

der Voigtey beygelegt ſev,. als dieſelbe nach Abs

gang der Herrn von Ricklingen an die Grafen
von Lauzenrode gelanget iſt ,
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zoglichen Gerichte nächſtdem das Gohgerichte auf dem

Horn bey Pattenſen . entſtanden , welches jederzeit ein

Herzogliches Gericht verblieben wäre . Daher iſt es ges

wis , daß. dieſe Gegend des Deiſter » Landes niemals an

Grafen eingegeben , ſondern unter der unmittelbaren Ges

richts » und Bothmäßigkeit der Herzoge geweſen iſt .

" Allwo das Pattenſer Gohgerichte beſchloß , nahm
das ( Bohgericht zur Horſt ſeinen Anfang , welches die

Herrn von Adenois und nächſtdem die Grafen von

Zallermund vom Stift DTinden zu Lehn trugen .

Es war = demnach das Land zwiſchen Deiſter und

Leine in die drey Gohgerichte , nemlich zu Gerden ,

auf dem Zorn bey Pattenſen , und zu der Horſt eins

geheitt , wovon in einer beſondern Abhandlung nähere

Nachricht ertheilet werden ſoll .

Ohne eine hinreichende Kenntniß > von der Entſtes

hung , und dem allmähligen Zuwachs der Herzogthümer

und Grafſchaften zu beſißen , bleibt in deren Verfaſſung

und Rechten manches unerklärbar . Das Deiſterland

iſt die Stamm : Mutter des jetzigen Färſtenthums Calen -

berg , welches aus der Vereinigung der den Herzogen
nad ) und nach anheim gefallenen Graf und Herrſchaften
mit dieſen vom Lüneburgiſchen A. 1428 . an H. Wilhelm
dem ältern abgetretenen kleinen Strich Landes entſtanden ,

Weil ich entſchloſſen bin von derEntſtehung und allmähligen
Anwachs dieſes Fürſtenthums beſonders Nächricht zu exs

theilen , ſo ſchiemeine nähere Nachricht vom Deiſter : Lande

voraazuſchicken , zwe > mäßig zu ſeyn .

ID
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Fortſetzung der Sammlung einiger platt -
deutſchen Wörter , 2c .

G .
Gahn , Gehen, . ire .

Gähl , Gelb , flavus .

Gähn , Jäten , runcare .

Gantje , dasMännchen von
den Gänſen .

Garen , der Garte , hor -
tus .

Gaſthamel , Einer der häß «
lich und ſchmußig redet .

Gat ein Loch .

Gaße , Eine enge Straße ,
angiportus .

Gäuere , die Güter , opes .

Gaut , das - Guth opes ,
gut bonus .

Gebrue ? , der Gebrauch ,
mos .

Gefäul , das Gefühl , Ems
pfindung .

Geiten , Gießen , fundere .

Geilung , die Düngung
des Feldes .

Gelüdde , der gemeine Ps
bel .

Gelüfde , das Gelübde .

Gematſch , das übel zuge
richtete Eſſen .

( Annal . 3r Jahrs3 - 38 St . )

Genſche , Alle mit einans
der , omnes ac ſinguli .

Gerade , Endlich , lenlim

paulatim .

Geſait , Geſagt , dictus .

Geſſel , die junge Gans .

Geweſſe , das Gewächſe .

Gielen , Geizen , plus ha -
bendi Cupidine trahi .

Giler , der hungrige Geizs
hals .

Gläuen , Glüen , andere .

GSläuige Kohlen , Glähende
Kohlen .

Gläunig , Glüend , ignitus .

GSliek, Gleich , ebenermaſ :
ſen. alſobald , ſatim , b-
militer , illico .

Gliekmaken , Gleiches mit
gleichem vergelten , par
pari referre .

Glippricht , Glat , ſchlüpfs
rigt .

Glöwon , Glauben , cre -
dere .

Glue , helle , blank , feuws
rig , 3. B . dat Mäken

dd ſüht
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ſäht glue ut , das Mäd -

gen hat helle , feurige Au -

gen .

Glünig , ſiehe gläunig.
Glupen , Heimliche Blicke

auf einen werfen .

Glupiſ <h , DHinterliſtig ,
falich .

Gautteln , Unter Murren
und Unvergnügen ims

mer etwas zu tadeln und

zu erinnern wiſſen .

Gondel , die Gevatterin ,

z. E. äs is mine Gondel ,
Es iſt meine Gevatterin .

Gorre , Ein altes ſchlechtes
Pferd .

Grantrig , Grämlich , nicht

münter “ 313. ::-. dät

Braak is grantrig , das

Kind iſt grämlich .

Gräun , Grün , viridis .

Grepiſch , Gerne zugreis
fend .

Grinen , Lachen .

Gripen , areifen , ſtehlen ,

z. B . Wy gripet nich ,
War ſtehlen nicht .

Gries , Grau , alt .

Gri2s ſyn , grau , alt ſeyn»,
Ccanere .

Grifſel , das Grauſen , der

- v ander , korror , lior -

ripilatio .

Grof , Grob , rudis , ruſii -
CUus.

Gröwet , das Kern : Ges

häuſe .
Grulik ſien , Grauen has

ben .

Grummen , Entfernet thss
nen , z. E . Et grummet ,
Es läſſet ſich von ) weis

ten in der Luft ein Ges

witter hören .

Gruſchwedder , Etwas kals

tes Wetter .

5 .

Haap , der Haufe, aceruus ,
cumulus .

Ha > un Pak , dies heiſſet

1) eine Geſellſchaft von

der niedrigſten ArtMen « -

ſchen , z- B . Et was

Ha > un Pack da , Es

waren da lauter der

ſchlechteſten Leute bey !

ſammen . 2) heiſſet Ha >
und Pa auch das ges

ringe Vermögen ſchlech :

ter Leute , z. B . Sei wo-

cen met Sack un Pa
ut den Huſe ſc <hmeten ,

Sie wurden mit allem

ihrem geringen Vermös

gen aus dem Hauſe ges

ſchmiſſen .

Häfke, . dies bedeutet eine

halbe , vor der Hausthür
angebrachte gegitterte

Uns



Ea 84
Unterthür , die das an /

laufende Vieh abhält ,
und kleinen Kindern bey
offener Hausthür den

Ausgang verſaget . Hies
von kommt die Redenss
art : ennen up der Häke
ſitten , Jemanden mit
läſtigem Beſuche bes

ſchwehren , ihm ſtets aufs
paſſen und auflauern .

Half en half ander , Von

jedem gleich viel , halb
des einen und halb des
andern .

Halen , Halten , hoh ( en ,
tenere , adportare , ac -
cerſere .

Hapern , Nicht recht forts
gehen , ins Steen ges
rathen , z. C. düſſe Sa
ke hapert ſek , Es will
mit dieſer Sache nicht
recht fort .

Harbarge , das Bette , die

Herberge ,
Harte , das Herz ,

Häſch , Heiſerig , raucus .

Haſt , die Geſchwindigkeit ,
z. B . in Haſt daun , In
Eile , Geſchwindigkeit
thun .

515

Haſtig , Geſchwinde , cele -
FILer :

Häten , Heiſſen , inbere .

Häuen , Hüten , cauere ,

cuſtodire , paſcere , z E .
Ek wil mek wol häuen ,

< h will mich wol in
Acht nehmen .

Häuer , der Hüter , euſtos ,
paſtor .

Haun , das Huhn , Henne ,
gallina .

Haure , die Hure , ſcortum .

Hauſte , , der Huſte , tuſlis .

Hauth , der Huth , pileus .

Häwet , das Haupt , caput .

Hebben , Haben , beſißen ,
habere .

Hei , Er , ille .

Heilebarth , der Storch .

Helpen , Helfen , inuare ,
auxiliari .

Hemkehe , die Hemmekette .

Hennover , * ) Hinnüber
trans .

Herrup , Hinauf . t

Herräaf , Herab , herunter ,
deorſum .

Her

*) ' Nach einer alten Tradition ſoll die Stadt Hannos
ver dieſem Worte ihren Nahmen zu verdanken has
ben . Siehe Büntings Braunſchw . Lüneb . Chro
nica Bl , 14 ,

EL . 2
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Herken , Zanken , zum
Zank reizen .

Hewwerecht . Einer der in

allen Sachen widerſpricht
und Recht haben will .

Hi , Hier , an dieſem Orte ,
1CG

Hille - hebben , Nicht viel

Zeit , und viel zu thun

haben .

Hinderdshr , die Hinter !
thür .

Hof , der Garte , hortus ,
villa .

Hollunke , Ein Sceltwort ,

Hoop , S . Haap .

Holt , das Holz , Ugmum

Hören , das Horn , cornu .

„ Hu, das Heu ,

Huen , Siken , ledere .

Hülen , Heulen , plorare .

Hulle , die Gans , anſer ,

Hülpe , die Hülfe .

Humpeln , Hinken , clau -

dicare , facultatibus im -

minutum eſſe .

Hunkeln , Etwas hinken .

Hüne , Ein großer Kerl .

Hundsvot , Ein Scheltund

Schimpfwort . * )

HBs

* ) Ueber die Entſtehung dieſes Wortes ſind der Wort !

forſcher Meynungen merklich getheilet . Einige

leiten es 1) von dem Worte Hundesvoigt ; ca -

num cuſtos ab , weil vorhin die Hunde » Leiter oder

Aufſeher über ſolche in keiner ausnehmenden Ach -

tung zu ſtehen pflegten . 2) Leiten es andere vom

Hundetragen ab , welches in ältern Zeiten für eine

ſehr entehrende Strafe angeſehen worden , und 3)

ſind einige den gelegentlichen Urſprung dieſes Wor
tes dem Abſcheue gegen die Hunnen , einer grau !

ſamen , räuberiſchen , aller Orte herumſtreifenden ,
und von den Teutſchen ſowol überhaupt , als auch

von den Niederſachſen , unter ihres Königs Attilg

( S . Origines Guelphic Tom . I. cap . IV . p. 14 . )

Anführung ordentlichen Tribut fordernden Nation

beyzulegen ſehr geneigt . Gleichwie nun aber . die ;
5ÄC,

ſem Geſindel manche Gegenden , DOerter , Schibſs

ſer , Städte und Berge ihre nachmalige Benen -

nung unbezweifelt zu verdanken haben : aljo iſt es

aud )
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Hüpen , Häufen , con- "- Ihs , das Eis , glacies .
ſtruere , acervare .

Ii , Ihr , vos .

Huſehren , Sich unbändig Zitter , der Eiter , ubera .

et 95 DB; ie Ile , die Eile , feltinatio .
huſeret öbelin ſinen Hus '
ſe , Er führt ſich ſehr Ile , Eitel , Blos , z. B .

übel und unbändig in Ile Brauth , Eitel
|

ſeinem Hauſe auf ; Drodt. |
I vibe

Huth , die Haut , Leder , nbeuten , Einhikzen .
cutis , corium . Infähmen , Einfädeln per

acus foramen ducere .

ps Inlahn , Waaren in ein
Sciff laden .

Ic <he , < , z. E. Ihe pän
f

: NEN
tha kewäſen , I < hin nlahen , Einladen , inui -

da geweſen .
KINE

In

auch nicht ganz unwahrſcheinlich , daß der Hunts
berg und das Hünerfeld 13 Stunde gegen Oſtſüd
von Münden entlegen , von jener ihrem Aufenthalte
daſelbſt den Namen erlangt habe . Dieſer Behaupe
tung war auch ehedem in ſeiner ſehr poetiſch ſchils
dernden . lateiniſchen Beſchreibung der Vortheile des
Huntsberges und Hünerfeldes , der wolſel . erfahs
rene , und um Mündens Wöhl ſo ſehr verdiente

t

Herr Licentiatus Daniel Philipp Roſenbach , Stadt »
phyſicus , Senator und . zweyter Scholärc <he erge |ben . Ich hebe zu dem Ende ſeine hieher paſſende |
Worte aus :

Hic vbi gens atrox , Hunni, . coluiſſe ferun -
tur

A quibus illa ſunm rura vocamen habent ;

Schade ! daß der überraſchende Tod . dem vortreflis
<hen Manne ſeine ſehr reine und fließende poetiſche
Arbeit zu vollenden nicht geſtattet hat !

245
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Inſenders , Beſonders , in

primis ,

Snſtippen , Eintauchen , eins

tunken , intingere .

IJommer , der Jammer .

Iommern , Jammern .

Is , Iſſe , Iſt , 3. E. Sei

iſſe nich klauk , Sie iſt
nicht klug .

Jue , Cuer , veſter .

Jümmer , Beſtändig , im

mer , ſemper .

Junge , der Knabe , Jüng »
ling .

R .

Kablen , Zanken , altercari .

Kaapman , der Kaufmann ,
mercator .

Kabuß , Eine von Bret :
tern zuſammengeſchlage
ne Kammer .

Kahlt , Kalt , frigidus .

Kährel , der ' Kerl , vir .

Kain , Kein , nullus .

Kakeln , Scherz , Poſſen
treiben , nugas agere .

Käkeln , Uebel ſchreiben .

Käper , der Käufer .

Kaput , Todt , erſtorben ,
ein Untercamiſohl , de -

Functus , tunica decur -

tata .

BDSE

Kau , die Kuhe , vacca .

Kauke , der Kuche ,

Ke > ig , lang und dünne .

Keen , Kein , nullus , ne

MO-

Keimeln , Heimlich und
unerlaubt tauſchen und

umſeßen .

Ken , Kein , z. E. ken Har
te , kein Herz .

Kegpern , die Kirſchen , ce -

raſa .

Kettel , der Keſſel .

Ketteln , Küßkeln , titilläre .

Kibbeln , Zanken , rixari .

Kiel , Ein ſehr grober
Menſch .

Kiken , Sehen , ſpectare ,
videre .

Kimmen , die Sau -

Kipe , Ein Tragekorb .

Küwe , die Kuhe , vacc2 -

Klähd , das Kleid .

Klack , der Fle , Schands

fle &, macula .

Klak , Ein klein wenig , z.
E. dat is man en Klak ,

das iſt nur ein - klein wes

nig .

Klagen , die Hände .

Klahrreikt , der Gummi .

Klaſter , das Kloſter ,

Klat !
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Klatern , Klettern , ſcan -

dere .

Klauk , Klug , prudens .

Kläukling , Klügling , na -

ſutulus .

RKlawe , die Klaue ,

gula .

Kläwen , Klöwen , Spalten ,
theilen , findere , diui -

dere .

Klewiſch , Hurtig und ar

beitſam .

Klimpern ,
machen .

Klip , Schlecht , gering ,
vilis .

Kloppen , Schlagen .

Klu > e , die ausbrütende

Henne .

un -

Ein Getöſe

Knarrig , Zänkiſch , rixo -

ſus .

Knauſerig , Karg .

Kniele , Ein großes Stü > .

Knören , Aechzen .

Köhren , Wählen , ausſay
hen .

Köhriſch , >Xel im Wäh ,
len .

Köke , die Küche .

Könje , der König .

Kopbinne , die Kovpfbinde .

Kören , Reden , ſchwaßen .
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Koren , der Roggen, ſecale .

Köttel , der natürliche Auss

wurf der Schweine .

Korv , der Korb , corbis .

Krabbe , Ein Kind -

Krabbeln , Küßeln .

Krankend , Krambeern hale ,
Ern böſer Wunſch , daß
dich die Peſt hole !

Kräumken , das Krümgen ,
mica .

Kretten , Widerſprechen .

Kriemen , Klagen , ſchreyen ,

Krißeln , Kraken .

Krupen , Kriechen .

Kruptüch , Kriehend Ges
würme .

Kruſemierig , Böſe , em
pfindlich .

Kruth , das Kraut , olus ,

Küchen , Huſten , tuſlire .

Küffe , Ein baufälliges
Haus .

Kufſfen ,. altes Zeug flien .

Kuhle , Ein Grabe , foll2 .

Küken , das Küchlein , pul -
lus .

Künnig , Erfahren , peri -
tus , Snarus .

Küſchen , . das Federvieh
aufjagen .

Ll 4 Ö,
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. .

Läd , Leid .

Läer , das Leder .

Läng, “<hlecht , mager , böſe ,
z- E. Läg Haun , mager
Huhn , läge Woore , böſe
Worte .

Lagershuſen , das Bette .

Lawe , die Laube .

Laffe , Ein junger Naſe :
weis ,

Lahen , Laden , invitare .

Lahn , der Lohn , merces .

Lahs , das Loos .

Laire , die Leiter , ſcala .

Lankſen , Langſam .

Lapen , Laufen .

Larges , Ein ungezogener
Menſch .

Laz , der Bruſttuch .

Legh , ledig , inanis , ſolus .

Leggen , Legen , ponere .

Leien , Leiten , ducere .

Leiere, Lieder , odx , car -
mina .

Leiftig , Schmeichelhaft .
Leiwe , die Liebe .

j

Lopel , der Löffel .

Leſte , der Lekte .

Lewen , Leben , vivere .

Lewere , die Leber , hepar .

Lichten , den, Fuß aufhes
ben , wird bey den Pfer -
den gebraucht ,

Labrich , Weich , wird von
Speiſea gebraucht .

Lien , Leiden , pati .

Lien , Liegen , jacere , cu -
bare .

Lief , der Leib .

Lieflik , Leiblich .

Like , gleich , eben .

Like , die Leiche , funus .

Likuth , Gerades Weges ,
KECKAE

"0008 Loßhangend , läſs
ig .

Lom , Feuchte .

Löpiſch , Läufig 3; wird von
Hunden gebrauchet .

Löwen , Glauben , cre -
dere .

Lue , Laut .

Lue, die Leute .

Lüen , Einen Laut von ſich
geben .

Lucht , das Licht .

Lümmel , Ein Taugenichts ,
grober Menſch .

Lungerngahn , Faullenzen «

Luſewind , Oſtwind , weil
er gewöhnlich das Uns
geziefer begünſtiget .

Luſten
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Luſten ſien , Eine Begierde

wornach haben ,z. C Sei

is met Luſten , Sie hat
einen Appetit , Begierde
wornach .

Luxen , Betriegereyen .

7 .

Mägen , Mehen .

Mahndag , Montag ,

Maken , Maden .

Makerlahn , Machelohn .

Mäken Maichen , das

Mädgen .

Man , Nur , modo .

Mate , das Maaß , menſy .
ra , modus .

Mäten , Meſſen , metiri .

Matſchen , die Speiſe übel

zurichten .

Mathe , das Maaß , Weiſe ,
modus .

Mauer , die Muts “ er .

Mäuhe , die Mühe , opera .

Maut , der Muth , z. B+
Gaut maket Maut ,
Guth macht Muth .

Mede , Mehe , Mit , cum .

Mek , Mir .

Meſt , Mek , das Meſſer .

Mette , die Meße , qua -
drans modii .

Meudig , Fertig , bereit .

Meue , Müde , lalſus .

Meuten , Begegnen .

Meutekommen , Entgegen »
gehen .

Migeimken , die Ameiſe .

Miſſeken , der Staub oder
Sprangregen .

Minſche , der Menſch .

Moren , Morgen , cras .

Möten , Müſſen .

Muhl , - das Maul , 085,

Muhlfranke , Ein grämlis
der , eigenſinniger , bs :
fer Menſch .

Mulen , aus Groll mit ei ,
nem nicht reden wollen .

Mülm , der Staub , pul .
V15%

Mummeln , Schlecht kauen -

Münte , die Münze , mo -
neta .

Mutſch , Argwöhnlich , mis
trauiſch .

( Die Fortſeßung folgt künftig . )

BE IV :
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IV .

Leben des Proto - Syndicus Albert Jacob
Kraut , zu Lüneburg .

D, lbert Jacob Rraut , den zoſten September 1747 .

zu Lüneburg gebohren , wär das jüngſteKind von

9 Geſchwiſtern . Sein Vater , Ludolph Daniel Rraut ,

ſtand . als Prediger bey der St . Johannis Kirche allda,
und ſeine Mutter, H7aria Anng , war die älteſte Tochter
des durc ſeine philologiſchen Schriften und durch ſeinen

Tractat : die Runſt Taube und Stumme das Re -

den zu lehren , berühmten Superintendenten Georg
R6phbael . Lern » und Ehrbegierde machten von frühe »
ſter Jugend an , den Hauptzug in ſeinem Character aus .

Sobald er nur leſen konnte , las er für ſich , und niemals

war ſein Wunſch befriedigt , wenn irgend einer ſeiner

Mitſchüler da war , von dem er glaubte , daß er es ihm

zuvor thäte . Er ſtudirte die beſten" der lateiniſchen

Schriftſteller , und - liebte vorzüglich diejenigen , welche

ſich durch eine glänzende Einbildungskraft und Scharfſinn

unterſchieden , daher waren unter den Proſaiſten , Tact -

tus , und unter den Dichtern , Horaz ſeine beſtändigen
Begleiter . Aus dem lezteren hat er auf Schulen die Ode

Beatus ille qui procul negotiis in deutſche gereimte

Verſe überſezt , die ihm nicht nur als Schüler Ehre

machte , ſondern , wenn ſie gedruckt , auch noch jezt dem

Manne Achtung für ſein poetiſches Talent verſchaffen

würde , Beſonders that er ſich im Sinngedichte hervor :

( man
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( man ſehe zur Probe ein ſpäteres in dem Göttingiſchen
Muſen - Almanach vom Jahre 1771 . Seite 138 . das

Geſpenſt, ) daher ihn einer ſeiner Lehrer , der ſeel . Cons

rector de Warne , ein ſehr aufgeklärter Schulmann ,

ſeinen kleinen DTfartial zu nennen pflegte .

Mit dem Geiſte der claſſiſchen Schriftſteller genähret ,

und mit der neueren ſchönen Litteratur bekannt , ( denn er

hatte ſhon damals die beſten Werke der Deutſchen , Frans

zoſen und Italtäner geleſen , auch den Anfang mit der

engliſchen Sprache gemacht , ) ging er im Jahre 1765

nach der Univerſität Göttingen , wo er die Rechte , Phi -

loſophie und ſchönen Wiſſenſchaften ſtudirte , und ſich bald

die Liebe und den Beyfall der größten Männer in ihrem

Fache , eines Böhmers , Pütters , Räſtners , und

Heyne zu erwerben wuſte . Im Jahre 1768 ſchloß er

ſeine academiſchen Studien , ließ ſich als Advocat bey dem

Königl . Oberappellations - Gerichte zu Zelle examiniren ,

und beſchäftigte ſich in ſeiner Vaterſtadt mit der prac

tiſchen Jurisprudenz . Seine erſten Aufſätze in dieſer

neuen Laufbahn , waren nach dem Urtheile bewährter

Kenner , Meiſterſtükez ; es ſey nun , daß er die Gerecht :

ſame ſeines Clienten bey dem Civil - Richter oder die Un

ſchuld oder die mindere Strafbarkeit des Angeklagten bey

dem peinlichen Richter vertheidigte und ins Helle ſezte .

Doch war Themis nicht die einzige , Göttin die er

verehrte . Oft wandelte er in Begleitung ſeines Horaz

oder Tibulls , wie er ſich ſelbſt ia einer Elegie ausdrückt ,

( von der wir bald reden werden ) im offnen Frühlings

Felde
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Felde , und durcſtrich die allbelebte laute Flur 3; beſtieg
in . der Gegendvon Lüneburg , wo Viicolaus Schmids
Vater vordem einen Garten angelegt hatte X) einen

Berg , und ſchauete von dort in die neugeſchaffenen Reis
< e der Natur , ſahe von dvrt beſchneiete Büſche , goldene
Felder , und den Lauf der ſchlangenförmigen Illmenow ,
und ergözte ſich beim lezten Strahl der Abendſonne an
der Blüthe des Apfelhaums , deſſen Anblick ihm werther
war , als der Anblick des prächtigſten Tulpen : Feldes.
Von der ſchönen ' Natur und ſeinen begleitenden Dichtern
begeiſtert , dichtete er dann ſelbſt ein Lied , das den Mu -
ſen nicht mißfiel . I < nenne nur zum Beyſpiel das
Lied : an Phoebus nach dem Tibull , Götting . Muſen
Almanac < vom Jahre 1771 . Seite 74 . das andere
Sammler von dergleichen Gedichten begierig machte ,
auch ihren Blumenſtrauß durch ihn geſchmückt zu ſehen .
Ebenfalls fallen in dieſe Periode ( 1771 . ) zwey . Anreden
für ein hieſiges geſellſchaftliches Theater , und zwar das
leztere zur Feyer . des Geburts - Tages der Rönigin Ma :
jeſtät , wo auf eine ſehr feine Weiſe der Uebergang zum
gebührenden Lobe dieſer vortreflichen Prinzeſſin gemacht
wird , und das damals - viele Aufmerkſamkeit auf ſich
30g .

Abwechſelungen in der Art ſeines Studirens , war
ſeine Erholung ; dahor aieng er zu Zeiten in das Gebieth
der Statiſtik und Politik hinüber . Man ſehe hierüber

ſeine hiſtoriſche L7achricht von der Stadt Lüneburg,
Hans

*) Annal . 1r Jahrg , 18 St , S , 104 »
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Hannsv . Magazin Jahrgang 1779 . St . 1t4. 15 . und

ſeine von der (sbl . Zelliſchen Landwirthſchafts - Geſells
ſchaft mit dem Acceſſit beehrte Abhandlung : Über die

Einführung eines Surrogat - Getränfs ſtatt des

Caffee , in deren Schriften 3zten- Bds . zter Samml .

Auch ſtritt er mit - um den Preis bey der aufgegebes

nen Mannheimer Frage : durch welche Mittel dem Kins

dermorde abzuhelfen ſey ? Zwar errang er ſich dieſen

Preis nicht 3 allein ſeine Abhandlung zeigt allenthalben

den philoſophiſchen Rechtsgelehrten , dem der ſchöne Geiſt

nie von der Seite weicht , und möchte eines künftigen

Abdru > s nicht unwürdig ſeyn .

Im Jahre 1772 . wurde er Gerichts : Secretair , wo

er bey den häufigen Znquiſitionen , welche damals vorfie ;

len , Gelegenheit hatte , feinen Scharfſinn noh mehr zu

üben . Bey dieſer Stelle kam ihm ſeine Gegenwart des

Geiſtes ungemein zu ſtatten , und ſeinem Beobachtungs ,

Geiſte entzieng nicht die geringſte Falte im Geſichte "des

Inquiſiten , wodurch dieſer ſein Verbrechen verbergen wollte .

Er überſahe mit einem Blicke , wie eine Sache müſte auss

geführet werden , verfolgte mitten im Geräuſche des Ges

ſprächs ſeinen gemachten Plan , und ſchrieb Protocolle von

ganzen Bogen nieder , ohne genöchiget zu -ſeyn, nachge ,

hends etwas daran zu ändern . " Seine erſte Ehe ſchloß er

1773 - mit des weyl . hieſigen Predigers Johann Georg

Ehrhardt nachgelaſſenen Tochter , Anna - Eliſabeth , "die

er im erſten Wochenbette verlohr . Site hinterließ ihm ei ,

nen no < lebenden Sohn , der , wie alle Hoffnung vorhan ,

den iſt , dem Andenken ſeines Vaters Ehre machen , wird .

Seine
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Seine Empfindungen über den Tod ſeiner Ehegattinn ſchils
derte er in einem Aufſaße : das leere Grab , der im deuts

ſchen Muſeum , Zehntes Stück , October 1779 . abgedruckt

iſt , und wo die Fiction ſelbſt ſeiner Schwermuth Nahrung

geben muſte . Ueberhaupt hatte er zur Shwermuth einen

großen Hang, welcher bey einer Augenkrankheit , die er im

Jahre 1779 . ausſtand , und wovon ihn der Herr Hofrath

Richter zu Göttingen heilte , noch vergrößert wurde .

Während derſelben verfertigte er die Elegie eines Aus

genfranfen , welcher Kenner ihren Plaßz längſtens unter

den beſten Gedichten dieſer Art angewieſen haben . Sie iſt
im Voßiſchen Huſen ; Almanach vom Jahr 1784 .

Seite 187 . abgedruckt . Acht Jahre blieb er Wittwer , und

verheyrathete ſich erſt 1782 . mit der Demoiſelle Q7Iarig

Dorothea Jordan aus H7agdeburg . In ſeinem

Wittwer - Stande verwendete er alle Stunden , die ihm

ſeine Amts ; Geſchäfte übrig lieſſen , auf das Studium der

Geſchichte , vorzüglich des mittleren Alters , und faßte das

mals ſchon den Entſchluß , eine Geſchichte des. hanſeatiſchen
Bundes zu ſchreiben , wozu er aus dem Lüneburgiſchen

Raths/Archive und der Regiſtratur vorzügliche Materialien

zu ſammlen dachte , und auch ſchon würklich ſammlete .

Weil bey dem Gerichts » Secretariate der Wirkungs ?

kreis für ihn nicht groß genug war , wenigſtens er beſorgte ,

daß ihm das ewige Einerley bey dem Streite über das Dein

und Mein mit der Zeit ermüden möchte , bewarb er ſich im

Jahre 1780 . um das an Einnahme , wie ſeine erſte

Stelle , geringere zweyte Syndicat , welches ihm auch zu

Theil wurde . Bey dieſer Stelle und bey dem erſten Syn -

dicat ,
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dicat , wozuihtn im Jahre 1784 - ſeine vorzügliche Kennt »

niß in Stadtſachen und ſeine müſtervolle Art ſie zu behahs

deln , den Weg bahnten , hat er der Stadt die wichtigſten

Dienſte geleiſtet . Ein jeder unpartheyiſcher Bürger crkennet

ſolches , und wenn es hier auf eine Authorität ankäme ,

würde ſich der Verfaſſer dieſes Aufſaßes auf das Zeugniß

eines Mannes berufen , der mit langer , Erfahrung praktiſche

Kenntniſſe und eigene große Verdienſte um die Stadt - ver -

bindet , er meinet den Herrn Proto : Conſul Schüt , zu

Lüneburg ,

Vorzüglich war dem Verſtorbenen ſein neues Amt zur

Erweiterung ſeiner Menſchenkenntniß vortheilhaſt , Ihm

wurden Aufträge zu Verhandlungen mit allerley Ständen

ertheilet , und hier lernte er ſeine Hie , die ihn vorzüglich

in jüngern Jahren bisweilen hinriß , mäßigen , gewöhnte

ſich den gefälligen Ton und das biegſame Weſen an , das

dem Geſchäftsmanne vom offnen Kopfe ſein Fortrücken in

ſeinen Verrichtungen ſo ſehr erleichtert .

Um jedoch der ſtrengen Wahrheit getreu zu bleiben ,

möchte der Umſtand mit zu den Schattenſtrihen im Ge ?

mälde ſeines Lebens gehören , daß ex einen Saß , den er

einmal behauptet hatte , nicht gerne wieder aufgab . Und

dann bot er den ganzen Schaß ſeiner Wiſſenſchaften , die

ganze Stärke ſeines Scharſſinnes auf , um ihm von alien

Seiten eine - Stüße zu geben 3 beſonders aber war er hiebey

in Gleichniſſen glücklich , die ſeinem Gegner öfters mehr zu

ſchaffen machten , wie der behauptete Satz ſelbſt . Doch zur

Ehre ſeines Verſtandes und Herzens ſey es geſagt, " daß faſt

tin »
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immer das Motto des Horaz : Tenax propoſiti vir it

einem guten Verſtande auf ihn angewandt werden konnte .

Niemals ſezte er übrigens die Feder an ? ohne vorher ſeinem

Gegenſtande von allen Seiten nachgedacht zu haben . Es vers

droß ihn nicht , auch zehn. Bände beſtäubter und unleſerlicher

Acten durchzugehen , wenn er nur ſo viele ſachdienliche Mates

rialien darin fand , daß er den Raum einer Seite damit anfäls

len konnte . Dafür war er denn auch Meiſter ' ſeines Stots ,

und . wußte ihn ſowohl ſchriftlich zu verarbeiten , als münds

lich in dem vortheilhafteſten Lichte darzuſtellen . Ueber

haupt beſaß er das beneidenswerthe Talent , auch die troen ?

ſten Materien , ſowohl im mündlichen als ſchriftlichen Vors

trage , aufzuheitern , und nie verſagte ihm ſein. Wik den

Dienſt ſeinem Leſer oder Zuhörer , nachdem es die Umſtände

erferderten , ein ſanftes Lächeln oder ein lautes Lachen abzus

gewinnen . Bey trockenen Materien , die er vortragen mus

ſte , ſtellte er ſich ſeinen Leſer oder Zuhörer , wie einen Wan -

derer vor , der ſandigte Wüſten durchirren muß , und ſo
wie dieſer zur weiteren Fortſeßung ſeines Weges geſtärkt
wird , wenn er unvermuthet einen . ſchattigten Baum und

dabey eine kühle Quelle antrifft , eben ſo muſte jener , ſei -

ner Meinung nach , durch einen unerwarteten Einfall odex

eine überraſchende Wendung zum weiteren Fortleſen ges

reizt werden ,

Was endlich ſeine , der Sache ſtets angemeſſene Declas -

mation nicht aufzurichten vermochte , das erſezte ſein großes

beredetes Auge , das immer den Affect ausdrückte , den er in

der Seele ſeines Zuhörers erwecken wollte . Bey den höchs
ſten Oberen des Landes ſtand er in vorzüglicher perſönlio

<er
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<er Achtung , und ſeine Meinung in Städteſachen war ih ,
nen nicht gleichgültig . Hätte die Vorſehung ſeine Laufs
bahn nicht zu früh geſchloſſen , gewiß die Welt würde Merk ;

male von dieſem hohen Wohlwollen geſehen haben . Zur

vorzüglichſten Ehre aber gereicht es dem Verſtorbenen , daß

des Rönigs Majeſtät einen ſeiner Auſſäze einer beſondern

Aufmerkſamkeit gewürdiget haben ,

Sein Amt als erſter Syndicus brachte es mit ſich , alle

Jahre den Commerzbericht , und wie es mit dem dermalis

gen Nahrungs Zuſtande der Stadt beſchaffen ſey , zu ent -

werfen . Dieſes that er im Jahre 1784 . zuerſt , und nicht

lange nachher erfolgte von dem hohen Miniſterio zu Hans

nover ein Reſcript , worinn Hochdaſſelbe ausdrücklich ſagt 3
daß es vermöge eines beſonderen Auftrages dem Magiſtrat

Über jenen Aufſaßz die Zufriedenheit Sr . Rönigl . B7ajes

ſtät zu erkennen zu geben habe . Für die Stadt dachte er

ein Jus publicum zu ſchreiben , ohngefähr auf den Fuß ,

wie das Bilderbeckiſche Werk von den Rechten der lü «

neburgiſchen Landſchaft ; jedoch ausführlicher und practis

ſcher , wie jenes Werk , das jedem Rathsverwandten zu Lü -

neburg das ſeyn ſolite , was einem Rechtsgelehrten ſein

Compendium der Pandecten iſt . Aber der Tod vereitelte

dieſes Vorhaben , ſo wie er auch die Welt um das Werk ;

Über den hanſeatiſchen Bund bringet , dazu er , wie ſchon

gedacht , viele Materialien geſammlet , und wozu er ſeinen

Plan dem Herrn Geheimten - Juſtißrath ] Jöſer in Osnas

brück und dem Herrn Profeſſor Büſch in Hamburg , bey/

den Männern als höchſt competenten Richtern mitgetheilt

Hatte ; Seine Abſicht war , dieſes Werk Stückweiſe auszuars

Annal , 31 Jahrg , 38 St . ) Mm beiten ,
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beiten , und wie er es würde ausgearbeitet haben , davon

hat er Proben - in ſeiner Abhandlung :

Beytrag zu einer chronologiſchen Seſchichte

des innern Sehalts der Lübſchen Währung

in den mittlern Zeiten .

Zannov . Magazin 1782 . St . 64 . 65 . 66 . 67-

Von der Policey der deutſchen Städte , inſon

derbeit der Liiederſächſiſchen im 13ten , 14ten ,

I5ten und x6ten Jahrhundert .

Ebendaſelbſt 1786 . St . 8- 9. 10 .

gegeben . Wie viel Geſchick ihia Herr Profeſſor Büſch zu

dieſer Arbeit zutrauete , hierüber ſey es mir erlaubt , eine

Stelle aus einem Briefe an denſelben herzuſeßen ;

„„Unſerve ſogenannte patriotiſche Geſellſchaft ſeßte auf - eine

„ die Hanſa betreffende Frage einen Preis von 100 Du -

„ eaten . I < ſagte zum voraus : wir werden unſere 109

„ „ Ducaten gewiß behalten , es wäre denn , daß ein Mann ,

„ „ den ich nicht nennen will , ſich dadurch reizen lieſſe .

„ „ Der Mann waren Sie .

Seit zwey Jahren vor ſeinem Ende nahm er Antheil

an der allgemeinen deutſchen Bibliothek , und wäre

es nach der Verfaſſung dieſes Journals erlaubt , die Aufſäße

zu nennen , welche ihn zum Verfaſſer haben z- ſo würde ſein

Biograph dort noch mehr Blumen brechen können , um ſol -

he auf ſein Grab zu ſtreuen , Wie ſehr übrigens der ſcharfs

ſivnige und gelehrte Herausgeber dieſes Werks ſeinen Ver -

wſt bedauret , darüber verweiſe ich den Leſer auf das erſte

Stück des 83ſtenBandes Seite 341 , gedachter Bibliothek .

Auch
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Auch war er Correſpondent bey dem eben ſo beliebten Jour :
nal von und für Deutſchland . Mit ſeinen übrigen
vielen Talenten verband er nicht minder das Talent eines

guten Vorleſers und angenehmen Geſellſchafters . Wenn

er erzählte , ſo ſchwieg alles , und jeder bedauerte , daß ſeine

Erzählung . nicht länger gewährt hatte . Welch ein zärtlicher
Ehemann er war , darüber kann zum Beweiſe dienen , daß
ſeine nachgelaſſene Ehegattinn , ſo groß auch ihr Schmerz
Über ihre ſo früh getrennte Ehe iſt , doch geſtehet , daß wenn
das Schickſal bey Schlieſſung ihrer Ehe den Vorhang aufs
Hezogen , und ſie das nahe ' Ende ihres Glücks hätte ſehen
laſſen , mit der Wahl : entweder nicht Rrauts Ehegattin
zu werden , oder ihr Geſicht erfüllet zu ſehen , ſie doch würde

ausgerufen haben : laß alles über mich ergehen , gütiger
Gott , wenn ich auch nur auf eine Zeitlang Rrauten ans

gehören kann ! Mit ſeiner Freundſchaft war er nicht ver :

ſchwenderiſch , ſondern vielmehr zurückhaltend ; wer ſie aber

einmal erhalten hatte , der konnte ganz auf ihn rechnen .
Das Weſen der Religion ſekte er mehr im Thun , wie im

Glauben ; daher denn auch ſeine Beteitwilligkeit jedermann
zu dienen , und ſo viel Gutes zu thun , als es ihm die Lage
erlaubte , worin ihn die Vorſehung geſeßt hatte .

Ohne Zweifel war dieſe Teigung der Grund , weswes

gen er ſich in die Loge der Freymäurer in ſeiner Vaterſtadt
aufnehmen ließ , deren Redner er war , und wo er ſich bey
ſeinem Amte eben ſo vortheilhaft auszeichnete , als wie bey
ſeinen übrigen Aemtern . Es kann ſeyn , daß einige von

ſeinen Freymäurerreden gedruckt werden , und aewiſ werden

ſie alsdann jeder Sammlung von dergleichen Reden zur

Mm 2 Zierde
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Zierde gereichen . So geſund er auch ſeine Leibesconſtitus

tion hielt , ſo unzuverläſſig war doch hierin ſein ſonſt immer

ſo richtiges Urtheil . Vielleicht war die Schwindſucht bey

ihm eine Erbkrankheit ; denn ſeine Mutter war daran ges

ſtorben . Im May vorigen Jahrs , als ſich die Influens

za an ſeinem Wohnorte ausbreitete , wurde ſeine ſchwache

Bruſt auch davon angegriffen . Er wandte gleich die gehss

rigen Mittel an , und ſein Freund und Arzt , der Herr Hofs

medicus Lentin , machte ſich ein eigenes Studium daraus ,

ihn auch noch dieſesmal zu retten , ſowie er ihn vor vier Jahs

ren gerettet hatte , und mit eben dieſem Eifer behandelte

ähn in des erſteren Abweſenheit , und nachher gemeinſchaft

Lich mit demſelben , der Herr Doctor Ebeling , ein noch

älterer Freund des Verſtorbenen , Auch. ein anderer Freund ,

Genn nlle Männer von Herz und Kopfe , die ihn einmal

kennen gelernet hatten , wurden ſeine Freunde ) Herr Hofs

mnedicus Thaer aus Zelle , gieng bey einer gelegenheitlis

<hen Anweſenheit mit jenen Männern über ſeine Krankheit

zu Rathe . Allein alle Kunſt war vergeblich : die Krank;

Heit war zu tief eingewurzelt . Er ſelbſt merkte auch ziem ?

lich frühe , daß ex dem Ziele ſeines Lebens nahe ſey, und

äußerte ſich darüber in einer vertrauten Unterredung gegen

den Herrn Doctor Ebeling . Er ſagte ihm , daß der Tod

für ihn kein ? Bitterkeit habe , er nichts für ſich , ſondern als

les für ſeine junge ſchwangere Frau und zwey unmündige

Kinder fürchtete , Er bat ihn , ſich gegen ſeine Frau nichts

merken zu laſſen , damit dieſe nicht in ihrer glücklichen Täur

ſchung über ſeine Wiedergeneſung geſtöhret würde, Zu ei?!

nem andern Freunde , der mit ihm von frühſter Jugend an

ver ;
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verbunden war , und vor dem ſein Herz - ganz offen lag , ſagte

er : ich will alles mit mir anfangen laſſen , alles leiden , um

nur das Bewuſtſeyn zu haben , daß ich nichts verſäumer habe ,

was mich hätte retten können . Ja wohl , geliebter Freund ,

muſteſt du viel leiden ! Ein fortdaurender erſchütternder Hu +

ſten wollte dir von innen die Bruſt zerreiſſen , und mehr als

einmal aufgelegte ſpaniſche Fliegen entzündeten ſie von

auſſen ; eine dort angebrachte Fontanelle ſollte die Materie

von der Lunge wegziehn , brachte aber nur Höllenpein her ,

vor ; Opiate ſollten dir einen Schlaf erkünſteln , der aber

demohngeachtet von deinen Augenliedern Tag und Nacht

floh . Ach, “ deine mit dir leidenden Aerzte konnten weiter

nichts , als mit uns beklagen , daßihrer Kunſt ſo enge Schranms

ken geſeßt wären , und in der ganzen Heilfunde kein Mits

tel ſey, das brennende Fieber in deinen Adern zu löſchen !

Um ſich gegen das Gefühl ſeines Schmerzens empfindungs *

fos zu machen , verfiel er auf ein Mittel , das viels

leicht das einzige in ſeiner Art iſt : er formirte im Kopfe

die weitläuftigſten Rechnungen . Nach und nach verzehrte

die Hilze des Fiebers ſeine Kräfte , und ſein Ende nahcte

ſichtbar heran . Hier wagte der Freund , deſſen eben ers

wähnt iſt , die Bitte : daß er ihm ſeinen lezten Wunſch ents

decken mögte - Der Verſtorbene , der ſich zu jedem Vers

hängniß gefaßt gemacht hatte , wandte ſich zu ihm , mit der

Heiterkeit eines Reiſenden , der. im Begriff iſt , ſeinen Wegin

ein längſt gewünſchtes Land anzutreten , und hörte ſeinem

Freunde geruhig zu, Er geſtand es ihm , daß er um ihn

nicht noch weichherziger zu machen , bisher von ſeinem bal *

digen . Uebertritt in die Ewigkeit , nicht geſprochen habe .

Mt 3 Jezt
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Jezt ließ er fich gegen ihn heraus , was er wünſchte , das er

nach ſeinem Tode für die Seinigen thun , und wie er bes

dacht ſeyn mögte , ſolchen auſſer ſeinem , des Verſtorbenen ,
eigenen unbeträchtlichen Vermögen , noc < fremde Unter !

ſtüßung zu ihrem beſſeren Fortkommen und Erziehung ſeiner

unmündigen Kinder zu verſchaffen : denn da er mehr füt
den Ruhin und mehr zum Beſten des Ganzen , als einzel
ner Particuliers ſeine Zeit verwendet hatte : ſo war ſeine
Einnahme nicht von der Art geweſen , daß ſie den Seinigen
ein bequemes Auskommen hätte verſchaffen können , Fer
ner empfahl er die Seinigen dem Herrn Proto: Conſul
Schütz , der ſelbſt ſein Vormund geweſen war , und durch

ihn dem ganzen Magiſtrats - Collegium , imgleichen ſeiner
Schwiegermutter , der Frau Paſtorin Ehrhardt , und
beide beweiſen , daß ſie ſeine Freunde nicht nur bey ſeinem
Leben geweſen , ſondern auch noch jezt nach ſeinem Tode ſind ,
ſo wie dieſes auch der Fall : von allen ſeinen Gönnern und

Freunden - iſt . Nachdem er auf dieſe Weiſe ſich aller irdis

ſchen Sorgen entladen , ſtellten ſich nach und nach Phanta
ſien ein . Aber auch in dieſen zeigte ſich ſein liebenswürdis

ger Character . Es träumte ihm , ſeine Freunde , Ehegattin
und Kinder wären um ihn verſammlet , und mit dieſen uns

terhielte er ſich auf das zutraulichſte .

Endlich verſchwanden Sprache und Sinne , jedoch
kämpfte er vom Freytage bis Sonntags Nachmittags 45

Uhr mit dem Tode , und da erſt , den 21ſten September
v. I . erfolgte ſeine Auflöſung . Ein Uebermaaß von Ners

venſaft , als der wahrſcheinlichen Quelle ſeiner Geiſtes :
kräfte , war vielleicht die Urfache, daß das Lämplein - ſeines

Lez
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Lebens nicht ſobald erlöſchen wollte - Nach ſeinem Tode

wurde er ſecirt . Man fand das Herz ganz von der

Lunge entblößet , der eine Flügel derſelben war gar nicht

mehr , und von dem andern nur ein kleines Stück vor

handen , wie denn auch das Netz verzehret “war . In

der Gallenblaſe entde >te man Steine . Ganz nach ſeis

ner Denkungsart wurde er ohne Pomp auſſerhalb der

Stadt auf dem Bardowieker Kirc <hofe begraben . Hier

wollen ihm ſeine Freunde ein kleines Monument errichs

ten , wozu einer von ihnen , der Herr Landbaumeiſter

Ziegler zu Zelle , die Zeichnung in einem ſimplen und

edlen Geſchmack verfertiget hat , und die Ausführung un ?

ter ſeinen Augen beſorgen will . Es ſtellet eine ſchöne

Säule vor , die in der Mitte zerbrochen iſt , und wovon

die abgebrochene Hälfte zu der einen , der eben ſo ſchöne

Knauf aber zur andern Seite lieget . Unten iſt Plat

zu einer Innſchrift gelaſſen , welche des Verſtorbenen

Oncle , Lehrer , und nachheriger Lobredner , der Herr

Conſiſtorialrath und Profeſſor Conrad Arnold Schmid

zu Braunſchweig in der ächten Innſchrift : Sprache der

Lateiner verfertiget hat , und die folgendermaßen lautet :

Mm 4 ME -
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| ( Dem Andenken
1;

Albert Jacob Kraut

der Stadt Lüneburg erſten Syndicus

welcher

gebohren daſelbſt im Jahre der allgemeinen Erlöſung 1747 ,
den z3oſten Sept .

Im Jahre 88 dieſes Jahrhunderts
den zr1ſten Sept . |

was an ihm ſterblich war frühzeitig ablegte |

durch Tugend , Verdienſte und Verſtand unſterblich

ſeßten dieſes

mit traurendem jedoch willigen Herzen

ſeine Ehegattin und Freunde . )

Beyträge oder Subſcriptionen zu Beyträgen hat
der Hexx Doctor Rneiſen zu Lüneburg angenommen ,

und
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und nimmt ſolche noh an . Auch darf es der Verfaſſer

dieſes Aufſalzes zum Ruhme ſeines verſtorbenen Freuns

des nicht verſchweigen , daß ſich unter der Anzahl der

Theilnehmer zu dieſem Monumente des Herrn Lands

ſchafts : Directors von Bülow Excellenz befinden , wel ;

<he hiedurch einen neuen Beweis geben wollen , welchen

Begriff Sie von den Talenten und Verdienſten des Ver ;

ſtorbenen gehabt haben .

XF *
*

Nach der- Abſicht des Verfaſſers dieſer Lebensbes

ſchreibung , der ſolche als Nachricht für die Freunde des

Verſtorbenen betrachtet zu ſehen wünſchet , ſollte ich noch

einen Zuſaß über unſers Rrauts Theilnahme an den

Annalen beyfögen . Aber bey allen deshalb angeſtells

ten Verſuchen finde ic ) mich immer unvermögend , dieſe

Lücke mit etwas anderem als ſtummen Schmerzen auss

zufüllen .

Was Rraut für die Annalen geleiſtet , iſt. den Le!

ſern dieſes Journals eben ſo gut bekannt , als ich es ih -

nen ſagen kann . Wie viel aber von meiner ' eigenen

Glüekſeeligkeit mit ihm zur Ewigkeit übergegangen , würde

ſchwerlich von vielen ganz nachempfunden werden , wenn

mir der AusdruE davon auch noch ſo gut glückte .

Der Anlaß unſrer genauen Vereinigung , die herzli -

< e Eintracht , mit der wir über zwey Jahre hindurch fär

gemeinſchaftliche Zwecke zu wörken ſuchten , und der Geo -

nuß der reinſten Freuden wechſelſeitiger Mittheilung ver :

trauliher Gedanken , = " Ach ! alles diefes erfüllet meine

Mm . Seele
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Seele bey jedem HinbliE nach dem Grabhügel des Vols

lendeten , - mit einer Wehmuth , der nichts als einſame

Thräne Gnüge thun kann .

I .

V.

Ueber die Synodal - Verſammlungen der

Reformirten , in den Braunſchweig - Lü-
neburgiſchen und benachbarten

Ländern .

Ur die mehreren wichtigen Privilegien , welche die

Reformirten in hieſigen Landen , bey ihrer Etablis

rung in denſelben , dem damaligen = = in jenem Zeitals

ter ungewöhnlichen = - wenn gleich billigen = - - Duls

dungögeiſte zu verdanken haben , gehört auch die in ih ;

rer Kirchenordnung vorgeſchriebene Haltung der Sy -

nodal - Verſammlungen , als keines der geringſten .

Die Erlaubniß dazu war im Calenbergiſchen , im Jahr

1690 . * ) ein Werk Ernſt - Auguſts , des neuen Stamm »

vaters eines neuen Regentenhauſes , des erſten Churfür »

ſten , in deſſen und Sophiens Character , wie Spittler **)

agt :m

„ſich
* ) Corp . Conſt . Calenb. Part. I . Cap. 1, Sect . 15 .

St- : 28 25
* * ) Geſchichte des Fürſtenth , Hannov , 21 Th. S-315 .
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„ſich jene himmliſch ſchöne Züge veredelter Menſchlichkeit |

„ bildeten , davon ihre Geſchichte ſo voll iſt : jene teutſch |
„gründliche überfürſtliche Aufklärung , die ſie zu Leibniz

|

„ zens Freunden machte 3; jene planmäßige Feſtigkeit , die

„ ſo auszeichnend in ihrer Regierung war , und bey dem

zlebhafteſtenSelbſtgefühl , bey dem unermüdeteſtenAufs

„ ſtreben in einen noch glücklicheren Zuſtand , jene übers

„ all umherſchauende Duldſamkeit , die man durch Trübs

„ ſale jüngerer Jahre ſo leicht lernt , und durch glülich

„ Sewonnene Tage nachfolgender Jahre ſo leicht wieder
„ vergißt ,

2

Im Lüneburgiſchen hingegen erleichterte die bekannte

Verbindung des letzten Herzogs Georg Wilhelm mit

der ' Olbreuſe ſehr die Niederlaſſung der Reformirten

in demſelben ,

Eine nähereBeſtiminung derjenigenSachen hingegen ,

welche auf dieſe Synoden unmittelbar gebracht werden

können , enthält die Reſolution vom 13ten Jan . 1723 . *)

Nach derſelben ſollen

„ die Sachen „- welche die in Frankreich etablirt gewes

„ ſene reformirte Rir < Hen»- Diſciplin , deren Gebrauch

„ ihnen auch in hieſigen Landen concediret , betreſſen ,

zin deren Couformität hinführo immediate an die nächs

„ſte reformirte Synode jedesmal verwieſen werden , um

„ allda examiniret und decidiret zu werden, “

Dieſe

*) Corp . Conſt . Calenberg . N, 171 . Seite 1025 .
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Dieſe Reſolution iſt vermsge einer Declaration ders

ſelben vom xxten Sept . 1725 . *) in Anſehung der Synodals
Schlüſſe dahin beſtimmet worden :

„ daß in den Sachen , welche die reformirte Glaubens :

„ lebren und die in Frankreich etablirt geweſene refors

„ mirte Rirc <en - Diſciplin betreffen , von den Beſchlüſ «

„ ſen der Synode keine Appellation ſtatt finden , in. allen

„ Äbrigen Sachen aber , in ſo weit ſie die reformirte

„ Glaubenslehre und Kirc <en - Diſciplin nicht , ſondern

5, 7Urä privatorum , es ſey nun in matrimonialibus

preivilibus und criminalibus auch Polizey : Sachen

„„betreſſen , denen die ſich graviret zu ſeyn erachten , der

„ Recurs an das Gericht , wohin die Sache ihrer Natur

„ nach gehöret , frey und ungehindert offen ſeyn ſolle . “

Da die im September des vorigen Jahres gehältene

lekßtere Synode allerdings einer Erwähnung in den ge:

genwärtigen Landes - Annalen verdient , ſo wird es den

Leſern derſelben nicht unangenehm ſeyn , ehe von derſelben

gehandelt wird , eine kleine Nachricht von derEinrichtung ,
nebſt einem chronologiſchen Verzeichniſſe der bishe :

Ligen hier zu finden , da meines Wiſſens noch nie über

dieſen Gegenſtand , in ſoferne er diehieſigen Lände betrift ,
etwas geſchrieben worden - und der Leſer ſich um ſo mehr

aufdie Authenticität dieſer Nachrichten verlaſſen kann , da

ſie ſorgfältig aus den Original - Acten geſchöpft ſind , welche

mir durch die beſondere Güte des Herrn Profeſſor Roques
de

*) Ibidem Nr , 172 , Seite 1026 .
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de Maumont hieſelbſt mitzetheilet worden , und wofür ich

demſelben hier öffentlich den verpflichtetſten Dank abſtatte ,

rt ) Von der Einrichtung einer Synode :

Die Zeit wann ? und der Ort wo ? die nächſte Synos

de gehalten werden ſoll , wird allemal , im Voraus , in der

leztern beſtimme ; nad ) welcher Beſtimmung man ſich auch

zu- rrichten pflegt , wenn nicht die Umſtände und unvorchers

geſehene Ereigniſſe ein Anderes nöthig machen . Einige

Monate vor der wirklichen Abhaltung derſelben , hält die

Kirche des Orts , woſelbſt die Zuſammenkunft beliebt iſt ,

bey Königlicher Landes/Regierung um die Erlaubniß dazu

an , und bittet zugleich um die conſtitutionsmäßige

Ernennung eines Commiſſarii regii , welche gedoppelte

Verwilligung keinen Schwierigkeiten ausgeſebt zu ſeyn

pflegt . Mit dieſem Commiſſär findet alsdenn eine nähere

Verabredung der genauern Zeitbeſtimmung ſtatt . Eine

jede Synode wird mit einer oder mehreren Predigten ,

gewöhnlich einer franzöſiſchen und einer deutſchen,von denen

von der Synode ſelbſt dazu ernannten Predigern ersfnet .

Die Verſammlungen ſelbſt geſchehen jede8mal in der Kir -

< e des Orts » Die erſtere wird mit einem paſſenden Ges

bete eröfnet , und nach Endigung deſſelben werden die Res

ſcripte , worin die Haltung der Synode erlaubt , und der

Commiſſarius ernannt iſt , verleſen . Hierauf werden die

Creditivbriefe , wodurch ſich die Prediger , als von ihren

Gemeinden zu der Synode Bevollmächtigte , legitimiren

müſſen , vorgezeigt und unterſucht . Wann dies geſchehen ,

ſchreitet man zu der Formitung der Tafel , das heißt , man

er
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erwählet ' einen der Prediger zum Moderateur , einen ans
dern zum Secretaire Miniſtre und einen der Vorſteher
zum Secretaire Ancien, welche letztere das Protocoli führen .

Der oder Praeſes führet , na < dem

6. 8. des 4ten Capitels der Kirchen Diſciplin , und erd

net die ganze Handlung an , beſtimmt Ort , Tag und

Stunde der folgenden Seßionen , trägt der Verſammlung
die Sachen , welche zu überlegen vorkommen , vor , ſamme

let die. Stimmen von einem jeden ein , zeigt an wohin die

meiſten : gefallen , und ſpricht darüber den Schluß . Fetr -
ner muß er dahin ſehen , daß ein jeder nach ſeiner Ords

nung und ohne Verwirrung rede ; den Zänkiſchen legt er

Stillſchweigen auf , und wann ſie nicht gehorchen , befiehlt
er ihnen , abzutreten , dainit wegen ihrer Beſtrafung des

liberirt werden könne ; denen welche Rath verlangen , muß

er ſolchen ertheilen ; die Briefe welche an die Synode ges

langen , beantworten , und endlich bey den Cenſuren prä :

ſidiren , welche am Ende der ganzen Handlung abgefaſſet

werden , alles nach dem Gutachten der ganzen Verſamm »

lung und nicht anders , wie er denn ſelbſt auch der Cenſur
unterworfen iſt .

Nachdem dieſes beſorget , gehet man zu den Ge

ſchäften ſelbſt über , wobey ein jeder Deputirter ſein Votum

hat . Der Commiſſarius hat bey den Deliberationen

fein Votum , ſondern das Commiſſorium geht blos dahin :
„ von Landesherrn wegen darauf zu achten , daß den

„ Reſolutionen von 1723 und 1725 gemäß verfahren ,

„ and denen darin vorbehaltenen Landesherrlichen Rechs
„ ten auf keine Weiſe entgegen gehandelt werde , , ,

Die
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Die Dauer derſelben iſt nach den darinn vorkoms

menden Gegenſtänden unbeſtimmt , In ältern Zeiten ,

als noch jährlich , oder alle 2 oder 3 Jahre Synoden ge ,

halten wurden , waren drey bis vier Tage hinlänglich ,

Jet da ſie alle zehn Jahr und länger gehalten werden ,

dauren ſie auch länger. . . Wenn in dieſem Zwiſchenraume

Sachen vorkommen , deren Betrieb keinen Aufſchub leidet ,

ſv werden ſie durch " Circulare nach einer vorgeſchriebenen

Oyvdnung, ſchriftlich abgethan . Die deſiderirende Kirche

ſendet ihre Angelegenheit an den Moderateur , welcher dies

ſelbe , begleitet mit ſeinem Voto , an die übrigen Kirchen

eirculiren läſſet , und nach deren Netour mit dem Reſul

tat der ſämmtlichen Stimmen , der Implorantiſchen Kirche

wieder zu gehen läſſet . Am Schluſſe einer jeden Synode

wird das Jahr , der Monat und der Tag , nebſt dem Orte

beſtimmet , wo die nächſte Synode gehalten werden , ims

gleichen welche Prediger predigevy ſollen . Bis dahin ers

ſtrecket ſich auch die Moderatur des leßtgewählten Modes

räteurs , welche übrigens zwiſchen den franzöſiſchen und

deutſchen Kirchen abwechſelt . Nach der Kirchendiſciplin

ſollten ſie alle Jahre , ja ſelbſt ein paarmal im Jahre ges

halten werden ; allein die Armuth der Kirchen , durch

die immer mehr abnehmenden Gemeinden , machen ſie

immer ſeltener . Nach Endigung der leßten Seßion geht

jedesmal eine von der Synode ernannte Deputation an

das Miniſterium ab , um für die ihnen ertheilte Erlaub «-

niß Dank abzuſiatten . So . wie endlich keiner der Doputirs

ten die Synode , ohne Grlaubniß , verlaſſen darf , ſv muß

auch eine jede Kirche eine Abſchrift der darauf verhans

dels
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delten Acten , welche durc < die Unterſchriften und Siegel

des Moderateurs und der Secretarien beglaubiget wors

den , mit nach Hauſe bringen .

)- Chronologiſches Verzeichniß der bisherigen

Synoden . *)

Die erſte war im Julius 1703 . in Hameln . Sies

ben Kirchen waren auf derſelben zugegen , nemlich die

franzöſiſchreformirte von Hameln , Zelle , die franzöſiſchs

und “ deutſchreformirte von Bückeburg , die franzöſiſchs

und deutſchreformirte von Hannover , und die franzss

ſiſche von Lüneburg . Sämmtliche Kirchen vollzogen

am x19ten Zul . die erſte Unionsacte , Zu der Aufbewah :

rung der General/Acten aller Kirchen wurde die franzss

ſiſche in Hannover beſtimmt ,

Die

*) In der Kirchenordnung der Reformirten in Franks

reich , welche auch von den hieſigen Kirchen beybes

halten worden , findet man folgende Claßification

der geiſtlichen Verſammlungen : 1) Coyſiſtorium ,
welches aus ' dem Prediger und Vorſtehera einer

und derſelben Kir < e beſteht . 2) Colloquium ,
weiches von denen , in einer Provinz , nach ihrer

Anzahl , Gelegenheit der Oerter und Nachbars

ſchaft , in gewiſſe Claſſen abaetheilten Kirchen ges

halten wird . 3) Provinzial » Synode , welche

aus den verſammleten Predigern aller Kirchen einer

Provinz , ſo wie 4) die L7ational , Synode aus

den Kirchen aller Provinzen des ganzen Reichs

beſteht . Eine ſolche war 1559 zu Paris und 1561

zu Nochelle . Dio , Synodenhieſiger Lande haben die

meiſte Aehnlichkeit in Form und Einrichtung mit

den eben erwähnten Provinzial : Gynoden .
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Die zweyte war im Auguſt 1504 . in Hannover ,
Es wurde beſchloſſen , daß Lübeck und Bützow auch
mit eingeladen werden ſollten .

Die dritte ' war im Auguſt 1706 . in Zelle . Der

zehnte Theil aller Geld - Einnahme für die Armen , wurde

zum Fond armer Prediger » Witwen und Wayſen bes

ſtimmt .

Die vierte war im Auguſt 1708 . zu Bückeburg .
Die franzöſiſche und deutſchreformirte Kirche zu Braun ;

ſchweig traten mit in die Confösderation .

Die fünfte war im October 1709 , zu Lüneburg :
Die franzöſiſche Kirche in Lübeck , die deutſchreformirte
in Zelle und . die deutſche in H7ünden wurden mit con »
föderirt . Büßow wollte auch gern eintreten , hatte aber
kein Geld um Deputirte zu ſchien .

Die ſechſte war im September 1710 , in Brauns ;
ſchweig .

Die ſiebente war im September 1512 , zu Han :
nover . Auf derſelben wurde eine Cenſur aller , von
den Mitgliedern der Synode , im Druck zu befördernden
theologiſchen Schriften etablirt . ,

Die achte war im September 1714 . in Zelle .

Die neunte im September 1715 . in Hannover .
Statt des: roten Pfennings , wurde , bis auf weitere

Verfügung , der 2oſte beliebt ,

Die zehnte im September 1716 . in Brauns
ſchweig .
'

Qlnnal , 3er Jahrg . 38 St . ) Nn Die
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Die eilfte im September 1719 . in Zelle . Der

Beytrag zur Witwen Caſſe wurde wieder auf den roten

Pfenning geſekt .

Die zwölfte im September 1721 . zu Hannover .

Die dreyzehnte im September 1722 . zu Zelle .

Die vierzehnte im October 1725 . in Hameln .

Die Unionsacte von 1703 . wurde erneuert , und von

ſämmtlichen anweſenden Kirchen unterzeichnet .

Die funfzehnte im Julius 1730 . in Hannover .

Die ſechszehnte im May 1743 . in Braunſchweig .

Auf derſelben wurde vorzüglich die Angelegenheit der

Prediger »Witwencaſſe beherziget , in Ordnung gebracht ,

und beliebt : daß in Zukunft alle Prediger » Witwen und

Wayſen daran Theil nehmen ſollten , ohne Unterſchied ,

ob ſiereich oder arm ſind .

Die ſiebenzehnte im December deſſelben Jahrs

in Hannover . Der von der franzöſiſchen Gemeinde

daſelbſt zum Prediger erwählte Candidat Barthelemy

wurde abgeſekßt «

Die achtzehnte way im Auguſt 1747 . zu Zelle .

Die neunzehnte im Auguſt 1754 : in Braun ;

ſchweig . Die Kirche zu Göttingen wurde mit in die

Conföderation aufgenommen . ;

Die zwanzigſte im Auguſt 1764 . zu V7ünden .

Die Kirche zu Stadthagen trat mit in die Union .

Die ein und zwanzigſte im September 1775 - zu

Hannover ,
Von
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Von den ſieben Kirchen , die urſprünglich die Union

ausmachten , iſt die eine , inBückeburg , und die in Lii

neburg ausgegangen . Von den hinzugekommenen iſt
die von Lübeck und die von Stadthagen , jede nur

einmal erſchienen , und ſind nachher beide weggeblieben ,

Die jetige Union machen daher die Kirchen von Hameln ,

Hannover , Zelle , Bükehurg , Braunſchweig , Münden

und Göttingen aus . Es wäre überhaupt ein nicht uns

ſchicklicher Vorwurf einer hiſtoriſchen Unterſuchung : den

Urſachen nachzuforſchen , warum die meiſten Etabliſſe :

ments der Reformirten ſich ihrem Ende theils genähert

haben , theils noch nähern ; und woher es komme : daß

ſchon nach Ablauf des erſten Jahrhunderts die Colonien

ſich ſo vermindert haben , daß bald von ihnen nur der

Namen , und hie und da noch eine kleine Spur übrig
ſeyn wird . Eine Unterſuchung , die um ſo intereſſanter

werden müßte , wenn man damit diejenige verbände :

was dieſe Coloniſten für einen Einfluß jeder Art , auf

Denkunggsart , Character , Sitten und Lebengart der

Landes , Einwohner gehabt haben .

3) Beſchlüſſe der lezten Synode :

Die lekßte , zwey und zwanziaſte , in Hannover ,
im September des vorigen Jahrs 1788 , unter dem

Commiſario regio Herrn Hofrichter Dr . von Ber :

lepſc <, abgehaltene Synode , hat ſo viel Auſſerordentli -

< es , daß ſie einer etwas umſtändlichern Erwähnung bes

ſonders verdient . Es waren die Deputirten von neun Kir :

Jen gegenwärtig , unter welchen der Herr Profeſſ , Roques
Nn 2 de
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de Maumont zum Moderateur erwählet wurde . Münden

allein war ausgeblieben , ohne ſich zu entſchuldigen .

1 ) In Anſehung der Beförderung derer zwiſchen

den Synoden vorfallenden Geſchäfte, . wurde beliebt , daß

dle nach der feſtgeſeßten Route herumzuſendende Circus

larbriefe in Abweſenheit der Prediger , von den Vorſtes

hern erbrochen , beantwortet und weiter geſandt werden

ſollte .

2 ) Als Cenſoren derer von den Predigern der Cons

föderation herauszugebenden theologiſchen Schriften

wurden die bisherigen beſtätiget , nemlich die Herren Ro -

ques und Armand bey den franzöſiſch ! ' und die Herren

Kulenkamp und Oelrichs bey den Teutſch !Reformirten .

3 ) Auf den xoten Pfennig muſte Gottes Seegett

zwier geruht haben , denn ungeachtet der verwirrten Rech !

nungen der einen , der unterbrochenen Beyträge der an ?

dern , und des Mangels an allem Beytrage der dritten

Kirche , beſtand das Capital derſelben aus 11936 Rthlr .

23 Ggr . wozu unſtreitig die gewiſſenhafte langjährige Ads

miniſtration der braunſchweigiſchen Kirc <en nicht wenig

beygetragen haben mag .

4 ) In Anſehung der Witwencaſſe ſelbſt wurde feſt !

geſelzt , daß die Penſion von dem Todestage ihren Anfang

nehmen , und um ſo mehr bey 80 Thaler verbleiben ſolle ,

da beſchloſſen - worden , daß eine Witwe , die es vorzüglich

bedürfte , eine auſſerordentliche Zulage haben ſolle . Ein

jedes bey dem Tode des Vaters oder der Mutter vorjzans

dene verwayſete Kind , ſolle jährlich , bis zum 15ten oder

2oſten Jahre , 20 ' Thaler haben . Doch dürfe dies nicht

über
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über die Summe von 80 Thalern hinausgehen . Wann

nemlich mehr als 4 Kinder vorhanden wären , ſo müſten

ſich dieſe in die beſtimmten 380 Thaler theilen , ſeyen wes

niger als 4, bekomme jedes nur 20 Thaler . Auſſerdem

ſolle jede Kirche der Witwe ihres Predigers , bis nach

Ablauf von 6 Monatey , die Beſoldung bezahlen , die der

Verſtorbene während ſeines Lebens genoſſen habe .

5 ) Um die Kirchen in Anſehung der Koſten zu ſous

lagiren , die ſie von der Haltung der Synoden haben ,

ward beſchloſſen ; daß jede Kirche jährlich an den Mos

derateur die Summe der Einnahme von einem Sonns

oder Feſttage einſenden , dieſer das Geld bis zur nächſten

Synode unter ſich behalten , und alsdenn in gleiche Theile

unter die Kirc <hen . vertheilen ſolle , welches denjenigen Kirs

den , die auf ſhwachen Füßen ſtünden , eine Erleichtes

rung verſchaffen würde . Indeſſen ſolle die Kirche , wo

die Synode gehalten würde , weil ſie keiner Reiſe - und

Zehrungskoſten bedürfe , von dieſer “ Wohlthat ausgeſchloſs

ſen ſeyn ,

6) Der Liturgie Angelegenheit ging es , wie ſo

vielen andern Dingen in der Welt , es blieb damit beym
Alten . Es ward immer deliberirt und beſchloſſen , und

kam nichts zu Stande . Na dem Art . 28 . dieſer Sys

node , wodurch zugleich der 34ſte der vorigen beſtätiget

wurde , behalten die Franzoſen die Liturgie von Genf nebſt

den Pſeaumes bey . Der 1754 . auf der Synode zu

Braunſchweig angenommene und damals am bequem »

ſten gefundene Heidelberger Catehismus wurde in »

deſſen als ynzweEmäßig abgeſchaft , und den Herren

IE . 3 Rue
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Rulenkamp in Göttingen und Petri in Braunſchweig

aufgetragen , ein- neues zwe >mäßiges Handbuch zu ent ?

werfen , und den Kirchen zur Approbation mitzutheilen .

In Anſehung des Geſangbuchs könne jede Kirche das

nehmen , was ihr das Beſte dünke , wozu auch von eini

gen Kirchen ſeit verſchiedenen Jahren bereits das neue

Bremiſche war erwählt worden ; imgleichen ſolle von

der , von dem Herrn Profeſſor Roques veranſtalteten

Sammlung von Geſängen ein Abdruck veranſtaltet wers

den , wovon die couföderirten Kirchen eine Anzahl von

225. Exemplaren unterzubringen übernahmen .

7) Lutheriſche Candidaten ſollen nach dem zoſten Art .

in den refoimirten Kirchen predigen dürfen , nur ſollen

die Prediger dahin ſehen , daß ſie nichts vortragen , was

dem Syſtem der Kirc <e zuwider ſey .

8 ) Jede Kirche ſolle wenigſtens zwey Vorſteher hay

ben , damit ſie in Kirhenſachen votiren können . Die

Mehrheit der Stimmen ſolle entſcheiden , und wenn die

Stimmen getheilt wären , ſolle die Meinung des Predis

gers prävaliren . Dieſer ſolle dabey ein Protocoll abs

halten , und Vater und Sohn ſollen nicht zu gleicher Zeit

Glieder eines und deſſelben Conſiſtorii oder Presbyterit

ſeyn .

9 ) Die Unionsacte von 1725 . wurde ſchließlich von

allen anweſenden Predigern und Vorſtehern unterſchries

ben , und die nächſte Synode ins Jahr 1798 . verſekt , in

welchem Jahre ſie hieſelbſt gehalten werden ſoll .

Zelle 1789 .
'

Beneke .

VI
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Beitrag zur Geſchichte der Menſchheit
des laufenden Jahrhunderts , in Rückficht

auf Verbrechen und Strafen .

La juſtice criminelle ne doit point ſe venger ,

mais - punir .
Erſte Tafel .

Vollzogene Todesurtheile der R . Juſtizcanzlei zu

Hannover , vom Jahr 1765 bis 1784 .
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Geführte Inquiſitionen unter dem Gerichtsſprens
gel der R . Juſtiz : Canzlei zu Hannover , A. von

1765 bis 1773 . B. von 1778 bis 1

nöuolaeb

214
ISL
160

Drits

Ine ich nicht den Raub , den ich mit unter
gezählet habe . Veberhaupt ſehe ich wohl

genauer hätten beſtimmt
ſt ein Fehler unſerer Deſig -

ganz anderen Zwe > habew

ſeyn , weil , nach der h
al ,

lle aus den Acten ſelbſt aus -
s eine ungeheure Arbeit verurſachen

ieſigen Verſaſſungy
nach erfolgtem Erkenntniß ; dem uns
zurüF geſandt werden ,
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Dritte Tafel ,

Anzal der Verbreher am Schluſſe verſchiedener
Jahre .

A. Zelliſhes Zuchthaus . B- Kalkberg zu Läneburg .
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IZ : Mortalitätsliſten der Volkstugend baden ,

in Abſicht auf ihre Reſultate , viet ähnliches mit

den gewöhnlichen Sterbeliſten . Site erregen traurige ,

dann aber auch wieder tröſiliche Empfindungen . Man

ſieht , wie , in einer beträchtlichen Reihe von Jahren , die

Zahl der Verbrechen , beſonders Diebſtahl und fleiſchliche

Vergehungen , ohne durch die erkannten Strafen geſc <hrö >t

zu werden , ſich faſt in gleicher Proportion erhält , went

nicht auſſerordentliche Vorfälle , die eine allgemeine Lans

descriſis erregen , auch hier eine gewaltſame Ebbe oder

Flut verurſachen .

Dieſe Disproöportion iſt zum Erſtaunen auffallend ,

da 3. B . im Jahr 1770 nur 98 , im Jahr 1772 aber , als

die bekannte große Theurung faſt ganz Norddeutſchland

drüte , 310 Diebſtähle und Stellionate begangen wur !

den ; eine Convuiſion , die noch 1773 dauerte , wo die

Übermäßige Anzahl von 2056 Verbrechen dieſer Art ſich

anno < darſtellt .

Der Mangel des Brodkorns that hingegen der Sinns

lichkeit einen ſo kräftigen Einhalt, kräftiger alsStrafen und

Predigten ; daß ſtatt derer das Jahr 1771 . zur Rüge ges

kommenen 51 fleiſchlichen Verbrechen , worunter ich in die !
ſen Tabellen Ehebruch , Inceſt und dreymalige Shwänger

rung verſtehe , im Jahr 1772 nur 24 und 1773 gar nur

12 Fälle dieſer Art , die eigentlich auch no < dem enthalt !

ſamen 1772ſten Jahre angehören , zur Anzeige kamen . * )

Die

* ) Ein ähnliches Verhältniß , bey unehelichen Gebur »

ten überhaubt , ergiebt ſich aus folgendem , durch die

Gefälligkeit des Herxn Gerichtshalter Bündell mir

mit
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Die meiſten dieſer Diebſtähle wurden nur aus Dürfe

tigkeit verübt , und das rühmliche Zeugniß , welches der

Herr Graf von Schmettow * ) neuerlich in ſeiner intereſs

ſanten Abhandlung den Einwohnern der Churs«Brauns»

ſchweigiſchen Staaten giebt , daß ſie keinen Hang zu Räus

bereien haben , beſtätigt ſich auc ) durch die Bemerkung ,

daß in dieſen Jahren überall keine Diebesbande ſich ſes.

hen ließ , noch ein Todegurtheil geſprochen wurde , xk )

Wenn man bedenkt , daß die fürchierliche Theurung

des Jahrs 1772 . Churſachſen 7 > ſeiner ganzen Volkss

menge koſtete , daß in demſelben 111822 Menſchen ſtars

ben , und nur 47290 / Seelen gebohren wurden : ſo muß

man froh ſeyn , daß unſre phyſiſche und moraliſche Mor

talität noch ſo erträglich war . * * * )

Dieſe vortheilhaften Begriffe von der Sittlichkeit

unſers gemeinen Mannes , ſo wie von der gewiſſenhaften
“

Vorſicht unſerer Richter , werden ferner durch die wenigen

To ?

mitgetheilten Bruchregiſter geſchwächter Weibes »

perſonen des Gräflich» Platenſchen , nahe vor der

Stadt liegenden Gerichts Linden . |

1770 . ſind entbunden 6 auswärtige 2 einheimiſche S , 8.
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* ) Woldemar Graf von Schmettow Preisſchrift über

ausführbare Mittel , den Straßenraub zu verhins

dern 1788 .
xX) Die Wackermauliſche Straßenräuberbande im Jahr

1773 . beſtand blos aus Ausländern , und hatte keine

Armuth zur Veranlaſſung . 87

xX ) Canzler f . ältere und neue Litteratur 3v Jahrs

gang , S , 81 , 3
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Todesurtheile beſtärkt , die in einer Reihe von 20 Jahren
nur die Zahl von 37 ausmachen .

Man betrübt ſich dagegen über dievielenTodesſtrafen ,
die , nach bekannten Nachrichten , in Baiern in den lez1
ten Jahren vollzogen ſind , und man glaubt kaum , daß
vow cultivirten Menſchen die Rede ſey , wenn man lieſt ,

daßin Calabrien , wo etwa 447465 Seelen wohnen , jähr »
lich allein 500 Mordthaten geſchehen , und daß überhaupt
im Neapolitaniſchen , bey einer Population von vier Mils

lionen , 684330 Seelen ( 1784 ) *) , jährlich 12000 Ges

fangene - ſizen . * * )

Die Volksmenge des peinlichen Gerichtsſprengels
der K. Juſtizcanzlei zu Hannover , läßt ſich ungefehr auf
200000 Seelen über 14 Jahren berechnen , und da wird

.
ges

* ) SE wöchentliche Nachrichten , Göttingen 1789 ,
ERA

++) Bartels Briefe über Sizilien , zr Th . Auſſerors
dentlich iſt dagegen das hier gleichfalls bemerkte
Verhältniß im Toskaniſchen , wo jährlich nur einige
69 gefangen ſiken . Dieſe merkwürdige Erſcheis
nung , bey einer Population von beynahe x Mils
lion Seelen , gründet ſich ohne Zweifel zum Theil
auf die vortreflichen Criminalgeſeke dieſes Landes ,
die deſſen weiſer Regent , Peter Leopold , entwarf ,
Allg . deutſche Bibl . g3r B . 28 St . S . 402 . Als
lein 354 Perſonen am Schluß des Jahrs 1785 die ,
zwey kleine Stadtzuchthäuſer , zu Hannover und
Lüneburg ausgenommen , alle , zum Theil ſeit vielen
Jahren , von Civil - und Kriegsgerichten , zu öfs
fentlichen Arbeiren verurtheilte Verbrecher ausmas
< en , bei einer Population von etwa 900000

- Seelen , bezeugen gleichfalls ein erfreyliches Vers
hältniß für die hieſigen Lande ,
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gewiß , z+ B . im Jahr 17830 die Anzahl von 160 Verbre

ern , wovon nur 94 gefangen ſaßen , kein ganz ungünſtis

ges Reſultat geben , zumal wenn man erwägt , daß die

Population ſich mit jedem Jahr vermehrt , daß in keiner

Chur - Braunſchweigiſchen Provinz die Menſchen näher bei

einander wohnen , und keine mehr mit auswärtigen Läns

dern gränzt .
|

Es iſt ferner unläugbar , obgleich das , Gegentheil

ſchon lange ziemlich allgemein geglaubt iſt , daß der Rins

dermord in denen hier aufgeführten Jahren abgenom -

men habe .

Für die Authenticität der Liſten ſtehe ich, weil ſie

von mir ſorgfältig aus den monatlichen Deſignationen

gezogen ſind .
;

Gerade in den Jahren 1765 und 1766 ſtieg die Zahl

am höchſten , nämlich 5 in jedem Jahre , dagegen ſind in

den beiden Jahren 1779 und 1780 überhaupt nur 3 Fälle

zur Unterſuchung gekommen , und in 20 Jahren nur 5

Todesſtrafen erkannt .

I < vermuthe , der Grund , warum der Kindermord

abnimmt , liegt nicht in der ſeit ungefähr 20 Jahren mehr

Eingang gewonnenen Gelindigkeit der Beſtrafung , die ,

wenn je bey einem Verbrechen , hauptſächlich bey dieſem

rathſam iſt , wo die Gewißheit ſo ſchwer zu erforſchen

ſteht : ſondern in den häufigen Dispenſationen von der

Kirchenbuße , welche das Conſiſtorium ertheilt , in den

geläuterten Begriffen des Volks über die geringere Schan :

de einer unehelichen Geburt , gegen die Sträflichkeit eines

vor '
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vorſekßlichen Kindormordes , und endlich darin , daß die

Richter überhaupt nach dem Geiſt unſers Zeitalters , auf

fleiſchliche Vergehungen weniger ſtreng inquiriren .

Unſtreitig würde ſich aber "der Kindermord noch

mehr vermindern , wenn die Kirchenbuße geſetzlich abges

ſchafft würde , wenn man den Herrſchaften unterſagte ,

ſchwangere Dienſtmägde zu verſtoßen , und wenn man

ſc <on auf die bloße Verheimlichung der Schwangerſchaft
eine empfindliche Strafe ſekte .

Unglaublich iſt es , wie in manchen Ländern , gerade

auf die Vervielfältigung ſolcher Verbrechen , durch Rechte

und Gewohnheiten gewürkt wird .

So wird noch heutiges Tages in der Pfalz ein Bauers

haus , worin eine Geſchwächte niederkömmt , mit einem

ewigen Grundzins belegt . * )

Natürlich verſchließt der Bauer alſo ſeine Thür vor

ſolchen . Unglülichen , und überläßt ſie einer hälfloſen Vers

zweiſlung !-* *)

Jezt

„ 5 Ledderhoſe Anleitung zum Heſſencaſſelſchen Kir <ens
recht 5. 593 . -

X ) Bey dieſer Gelegenheit mögte ich gern auf eine
Art von Vergehungen aufmerkſam machen , wozu
der Staat ſelbſt Anleitung giebt , und daher wohl
doppelte Verpflichtung hätre , dieſe zurüzunehmen .
ZI ) meyne das Verbrechen der Gefangenwäachen ,
welche , bey dem Mangel feſter Gefängniſſe auf ver

ſchiedenen Aemtern , die Gefangenen ' ſo oft entwis

ſchen laſen . Wenn man weiß , wie beſchwerlich
dieſe Reihenwachen für den Landmann ſind , wie
entweder ganz alte , oder ganz junge Perſonen dies

Ge ;
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Jezt füge ich noch einige allgemeine Anmerkungen

Hinzu .

x) Es iſt unſtreitig , daß nicht ſo viele Verbrechen

( Mord etwa ausgenommen ) begangen ſind , als

Inquiſiten aufgeführet werden , weil oft mehrere

Complicen zu einer That vorhanden ſind . Dahinges

gen
;

2) können auch wohl mehrere Verbrechen , zumal Diebs

ſtähle im Lande begangen ſeyn , als die verzeichnes

ten , weil dieſe entweder , oder doch die Thäter uns

bekannt geblieben ſind .

3) Mancher Mord , oder ſonſitges ſchweres Verbres

< en hat ' mit der Todesſtrafe nicht belegt werden

können , weil es an Geſtändniß oder Beweis gefehlt

hat . Dagegen iſt

4 ) manches Verbrechen auch wohl mit Unrecht gerügt ,

und die Inquiſiten ſind losgeſprochen .

5) Viele Verbrecher waren Fremde , und namentlich

unter den 3 Banden in den angezeigten 20 Jah

ren nur 3 Einländer .

|
6 )

Geſchäft verrichten ; ſo ſtraft man mit wahrem
Widerwilien die Nachläſſigkeit dieſer Leute , die

mehrentheils in weiter nichts , als in der Unmögs

ME LIEN ſich des Nachts des Schlafes zu er

wehren .

Unſer großmüthiger Monarch beglüt ſo unabs

läſſig jeden Stand ſeiner Unterthanen , daß die

Hofnung , durch eine wahrhaft Landesväterliche -

Miide dieſem Mangel abgeholfen zu ſehn , wohl

nicht unerföllt bleiben dürfte .



SPG

6) Die faſt immer gleiche Anzahl von Verbrechen , in

einer anſehnlichen Reihe von Jahren , dringt jes

dem Beobachter die Wahrheit auf , daß Strafen
nur wenig würken , deſtomehr aber Nahrungsſors

gen und Mangel zu Diebſtälen reizen , und daß

die Moralität der künftigen Generation hauptſäche

lich von beſſerm Unterricht in Schulen und Kirchen

abhängen werde .

Hannover den 14ten April 1789 -

G . E . v . Rüling «

[| = >

VII .

Fortgeſetzte Betrachtungen über ' die Er -

richtung von Landes - Witwen - Caſſen ,

GY wichtigen Abſicht weiter beförderlich zu ſeyn ,

welche dey dem Entwurfe und der Bekanntma » -

<hung der Gedanken des Herrn Camerarius Rritter ,

über die Mittel zur Errichtung einer Landes - Bedientens

Witwen : Caſſe gehegt wurden , ſtellen dieſe Blätter hier ,
von drey verſchiedenen Verfaſſern fortgeſeßte Betrachs

tungen über beſagten Gegenſtand auf .

Aeuſſerſt von einander abweichend iſt ihr Innhalt ,

deſto größer aber auch der Gewinn an Mannigfaltigkeit
der Ideen , die vielleicht je weiter ſie ſich in verſchiedenen

Richtungen entfernt bleiben , deſto eher zu erreichbaren

Mit »
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Mittelwegen hinführen , oder gar an einem dritten Stande

puncte vereiniget werden können .

Was von Herrn Rritter hier mitgetheilt wird , iſt

als Zuſaß zu deſſen vorhin bemerkten Gedanken anzus

ſehen .

Die zweyte Abhandlung des Herrn Paſtor Hempel

zu Breſelenz enthält Vorſchläge , welche auf Errichtung

einer von allen andern Bedienten ' Claſſen zu trennenden

Witwen für die Geiſtlichkeit abzielen . Mehrere

darin vorkommende Betrachtungen machen es ſehr ans

ſcheinend , daß für dieſen ſich auf vielfache Weiſe beſonders

unterſcheidenden Stand , Vortheile die ihm ſonſt entge »

hen würden , - zuierhalten wären , wenn eine eigene Wit -

wen und Wayſen - Verſorgungs ? Anſtalt , den ihm angehss

renden Familien Unterſtüßung gewährte . Hingegen er »

öfnet der dritte Aufſaß einen erweiterten Umfang , der

von gar keinem Stande begrenzet wird . Der unger

nannte Verfaſſer deſſelben hat ſeine Kenntniſſe in dem

Fache ſchon zu anderer Zeit öffentlich mit Beyfall gezeigt .

Anjezt ſind ſolche vorzüglich darauf verwendet worden ,

Mittel anzugeben , wie nach dem verſchiedenen Maaße

des geringeren und größeren eigenen Vemösgens , der

Genuß der Beyhülfe vermehrt oder gemindert werden

könnte .

Wer vermag dem vielfachen Guten , welches die ge !

ſchehenen Vorſchläge darbieten , mit Empfindung nachzus

denken , ohne dem Wunſche beyzuſtimmen , daß ein gründs

lich bearbeiteter ausführlicher Plan , dieſem in jeder

( Annal . 3r Jahrg , 38 St . ) Do Form



Form an beglüenden Folgen ſo ergiebigen Inſtitute bald

zu Hülfe kommen möge ? T.

1) I . A. Kritters nähere Prüfung der Vor -

ſchläge zu einer Witwencaſſe für die Landes ?

bedienten , welche im erſten Stück der Lan -

des - Annalen von 1789 , S . 63 , abgedruckt
worden .

Die Vorſchläge , welche der Herr Suden im Jahr 1782 .

herausgegeben , und in meinem bemeldeten Aufſaße aufs

geführet worden , ſind folgende :

Erſter Vorſchlag :

Es ſollen alle andere Sonds , Stiftungen , ?/cz,
Vermächtniſſe und Schenkungen , welche für

die Witwen überhaupt , und nicht für die

Witwen beſonderer Collegien beſtimmet ſind ,

zu dieſer Caſſe mit gezogen werden ,

Dieſer Vorſchlag würde recht gut ſeyn , wenn es

nur dergleichen Vermächtniſſe gäbe , die für die Witwen

überhaupt , ohne Unterſchied der Städte oder Provinzen

des Landes beſtimmet wären . Da aber alle dergleichen

wohlthätige Vermächtniſſe bisher ihre Beſtimmung für die

Witwen beſonderer Collegien , Städte oder Provinzen ha -

ben , ſo iſt von dieſem Vorſchlage nichts zu erwarten .

Denn , wenn es auch einige Vermächtniſſe gäbe , worin

nur überhaupt geſagt wird , daß ſie den Witwen zur Uns

terſtüßung gereichen ſollten , ſo würden doch die Obrig »

keiten einer jeden Stadt oder Provinz , dieſes von den

Wit
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Witwen derjenigen Städte oder Provinzen mit Recht

verſtehen , worin der Stifter ſolcher Vermächtniſſe gelebt

hat , folglich können fie nicht zu einer Bedienten » Wit :

wen » Caſſe für das ganze Land gezogen werden .

Zweyter Vorſchlag .

Stirbt ein Bedienter ad inte/ !ato , ohne eine Witwe

oder Deſcendenten zu hinterlaſſen , ſo wird ſo
viel von ſeinem L7achlaß zur Witwen . Caſſe
genommen , als den dritten Theil ſeiner ge -

habten Revenüen ausmacht .

Dieſer Vorſchlag würde in vielen Fällen gar zu hart

für die Collateral » Erben ſeyn , und ihr in den Landesge -
ſehen gegründetes Succeſſions » Recht ganz aufheben .

Zum Beiſpiel , ein Bedienter ſtürbe ab inteltato , ohne

Witwe und Kinder zu hinterlaſſen 3 es lebte aber ein ars

mer Bruder von ihm ; Er hätte weiter kein Vermögen

gehabt , als etwa jährliche 600 Rthlr . Beſoldung und

Emolumenta , die er durch Arbeit in ſeinem Amte verdies

nen müſſen , ſo müßten aus ſeiner Verlaſſenſchaft an Haus»
geräthe und Kleidungsſtücken 200 Rthlr. in die allgemeine

Landes »BHedienten - Witwencaſſe kommen , wenn netnlich

ſo viel da iſt , und ſein armer Bruder behielte gar nichts .

Dieſer Vorſchlag würde alsdenn no < härter ſeyn , wenn

der Verſtorbene auch , ſo wie Herr Guden den Saß alls
|

gemein gefaſſet hat , ein Teſtament gemacht hätte . Es

wird alſo dieſer Artikel wegfallen müſſen ,

Oo 2 Drit »
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Dritter Vorſchlag .

Stirbt eine Witwe ohne Rinder und Eltern ab

inteſtato , ſo muß von ihrem Lachlaß ſo viel

zur Witwencaſſe gezogen werden , als ſie an

baarem Gelde während ihres Witwenſtan -

des aus der Caſſe gehoben hat , ( wenn nemlich

ſo viel da iſt )

Auch dieſer Vorſchlag würde ungerecht ſeyn , Denn

da die in der Witwencaſſe ſtehenden Männer die Beys

träge aus ihrem eigenen Vermögen , auch wohl aus dem

Einaebrachten der Frau bezahlen müſſen , und höchſtens

nur den dritten Theil zur Erleichterung aus den Gnaden -

Zuflüſſen erwarten können , ſo würde die durch das Geld

des Mannes größeſtentheils erworbene Penſion nach dem

Tode der Witwe wiederrechtlich zu der Witwencaſſe ges

zogen werden , und noc < vielmehr , wenn die Witwe

ein Teſtament gemacht hätte . Wenigſtens könnte

man aus ihrer Verlaſſenſchaft niht mehr zur

Witwencaſſe ziehen , als was ihr verſtorbener

Dann an Erleichterungsgeldern ſeiner Beyträge

genoſſen , und dieſes würde nicht unbillig ſeyn .

Vierter Vorſchlag .

wenn ein Bedienter aus einem Collegio ſtirbt ,

ohne Witwe oder Deſcendenten zu hinterlaſ »

ſen , ſo werden die Einkünfte von einem bal

ben Jahre zur Witwencaſſe geſchickt , und deſ -

ſen Collegen müſſen die Dienſte bey der Pfarre
und

FN
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und re/pektive Bedienung , wenn es thunlich

iſt , umſonſt verrichten , als wenn die Witwe

das halbe Gnaden : Jahr genöſſe . Bey den

untern Bedienungen , wobey nur ein Viertel

Gnaden : Jahr für die Witwe beſtimmet iſt ,

würden die Emol/umenta gum nur von 3 Jahr

in die Witwencaſſe fallen , wenn keine Witwe

oder Rinder vorhanden ſind .

Bey dieſem Vorſchlage würden nur in den ſeltenen

Fällen , wenn keine Witwe oder Kinder da ſind , die öfs

fentlihen Caſſen einen Beytrag zu der Witwencaſſe ges

ben , welches dieſelben nicht ſehr drüFen würde , und ich

will mich bemühen , den ohngefähren jährlichen Ertrag

davon demnächſt in Ueberſchlas zu bringen .

Fünfter Vorſchlag .

Die Witwen , die das halbe Gnadenjahr genieſ :

ſen , bekommen in dem erſten halben Jabre

nichts aus der Witwencaſſe , und diejenigen "

die nur x Gnadenjahr genieſſen , bekommen

aus der Witwencaſſe nur ſo viel , als zur Er -

gänzung der erſten halben Jahres : Penſion nö

thig iſt . '

Dieſer Vorſchlag möchte wohl von dem Vorwurf der

Unbilligkeit :frey bleiben , und die jährliche Erſparung ,

welche die Witwencaſſe davon hat , ſoll demnächſt in einen

ohngefähren Ueberſchlag gebracht werden . Dieſen Vors

ſchlägen habe ich noch beygefüget ,

- 0. 3 Sechs



Sechſter Vorſchlag .

daß von allen Erbſchaften , die an CollateralEr -

ben fallen , zwey Procent für die Witwencaſſe

abgezogen würden .

I < kann es nicht für unbillig halten , wenn die bes

mittelten Perſonen , die weder Frau noc < Kinder haben ,

bey ihrem völligen Rechte zu teſtiren , dennoch durc < ein

neues Landesgeſetz verbunden blieben , zwey Procent von

ihrer Verlaſſenſchaft dieſer Witwencaſſe zu gönnen , da

ſie die Freyheit behaiten , ihren Collateral » Erben oder

Freunden , ſo. viel ihnen nur beliebt , zu vermachen , und

da ſie bedenken müſſen , daß die verſtorbenen Männer ,

deren Witwen penſionirt werden , dem Lande , und alſo

auch ihnen als Landes - Einwohnern , gedienet haben ,

Der Herr Herausgeber berichtet im erſten Stük >k

von 1789 . S . 75 , daß im Lüneburgiſchen von dergleis

< en Erbſchaften bereits zwey Procent an den Läandſchak ,

und ein Procent an die Kirche bezahlet würde . In dies

ſem Fürſtenthum könnte alſo keine anderweite Abgift

für die Witwencaſſe eingeführet werden . “ Aber dieſes

Beyſpiel gäbe doch einen ſtarken Grund ab , daß es nicht

unbillig ſey , in den übrigen Hannösveriſchen Landen , eine

Abzgift zu drey Procent für die Witwencaſſe von dergleis

< en Ecbſchaften einzuführen .

I < bin überzeugt , daß von dieſer Abgabe durch

das ganze Land jährlich einige tauſend Thaler aufkommen

würden . Hievon könnten 2000 Thaler in die Witwen

caſſe
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eaſſe flieſſen 3 alles übrige aber könnte unter die Armens

anſtalten im Lande repartiret werden .

Siebenter Vorſchlag .

Daß alle öffentliche Caſſen , Rirhen und Cämme -

reyen nach “ ihrem Vermögen eine jährliche

Zeyhülfe dazu bezahlten .

Was nemlich Se : Majeſtät der König und die

Landſchaftlichen Collegia aus Dero Caſſen jährlich dazu

ſchenken wollen , ſolches bleibt Dero Gnade und Milde

änheim geſtellet . Die ſtädtiſchen Cämmereyen und die

Kirchencaſſen könnten aber auf folgende Art dazu concurs

riren : Es werden alle Jahre die Caſſenregiſter von den

Stadtmagiſtraten und die Kirchenregiſier von den Su -

perintendenten abgenommen . Alle Jahre zeiget ſich am

Schluſſe dieſer Regiſter , daß nach Beſchaffenheit der Caſs

ſen ' ein kleiner oder größerer Ueberſchuß vorhanden ſey .

Wenn nun Königl . Regierung und die Conſiſtoria eine

Verordnung machten , daß von dem Ueberſchuſſe eines jes

den Jahres 3 Procent an die Adminiſtration dieſer Wite

wencaſſe geſandt , und in den Regiſtern in Ausgabe ges

ſet würde , - ſo könnte dadurch eine Beyhülfe verſchaffet

werden . Bey den Kirchencaſſen würde dieſe Abgabe

mit den Regiſtern an die Superintendenten eines jeden

Kirchenſprengels , und bey den Cämmereyen an den Bürs

germeiſter abgeliefert , welche alsdenn den Betrag davon

nach einem Verzeichniß alle Jahre an die Adminiſtration

überſendeten ,

Oo 4 Da



Da im ganzen Lande ohngefehr 800 Pfarren , und

zum Theil anſehnliche Stadtcämmereyen vorhanden ſind ,

ſo könnten 3 Procent von den jährlichen Ueberſchüſſen
eine nicht geringe Beyhülfe jährlich betragen , obgleich
die meiſten Kirchencaſſen nicht viel Ueberſchuß haben .

Hiebey aber wäre folgende Einſchränkung zu ma -

< en , daß , wenn etwa in einem Jahre ein oder mehrere

Capitalia bey einer Caſſe angeliehen wären , der Betrag

dieſes angeliehenen Geldes , und der Vorrath ' des vori »

gen Jahres , von dem Ueberſchuſſe deſſelben Regiſters abges

ſeßet , und nur der eigentliche Ueberſchyß gerechnet würde ,

wovon 3 Procent in die Witwencaſſe flöſſen .

Achter Vorſchlag .
Daß ein Theil des Profits von den Landes + Lotte ,

rien zu Hülfe genommen würde , wenn dieſer

Profit an ſtatt 10 Procent auf 11 Procent ges

ſe3t würde .

Eine ſol <e Beyhülfe würde ſehr beträchtlich ſeyn ,
wenn nicht zu beſorgen wäre , daß dadurch der Zulauf zu
der Landes : Lotterie zu ſehr geſchwächet werden möchte .

I < muß daher dieſen Vorſchlag der höhern Beurtheilung
der Väter des Landes überlaſſen . Der Herr Herausgeber
ſchlägt zwar eine beſondere jährliche Lotterie zum Behuf
der Witwencaſſe vor : da ich aber die Vermehrung der

Lotterien für das Publikum ſchädlich halte , ſo wage ich es

nicht , dieſem Vorſchlage beyzutreten .

Noun :
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Neunter Vorſchlag .

Daß alle künftig in Bedienung tretende , oder

avancirende Civil und geiſtliche Bediente , von

ihren feſtenBeſoldungen und feſten Zmo/umentis ,

oder von dem Augmento derſelben , ein vor alle :

mabl , eine Monaths Gage der Witwencaſſe

überlaſſen müſten . Man ſehe S . 71 .

Die Schwierigkeit , die ſich dabey befindet ; iſt dieſe :

daß faſt alle neu antretende Civil «Bedienten , die aus

den Landſchaftlichen Caſſen oder der Königlichen Cammer

bezahlet werden , die erſte Monaths : Gage für die Invalis
densCaſſe müſſen ſtehen laſſen . Es . ſind alſo nur die Geiſts

lichen und Schullehrer , desgleichen die Städtiſchen Be ;

dienten übrig , welche von dem Abzug der erſten Monathss

Gage bisher frey geblieben .

Wollte man nun dieſen bisher frey gebliebenen , neu

antretenden Bedienten ' allein auferlegen , daß ſie einen

Monath Gage der Witwencaſſe überlaſſen müſten , ſo

würden ſie es für ſtatthaft halten , von allen neu antres

tenden Civil - Bedienten , einen ähnlichen Beytrag zur Wit

wencaſſe zu verlangen , wofern ſie mit ihnen gleiche Rechte

an dieſer Caſſe , bey ihrer Verheyrathung , haben ſollten .

Ich ſehe die Härte einer ſolchen „Abgift der erſten

beyden Monathsbeſoldungen gar wohl ein : Allein da

der Plan auf eine allgemeine freywillige Witwencaſſe

eingerichtet iſt , woran alle Landesbediente Theil nehmen

können , wenn ſie wollen , ſo ſtehet kein anderer Weg offen ,

um eine Trennung zu verhüten , als daß alle neu antre -

507095 ten
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tende Bediente in. Anſehung der Witwencaſſe gleich ges

macht werden , und alſo eine Monaths - Gage - dieſer Caſſe

überlaſſen müſten , wenn ſie gleich die Beſoldung des er -

ſten Monaths zum Beſten der Invalidencaſſe verlieren .

Sollte es auch einigen zu ſchwer fallen , den zweyten Mos

nath auf einmal ſiehen zu laſſen , ſo könnte man den

Beytrag auf vier Termine ſetzen .
Bey den Herren Officiers iſt es ſchon eingeführet ,

daß ſie auſſer den Patentengeldern , den erſten Monath

für die Invalidemcaſſe ſtehen laſſen , und überdem jährlich
ein beträchtliches für die Witwencaſſe bezahlen müſſen ,

wenn ſie gleich niemahls heyrathen . Es genieſſen auch

die neu antretenden Bedienten dieſe Abgabe überflüßig

wieder , wenn ſie heyrathen und in die Witwencaſſe tres

ten .

Was wegen der ſchon jezt vorhandenen Bedienten

abgeht , wird durch den 4ten , 5ten , öten und zten Vors

ſchlag reichlich erſeßet .

Sollte dieſer Vorſchlag angenommen werden , ſo

würde er eine ſehr beträchtliche jährliche Einnahme für

die Witwencaſſe zuwege bringen , und ih will verſuchen ,

nur ohngefehr dieſen jährlichen Ertrag anzuſchlagen .

Dur Nachzählung der ſämmtlichen Landesbedienten "

von geehrtem Stande im Staatskalender , wird es wahrs

ſcheinlich , daß ohngefehr 4000 ſolcher Civil und geiſtlis

<hen Bedienten ſich im ganzen Lande befinden . Ich

rechne hierunter gar nicht die große Menge der Unterbes

dienten , die nicht im Staatskalender ſtehen , und nur

geringe Beſoldungen genießen .

Es
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Es ſterben aber nach den durch Erfahrungen beſtäs

tigten Mortalitäts - Beſeßen von jeden 500 Bedienten

jährlich 3, alſo von ! 4000 jährlich 120 , deren Stellen jährs

lich! beſeßt werden müſſen . Man nehme nun an , daß

ein jeder dieſer neuen Bedienten von geehrten Stande ,

geringe und gut Beſoldete nur 200 Thlr . jährlich an feſten

Beſoldungen und Emolumentis genieſſen , ( denn von den

Accidenzen , die unmöglich beſtimmet werden können , iſt

hier keine Rede ) ſo würde eine Jahresbeſoldung für dieſe

120 neuen Bedienten 24000 Thlr . ausmachen . Wenn

demnach eine Monaths8gage , oder der 12te Theil davon

ein für allemahl in die Witwencaſſe flöſſe , ſo könnte ſie

jährlich hiedurch eine Einnahme von 2000 Thlr . gewins

nen . Rechnet man nun dazu , daß der große Haufe der

jährlich neu antretenden Unterbedienten , als Licent - oder

Acciſeſchreiber , Controleurs , Licentknechte , Thorſchreiber ,

Boten , Stall ! Forſt- und Jagdbediente , Küſter , 2c. ebens

falls eine Monathsgage für die Witwencaſſe abgehen müs

ſten , ſo möchte der jährliche Ertrag wegen ihrer großen

Menge , leicht noch 1000 Thlr . ausmachen .

Sollten aber diejenigen , die für die Invalidencaſſe
einen Monath ſtehen laſſen müſſen , von der einen ; Mo -

nathsgage für die Witwencaſſe diſpenſirt werden , ſo

würde dieſer ganze berechnete Ertrag kaum den ten Theil

bringen , und das Migsvergnügen derjenigen Bedienten ,
die einen Monath für die Witwencaſſe liefern , lieſſe die

ſchädlichſten Folgen befürchten .

Der



Der Herr Herausgeber ſagt im erſten Stück von

1789 . S . 71 . daß es ihm bedenklich vorkäme , bey den

nicht unbeträchtlichen Abzügen , womit die mehreſten , hies

ſigen Landesbedienten ihre Stellen antreten , eine Erhss

Hung derſelben anrathen zu helfen . I < würde ebenfalls

nicht anrathen , dieſes Mittel zu ergreifen , wofern ich

nicht durch die Noth dazu gedrungen würde . Denn es

wird im folgenden klar werden , daß man die in der Zus

kunft anwachſende Menge der freywillig beygetretenen

Intereſſenten wohl auf 800 anſchlagen müſſe , und wenn

man deren Beyträge um den dritten Theil erleichtern

wollte , alsdann wäre zu den jährlichen Hülfsgeldern

wohl eine Summe von 8000 Thlr . erforderlich . Nun

aber habe ich von allen Vorſchlägen überhaupt bisher mit

Sicherheit nur 5006 Thlr . herausgebracht , die nach Ab -

zug der Adminiſtrationskoſten übrig bleiben möchten , und

es fehlten doch noch 3000 Thlr . welche durch gnädige Bey »

hülfen des Königs und der Landſchaftlichen Collegien dazu

fommen müſten . Wofern nun der . allerſicherſte Vorſchlag

von der einen Monathsgage der künftig antretenden Bes

dienten , welcher 3000 Thlr . einbringet , wegfallen ſollte ,

ſo müſten noch 3000 Thlr . durch andere Mittel angeſchaffet
werden , deren Möglichkeit mir anno verborgen iſt .

Nun will ich auch einen Ueberſchlag verſuchen , wie

viel der jährliche Ertrag wohl ſeyn mögte , wenn nach dem

aten Vorſchlage in den Fällen , daß ein verſtorbener Bes

dienter weder Witwe noch Deſcendenten nachläſſet , das

halbe Gnadenjahr in die Witwencaſſe fließen ſoll . Lich

nehme hier wiederum an , daß 4000 Dediente von geehr :

ten
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tem Stande im Lande leben , und daß 120 von ihnenjähr »

lich ſterben .

Ferner ſeße ich voraus , daß unte ? 10 Verſterbenden

nur einer ſey , der weder Witwe no < Deſcendenten nachs

läſſet , folglich würden jährlich 12 ſolche Verſterbende vors

fallen . Desgleichen nehme man an , daß jeder im Durchs

ſchnitt 200 Thlr . Beſoldung genoſſen . Dieſes betrüge

2400 Thlr . für die ganze , und alſo für die halbe Jahress

beſoldung 1200 Thlr . . die in die Witwencaſſe fielen . Sollte

es ſeyn , daß unter 20 ſterbenden Bedienten nur einer wäre ,

der weder Frau noch Kinder hinrerließe , ſo würde der Ers

trag davon nur 500 Thlr . bringen . Die Unterbedienten

haben nur x Gnadenjahr für ihre Witwen zu gewarten ,

wenn man nun gleich nur den 2oſten Sterbenden rechnet ,

ſo könnten alsdenn , wenn das x Gnadenjahr in die Wit?

wencaſſe flieſſet , doch jährlich noch einige 100 Thlr . her :

aus kommen . Viel kann dieſer Artikel nicht ßetragen ,

weil die wenigſten Civilbedienungen ein halbes Gnaden :

jahr haben .

Endlich will ich auch verſuchen , einen Ueberſchlag

zu machen , wie viel die Witwencaſſe jährlich an Witwens

Penſionen erſparen könne , wenn nah dem 5ten Vorſchlage

die Witwen die das halbe Gnadenjahr genieſſen , in dem

ſelben halben Jahre keine Penſion bekommen .

Ich nehme hier an , daß nach den Erfahrungen bey

dey Bremiſchen und Calenbergiſchen Witwencaſſe die

Zahl der freywillig in dieſe Caſſe tretenden Landes - Bes
dienten nur 400 ſeyn werde , wovon jährlich 12 ſterben ,

des
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deren Witwen im Durchſchnitt jede auf 08 Thlr . Pens

ſion , ſo wie bey der Calenbergiſchen Witwencaſſe einges

ſchrieben ſeyn werden . Die ganze Jahrespenſion würde

alſo x200 Thlr . folglich die erſte halbe Jahrespenſion
600 Thlr . betragen , Dieſe Erſparungs » Summe muß

mit zu den Erleichterungsgeldern abgeliefert , - und zu ih »

rer Summe mit gerechnet werden .

Nimmt man - nun alle , dieſe jährliche Zufläſſe zus

ſammen , ſo kämen wohl 5000 Thlr . jährlich heraus ,

wenn die Adminiſtrationskoſten vorher abgezogen wers

den .

Nun aber habe ich in meinem erſten Aufſaße anges

. nommen , daß nach den bisherigen Erfahrungen die

Zahl der freywillig beytretenden „ Landesbedienten nicht

leicht über 400 . anſteigen möchte , und daß eine jährliche

Beyhülfe von 4000 . Thlr . hinlänglich ſey , die Beyträge

von dieſen 400 Mitgliedern um den dritten Theil zu ers

leichtern , wenn män den Erfahrungen zufolge vorauss

ſezet , daß . ein jeder im Durchſchnitt auf 100 Thlr . Wits

wenpenſion eintreten , und alſo 35 Thlr . jährlichen Beys

trag liefern müſte . Denn wenn 400 Männer jeder jährs

lich 30 Thlr . bezahlen , ſo betrüge es jährlich 12000 Thlr .

und wenn dazu 4000 Thlr . jährliche Hülfsgeider zuſams

men kämen , ſo könnte - der Beytrag um den dritten Theil

erleichtert werden . Allein , obgleich die bisherigen Ers

fahrungen dieſe Vorausſezungen wahrſcheinlich machen ,

ſo könnte es doch ſeyn , daß bisher verſchiedene Vorurs

theile die Urſache geweſen , warum die höchſte Zahl der

frey ;
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freywillig zu der Bremiſchen und ' Calenbergiſchen erneuz

erten Witwencaſſe getretenen , nur etwa aus 400 Landess

Bedienten beſtanden , ohngeachtet die lektere eine jähr ;

liche Beyhülfe von 6090 Thlr . genieſſet . Das Publicum

war durch die anfänglich ſo geringe angeſeßten Beyt1äge .

bey der Calenbergiſchen Societät verwöhnet ; hiedurch

wurde die Recrutirung bey der Bremiſchen ſehr gehins

dert , und da hierüber beyde Societäten zu Grunde gin -

gen , und man ihnen zeigte , daß die Intereſſenten im

Durchſchnitt jährlih 30 Thlr . beytragen müſten , um

- 100 Thlr . Witwenpenſion zu erlangen , ſo mochte wohl

der - Verdruß über die fehlgeſchlagen ? Hoffnung , und das

Vorurtheil , daß man ſich vielleicht zum zweytenmahle

verrechnet habe , und zu viel forderte , die Urſache ſeyn ,

daß die Zahl der freywillig beytretenden Mitglieder nicht

höher ausgefallen . . Da ich mich aber äuſſerſt bemühet

habe , dieſes - Vorurtheil wegzuräumen und da das Publi -

kum durch die Erfahrung allmählich anfänget einzuſehen ,

daß ein ſo hoher Beytrag auf 100 . Thlr . Penſion noth »

wendig fey, wenn die Caſſe dauerhaft beſtehen ſoll , ſo

möchte ſich auch die Zahl der freywillig beytretenden Lans

desbedienten mit der Zeit mehr verſtärken , wenn ſie eine

Erleichterung bis auf + der Beyträge haben könnten , ſo

daß ſie wohl gedoppelt ſo hoh und auf 800 anwachſen

könnte. :

Da nun auf dieſen nicht unwahrſcheinlichen Fall , die

Summe , der zur Erleichterung bis auf den dritten Theil

erforderlichen Hülfsgelder , wohl jährlich 8000 Rthlr . be

tragen möchte , ſo würde es allerdings ſehr anzurathen
;

ſeyn ,
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ſeyn , die Landesväterlichhe Huld unſeres dnädigſten Kö »

nigs , und die Milde der Landſchaftlichen Collegien um

einen jährlichen Beytrag anzuflehen , wobey vorausges

ſett würde , daß alsdenn für. diejenigen , die der Witwen »

Caſſe nicht beytreten wollten , keine Witwenpenſionen zu

hoffen wären . Wenigſtens könnten die Penſionen , wels

<he die ſchon vorhandenen Witwen genieſſen , bey ihrem

Ausſterben , nach und nach dieſer Witwencaſſe zugewendet

werden ,

Geſekt , es würden im Anfange nur 4050 Rthlr , er ?

fordert , um die Beyträge bis auf den dritten Theil zu ers

leichtern , und es käme jährlich durch die bemeldeten Zus

flüſſe und Gnadengeſchenke eine verſtärkte Summe von

8000 Rthlr . heraus , ſo würden in den erſten Jahren

jährlich 4000 Rthlr . hernach aber weniger , als ein ewiger

Fond auf Zinſen belegt werden können , damit bey dem

allgemach zunehmenden Anwachs der Societät , dennoc <

die Beyträge jedes Jahres um den dritten Theil erleichs

tert werden könnten . . . Hiezu kommt noc < eine wichtige

Betrachtung : Wenn gleich die Witwen derjenigen , die

dieſer Caſſe beytreten , ihre lebenswierige Verſorgung ers

halten , ſo treten doch häufig die Fälle ein , daß bey dem

Tode einer Witwe noc < unmündige unverſorgte Kinder

vorhanden ſind . Dieſe könüten alsdenn aus denen durch

die Gnade des- Königs und der Landſchaſten verſtärkten

jährlichen Beyhülfen , ihre Verſorgung bis zum vollendes

ten 1gten Jahre erhalten , ſo daß das Uebrige als ein ber

ſonderer Fond auf Zinſen belegt würde , Dieſer wichtige

Punkt
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Puvykt würde für die Landevbedienten ſehr reizend ſeyt ,

- Und ſie zu einem deſto zahlreichern Beytritt bewegen .
Sollte aber wider alle Wahrſcheinlichkeit , die freys

willig beytretende Geſellſchaft der Landes bedienten nicht ſo
groß ausfallen , daß alle Gnadenzufläſſe zu ihrer Erleichte :
rung bis auf 3 ihrer Beyträge nöthig wären ; ſo könnte
von dieſen Gnadengeſchenken des Landesvaters und der
Landſhaftlichen Collegien dennoch ein Theil zum Beſzen
der Witwen und Waiſen , die ſchon vor der Einrich ;
tung des Inſtituts entſtanden und in Armuth leben , vers
wendet , und dadurch ihr Elend ſehr gemindert werden ;
ſv daß man nicht befürchten dürfte , daß dieſer wohlthäs
tige Fond jemals zu groß werden msgte , da die Zahl der
unglülichen Perſonen im Lände ſo ſehr groß iſt .

Alle dieſe Vorſchläge ſind von der Art , daß die Ein,wohner des Landes , die keite Bediente ind , gar nicht
mit einer Auflage für die Bedienten: Wirwencaſſebeſchves
ret werden , und daß nur die Bedienten , weiche die Vors
theile davon genieſſen , vorzüglich ihre Hülfsgelder dazuhergeben . Aus dieſer Urſache hoffe ich auh , daß meine
Gedanken hierüber gnädigen Beyfall finder : , und das -
gute Werk unter dem Beyſtande der Königl . hohen Regies

v rung zu' Stande kommen werde .

Auflöſung einiger Zweifel .
Der Herr Herausgeber hat ſich bemüher , meine

Vorſchläge mit Fleiß zu prüfen , und ſeine Zweifel vorzus
tragen , wofür ih Ihm Dank ſage , und hoffe , daß Dersſelbe nach genauerer VUeberlegung meiner Erklärungen und

( Annal , 3r Jahrg . 38 St . ) Pp Gründe
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Gründe , nunmehro völlig auf meine Seitetreten werde , ſo

wie er in den mehreſten Stäen mir ſchon ſeinen Beyfall

gegeben . I < habe S . 85 . die höchſte Penſion , worauf

ein Civil » oder geiſtlicher Bedienter antreten kann , auf

250 Rthlr . vorgeſchlagen , und zur Urſache angegeben , 1)

weil dergleichen Inſtitute nicht zum Hazardſpiel für bemits

telte Bediente , ſondern nur zur vothdürftigen Erhaltung

der Witwen und Waiſen aus dem Wiittelſtande dienen

ſollen , und 2) weil ſonſt , wenn es einem jeden freyſtehen

ſollte , die Penſion für ſeine Witwe ſo hoc < zu nehmen ,

als ihm beliebte , die bemittelten Bediente die höchſten

Penſionen von 500 , 600 , 700 bis 1000 Rthlr . wie in der

Calenbergiſchen Societät erwählen , und eben dadurch

den größeſten Theil der Beyhülfen und Gnadenzuflüſſe ſich

zueignen würden , die doch wohl unſtreitig zur nothdürfs

tigen Erhaltung der Witwen und Waiſen aus dem Mits

telſtande zunächſt beſtimmet wären . I < habe dabey ans

geführet , daß die hochbeſoldeten Bedienten , denen eine

Penſion von 250 Rthlr . für ihre Witwen nicht genug

wäre , um ihnen einen ſtandesmäßigen Unterhalt zu

verſchaffen , ſich bey der bremiſchen Witwencaſſe noch

eine Penſion von 259 Rthlr . veiſchaſſen könnten , bey

welcher nun freylich keine durch Gnadenzuflüſſe erleich :

terte Beyträge ſtart finden . Ich will die Gründe anzeis

gen , die mich für meine Wenigkeit nöthigen , bey dieſem

Vorſchlage zu beharren .

1) Bey der Bedienten Witwencaſſe würden ſie , da

ſie ſchon über 40 Jahre alt ſeyn werden , nach den Tabeilen

der Calenbergiſchen Witwencaſſe auf 250 Rthlr . Penſion
ei :
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einein jährlichenBeytrag von 400 Rthlr , bezahlen müſſen ,

wovon ſie aber den dritten Theil mit 333 Rthlr . aus den

Gnadenzuflüſſen 1erhalten . Wenn nun dieſe hochbeſols

dete Perſonen bey der bremiſchen Witwencaſſe noch 250

RNthlr . aſſecurirten , ſo würde ihr Beytrag jährlich daſelbſt

ebenfalls etwa 100 Rthlr . betragen . Wenn ſie aber dieſe

anderweitigen 250 Rthlr . Penſion bey der Bedientens

Witwencaſſe erhalten könnten , ſo - würde ihnen eine noch !

mählige Erleichterung ihrer Beyträge auf den dritten

Theil zu jährlichen 33X Rthlr , angedeihen , welche aber

bey der bremiſchen Witwencaſſe wegfällt . I < ſollte aber

doch wohl glauben , daß bey Perſonen , welche 1000 Rthlr .
an feſter Beſoldung ohne die Accidenzen genieſſen , es

nicht ſchwer fallen würde , auf eine Erleichterung von jähr »
lichen 335 Nthlr . aus dem Gnaden : Fond Verzicht zu thun ,
und daß ſie ſo großmüthig ſeyn würden , dieſe Gnadenzus

flüſſe dem ärmern Theile der Landesbedienten zu übers

laſſen .

1 . Wenn man nach dem Vorſchlage des Herrn Her
ausgebers annehmen wollte , daß den Bedienten , die über

500 Rthlr . feſte Beſoldung genieſſen , eine Penſion zu neh -

men verſtattet würde , welche die Hälfte des feſten Gehalts

ausmachte , *) ſo iſt es bekannt , daß es in hieſigen Lans

den

*) Mit dieſer Stelle muß ich die Note zu S . 85 . des
erſten Stücks des dritten Jahrgangs der An -
nalen zu vergleichen bitten , und wird mar alsdann
finden , daß 500 Rthlr . Gehalt zum äußerſten
Beſtimmungspuncte der Penſion angenommen ,
folglich deren Hälfte mit 250 Rthlr . als höchſter

pP 2 Ers
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den eben ni < t ganz wenige feſt2 Beroldungen , von 800 ,

900 , 1009 , 2000 Rthlr . ja wohl no < mehr giebt . Sollte

es nun erlaubt ſeyn , eine VWenſion bis auf die Hälfte

der Beſoldung zu nehmen , ſo wärden auch Penſionen

entſtehen , die jährlich mit. 5 00 , 600 . bis 1000 Nthlr . mit

ſten bezahlt werden , ſo wie es in der Calenbergiſchen Ges

ſellſchaft geſcheßen iſt und noch geſchiehet .

Da nun die Zahl der Intereſſenten bey der neuen

Bedienten - Witwencaſſe in den erſten Jahren unmöglich

ſehr groß werden kann , da ſo viele Landesbedienten bes

reits in der Calenbergiſchen und Bremiſchen Witwencaſſe

ſtehen 5 ſo würde der neuen Witwencaſſe die größeſte Ges

fahr dadurch zugezogen werden , denn ſie würde in den

erſten Jahren . wohl ſchwerlich über 200 Intereſſenten des

mitttern Standes erhalten , deren Penſion nach der Er »

fahrung bey der Bremiſ < en und Calenbergiſchen Wits

wencaſſe im Durchſchnitt nicht einmal auf 100 Rthlr .

geſtiegen .

Geſeßt nut , es geſelleten ſich zu ihnen nur 20 , die

auf 600 bis 1000 Nthlr . . alſo im Durchſchnitt auf 300

Rthlr . Penſion ſich intereſſirten , ſo würde eine ſtarke
'

Vers

Ertrag einer Penſion vorausgoſezet worden . Ich
bin daher ſowol in bemerkter Note weit davon ents
fernt geweſen , Penſionen vorzuſchlagen , welche dies

jes Maaß überſchreiten könnten , als ich ſolche aus
denen mir hinlänglich bekannten , und hier umſtänds
lich von H. K. vorgetragenen Gründen , jemals ans

raihen würde .
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Verntüthung entſtehen , daß ſie ſchwerlich einen ſo hohen
Beyttag von jährlichen zoo Nthblr . erwählet baben würden ,
wenn ſie ſich nicht ihrer ſchwachen Leibes - Conſtitution bes

wußt geweſen wären . Denn wer wird wohl jährlich ei -
nen großen Theil ſeiner Beſoldung in eine Wiewencaſſe
geben , wenn er nicht vermuthet , daß er ſein zewagtes
Geld vielfach für ſeine : Witwe gewinnen werde .

Es könnten dieſemnach , ohngeachtet der Geſund »
heitöſcheine , ſchon in' den erſten 5 Jahren , von dieſen 25
etwa 5 wegſterbon , deren Witwen jährlich zu 390 Rihlr .
eine Denſions- Summa von 4000 Rthlr . erforderten .
Von den übrigen 200 Intereſſenten , würden jährlich 4
Witwen , alſo in 5 Jahren 20 Witwen 3 100 Rezötlr . eats

ſtehen , welches eine Penſions - Su : nme von 2000 Rthlr «
betrüge , Hieraus iſt es klar , daß der Fal ? nicht unwahr »

ſcheinlich ſey , daß die Caſſe an die Witwen dieſer 20 Ins
tereſſenten , die wahrſcheinlich nicht lange Jahre beytras
gen möchten , dennoch zweymahl ſo viel an Penſivnsgeldern
bezahlen müſte , als an die Witwen der übrigen 200 Ins
tereſſenten , wodurch ſie Gefahr laufen würde , zu Grunde

zu gehen . Ein ganz neues Beyſpiel liegt bey der jekigen
Calenbergiſchen Witwencaſſe vor Augen , Die mehreſien
Intereſſenten ſtehen im Durchſchnitt nur auf 90 Rthlr .
Denſion , aber einige haben ſich auf 1000 Rihlr . intereßirt ,
INuaiſt nach 3 Jahren einer von dieſen geſtorben , und

hat eine 32jährige Witwve hinterlaſſen ,- die der Caſſe
noch viele 1000 Rthlr . auf ihr ganzes Leben koſten wird ,
Nebſt dieſer ſind noch mehreze vorhanden , . die auf 600 ,
700 und mehr Rthl1 . penſionirt werden ,

Pp 3 In .
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DI . Hiezu kommt no < , daß dieſe zum Grunde

gelegten 25 Intereſſenten , den dritten Theil ihrer hohen

Beyträge , aus den Gnadenzuflüſſen bekommen würden.

Rechnet man nun , daß ein jeder einen jährlichen Bey »

trag von 8 mahl 40 , oder 320 Rthlr . bezahlen müſte 3 ſo

würde jeder den dritten Theil mit 1062 zur Erleichte ?

rung bekommen , alſo alle 20 würden aus den Gnadenzus

fläſſen 2x33X Rthlr . jährlich bekommen . Die übrigen

200 hingegen , würden jeder etwa 33 Rthlr . jährlich bes

zahlen müſſen , wovon 3 ihnen mit xx Rthlr . zu gute

käme . Folglich würden alle 200 aus den Gnadenzuſlüſſen

22060 Rthlr . jährlich bekommen , woraus klar iſt , daß die

wenigen hochbeſoldeten Intereſſenten die Hälfte aller

Gnadenzuflüſſe bekommen würden , die doch wohl ihrem

nächſten Zwecke gemäß , der dringenden Noth ſo vieler

armen Dedienten vom mittlern Stande abhelfen ſollten .

Alles dieſes würde auch erfolgen , wenn man anſtatt

20 ſolcher hohen Intereſſenten 49 arinähme , die auf 490

Rchlr . Penſion ſtünden . Der Herr Herausgeber glaubt

zwar , daß der Zwe > dieſes Inſtituts auch wohl mit ſeyn

könnte , daß die Witwen eine Standesmäßig - noths

dürftige Verſorgung dabey erhielten : aber meine anget

führten Gründe zeigen , daß dieſes nicht auf dieſe Art

geſchehen könne , weil es nicht ohne Gefahr des Umſturzes

der Caſſe angehen kann , und weil eben durch dieſen Ums

ſtand aller Vortheil , den die "Intereſſenten der mittlern

Claſſe , von der nunmehro ſo ſehr geringe ausfallenden Ers

leichterung haben möchten , wiederum verlohren gehen

könnte , ſo daß ſie faſt eben ſo gut fahren würden , wenn ſie

ſich nur zu der bremiſchen Caſſe wendeten .
2687a
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Daß auch aus eben dieſen Gründen die Stifter

anderer Witwercaſſen hierin mit mir einerley Meynung

find , erhellet daraus :

x ) Bey der bremiſchen Witwencaſſe iſt bey ihrem

Anfange vor 35 Jahren keine höhere Penſion erlaubt wors

den , als 250 Rthlr . und dieſes Geſokß iſt im Jahr 1782 ,

bey ihrer Reformation erneuert worden .

2) Bey der hannoveriſchen Militair - Witwencaſſe

wurde die Penſion für die höhſten Generals und Chefs der

Regimenter nicht höher als 300 Rthlr . geſeßt , und nachher

wurden noh 50 Rthlr . hinzugeſelßt , weil die Herren Chefs

das meiſte bey Errichtung des Caſſen» Fonds hergegeben

Hatten , und ſich dieſerwegen eine vermehrte Penſion auss

baten , welcher Umſtand aber bey der Landesbedienten - Wits

wencaſſe wegfällt . - Auch iſt der Durchſchnitt aller Pens

ſionen bey der Militaircaſſe x 54 Nthlr . welcher bey ans

dern Caſſen nur 90 Rthlr . iſt .

3 ) Bey der oldenburgiſchen Witwencaſſe iſt den

hohen Bedienten , die über 2000 . Rthlr , Beſoldung has

ben , erlaubt 300 Rthlr . und die über 1500 Rhlr . haben ,

250 Rthlr . Penſion zu aſſecuriren , und bis auf dieſe

Summe nehmen ſie Theil an den Erleichterungsgeldern ,

welche der Herzog ihnen an ihren Beytragsgeldern anges

deihen läſſet . Wollen ſie aber über dieſe feſigeſeßte Pens » -

ſion hinausgehen , ſo bekommen ſie auf die mehr verlangte

Penſion keine Erleichterung der Beyträge , ſendern ſie müſs

ſen ſie völlig bezahlen .

Pp 4 Alle
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Alle dieſe Stiſter der Witwencaſen haben die Giefahr
eingeſehen , die aus den hoßen Penſionen für eine nicht

übermäßiz große Witwencaſſe entſtehen kann , wovyin die

Peaſions im Durchſchnitt nur 100 Rehlr . ſind , und ich
wünſchte alſo , daß man nicht über die Gränze von 250

' hlr . gehen möchte , da meine vieljährige Erfahrung in

dieſer Materie , meine Kenntniß von dieſer Gefahr zur
Reiſe gebracht .

vi *

B2y der Beſtimmung der Sröße der Penſionen has
be ich ferner S . 86 . angeſetzt :

„„Wenn auch bey einer Pfarre , oder andern Bedienung ,
„ Hereits -:ein Witwengehalt feſtgeſekt iſt , ſo tritt der

„ Prediger oder Bediente nur auf eine ſolche Venſion

„ ain , welche das ihm erlaubte Quantum ergänzet .

Der ' Herr Herausgeber ſiellet in der Anmerkung
die Schwierigkeiten vor , die in Anſehung der Witwenges

halte bey den Pfarren vorkommen , und wünſchet , daß

dieſe Limitation möchte weggelaſſen werden . Ich trete

auch demſelben völlig bey , in Anſehung der Prediger : Wit -

wengehalte . Aber es giebt doch Bediente im Lande , des

ren Witwen durch Gnadengeſchenke des Königs und

wichtige Vermächtniſſe bereits eine beträchtliche Penſion

genieſſen , zum Beyſpiel , die Herren Profeſſoren in Göt -

tingen . Sollten nun dergleichen Perſonen an der alls

geineinen ' Landesbedienten : Witwencaſſe , die durch Gnas

denzuſlüſſe erleichtert werden ſoil , Theil nehmen , ſo wäre

es doch wohl billig , die Limitation fölgendergeſtalt abzus

faſſen :

„ Sollte
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„ Sollte auch bey einigen Bedienten , Geiſtlichen oder

„ „ Weltlichen bereits ein Witwengehalt feſigeſekt ſeyn ,
„ welches nicht ſowohl durch die Beyträge derſelben , als

„ durc die Gnade des Königs , milde Zuflüſſe oder

„ Vermächtniſſe geſtiftet worden , ſo tritt der Bediente
„ Bur auf eine ſolche Penſion ein , welche das ihm ers
„ laub : e Quantum ergänzet ,

„ Dsy den Pfarren ſind insgemein die Witwenges
„ valte von geringem Belang , und es kann hierauf
„ keine Rückſichr genommen werden .

*n
*“

Endlich kommt S . 37 . die Frage vor : ob auch alle
freywillig beytretende Bediente verbunden ſind , Geſund »
heitobeſcheinigungen beyzubringen ? I < habe dieſe Frage
mit Ja beantwortet . Denn wenn dieſes nicht wäre , ſo
möchten ſich woh1 alle Candidaten des Todes dabey einfin
den , und eitie unproportionirte Zahl gegen die geſunden
Männer ausmacen , welches mit meinen Berechnungen ,
die nur aufgeſunde Perſonen eingerichtet ſind , nicht bes

ſtehen kann .

Der Herr Herausgeber ſeket in der Anmerfung :
Wir wünſchten L7ein , wenigſtens in Anſehung derer , die

bey Errichtung des Inſtituts ſich aufnehmen loſſen . Er

hält es für hart , wenn man allen denen die Wohlthat der
Reception verſagen müſte , die vielleicht in der ſorgſamen
Verwaltüng ihres Amts , ihre Seſundheit aufgeopfert has
ben .

Pps In !
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Indeſſen hält er die Vorſicht für nöthig , wenn man

den Wünſchen dieſer Perſonen , die dem Tode ſchon ſo

nahe ſind , nachgeben wollte , und ſchlägt ſolche Mittel

vor , deren ſich die Hochlöbl . Calenbergiſhe Landſchaft

bey der Reception ſolcher Perſonen bedienet , um den von

ihnen entſtehenden Schaden zu mäßigen , und führet - die

Erfahrung an , daß von 24 ſolchen Perſonen , in den ers

ſten drey Jahren xx geſiorben wären.

Ich glaube , daß der Herr Herausgeber mit mir völs

lig einerley Meinung ſeyn wird , wenn wir uns nur recht

verſtehen . Ich habe behauptet , daß die Candidaten des

Tod2s nicht mit denen gleich geſchätzet werden können ,

die Geſundheitsſcheine beyzubringen im Stande ſind ,

und lange Jahre einen beſchwerlichen Beytrag leiſten

müſſen : und daß ſie alſo an dem Societäts - 5ond , den

die geſunden Mitglieder zuſammen bringen , keis

nen Antheil nehmen können , ohne dieſe zu prägraviren .

Nichts deſtoweniger aber habe ich behauptet , daß dieſe

Perſonen an den Gnadenzuflüſſen , die zur Erleichtes

rung der Beyträge der Geſunden dienen ſollen , ihren

Antheil bekommen können , und dieſen Antheil zu beſtim ?

men , habe ich der Königl . Negierung übergeben , welche

nach befindenden Umſtänden den Witwen ſolcher kranken

Bedienten eine Penſion beſtimmen könnte .

Ich will mich über dieſen Punkt näher erklären .

ch ſchlage eben ſo wie der Herr Herausgeber das BDeys

ſpiel der, erneuerten Calenbergiſchen Witwencaſſe zum

Muſter vor . In dieſer wurden die Intereſſenten , die

Geſundheitsſcheine beybringen konnten , gänzlich von den

Cans
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Candidaten des Todes abgeſchieden . Es wurde eine

Summa von jährlichen 6000 Rthlr . feſtgeſeßt , wovon

erſtlich die Witwen der Kranken , eine nach ſtrengen Bes

dingungen berechnete Penſion bekamen , und das übrige

von dieſen 6000 Rthlr . wurde jährlich zur Erleichterung

der Beyträge der Geſunden hergegeben , Indeſſen mus

ſten die Kranken ihre Beyträge auf die wenigen Jahre

ihres Lebens noch bezahlen , und wenn ſie denn , wie es

natürlich war , nach wenigen Jahren ſtarben , ſo wurde

mit den Witwen . nac < h den vorgeſchriebenen Bedingungen

eine ſehr künſiliche Abrechnung gemacht , deren Reſultat

allemahl dahinaus fiel , daß ſie nach dem Tode ihrer

Männer eine Penſion bekamen , die beynabe halb ſo

groß war als diejenige , worauf ſie angetreten .

Wofern aber der kranke Mann ſo wiederhergeſtellet werden

ſollte , daß er einen GSeſundheitsſchein beybringen könnte ,

ſo ſollte er in die Geſellſchaft der Geſunden recipiret wer »?

den , und da er alsdenn bis an ſeinen Tod die Beyträge

bezahlte , ſo ſollte ſeine Witwe auch die volle Penſion ges

nieſſen .

Dieſemnach müſten x ) diejenigen , die Geſunds

heitsſcheine beybringen können , gänzlich von denen ahges

ſchieden werden , die krank ſind , und dieſe leßktern müſten ,

wenn ſie an den Wohlthaten des Inſtituts Theil nehmen

wollten , ſich ſogleich bey Errichtung des Inſtituts als

ſolche - anmelden , weil nach der Eröffnung deſſelben nies

mand ohne Geſundheitsſchein aufgenommen wird .

2 ) Dieſe Kranken bezahlen ihre Beyträge auf die

Penſion , worauf ſie antreten , nicht in die Societäts »
Caſſe ,
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Caſſe , ſondern dieſe Beyträge würden jedesmahßl zu den

Erleichterungsgeldern genommen , die jährlich durch
die vorgeſchlagenen Mittel zuſammengebracht werden .

Jedoch genieſſen ſie bey Bezahlung ihrer Beyträge diejes

nige Erleichterung , welche die Geſunden genieſſen .

3 ) Wenn nun der Candidat des Todes ſtirbt , ſo
wird anſtatt der beſchwerlichen und künſtlichen Abrechs

nung mit der Witwe , von den jährlichen Erleichterungss

geldern , die Helfte derjenigen Penſion bezahlt , worauf der

Mann angetreten .
;

Wollte man hier die künſtlichen Abrechnungen vor »

ſchlagen , die bey der erneuerten Calenbergiſchen Wit -

wencaſſe vorgenommen werden ; ſo zweifle ich ſehr , ob

man allemahl einen Regiſtrator finden möchte , ' der ſich

mit der höhern Rechenkunſt ſo bekannt gemacht hätte , um

dieſe Abrechnungen anſtellen zu können .

4 ) Sollte indeſſen wider alle Erwartung der Kran »

ke ſo lange leben , bis die bey der Calenbergiſchen Wit !

wencaſſe berechnete mittlere Dauer der Ebe , nach

Maaßgabe ſeines und ſeiner Frauen Alters , auf drey

Viertel zu Ende gelaufen , ſo bekähme ſeine Witwe drey

Viertel , und wenn ſie völlig abgelaufen , die völlige

Penſion woranf . der Mann angetreten , von den jährli :

Hen Erleichterungsgeldern .

Alles übrige von dieſen . Geldern kommt alsdenn der

Societät der geſunden Genoſſen zu gute .

5 ) Wenn aber der Kranke vor Ablauf ſeiner mitt !

lern Ehedauer geſund werden , und darüber ein Atteſtat

des
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des Medici beybringen ſollte , ſo tritt er in die Geſellſchaft
der Geſunden . Er bezahlet ſeine bisher geleiteten Bey
träge fort , und ſeine Witwe genieſſet nach ſeinem Tode

die völlige Penſion worauf er angetreten , aus den Socies

täts - Fonds .

Auf . dieſe Art wäre allen Beſchwerden ſowohl der

geſunden als kranken Mitglieder abgeholfen , und ich hoffe ,
daß der Herr Herausgeber dieſen Vorſchlägen ſinen Bey
fall geben werde .

*
a *

Der Vorſchläg des Herrn Herausgebers in der Ans

merkung S . 89 . wäre noch zu überlegen : daß nemlich - in
den verſchiedenen Provinzen des Landes , Unterreceptoren
beſtellet würden , weiche aus gewiſſen Bezirken die Beys
träge erhöben , und die aſſianirten Penſionen wieder auss

zahlten , Die Bedenfklichkeiten dabey würden dieſe ſeyn ,
daß alle dieſe Unterreceptores Cautionsmäßig ſeyn müs
ſten , und daß ihnen Beſoldungen müſten zugeſtanden wers
den .

Die Erfahrung hat es gelehret , daß die ſo ſehr ins

Große getriebene , alte Calenbergiſche Societät , unter der
Direction des Schakcollegii , von einem Aufſeher und eis
nem gut beſoldeten Regiſtrator , mix Hülfe eines Schreis
bers , ſehr ordentlich verwaltet worden , ' und in Bremen
geſchiehet eben dieſes . Nur möüſten die Witwencaſſenans
gelegenheiten und ihre Gelder mit der Poſtfreyheit begnas
diget werden , und die Mitgenoſſen in einer jeden Stadt ,
müſten aus ihrem Mittel , einen gemeinſchaftlichen Collecs
teur ihrerBeyträge , entweder na < dem Turno , wo es aus
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Freundſchaft geſchehen kann , oder für beſtändig , gegen ein

billiges Honorarium beſtellen , an welchen ſich die Mits

genoſſen des nahe gelegenen platten Landes halten könns

ten . Dieſer Collector müſte ' aber ein acceurater Mann
*

ſeyn , und überſendete alsdenn alle halbe Jahre , die ſämmts

lichen Beyträge , an den in Hannover befindlichen Regio

ſtrator der Caſſe , mit Beyfügung der Nummern der Inters

eſſenten , und dieſer würde leicht die Mühe übernehmen

die ſämmtlichen Quitungen zuſammen zu paen , und an

den Collecteur , nebſt den etwanigen Witwengeldern zu

überſenden . , Die , Strafe der Excluſion nöthiget ohne,

dern einen jeden Intereſſenten ſeine Beyträge - zu rechter

Zeit abzuliefern .

Auf dieſe Art könnte auch die beſondere Beſtellung

der Mandatarien in Hannover , die den Intereſſenten in

der“ Calenbergiſchen Societät ſehr läſtig gefallen , gänzlich

vermieden werden .

Dieſes Verfahren wird bey der GSöttingſ <en Genoſs

ſenſ <aft beobachtet ) , die zu der bremiſchen Witwencaſſe

gehöret : und hat den Nuten , daß weder die Intereſſens

ten , noch die Witwen mit unnöthigem Poſtgelde und Bes

lohnung eines Mandatarii beſchweret werden .

Oh es indeſſen dienlich ſey , daß zur Erhebung und

Einſammlung der Hülfegelder , in jedem Diſtrict oder Pros

vinz, . beſondern Männern ein Auftrag gegeben würde

gebe ich fernerer Ueberlegung anheim . Mir dünket es

bedenklich , dieſe Hülfsgelder durch viele Hände gehen zu

laſſen . " Bey den Civilcoſſen könnten die Receptores , wels

<he
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< e die Bedienten beſoldeten , und bey den Kirchencaſſen

die Superintendenten , und wenn 3 Procent von Collates

ral : Erbſchaften vorfallen ſollten , die Obrigkeiten dieſe

Hülfsgelder geradezu an den Regiſtrator in Hannover

ſchien , und es würden ſich auch wohl Mittel finden , zur

Controle zu gelangen , ob auch alles richtig eingeſandt

worden .

Göttingen im May 1789 . I . A. Rritter ,

2 ) B . F. G. Hempels , Paſtors zu Breſelenz ,
Gedanken undBorſchiäge , zur Errichtung einer

allgemeinen Witwencaſſe , für die ſämmtlichen

Geiſtlichen in den Churhanndveriſchen Landen ,

Der Aufſatz des Herrn Kritters im 1ſten Stäck der diess

järigen Landes -Annalen , über die Mittel zur Errichtung

einer Witwencaſſe 2c. hat bey mir eine Zdee wieder rege ges

macht , die ſchon vor einigen Jahren bey mir entſtand , aber

aus mancherley Urſachen nur ein Embrio blieb . Mein

durch eine gewiſſe Schüchternheit erzeugter Vorſaß , nies

mals eine von meinen Arbeiten vor den Augen . des Publis

kums gedruckt erſcheinen zu laſſen , würde auch gegenwärtig

die Oberhand behalten 3; zumal da meine Gedanken und

Vorſchläge von dem Entwurfe eines in dieſem Fache ſo ſchr

geübten Mannes , hie und da abweichen : wenn nicht der

Herr Herausgeber der Annalen in der Vorerinnerung zu

Herrn . Kritters Aufſate p. 66 . ausdrücklich ſagte : „, die

„Abſicht der Bekanntmachung gehet dahin , die Stimmen

7. des dabey intereſſirten Publikums über dieſen Gegenſtand

„ zu erfoxſchen, , u. ſ, wv.

Ey,
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Ey, dacht ich , du gehörſt auch zum Publikum , haſt
auch eine Stimme , und wenn ſie gleich nur dem Tone ei /

ner Pfennigpfeife ähnlich wäre ! du wilſt alſo auch einmal

ſagen , wie und was du hierüber denkſt ; es der Cinſicht
und Beurtheilung des Herrn Herausgebers überlaſſen , ob

das , was du ſagſt , des Druckes werth ſey , oder nicht .
Wenn das lezte iſt , ſo mag man mit deinem Aufſeße mas

< en , was man mit ſo manchen unnüßbeſchriebenem Papiere

macht ; = - iſt aber das erſte , je nun , ſo wird dir doch das

Übrige Publikum die Gerechtigkeit wiederfahren laſſen , daß
deine Vorſchläge gut gemeint und nicht etwa ſör die Bürger
im Monde erdacht und anwendbar ſind .

“

Wegen der Abweichung meiner Vorſchläge von den

Vorſchlägen des Herrn BRritters , muß ich hier im voraus

meine Leſer bitten , mich mit dem Verdachte zu verſchonen , als

wollte ic mich neben dieſen Mann ſtellen und mi ihm

mich meſſen . Gott Lob ! von der Thorheit des Eigens
dunkels bin ich frey , und würde ſchon froh ſeyn , wenn

ich mich nur auf die unterſte Stufe derjenigen Verdienſte

ſtellen könnte , wo Herr Rritter durch ſeine ſo gründlis

<hen Aufklärungen auf der erſien ſich ,

Von der Unvollkommenbeit meines Entwurfs

ſage ich gar nichts . Er iſt no “ roh und unbearbeitet

und an Berechnungen fchlts ihm ganz : Theils , weil mirs

durchaus an der Ruhe fehlt , die ich wemglſtens zu größern

Rechnungen nöthig habe : Theils , weil ich nur erſt die

Grundſäke meines Plans einer Prüfung unterwerfen woite ,

Sind dieſe nicht ausführbar , ſo wäre alle auf die Rechnung

gewandte ' Mühe vergeblich . Uebrigens wird man finden ,

doß
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daß meine Gedanken , mit einigen Noten des Hertru Herauss
gebers zu Herrn Rritters Auffatß auffallend übereinſtims
men ; da ich doch als ein ehrlicher Mann verſichern kann ,

daß ich ſchon vor einigen Jahren eben das dachte ; und daß

mein - Plan , zur Realiſirung jener in den Noten vorkommens

den Gedanken , längſt angelegt war .

Die Grundlinien worauf mein Riß gezeichnet iſt , die

dwar nicht in der Ordnung wie ſie da ſtehen , ausgeführet ,
" aber durch das Ganze ſichtbar ſind , und wornach man ihn

beurtheilen muß , ſind folgende :

Erſtlich : betrachte ich eine Witwencaſſe als ein from »
mes Inſtitut .

Zweitens : die Einrichtung derſelben muß ſehr ein :

fach ſeyn .

Drittens : ihre Direction muß ſo wenig Roſten
als möglich verurſachen ,

Viertens : ſich eben deshalb nicht weiter , als auf
Einen , unter ſich ſhon durch gewiſſe allgemeine bürgerliche
Verhältniſſe näher verbundener , Stand erſtrecken , und

Sünftens : müſſen alle Mitglieder dieſes Stans

des verpflichtet ſeyn , dem Inſtitut beyzutreten , = -

Es iſt einleuchtend , daß dieſe Grundlinien bey der Hans

növeriſchen Militair , Witwencaſſe alle zuſammentreſſen ; daß

ihre unerſchätterliche Haltbarkeit darauf beruhet , wenn man

auch die andern Urſachen , nemlich den langen Frieden , die

Geſchenke des Rönigs , ſo wie die des ſeel . Feldmarſchalls
von Spörke bey dex Gründung derſelben , -die gewöhnliche

( Annal , 3r Jahrg , 38 St . ) Iq Ehes
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Eheloſigkeit des Militairſtandes , nicht mit in Anſchlag bringet .

Denn dagegen ſollte man auch bedenken , daß die Beyträge ,

gegen die Penſionen gehalten , würklich nicht ſehr beträchtlich ,

die leztern hingegen ſehr bedeutend ſind , Man ſollte dieſes

Muſter bey allen übrigen , wo es anwendbar ſeyn kann ,

zum Grunde legen . Ich will einenVerſuch der Anwendung das

von auf den geiſtlichen *) Stand machen . Daß eine Witwen ;

verſorgung für Geiſtliche äußerſt nöthig ſey , das bezeuget

ſchon das Sprüchwort : „ Geiſtliche hinterlaſſen nichts

als Bücher und Binder . * * ) Die Erfahrung beſtä ,

tigt freilich dieſen Saß ſehr häufig eben nicht zum Troſte

der Witwen und Waiſen , welche ſich mit dem Handwerks

zeuge ihres ehemaligen Verſorgers nicht ernähren oder durch

deſſen Verkauf auf eine längere Zeit gegen Hunger ſchüßen

können . Die Urſac <ß hiervon ift leicht einzuſehen . Die

mehreſten geiſtlichen Bedienungen ſind ſo“ knappe zugeſchnits

tenz daß ſie nur zur Beſtreitung der gewöhnlichen Lebenss

bedürfniſſe fär eine Familie hinreichen , eben nichts erübri
gen

2 ) I < behalte dieſe manchen jekigen Ohren anſtößige

Benennung bey , nur um der Kürze willen , weil ich

hier unter den Geiſtlichen nicht bloß Prediger , ſons

dern auch alle ſtudirte Schullehrer , deren Witwen

noch leider ! am wenigſien verſorget ſind , mit bes

greife .

8x ) Man ſeßt das Sprüchwort oft zum Spott , und

weiß nicht , daß es würklich mehr Lob als Spott ents

hält . = Das iſt ein elender Handwerker , der kein

Handwerkszeug hat : und ob es wohl Schande oder

& 8 14 | zu hinterlaſſen ? = - Nur eine alte unverheyrathete
SN BENDEN Betſchweſter dürfte darüber ein. ſcharfes Urtheil fällen .

|

1

x 19: 9) Ehre iſt , avs rechtmäßiger Ehe dem Staate Bücger
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gen laſſen , Zum Steigern der Dienſteinkünfte = = welches
bey ſo manchen anderen Bedienungen möglich iſt = iſt
den Predigern wenigſtens die Macht benommen . Das
Normaljahr von 1780 ſezt ihm das Ziel , Die Aceidenzien,
die gewöhnlich den größten Theil der baaren Einnahme aus
machen , ſind die nemlichen als beynahe vor 100 Jahren .
Man bedenke aber , wie ſich ſeit der Zeit nicht blos die Bes
dürfniſſe etwa vermehret haben , ſondern wie ſehr ſie im
Preiſe geſtiegen ſind . Und Nebenverdienſt ! = - Der Geiſt -
liche - - dem ſeine Ehre lieb iſt , hüte ſich dafür ! = “ Woyz
Her alſo das Ueberſhußcapital zur künftigen Verſorgung ?
= durch reiche Heyrathen ! - - Die reichen Mädchen wach :
ſen nun eben jeßiger Zeit nicht auf den Zäunen ; Überdies

hat der ſchwarze Rock und der Mangel äußern Sianzes nicht
viel anzichendes für ein Mädchenauge : wenn es auch nicht
für die an ſo manchen koſtbaren Flitterpuß und Zeitvertreib
unſeres Zeitalters gewöhnten Töchter reicher Männer ſo
ſchver hielte , ſich in die eingezogene ſtille häusliche Lage ei«-
nes Geiſtlichen , ohne Mißbehagen und üble Laune hinein zu
ſchien = - Iſt alſo irgend ein Stand , der für ſeine Witwen
eine Verſorgung nöthig hat , ſo iſts der, Geiſtliche . Und
eben deshalb , weil ſo mahcher junzer Mann bey ſeiner Ver «
heirachung , blos auf das Gegenwärtige und nicht auf die Zus
kunft ſieht ; nicht daran denkt , daß bange Sorgen für eine
unverſorgte Familie auch das ſtandhafteſte Herz oft niederſchlas
gen können ; nicht daran denkt,daß ſeine ſtärkſte Liebe , unver .
ſorgte Witwen und Waiſen nicht für Kummer ünd Mangel
zu ſchüßen vermag : eben deshalb halte ichs für recht und
löblich , ſogar , daß man von einem ins Amt tretenden es

5370/52 als
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als eine Schuldigkeit verlange , ſich und den Seinigen auch

gleich die Ruhe , Zufriedenheit und Verſorgung für die

Folgezeit zu verſichern . Es müſte daher

x) Allen Geiſtlichen beym Eintritt in ihr Amt zur

Pflicht gemacht werden , ihren Beytrag , ſo lange ſie im Amts

ſind , zur geiſtlichen Witwencaſſe zu geben .

2 ) Von dieſem Beytrage müſte keiner , weder durch

beſtändige Lheloſigkeit noch durch Witwenſtand , bes

freyet werden .

3) Dieſer Beytrag müſte nach den jährlichen Einkünfs

ten ihres Amtes ein für allemal beſtimmt ſeyn , und zwar . nach

Pröcenten , 3. B. nur 3 Procent oder auch nur 2 Procent ,

je nachdem anzuſtellende Berechnungen die Hinlänglichs

Feit der 3 oder 2 Procent auswieſen , und über 900 Rthlr .

Hinaus würden gar keine Procente mehr gegeben . Wer

alſo 200 Rthlr. einzunehmen hätte , bezahlte jährlich 6 oder 4

Rthir . u. | . wv-“ Bey dor Einrichtung der Witwencaſſe könn ?

ten alle , auch die Aelteſien in dieſelbe aufgenommen werden ,

wenn ſie nemlich die Procentgelder , die ſie während ihres

Amtes von ihrem erſten Eintritte in daſſelbe hätten bezahlen

müſſen , nachzahlen wollen . So würde z. E. ein Mann

von 65 Jahren , der ſeit ſeinem zoſten Jahre im Amte ge ;

ſtanden hätte = folgende Procentgelder = - die ich in der

Folge lieber Leachſchußgelder nennen will = bezahlen

müſſen . Nachſchußgelder

ahatg I . eine Stelle gehabt von zoorth . 23 pC. zahlt 72 rth .

9 Jahr eine Stelle = - 500 = - - - 135 = =

J8 Jahr eine Stelle = - 700 = - - 378 =

L
Summa der Nachſchußgelder 585 Rthir .

Dieſes
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Dieſes Capital würde zum Fond geſchlagen , brauchte

aber , da ich annehme , daß es beym Tode des Einſelzers wies

der zurückgegeben wird , gar nicht ausgezahlt zu werden ;

ſondern es fönnte dem Einſeker frey ſtehen , ſolches mit 4

Procent zu verzinſen : denn es iſt einerley , ob der Fond die

585 Rthlr . baar empfängt , und zu 4 Pyocent ausleihet 3
vder nicht empfängt , und die Zinſen doh erhält . Man

wird mir einwenden : auf ſolche Weiſe wäre der Zuſa ſehr

Hoch ; da nach dieſer Berechnung das Mitglied 2 jährlich 21

Rthlr Procentgelder von ſeinen Einkünften , hernach noch 24

Rthlr . von dem Nachſchußcapital verzinſen , in allen alſo

45 Rthlr jährlich bezahlen müſte . Allein an den alten Can ,

didaten , die nach menſchlicher Wahrſcheinlichkeit nicht lange

mehr zur Unterhaltung der Geſellſchaft beytragen , iſt ſo

viel nicht gelegen , wenn ſie ſich durch den hohen Zuſaß ab !

ſchrecken laſſen . Wollen ſie aber ihren Witwen und Kin

dern eine Penſion verſichern , ſo ſcheint es mir gar nicht un

Sillig , wenn f - den jüngern Mitgliedern auf ſolc <e Weiſe

gleich gemacht werden . Denn alle jezt lebende Geiſtliche ,

die noch nicht ein von der Reception ausſchließendes , oder

diſpenſables hohen Orts zu beſtimmendes Jahr , etwa das 50

oder 55te erreicht hätten , müſten durc < Königl . Verfür

gung verpflichtet werden , der zu errichtenden Geſellſchaft

beyzutreten , und die vom Antritt ihrer Aemter gleichſam

rückſtändigen Procentgelder entweder baar zum Caſſens

fond abzuliefern , oder zu verzinſen : jedoch müſte dieſe bloße

Verzinſung nicht geſtattet werden , wenn das ganze Capital

der Nachſchußgelder unter 100 Rthlr . betrüge . Wenn von

500 Geiſtlichen > bey Errichtung der Witwencaſſe , nuv von jes

Oq3 dem
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dem 100 Rthlr , im Durchſchnitt Nachſchußgelder bezahlet

würden , ſo betrüge dies ſchon 50000 Rthlr . oder wenn man

nur die Zinſen dafür empfinge 3 4 Procent betrügen dieſe

jährlich 2000 Rthlr . - - - Wieviel der jährliche Betrag alter

Procentgelder , die von den geiſilichen Aemtern bezahlt wer

den , ausmachen würde , läßt ſich ohne ſichere Angaben der

Anſäße von dem Betrage ihrer Stellen nicht beſtimmen :
davon bin ich aber überzeugt , daß wenn in der Folge nur

von 500 Stellen , der wahre Ertrog jährlich mit 3 Procent

verzinſet wird , nach einem ohngefähren Ueberſchlage , 9020

Rtrhlr gewiß einkommen . Dies wäre , wo es nicht mehr bes

trüge , die jährliche gewiſſe Summe , deren Fond aber noch

immer durc < andere Zuflüſſe vermehret werden könnte .

Und dieſe auſſerordentlichen Zuflüſſe könnten ohn !

gefähr folgende ſeyn . = - 1) Es werden bekanntlich an den

mehreſten Orten , die Einkünfte für die Witwenhäuſer „der

Kirche einnahmlich berechnet , ſo lange keine Witwen ſind .

Dieſe Einkünfte müſten künftig der Witwencaſſe zuflieſſen ,

wogegen dieſe die kleinen Reparaturen der Häuſer = - die

größern müſſen ja gewöhnlich die Gemeinden ſtehen - -

übernähme . Wenn das im ganzen Lande nur 1000 Nthlr .

= = nach Abzug der Reparationskoſten einbrächte , welches

doch gewiß kein zu hoher Anſchlag iſt = - ſo wäre dies

ſchon ein guter Beytrag zum Caſſenfond . Daß . aber hies

durch dem Kirchenaerario etwas entzogen würde = - dies

ſen Einwurf befürchte ich bey meinen Leſern und Beurtheis

lern nicht, die mir gewiß gern zugeben , vaß es beſſer ſey , den

Kirchen etwas zu entziehen , um die Witwen und Waiſen

ihrer
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ihrer Diener für Noth zu ſchüßen , als dieſe hungern zu

laſſen und jene zu bereichern .

2 ) Beym Königl . Conſiſtorio iſt ein Witwen Fiſcus ,

aus welchem , wenn ich nicht irre , dürftigen Witwen der

Geiſtlichen Unterſtükungen gereichet werden . = - So wie

die dürftigen Witwen ausſtürben , und das müſte doch nach

errichteten Witwencaſſen immer mehr geſchehen , könnten

dieſe Gelder zur Vermehrung de8 Witwencaſſenfonds anges

wandt werden . = - 3) Die ſogenannten Vacanzgelder ,

welche freilich auch det Kirche entzogen werden müſten ; aber

ich berufe mich aufs vorhergeſagte unter Nro . 1 = 4) Die

Candidaten , welche ſich mit Unterricht abgeben , oder nicht

ex propriis leben , müſten jeder jährlich 2 Rthlr . zur Caſſe

geben , dieſe Taxe iſt gewiß nicht unbillig : denn man mag

die Emolumente eines Privatlehrers noch ſo niedrig anſchlas

gen , ſo betragen ſie gewiß 150 Rthlr . = - Die Candidaten

gäben alſo nur 1* Procent zur Unterhaltung eines frommen

Inſtituts , das ihren Nachkommen dereinſt ſelbſt zum Voro

theil gereicht . Dies wären die Vorſchläge zu den ordentlio

<hen und ' auſſerordentlichen Einkünften . Man ſieht , daß

ich die. Heiligkeit aller Vermächtniſſe unangetaſtet laſſe , um

Niemanden einen Anſtoß zu geben , auch auf keine andere

Hüulfsmittel rechne als auf ſol <e , die unmittelbar aus der

Einrichtung theils ſelbſt flieſſen , theils aufs ſchicklichſte ihr

zugewandt werden können ; und die , wenn erſt einmal die

Geſellſchaft vollzählig und in allen Stücken eingerichtet iſt ,

jährlich gar leicht 12000 bis 13000 Rthlr . betragen müſten «

Bisher habe ich noch immer von der Einnahme geres

det , aber nicht von den Ausgaben . Dies iſt mit Fleiß ges

2q4 ſchehen
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ſchehen , weil ich darüber ſelbſt! noch keinen nur etWas genaus

ern Ueberſchlag gemacht habe . Einen Mann von ſolchen

Einſichten , wie Herr Rritter iſt , wünſchte ich zu einer Bes

Lvechnung hierüber zu ermuntern , welche ihm ; als einem in

dieſem Fache ſo Geübten gewiß leichter fällt , als mir , und

auch von ihm am zuverläßigſten ausfallen muß . Nur

wünſchte ich, daß in dieſer R echnung kein gar zu großer Unt

terſchied unter den Penſionen gemacht würde ; ſondern , ſo

wie man etwa die Stellen ſelbſt nach ihrem Ertrage in 3

Claſſen , z. E. 1) 100 bis 300 , 2) 400 bis 600 , 3) 700 Rthlr .

und . die darüber eintheilen könnte : ſo müſten auch die Witt

wen nach dieſen : 3 Claſſen penſionirt werden , jenachdem in

einer niedern oder höhern der Mann ſtand , als. er ſtarb . = -

Und ſo könnten etwa für die erſte 70 Rthlr . für die

zweite 85 Rthlr . und für die dritte 190 Rthlr . genug ſeyn ;

Oder man finge ' die Penſionen bey 659 Rthlr . an , ſtiege

nach jeden mehreren 100 Rthlrn des Gehaltes , um 5 Rthl

mit der Penſion , folgendermaßen . Wer eine Stelle von

T00 Rthlr . gehabt hätte , deſſen Witwe empfinge 60 Rthlr .

Penſion : eine Stelle von 300 gäbe 70 Rthlr . und ſo weiter

Gis zur Stelle von 909 Rthlr . welche 100 Nthlr . Penſion

brächte , Man wird vielleicht erſtlich die Einwendung may

chen , daß dieſe . Penſionen zu geringe wären , Allein die

geiſtlichen Witwen können würklich mit geringeren Penſios

nen auskommen , als die der Weltlichen , weil die mehrſten

Witwen , Häuſer und andere Naturalein “ ünfte von der Pas

xochte ihrer Ehemänner nach deren Tode behalten, welches

alles den leztern fehlt . Dies iſt auch eine Urſache mit ,

warum ich glaubte , die geiſtliche Witwencaſſe , von der , der

Ci -
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Civilbedienten abſondern zu müſſen : Eine andere Urſache

werde ich beym Schluſſe anführen . = - Noch ein Einwurf

möchte der ſeyn : daß die Penſion für die zte Claſſe gegen

die erſte zu geringe ſey ; indem die Beyträge der verſtorbes

nen Bedienten ſo ſehr unterſchieden geweſen wären . = -

Allein man erinnere ſi ) nur hauptſächlich an meinen Grundy

ſaß : daß ich eine Witwencaſſe als ein frommes Inſtitut be-

trachte , zu deſſen Unterhaltung ich als ein Mitglied der

Geſellſchaft , zu welcher ich gehöre , beytrage , um des allge ;
meinen , und nicht um meines beſondern Nußkens willen .

Eben deshalb ſoll es auch bey dieſer Witwencaſſe keinem

erlaubt ſeyn , die künftige Penſion ſeinen Witwen ſeibſt zu

beſtimmen , und hiernach einzuſeßen ; ſondern dies ſoll ein

für allemal durch .die Claſſe , in welcher er ſteht , ſchon aus ,

gemacht ſeyn . = - Hiedurc <h würde denn auch aller Speculas

tionsgeiſt auf künftigen Gewinn und Verluſt verbannt , der

ſich mit ſeinen Kniffen und Pfiffen in jede Geſellſchaft , zum

Schaden des Ganzen und der Ehrlichen einſchleichen wird »

wenn man ihm nicht auf alle mögliche Weiſe vorbauet . - -

Ueberdies kann ſich auch der Mann aus der zten Claſſe

nicht darüber beſchweren , daß ſeine Witwe eine verhältnißs

mäßig geringere Penſion erhält , als die aus den erſteren .

Denn wer hier zu Lande = - wo Gottlob Nepotismus und

Beſtechung unbekannte Dinge ſind = - ' in einer geiſilichen

Stelle von 8600 Rthlr . und darüber ſteht , der hat die ſauren

Jahre der erſten Haushaltseintrichtung und der Erziehung der

Kinder überſtanden, leßtere gewöhnlich ſchon wo nicht alle, doch

einige verſorgt ; und iſt bey einer einträglicheren Stelle

ſchon im Stande etwas mehr zu erübrigen , als ſeine jünges

Oq5
;

ren



602 g= ( mag
ren Amtsbrüder bey einer geringern , ' wenn ihn der Tod

aus den Armen ſeiner noch unberathenen Gattin , und ſeiner

hülfloſern , der gröſten Unterſtüßung nun noch erſt bedürfen ;

der Kinder reißt . = = Eben um deswillen wünſchte ich auch ,

daß wo möglich die Einrichtung getroffen würde , einer Wit «

we , welche mit unerzogenen Kindern zurückbleibt , auſſer

ihrem Witwengehalte , ſür jedes Kind bis zum 20ſten Jahre

deſſelben , wären es auch nur 5 Rthlr , auszuſelzen ,

Das Oberdirectorium dieſes Inſtituts hätte das Kö1

nigl . ' Conſiſtorium . Da alle Geiſtliche vor dieſes Forum

gehören , ſo wäre dies das natürlichſte , und erfoderte die

allerwenigſten Koſten . Die Specialſuperintendenten erhüe

ben vierteljährig per circulare die Beyträge in ihren In -

ſpectionen , bezahlten auch ſo weit die eingehobenen Gelder

zureichten , die Penſionen an die Witwen der in ihrer Ins

ſpection verſtorbenen Geiſtlichen , und ſchikten den Reſt nebſt

Quitungen an die Behörde ein .

Denn könnte , wenn erſt das Inſtitut eingerichtet wäre ,

ein einziges Mitglied des Königl . Conſiſtorii , die ganze

Rechnung ohne gar zu große Müze , und alſo auch ohne zu

große , der Caſſe zur Laſt fallende Belohnung dafür , beſors

gen . = - Dieſes und das oben berührte ſind die beyden

Haupturſachen , warum ich blos auf die Geiſtlichkeit Rücks

ſicht genommen habe , nemlich das ganze Geſchäft zu vereins

fachen , und die Koſten der Direction zu vermindern , welt

de bey einer andern aus mehrerley Ständen zuſammenges

ſezten Geſellſchaft vervielfältiget und vergrößert werden müs

ſien .

Sollte
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Sollte irgenb ein Mann von Einſicht dieſen Auffas
würdig finden ihn zu" prüfen , und Erläuterungen über eis

nes oder das andere , wo ich zu kurz ſeyn müſſen , verlangen ,

ſo bin ich gerne erböthig , ſie zu geben ,

Breſelenz bey Dannenberg , den 6ten März 1789 .

S . 8. GS. Hempel .

3) Gedanken über die Einrichtung einer allge -
meinen Witwencaſſe für die Chur- Hanno»?
verſchen Lande .

Wie ich die Kritterſche Abhandlung im erſten Stu >

der Annalen d. I . und die Bemetkungen der Herren Her ?

ausgeber , über die Mittel zur Errichtung einer freyen Wit »

wen: Caſſe für die hannoverſchen Landesbediente im Civils

und geiſtlichen Stande geleſen hatte , entſtand bey mir der

Wunſch : daß eine Witwencaſſe fär galle Stände dadurch
veranlaſſet werden mögte 3 auch wollte die Verwendung der

Beyhülfen zur Verminderung der jährlichen Beyträge mir

nicht ganz ſo zweckmäßig und würkſam, als deren Antwens

dung zur Vermehrung der Witwenpenſion vorfommenz
weil aber dieſes theils gemeinnügiger ſeyn würde , theils
auch auf eine gute Einrichtung Einfluß haben kann , ſo
wird ſolches einer nähern Unterſuchung werth ſeyn ,

Wenn gleich nicht in Abrede geſtellet wird , daß eine

vernünftig eingerichtete Sterbe, » Caſſe dem Nahrungsſtande
nüßlicher - - als eine Witwencaſſe ſey ; ſo kann doch ſols
<hes nicht allgemein behauptet werden : es laſſen ſich viels

mehr auch Fälle gedenken , wo Hausvätern aus allen Stäns

den
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den eine Witwencaſſe zuträglich ſeyn dürfte , und wegen

dieſer Fälle will ich folgendes nur kürzlich bemerken ,

Sowol im Bürger : als Baurenſtande hat zwar die

NWitwe ' aus dem Gewerbe oder den Sütern ihres Mannes

Verſorgung zu erwarte : daß aber vieles auf den nicht ims

mer guten Willen der “ inder dabey ankomme ; daß die junge

Hausfrau die Altmutter oft als eine Kindermagd behandelt ;

daß viele über keinen Groſchen Geld diſponiren könnenz

und . daß alle gerühmte Verſorgung wegfällt , wenn der Mann

in ſeinen Geſchäften unglücklich ſeyn ſollte : ſolches wird

nicht in Abrede geſtellet werden . Könnte nun ein ſolcher

Mann , ſeiner eventuellen Witwe eine gewiſſe Verſorgung ,

oder auch nur einen Nothpfennig in einer Witwencaſſe zu

ſichern ; ſolches würde den vorhin benannten Ständen eben

ſo nüklich als den Civil » Bedienten ſeyn , und auch ihnen

Gelegenheit zur beſſeren Verheyrathung geben .

Dieſerwegen allein dürfte es nichts überflüßiges ſeyn ,

bey der Einrichtung einer Civitbedienten - Witwencaſſe noch

die von einer allgemeinen hinzuſtellen , und dabey zu unters

ſuchen : ob die " Verwendung der Beyhülfen zur Verminde *

rung der jährlichen Beyträge , oder zur Vermehtung der

Witwenpenſion vortheilhafter ſey . könnte jene

oder dieſe gewählet , allenfalls auch aus beyden eine neue

Einrichtung formiret werden . Dieſe Wahl dürfte , wo

nicht entſchieden , doch gewiß erleichtert ſeyn , wenn es mir

gelingen ſollte , folgende Fragen den Gegenſtänden ange -

meſſen , und gründlich zu beantworten .
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x) It ' eine allgemeine Witwencaſſe einem Inſtituk ,

wodurch allein die Witwen der Geiſtlichen » und Civilbediens

ten des Landes verſorget werden , vorzuziehen ?

2 ) Kann eine allgemeine Witwencaſſe nicht ſo vors

theilhaft , wie eine Bedienten 1 Witwencaſſe eingerichtet

werden ?

3) Hak dieſe an und für ſich weſentliche Vortheile ,

welche durch die Verbindung mit jener verlohren gehen ?

4 ) Werden die Unterſtüßungen einer Civilbedienten -

Witwencaſſe durch, eine allgemeine vermehret oder vermin :

dert ? Und

5) iſt die Anwendung der Unterſtüßungen ' zur Ver !

mehrung der Witwenpenſion zweEmäßiger und würkſamer ,

als derſelben Verwendung zur Erleichterung der jährlichen

Beyträge ?

Der Gegenſtand der erſten Srage beantwortet ſich

durch die ohnſtreitig größere Gemeinnüßkigkeit einer allges

meinen Witwencaſſe faſt von ſelbſt . Nur durch die Errich »

tung einer Witwencaſſe iſt es einzig und allein möglich ,

Witwen und Waiſen ohne Ausſezung eines Cas

pitals und ſofort zu verſorgen . . . Dieſen unver

kennbaren = - dennoc < aber bisher nicht genugſam aner ;

kannten wichtigen Vortheil ſo gemeinnüßig als nur immer

möglich iſt , zu machen , ſolches kann ohne allen Zweifel

nur durch eine allgemeine , nicht aber durch eine bloße Be ;

dienten ' ! Witwencaſſe erreichet werden , daher denn auch jene

dieſer vorzuziehen ſeyn wird .

Die
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Die Beantwortung der zweyten Srage iſt aus den
beyden Haupt, Einrichtungen einer Witwencaſſe , wovon ich
die eine regulair . - - - die andere aber irregulair nennen will ,
abzuleiten . Unter dex regulairen ſey diejenige Einrichtung ,
da der Beytrag nach dem Alter eines jeden Shepaars bes

rechnet worden , verſtanden ; und unter der irregulairen ,
der nach dem Durchſchnittsalter beſtimmte Beytrag . Daß
auch bey dieſer die jährliche Einlage nach richtigen Grund »

ſäßen berechnet werden kann , ſolches gebe ich zu : dennoch
aber verdienet ſie den Nahmen irregulair , weil bey einer

ſolc <en Berechnung nicht auch auf das Alter eines jes
den Ebepaars , ſondern nur auf das Durchſchnittsalter
von allen geſehen wird . Dieſe Einrichtung , wenrn dabey

keine Bedenklichkeiten ſeyn ſollten , konnte aber ſowol einer

allgemeinen , als einer Civilbedientenwitwencaſſe gegeben wer »

den : und würde jene mit dieſer verbunden , ſo würde das

Durchſchnittsalter vortheilhafter ausfallen , weil die Verhey :

ratheten der übrigen Stände jünger , als die von den Cis

vil/Bedienten , welche ſich ſpäter verheyrathen , ſeyn werden .

Daß übrigens die regulaire Einrichtung ſowol einer allge :

meinen , als einer Civilbedienten - Witwencaſſe angemeſſen ,

auch vortheilhafter iſt , ſolches iſt eine ſo ganz ausgemachte

Wahrheit , daß ich desfals mit Beweiſen nicht ermüden

mag .

In Betreff der dritten Srage wird bemerket :

Ohne Zwang hat eine Civilbedienten -Witwencaſſe keine

ihr allein eigene weſentliche Vortheile , welche durch die Ver ,

bindung mit einer allgemeinen verlohren gehen : würde aber

verordnet ; alle jeßige und künftige Kirchen » und Civil Be

diente
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diente ſollten gleich und . nachdem ſie in Gehalt gekommen

ſind / etwas Gewiſſes in die Witwencaſſe erlegen , und dis

zur würklichen Verheyrathung damit fortfahren ; ſo hätte

eine ſolche Caſſe von denen vors erſte Unverheyratheten ,

beſonders aber von denen im ledigen Stande bleibenden

Bedienten eigenthümliche Vortheile , welche durch die Vers

einigung verſchwinden würden . So beträchtlich aber ſolche

bey der Militair - Witwencaſſe ſind , ſo. unbeträchtlich werden

ſie bey den Civilbedienten ſeyn , weil dieſe ſpäter . als das

Militair in Gehalt kommen , bald nachher ſich verheyras

then , und nicht viele von ihnen im ledigen Stande bleiben ,

Ein ſolcher Zwang dürfte wohl vielen Widerſtand finden ,

und allgemein läſſet ſich derſelbe nicht einführen , weil bes

reits einigs gut fundirte Witwencaſſen errichtet ſind . Selbſt

im geiſtlichen Stande iſt mir unter andern eine Witwens

Verſorgung bekannt , deren Mitglieder ſich ſehr höflich bes

danfen würden , ihren geſammleten und zur Penſionirung

hinreichenden Fond in eine neue Civitbedienten Witwencaſſe

zu legen . Beyläufig bemerke ich von dieſer beſonders glücks

lichen Geſellſchaft von etwa zwanzig Geiſtlichen , ( wovon ich

vielleicht eine nähere Bekanntmochung veranlaſſen kann )

daß ſie nach einer beynahe hundertjährigen Dauer jekt nur

eine einzige ſchon 6ojährigze Witwe zu verſorgen hat .

Wenn alſo eine Bedienten : Witwencaſſe frey ſeyn ſoll , ſo

fallen alle eigenthümliche Vortheile weg , wenigſtens weiß

ich alsdenn keine aufzufinden .

Die Beantwortung der vierten 8Srage , ſcheint auf

den erſten Anblick einigen Schwürigkeiten unterworfen zu

ſeyn ; weil alsdenn , wenn alle Stände an den Unterſtüßuns
! gn
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gen Antheil nehmen , mehrere , folglich auch kleinere Theile

entſtehen , und die etwanigen Königl . Gnadenzuflüſſe denen

Bedienten allein nicht zufallen würden : dennoch aber hoffe

ich der Frage ein Genüge zu leiſten und den , dem Anſchein

nach nicht ungegründeten , Einwurf zu erledigen : daß

Piele eine Unternehmung durch vereinte Rräfte

leichter , als Wenige ausführen können ; die «

ſes iſt eine nicht zu bezweifelnde Wahrheit , und wird bey

der Vergleichung der Bedienten »Witwencaſſen mit einer

allgemeinen völlige Anwendung finden . Freylich kann

das Bedürfniß von dieſer , das von jener weit überſteigen ;

aber es laſſen ſich auch bey derſelben ſolche beträchtliche Mits

tel gedenken , welche nicht nur das größere Bedürfniß ges

nugſam decken , ſondern auch einer Bedienten - Witwencaſſe

zu Hülfe kommen können . Was vielen auszuführen mögs

lich iſt ; hievon geben unſere vortreflichen Brand + Aſſecuras

tions Geſellſchaften, - den vollſtändigſten Beweis . QOhne

Bereinbarung einer ganzen Provinz , wären dieſe ſo ſehr nüßs

tichen Anſtalten nicht auszuführen geweſen , wenigſtens

würde einzelnen Städten und Aemtern die Vergütung der

Brandſchaden zu ſchwer gefallen ſeyn . Sogar einer Pros

vinz würde ein Brandſchade wie Gera und Goslar ev-

litten hat , ſchwerer als dem . ganzen Churfärſtenthum Hans

nover fallen . - Wären hingegen deſſen ſämmtliche Provins

zen in einer einzigen Geſellſchaft vereiniget , ſo würde der

Brand einer Hauptſtadt nicht ſo drückend , wie einer einzi ?

gen Provinz ſeyn . Hiedurch ſind nun zwar unſere Wite -

wen : und Waiſenhäuſer geſichert ; aber wie wenig iſt dadurch

gewonnen , wenn ſie keine Verſorgung haben , und in ſelbis

gen ihre Tage kummervoll verweinen müſſen - Dieſes iſe
alſo

WP
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alſo noh zu thun übrig , und eben ſowol möglich als jenes ,
wenn eine allgemeine Witwencaſſe errichtet werden wollte .
An Mitteln und Beyhülfen zur Unterſtüßung der Däurfteis
gen kann es nicht fehlen . Solche dürften wohl die beſten
ſeyn , welche auf Viele vertheilt , nicht “ beſchweren , wozu ſos

gar ein Fremder etwas erlegte , und wir ſchon in den jüns
gern Jahren einen kleinen Beytrag leiſteten . Es ſey mir

erlaubt , eine ſolche Hülfsquelle , welche alle gerühmte Ei «

genſchaften an ſich hat , nur zum Bepſpiel und Ze ,

Weiſe , was vereinte Rräfte vermögen , bemerk -
lich zu machen , Dieſes Mittel vermeyn2 ich darin zu
finden , wenn wir uns verpfliähten wollten und dürften ,
von jedem Himbten Getraide , der zur Mühle gebracht wird ,
etwa 2 oder 4 pf. zur Unterſtüßung unſerer unbemittelten
Witwen und Waiſen zu erlegen , Von 720000 Hiimbten
würden zu 4 pf . gerechnet , jährlich 10000 Reh ! r . , von

7200000 , Himbten aber 100000 Rthlr , aufkommen Mit
der Conſumtion des Landes bin ich gar nicht bekannt , ich
weiß alſo auch nicht , ob ſo viel oder weniger zur Mühle ges
bracht wird , und habe daher vielleicht gefehlet . Woenn es
indeſſen auch nur die Hälfte der zulekt genannten Summe
wäre , ſo blieben es doch noch 50000 Rthlr . 3 könnten aber
100000 auf ſolche Weiſe jährlich zuſammengebracht werden ,
dieſe würden in einem Zeitraume : von 25 Jahren mit drey
Procent Zinſen und Zinſen von Zinſen vermehrt , bis auf
3644822 Rehlr , anſchwellen . Wenn in einer Wirwenges
ſellichaft in den erſten 25 Jahren 5000 Ehepaare eintreten
ſollten , die aber aus allen Chur » Hannoverſchen Provinzen
in gedachter Zeit nicht zu erwarten ſind , weil ſich ein ſols

<es Inſtitut erſt nach und nach durch die wohlthätige Würs
Qlanal . 3r Jahrg . 38 St . ) Rr fung
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kung empfiehlt , ſo würden etwa 3000 Witwen zu verſor »

gen ſeyn 3; wären alle dieſe Witwen dürftig , welches nicht

zu befürchten iſt , und erhielte jede Witwe 20 Jahre lang

jährlich 40 Rthlr , Unterſtüßung , ſolches würde 2400000

Rthlr . betragen , mithin nach deren Abgange von der voz

hin berechneten Summe ein Ueberſchuß von 1244822 Rthlt .

bleiben . Würde eine ſolc <e Hülfsquelle einer allgemeinen

Witwencaſſe vur 25 Jahre lang beygeleat : ſo dürfte das

durch ein Unterſtüßungs - Fond erwachſen ; welcher , durch

einige weiterhin vorkommende Mittel vermehrt , nicht nur

deren Bedürfniß angemeſſen wäre , ſondern auc < die Beys

hülfen einer Civilbedienten - Witwencaſſe übertreffen , und

derſelben nüßlich werden würde . Hierdurch wird nun die

Frage beantwortet , und der Einwurf aus dem Wege ge-

räumet ſeyn .

Endlich komme ich zur Erledigung der fünften Frage .
Eine Verminderung der Beyträge wird zwar allgemein ges

wünſchet , dieſes beweiſet aber noch nicht die zweckmaäßigſte

Verwendung . Gnadenzuflüſſe und Beyhülfen gehören nur

dürftigen Witwen und Waiſen , und nvr alsdenn , wenn

jolche dieſen zu gute kommen , ſind ſie zweckmäßig verwandt .

Billig muß der unglücklichen Witwe eines anſehnlichen Bes

dienten oder Mannes aus den übrigen Ständen des Landes

mehr , als den übrigen Witwen , von den Unterſtüßungen zus

fließen , weil jene ihr trauriges Schickſal immer noch härter

als dieſe empfinden werden . Für eine ſolche Witwe wird

im Wohlſtande eine reichliche Penſion in der Witwencaſſe

ausgeſeßet ſeyn , wird nun hierauf die Unterſtüzung . bes

ſtimmt , ſv iſt ' derſelben Antheil auch größer als der übrigen

Witt
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Witwen . Wöürkſamer wird eine ſolche Verwendung als die

Verminderung der Beyträge ſeyn , weil nicht älle Witwen

dürftig ſeyn werden . Sind die Unterſtüßungen ſo bes

trächtlich , daß ein Drittel des Beytrags allen Intereſſen ,
ten erlaſſen werden kann ; ſo können auch , wean nur ein

Drittel der Witwen bemittelt hinterbleibt , ſtatt 80 Rthlr .
Penſion 126 Rthlr . verabreichet werden . Dieſes beträgt
halbe Penſion , jenes aber nur ein Drittel Vermehrung .
Ob wir unſere Witwen und Waiſen bemittelt oder unbemits

telt nachlaſſen werden , ſolches iſt ungewiß , und hängt zu
Zeiten von Umſtänden ab, welche wir nicht abändern köns
nen : tritt nun der erſtere Fall ein , ſo bedürfen die unſris

gen feiner Hülfe , iſt es aber der lektere , ſo haben ſie ſich
einer anſehnlichen Unterſtüßung zu erfreuen , und dieſes
wird uns für eine ſolche Verwendung ſtimmen «

Sollte nun nach Beantwortung der Frägett , eine all ;
gemeine Witwencaſſe gemeinnüßiger als eine Civilbedientens
Witwencaſſe ſeyn ; dieſe nicht vortheilhafter als jene einges
richtet werden können ; hat ferner die Bedienten , Witwens
caſſe , ohne Zwang , keine weſentliche und eigenthümliche
Vorzüge oder Vortheile ; wäre ſogar ſehr wahrſcheinlich eine
Vermehrung der Beyhülfen , welche durch die allgemeine
Witwencaſſe bewürker würde , erwieſen ; und ſollte die Vers

mehrung der Witwenpenſion zweckmäſſiger und würkſamer
= - als die Verminderung der Beyträge ſeyn : ſo würde die

-

Beantwortung abrathende Beweiſe , nicht eine Civil , Bediens
ten Witwencaſje , vielmehr eine Allgemeine zu errichten , ents
Halten , alsdenn aber der nun folgende ohngefähre Ent :

RvZ wurf



612 " SÜSSEN

wurf einer allgemeinen Witwencaſſe einiger Aufs

werkjamkeit und einer nähern Prüfung nicht unwerth ſeyn ,

Nunmehro , nachdem für die Witwen des Millitairs

ſtandes cine beſondere Witwenverpflegung errichtet : worden ,

läſſet ſich, eine ſolcbe Anſtalt einführen ; jene hat Eigenſchafs

ten uud eigenthümliche Voitheile , die bey einer Bedientens

Witwencaſſe nicht ängetröſfen werden , dieſe aber wird mit

der Allgemeinen ziemlich gleich ſeyn .

Das Inſtitut könnte beſtehen : erſtens in einer regus

loiren Witwencaſſe ſo , wie ſie bey der 2ten Frage/nuv kürze

lich bezeichnet worden , und auch ohnedem bekannt iſt ; zweys

tens in einer Unrerſtüßungscaſje ſür unbemittelte ' Witwen

und Waiſen .

„ In die erſte Caſſe könnten - allenfalls In ! und Ause

„ länder - - in die zte aber nur Civil : Bediente und Unters

„ thanen aus allen Ständen der Braunſchweig : Läneburgis

„ ſchen Churlande aufgenommen werden .

Ein ſolches Inſtitut wird vielleicht von gar zu großen

Umfange gefunden , auch habe ich. bemerket , daß man ſich

für die zinsbare Unterbringung der Gelder fürchtet . Da in

andern Staaten ebenfalls allgemeine Witwencaſſen und in

der Stadt Hamburg ſogar eine allgemeine ſehr gemein ?

nükige Verſorgungs : Anſtalt von 10 Claſſen errichtet wor »

den ſind ; ſo wird angenommen werden dürfen , daß auch

hier eben das auszuführen ſeyn wird . Und da leider viele

die Verſorgung der Zhrigen einer allwaltenden Vorſes

hung überlaſſen ; ſo wird die Intereſſentenſchaft nicht ſo

zahlreich als wohl vermuthet wird , ſeyn ,

„ Die

..
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„ Die jährlichen Beyträge wären dem Alter eines jeden

„ Ehepaares gemäß zu berechnen und mit z Procent Zinſen

„ and Zinſen von Zinſen zu diſcontiren .

Daß jezt auf keine höhere Zinſen gerechnet werden darf ,

Hierin werden die Mehreiten bey dem jekßigen geringen Zinss

fuß , mir beyſtimmen . Die Beyträge ſind alsdenn freylich

höher , aber das Inſtitut iſt dagegen "auch völlig ſicher und

die Unterſtäßungscaſſe kommt Dürftigen zu Hülfe . Eine

Witwencaſſe , wo im Durchſchnitt mit 20 Nthlr . jährlichen

Beytrag 106 Rehlr . erworben werden kann , wird zwar

zahlreichern Zugang haben : aber da dieſes durch Gnadens

zuflüſſe mit bewürket werden ſoll , und ſelbige dadurch dem

Unbemittelten entzogen werden ; ſo kann eine ſolche Eins

richtung keinen Beyfall verdienen .

„ „ Würde mehr -als 3 Procent Zinſen gewonnen , ſo

„ „ Eönnte dieſer Gewinn in die zte Caſſe geworfen werden ,

„ „ and dagegen die Garantie der erſten , wie auch die Admis

„miſtrationsfoſten übernehmen .

Daß über 3 Procent Zinſen noh wohl ein halbes aufs

kommen kann , getraue ich zu behaupten . Diſponiret wer -

den muß darüber und auch Rechnung davon gegeben werden ;

da denn die vorgeſchlagene Verwendung die angemeſſenſte

ſeyn dürfte , Eine Garantieiſt zwar bey gehörig berechneten

und mit keinen zu hohen Zinſen rabattirten Beyträgen ſehr

was überflüßiges 3 allein der lieben Sicherheit wegen dürfte

ſie nicht zu verwerfen ſeyn , auch würden beide Caſſen dadurch

mit einander verbunden werden .

„ „ Die Witwenpenſion könnte von 10 zu 19 bis höchs

„ ſens 200 Rthlr , ſteigen ,

Rr 3 Die
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Die höchſte Penſion gäbe ſchon ein gutes Auss
kommen einer Witwe vom Stande , wenn ſie aus der

2ten Caſſe erforderlichen Falls eine ' Unterſtüßung , wels

< e die Penſion bis zur Hälfte erhöhete , und alſo 300

Rthlr , erhalten könnte . Würde ſolches beliebet , ſo

könnte ein jeder nach ſeinem Vermögen und Bedürfniß
wählen ; etwas hohe Beyträge , und daß allein unbemits

telte Witwen unterſtükßet werden , ſolches wird die häufige
Einzeichnung hoher Penſionen verhüten ; ein anderer

Modus könnte leicht Begünſtigungen veranlaſſen .

„ Wer eine Witwen - Penſion erwerben will , müßte

„ verbunden ſeyn , für jede 10 Rthlr . , 13 mgr . oder x Rthlr .
in die Unterſtüßungs : Caſſe , eins für alle , zu erlegen ,

Alle Witwen in einer ſolchen Geſellſchaft werden

nicht unbemittelt zurückbleiben , es erwächſet alſo hieraus
eine kleine Einnahme für die zweyte Caſſe , und würde

abermals mit der Haupt - Caſſe verbunden ,

- Des Chemannes und deſſen Gattin Alter , auch des

„ erſtern Geſundheit , iſt beglaubt zu beſcheinigen .

Ohne Zwang einzufähren , darf ſolches nicht un !

terbleiben , weil widrigenfalls die angenommene Mortas

lität nicht zutreffend ſeyn kann . Aus der zweyten Caſſe
den Defect , der dadurch entſtehen wird , zu ergänzen ,
Hiebt den <hwächlichen ! und nimmt den künftigen Theils

nehmern wohl zu viel , In dieſem Fall iſt ein Zwang

überaus nüßklich ; es kann alsdenn auch der auf dem

Kranfkenbette liegende Hausvater aufgenommen werden ,

ohne daß die Caſſe dabey leidet , indem auch ſolche Fälle

mit berechnet ſind ; aber die zweyte Caſſe würde alsdenn

weis

AEI
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wenigere Zeit zur Erholung haben , alſo dabey ver ?

lieren .

„ In der Folge und wenn der Eintritt im erſten

„ Jahre der Ehe geſchehen müßte , könnten die Geſund

„„heitsſcheine wegfallen , und allenfalls bis auf eine bloße

„ Verſicherung des Aufzunehmenden heruntergeſeißet wers

„ den .

Dieſe Anordnung hätte doppelten Nuten : fürs

; erſte , daß Niemand bey dem guten Vornehmen ſeine

eventuelle Witwe und Waiſen zu verſoigen , vom Tode

Übereilet werden könnte . . . Fürs andere aber würde das

durch ein vortheilhafteres Verhältniß der Ehen zu den

Witwen , und mehrere Eheſtandsjahre , folglich auch

größere Sicherheit bewürket . Ohngeachtet ſolche Perſos

nen , die mi : einem morbo < ronico beladen ſind , nicht

aufgenommen wenden dürfen ; ſo iſt die Mortalität in

guten Witwen und Sterbecaſſen doh nur ſehr wenig
geringer , als die Allgemeine . .Daß indeſſen mit Vors

ſicht geforderte Geſundheitsſcheine eine beſſere Mortalis

tät veranlaſſet , ſolches zeigen diejenigen Sterbecaſſen ;

die der Herr Stadtvoigt Renner in Bremen vor etwa

20 Jahren ganz unwirthſchaftlich errichtet hat . Verr

gleicht man dieſe mit denen , die der Herr Advocat Wags

ner in Zelle , Wette: Comtoirs , völlig angemeſſen

nennet , ſo wird man eine Mortalität finden , welche die

Kayſerl . Feld - Hoſpitäler weit übertrift .

„ ' Ein Bedienter des Landes , der aus ſeinem eige !

„ nen oder der Gattin Vermögen ſeiner eventuellen

„ Witwe keinen Witwengehalt anweiſen kann , müßte der

„ Wirwencaſſe ſofort beyzutreten verbunden ſeyn ,

Rr4 Iſe
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Iſt eine Witwencaſſe dieſen vorzügl ! < wünſchens!
werth , ſo kann auch der Nußen dieſer Anordnung nicht
verfannt werden . Wären die übrigen Stände von eis
nem ſolchen billigen Zwange befreyet , ſo würden die Witz
wen der Bedienten von den Unterſtübungen vorzüglich
profitiren , und durch dieſe Anordnung der etwa entſte :
hende Einwurf , daß denſelben durch die Verbindungmit
einer allgemeinen Witwencaſſe . die Gnadenzufläſſe ver »

mindert werden würden , widerlegt ſeyn .

„ Nah dem Ablehen des Mannes iſt die Witwenpens
„ ſion durc < die jährliche Einlage erworben ; ſeirbt die

-- Witwe vor dem Manne , ſo ijt ſie verfallen ; ſchreitet
„ derſelbe zur anderweiten Verheyrathung , ſo iſt ex als

„ ein neuer Intereſſente zu betrachten ; Vater : und mutt

„ terloſe Waiſen können aus dieſer Caſſe nichts erhalten .

Die beyden erſien Anordnungen werden keiner Er »

läuterung bedürfen , die beyden lektern aber keinen Deys

fall erhalten ; ſie können indeſſen hier nicht abgeändert

werden , weil ſich für beyde Fälle keine Wahrſcheinlichkeit

berechnen läſſet : allenfalls könnte der höhere Beytrag
eines ſol <en Witwers , wenn derſelbe ein Bedienter des

Landes wäre , und deſſen Vermsgensumſtände es erfor »

derten , aus der zten Claſſe ergänzet werden ; denen

Waiſen aller Strände aber muß man die Penſion verabs

reichen , weil . widrigenfalls mancher Hausvater zurück

bleiben wird .

Bey der zweyten oder Unterſtützungscaſſe ,
zu der ich nunmehro übergehe , und mit der erſten zu

verbinden iſt , ſind zuförderſt die Mittel zum Fond ; aufs
zus
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zuſuchen . Hier zeigen fich zwar Schwürigkeiten , abex

keine ſolche , die vereinten Kräften anüberſteiglich wären .

Durch dieſe iſt es möglich gemacht , daß keine Brandſtelle

im Lande unbebauet bleibt , und die Armen in Arbeitss

Häuſern und Hoſpitälern , auch aus öffentlichen Caſſen

nothdürftig verſorgt werden . . . Manche Noch iſt hierdur <

gemildert ; aber ſol < e Witwen die im Stillen

ſeufzen und härter wie jene leiden , ſind bisher ihcem

traurigen Schiſale überjaſſen worden . Viele - halten

zwar durch unſere milde Landess Regierung Unterſtüßung ,
aber für alle iſt dieſe große Gnade und Hülfe ohne unſern

Beytritt und > ß auch wir etwas aufopfern , nicht hins

reichend . Bey dem Militairſtande iſt folches möglich ges

macht . worden : ſollten denn alle übrigen Stände eine ſols

< e Verſorgung unter ſich auszumitteln nicht im Stande

feyn ? oder wollen ſich dieſe von jenen in Anſehung einer

fo liebreichen als nothwendigen Verſorgung der Witwen

Übertreffen laſſen ? Unſere ſo wohlthätige Landesregies

rung wird dazu behülflich ſeyn , wenn wir nur uns

ſelbſt dafür erklären wollen ! Gleich andern vor mir

einige Hülfsquellen zu nennen , ſol <es wird vergönnet

ſeyn . Aus einer Abhandlung über die Bentheimiche

Prediger : Witwencaſſe bemerke ich folgende : die Unters

ftüßung gutherziger Einwohner , deren wir uns allerdings

rühmen können ; eine freywillige Subſcription 3 und den

Aufwand - der Wachskerzen in den lutheriſchen Kirchen ,

detſelbe könnte eine nicht unbeträchtliche jährliche Eins

nahme abgeben . " In allen Chur » Hannoverſchen Landen

werden zwiſchen 6 bis 700 Kirchen gezählet : nur 600

Kirchen angenommen und jede zu 2 Rchlr, . angeſchlas

Rr 5 gen ,
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gen , ſo würden jährlich 1200 Rthlr . dadurch auffommet .

Wenn dieſe - Summe zur Verſorgung dürftiger Witwen

und Waiſen angewieſen werden ſollte , ſolches würde ohne

Zweifel Gott gefälliger ſeyn : aber da alte Mütterc < en

aus dem Brennen der Kerzen . die Geneſung oder das

Ableben eines kranken Predigers vorher ſagen können , ſo

wird dieſer Zufluß wohl wegfallen , Vielleicht könnten

auch die Diener der Gerechtigkeit aus den Strafgeldern ,

falls noch nicht über alle diſponiret wäre , einigen Beytrag

leiſten . Und wenn auch die lachenden Erben der Hages

ſtolzen , von der ihnen nicht ſauer gewordenen Erbſchaft

etwas in dieſe Caſſe erlegen müſten , ſolches wäre in der

That nichts unbilliges . Endlich wird auch noh die = =

bey Beantwortung der vierten Frage gedachte ſo ſehr

ergiebige Hälfsquelle mit hingeſtellet . | Man nenne ſie

doch nicht eine neue Auflage ! Sie iſt nicht neu und auch

nichts mehr als die Verpflichtung , die wir bey den Brands

und Armencaſſen übernommen haben . Dieſe iſt zwar

freywillig und jene gezwungen : "dagegen aber profitiren

aud Alle dadurch 3 das gemeine Weſen , Reiche und Ars

me gewinnen dabey , wenn mehrere Witwen und Waiſen

verſorget werden , weil ſie uns ohnedem zur Laſt fallen .

Von dieſen oder andern Zuflüſſen könnte Vater , und

mutterloſen ! Waiſen die Penſion , welche für deren Muts

ter in der erſten Claſſe erworben worden , verabreichet

werden , wenn deren Obervormundſchaft beſcheinigte ,

daß ſie aus dem Nachlaſſe der Eltern keine eben ſo große

Reventie , als die Penſion ausmachen wird , erhalten

könnten , welche Verſorgung erſt alsdenn , wenn das jüngſte

Kind das 2o0ſte Jahr verlebt hätte , aufhörte . Der Ues

bers
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berſchuß könnte unbemittelten Witwen , nach der - 5ßeihs

rer Penſion in der erſten Caſſe zugetheilet werden . z. E.

die an dürftige Witwen aus . der erſten Caſſe zu bezah

lende Penſion betrüge 1000 Rrhlr . und in der zten Caſſ ?

wären 500 Rthlr . überſchüßig , ſo könnte alsdenn noch cine

halbe Penſion bezahlet werden : was aber derUeberſchuß

mehr betrüge , verbliebe der Caſſe zur Beſtreitung des

nach und nach ſich vermehrenden Bedürfniſſes . | Beſcheis

nigte die Witwe , allenfalls nur durch einen eydlichen Res

vers , daß ſie nach Abfindung der Kinder keine ſolche Eins

nahme , als die Penſion ausmacht , aus dem Nachlaſſe

ihres Mannes erhalten könnte , ſo hätte ſie aus der zten

Caſſe eine ſolHe Unterſtüßung zu erwarten . Cine bes

rrächtliche Beyhülfe würde dieſer Caſſe dadurch zuſlieſſen ,

wenn nicht blos ein jeder Intereſſente der erſten Caſſe

für jede 10 Rthlr . Penſion : 718 mgr . oder 1 Rthlr . jedoch

eins für alles , in die 2te Caſſe erlegte , ſondern ein jedes

künftiges Ehepaar , Arme ausgenommen , ſo viel opfern

müßte . Nur zu 18 mgr. gerechnet , beträgt ſolches jähr !

li < auf 10000 Rthlr . " wel < e Summe herauskommit ,

wenn nur 600 Kirchſpiele , jedes zu 4 Ehepaare ange

nommen und jedes . Ehepaar mit 4 Rthlr . angeſchlagen

wird . Dieſes könnte ohngeſehr die Einrichtung der

aten Caſſe ſeyn .

Ohnſtreitig lieget in allen Ständen manches Fas

milienelend in der ſo fehr verſchiedenen Dauer des menſch !

lichen Lebens , dem durch die Errichtung einer allgemeis

nen Witwencaſſe abgeholfen werden könnte . - Alle köns

nen freylich hiebey nicht gewinnen , ſondern einige müſſen

verliehren : aber dieſe ſind alsdenn bey ihrem Verluſte

doch
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doch immer die Glücklichern ; glücklicher als die Gewin

ner , die durc < frühen Tod den ZIhrigen früß den Weg

zur Verſorgung öfnen . Und was denn am Ende von

dem , der nicht gewinnet , aufgeopfert wird, iſt wahrlich ein

wolthätiges Opfer und Vermächtnis der Menſchheit .

Unter ſolchen Umſtänden kann eine ſelbſteigene Ecſpas

rung den Endzweck nicht erreichen : denn je früher der

Hausgvater ſtirbt , deſto geringer iſt die Erſparung , und

wenn dieſe aufgezehret iſt , ſo hat die ſeibſt aufgeſparte

Verſorgung ein Ende .

Ich ſchlieſſe dieſen Verſuch mit eben der Unterwer »

fung und Beſcheidenheit , mit welcher der Herr Cameras

rius Rritter ſeine glei anfangs gedachte Abhandlung

geſchloſſen hat , wozu ich mich um ſo mehr verbunden

fühle , weil mein Nahme nicht unter die Rritters gehö

Let , und daher auc wegbleibt .

Nachtrag .
Das größefte Hinderniß , welches der Ausfärung der in

vorſtehenden Gedanken enthaltenen Vorſchlägen entgegens
geſiellet werden kann , wird die zinshare Benukßung oder

Unterbringung der Gelder ſeyn . Auch bey mir hatte daſs

ſelbe einigen Anſchein : aber die Berechnung und Vergleis

<hung der Zinſen und Zinſen von Zinſen zu 3, 4 und 5
Procent , hat mich anders belehret und einen ſehr gemeins

nüßigen Gebrauch der Gelder an die Hand gegeben , wels

<hen Einfall hier noch nachzuholen ich mir die Erlaubniß

nehme .

Nach 50 Jahren betragen 100 Rithlr . Capital nebſt

Zinſen und . Zinſen von Zinſen zu 3 Procent 438 Nehlr .
nach 5 1 Jahren zu 4 Procent 739 Rthlr . und zv 5 Pros
cent ſhon nach 41 Jahren ebenfalls 739 Rthlr . Nach 33

Jahren iſt der Betrag zu ! 3 Procent 265' Rihlr , und
p 4

vos
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Procent 365 Nthſr . nach 22 Jahren „aber iſt derſelbe zu 3

Procent 191 Rehlr , und zu 5 Procent 292 RNthlr .

Vergleicht man dieſe Capital ; und Zinſen ! Vermehe
rung , ſo übertrift die Verzinſung zu 4 Procent , veralichen
mit der zu 3 Procent , nach 5 1 Jahren mit 3Co Nthlr . und

zu 5' Procent ſchon nach 41 Jahren gieichfalls mit zoo
Rthlr . Und nach 33 Jahren überſtiegen 4 Procent die

Verzinſung zu 3 Procent mit 109 Rthlr . und zu 5 Pros
cent allbereits nac 22 Jahren , ebenfalls mit 100 Rhlr .

Es kann alſo nach dieſer Berechnung und Vergleichung ,
das Capital der 100 Rthlr . weggegeben werden ,
und die Verzinſung zu 5- Procent iſt dennoch der zu z nach
22 Jahren glich ; zu 4 Procent aber erſt nach. 33 Jahzs
ren . . Und dauret die erſtere Verzinſung 41t Jahre , die leßs
tere aber 51 Jahre lang , ſo ergiebt ſich eine Zinävermehrung
von - 200 Rthlr . ohngeachtet das Capital aufgeopfert iſts
denn 109 Rhlr . vermehren ſich durc ) 3 Procent Zinſen ,
in Zeit von 50 Jahren nur vierfach ; zu 4 Procent aber
in 51 Jahren ſiebenfach ; und zu 5 Procent ſchon in 4x
Sahren ebenfalls ſtebenfach .

Doppelten Nußken giebt dieſe Zins Vergleichung an die

Hand . Ein Inſtitut hat nicht nur Gelegenheit die Geldex
dadurch in Verzinſung zu bringen , ſondern auch ſogar beſſer
zu benußen : manches ſicheres Grundſtück aber , das 4 oder

gar 5 Procent Zinſen zu geben vermag , auch noch jeko würks
lich giebt , zum Abtrage des Capitals aber nicht gelangen und
daher concursfähig werden kann , könnte , durch die
bloße Fortdauer der bisherigen Verzinſung . frey
von allen Schulden gemacht werden . Und das ges
dachte ſch ? anſcheinende Hinderniß , iſt durch dieſe Vergleis
Hung völlig gehoben .

Sollten jene Gedanken und dieſer Nachtrag eine beit
fällige Aufmerkſamkeit finden : ſo bin ich bereit , alles durch
einen förmlichen Plan weiter auszuführen und näher zu
erläutern ,

VIII
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IX . -

Berichtigung einer Stelle im zweyten

Stücke der Annalen von dieſem Jahre ,

S . 237 und 249 . die geſchloſſenen Ge -

richte betreffend ,

) " Herr Verfaſſer dieſes übrigens ſehr gründlichen

und leſenewürdigen Aufſales rechnet irrig das Ges

richt Oldershauſen unter die geſchloſſenen Untergerichte ,

Vom Jahr 1718 bis 1777 . iſt daſſelbe auch niht anders

als ein geſchloſſenes Untergericht , wiewol mit einigen oft

beſtrittenen Vorzügen , angeſehen worden . Aber im

Jahr 1777 . hat das Haus Oldershauſen mit dem Ks

nigl . Amte Weſterhof die vielen Proceſſe , welche mehrere

Jahrhunderte hindurch über verſchiedene Objecte gedauert ,

durch einen von Sr . Utgjeſt unſern allergnädigſten König

approbirten Vergleich abgethan und beendiget , und bey ſols

cher Gelegenheit auch die Rechte eines völlig geſchloſe

ſenen Gerichts erhalten . Es iſt zu weitläuftig für gegen -

wärtige Annalen , den Urſprung und die Geſchichte dieſer

Proceſſe weiter zu erzählen . Nur dieſes Einzige muß ich

anfähren , daß in den ältern Zeiten die Vorfahren der Herren

von Oldershauſen , die Edlen Herren von Weſterhof

ihre erb - und eigenthümlichen Güter in einem Exceß von

E uperſtition den Biſchöfen zu Hildesheim zu Lehn aufs

trugen , die "ihnen ſelbige hernach im zoten Jahrhundert

wegnahmen und eingezogen , nachdem ein gewiſſer Heins

rich
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rich der Lange von Weſterhof ſeines Vetters Orto

rciſigen Knecht in der Hike dys Zorns auf der Jagd erwors

det hatte . Sie bekomen zwar einen Theil dieſex Güter wies

der und die Erlaubniß zu Weſterhof einen . Burgſilß zu

bauen . Allein dieſes war der erſte Urſprung nachmaliger

Verwitrungen und die Quelle fruchtbarer Streitigkeiten ,

Dann wie nach dieſer Zeit die Herren von Oldershauſen ,

die mit Heinrich dem Langen den Nahmen von Wer

ſterhof abgelegt hatten , das Amt Weſterhof von den

Herzogen von Braunſchweig Pfandweiſe erhie ' ten , hier !

nächſt aber : ſelbiges den Herzogen im x6ten Jahrhundert

unerwartet abtreten mußten , wie hierauf bey fernerer Uns

gnade ihre Güter eingezogen wurden , ſo vermehrte dieſes

die Verwirrung und die Ungewißheit , was zu ihren erbs

und eigenthümlichen Gütern , und was zu dem Unterpfande

gehörte . Kurz es entſtanden Proceſſe über Proceſſe , die

Jahrhunderte hindurch gedauert , nun aber alle , bis auf eis

nige Jagd : Differenzen , die gleichfalls - zum Vergleich reif

ſind , durch Aequivalente und Aufopferung einiger Nevenüen

verglichen worden . ,

Der von Sr . D7ajeſtät allergnädigſt beſtätigte Vers

gleich lautet 5. 1. alſo :

„ Da in dem Jahr 1718 . dem Hauſe Oldershauſen

„ in ſeinen ſünf Gerichtsdörfern , und deren Feldmarken

„ und Holzungen nur ein geſchloſſenes Untergericht zus

„geſprochen , und zugeſtanden : die Criminaljurisdiction

„ im adelichen Gericht aber zeithero vom Königl . Amte

„ ohne Einſchränkung prätendiret , jedoch faſt bey jedem

„„Criminalfall darüber geſtritten worden , wie weit eigent ;

Sſz „ ich
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- „lich die Befugniß der Criminal - Gerichtsbarkeit eines ges

„ ſchloſſenen Untergerichts ſich dabey erſtrecken müſſe :

„ So tritt nunmehro , das Amt Weſterhof dem Oberjä -
'

„ germeiſter von Oldershäauſen und . deſſen Nachkoms

„ men , wie äuch Mitbelehnten in allen Oldershäuſi :

„ ſchen Gerichtsdörfern , und innerhalb des gegenwärtig

„ vergliczenen , und verſteinten Gerichtsbezirks , in Fels

„ dern , Holzungen und Waſſern , bebaueten und unbes

„„baueten Oertern die, jurisdictionem criminalem ,

„ſie mag alta , centena, . ſuperior , oder ſonſt genennet

„ Werden , mit allen Vorrechten und Befugniſſen zu ewis

„ gen Zeiten unwiderruflich ab , und erkennet nunmehrg

„ das Gericht Oldershauſen als ein völlig , geſchloſſenes

„ Ober : und Untergericht , und will das Königl . Amt dem

„ adli < en Gericht Oldershauſjen in der Ausübung dies

„ ſer peinlichen Gerichtsbarkeit auf keinerley Weiſe und

„ „ Wege hinderlich ſeyn . Dieſemnach haben die von

„ Oldershauſen nunmehro gleich andern völlig geſchloſs

„ ſenen Ober ; und Untergerichten des Fürſtenthums Göt

„ tingen die Gerechtigkeit , alle in ihrem Gerichtsbezirk

„ begangene peinliche Verbrechen zu unterſuchen , - zu bes

„ſtrafen , die in ſchweren Leib ; und Leben betreffenden

„Fällen von Rechtsgelehrten eingeholte Urtheile nach

„„vorgängiger Notification an. Königl . Landesregierung

„ zur Execution bringen zu laſſen , nicht weniger Gerichts !

„ Stätten anzulegen , Scharfrichter und Abdecker zu bes

„ ſtellen ; Jedoch verſtehet es. ſich von ſelbſt , daß die von

„ GOldershauſen der Landesherrlichen Hoheitsrechte ,

„Welche ex ſuperioritate territoriali fließen , in ihrem

„ 9es
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„geſchloſſenen hohen und niedern Gerichte ſich anzumaaſ -

„ ſen nicht befugt , ſondern dieſelbe Sr . Rönigl . 07a :

„jeſtät in dieſem geſchloſſenen Gerichte in eben der

„ Maaße , wie in den ſämmtlichen übrigen adelichen ge

„ſchloſſenen . Gerichten des Fürſtenthums Göttingen

„ ohne Ausnahme hergebracht iſt , vorbehalten bleiben . “

Es iſt mir zu wichtig , und ich halte ,es für Pflicht zu

veranlaſſen , daß dieſe Stelle der Annalen baldigſt berichtis

get werde , welches dem Herrn Verfaſſer jenes Aufſatzes

ſelbſt angenehm ſeyn wird .

Wenn übrigens die Nebenurſache , die S . 236. als

Entſtehung der geſchloſſenen Gerichte angegeben wird , daß

nemlich Adliche ihre Güter von Biſchöfen zu Lehn genoms

men , auch bey dem Gericht Oldershauſen eintritt ; ſo

kommen hier noch andere Gründe hinzu , die ihm die Vers

muthung eines völlig geſchloſſenen Gerichts in den ältern

Zeiten gewähren . Der Beſitz einer Grafſchaft Düderode ,

die die von Weſterhofe durch Heyrath erhalten , trägt

ſchon etwas dazu bey . Auch iſt bewieſen , daß ſie vor Einzie *

hung der Güter einen Mordbrenner hinrichten laſſen 26.

Uebrigens haben die Herren von Oldershauſen ,

auſſer dem Churhauſe Hannover , noh verſchiedene auss

wärtige Lehnherren , nemlich die Herzoge von Brgunſchw -

Wolfenbüttel , Landgrafen von Heſſen: Caſſel , den

Biſchof zu Hildesheim . die Abtißin zu Gändersheim

und Abt zu Corvey , und ſie haben nicht allein in hieſie

gen Landen , ſondern auch im Braunſchweig /Wolfenbüttels
Sſ4 ſchen ,
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ſchen , im Hildesheimiſchen , auf dem Eichsfelde ze. ihre Af;
tervaſallen mit anſehnlichen Lehngätern . =

I , A. Weppen .

Anmerkung über vorhergehende Berichtigung .

Wiewol nicht anders zu vermuthen , als daß Herr
Amtmann Weppen die hier mitgetheilten das Amt We -

ſterhof betreffende Nachrichten aus ungedruckten Urkun -

den werde entliehen . haben , ſv wäre ein näherer und mit

Beweisthümern verſehener Unterricht in dem Betracht will -

kommen , weil ſeineErzählung nicht mit demjenigen paſſend iſt ,
was ſowol aus gedruckten als ungedruckten Nachrichten von
den Schickſalen des Amts Weſterhof uns bekannt gewors
den iſt., Dieſe laſſen nicht anders vermuthen , als daß

Weſterhof von Alteys her ein Herzoglich » Grubenhagi
ſches Domanial : Pertinenz geweſen ſey. Denn es ward

Anyo 1323 . ſelbiges nebſt Lutter am Barenberg und

der Vogtey Bcrpsa laut des beym Rethmeyer T. 1. p. 533 .
befindlichen Briefes von H; Henrici Mirabilis Söhnen
Ernſt Wilhelm und Johann um 3060 Mark Silbers

Braunſchw . Währung an " Zildeshoim verſekt . Hiemit

ftimmet das Chron . Hildeßenſe Script . Brunsv . T. L

Pag : 757 . Überein in verbis Sifridus Epiſc . Hildeſienlis

Caſtrum guod Weſterhove vocatur Eccleſix noſtra

per utile cum - ſao Comitatu ( d. i . dem Gerichte ) pro

mille et viginti Marcis puri argenti , ſibi et ſuis ſuc -

ceſſoribus comparavit . Weil die Herzoge die Einlöſung ſich

ausdtücklich vorbehalten hatten , ſo wurde von Herz . Chris

ſtian ,
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ſtian , poſtulirten Biſchof zu Minden den 26ſten Jan , 1627
die darauf haftenden Pfandgelder , die man Hildesheimſcher

Seits anzunehmen verweigete , zu HildesHhein1 beym Mas

giſtrat deponirt . “ Als im Jahr 1643 die mit Hildesheim

obgewalteten . Händel verglichen wurden, “ und das große

Stift wieder abgetreten ward , iſt dieſe Sache endlich völlig

verglichen worden , wovon der Herr Hofrath Spittler in

ſeiner Hannov . Geſchichte T. 2. p. 128 . 26. aus authentis

ſchen ſchriftlichen Nachrichten nähern Unterricht ertheilet ,

Daß das Gericht Düderode durch Heyrath an die Herren

von Oldershauſen gelanget ſey , will ich gern einräumen .

Man wird es aber ſchwerlich beweiſen können , daß eine

Grafſchaft im eigentlichen Verſtande , noch ein gräfliches

Geſchlecht dieſes Nahmens jemals exiſtirt habe . Die

Herren von Oldershäuſen trugen zwar Düderode

von den Edlen Herrn von Pleſſe zu Lehn , wie denn

im Jahr 1245 . am St . Annen Tage Herrmann von Ol ,

dershauſen von GodeſchalX to Pleſſe und im

Jahr 1295 . Dages na Trinitatis - Lüdeler van Olders «

Huſen de Ridder von Hinrick to Pleſſe Godeſchal >s

Sohn mit der Graueſcop to Düderode beliehen wurden 3
Es iſt aber von Herrn Scheid in den Zuſäßen zum Br .

Lüneb . Staats : ! Recht p. 299 . 26 . bereits angemerket worden ,

daß hier nicht von einer eigentlichen - Grafſchaft die Rede

fey, ſondern daß durch das Wort Graueſcop die Ge -

richtsbarfeit angedentet werde . Dieſes wird auch

niemand befremden , dem es bekannt iſt , daß von ' K. Carl

dem Großen , als er die Sachſen ſich unterwürfig machte ,

Grafen zu Nichter eingeſezt wurden , deren . Gerichts -Be“
Sſ5 zirk
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zirk Comitatus Pr &fectura oder Graueſcop genannt

ward . Anfänglich waren dieſe Grafen mit unſern jekigen
Beamten zu vergleichen . Als es ihnen aber nachdem gelang ,

die richterliche Würde auf ihre Nachkommen zu vererben ,

ſo iſt es wahrſcheinlich , daß die Edlen von Pleſſe den ge -

dachten Gerichtshof erblim an ſich gebracht , und ſie die von

Oldershauſen damit beliehen haben , die ſich dahingegen

verbindlich machten , auf jedesmalige Ladung mit einem

guten Pferde und treuen Knechte im Felde zu erſcheinen .

Denen Grafen waren loco Salarii anſehnliche Grundſtücke

eingegeben , und es iſt nicht zu zweifeln , daß dieſe zugleich

mit der Gerichtsbarkeit an die Herren von Olderöhau *

ſen gelanget ſind . Worinn dieſelben beſtanden , und' wie

weit ſie ſich erſireFet haben , würde aus aufbewahrten Fas

milien; Nachrichten vielleicht erwieſen werden können .

Uebrigens danke ich dem Herrn Amtmann Weppen

ganz ergebenſt , daß Er Sich bemühet hat , die in Anſehung

des Gerichts Gldershauſen in meiner Abhandlung von

geſchloſſenen Gerichten bemerkte Unrichtigkeit zu berichtigen .

Die aber annoc < mehrerer in folgenden beſtehenden Be -

richtigungen bedarf .

Seite 227 iſt Waake den geſchloſſenen Untergerichs

ten beygezählet , wiewol es zweifelhaft bleibt , ob es nicht

mit Ober und Untergerichten verſehen iſt .

S . 230 iſt ſtatt Varloſen , Serlingſen zu ſeen .

Und

S . 235 ſind ad verba von H. Friedr . Ulr . wurden

- =- = - - - beliehen , die Worte mit dem Gericht Garte ,

hinzuzufügen .
S .
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S : 236 . die Dörfer MTengersbauſen und Volke

xöde , ſind ; nachdem der Baron Georg Grote 1764 vers

ſtorben , und mit ihm der mit dieſen Dörfern beliehene

Mannsſtamm erloſch , an das Amt Münden zurückge :

fallen , von dem ſie 1678 getrennnet wurden . Im Jahr

1787 ſind ſie abermals von Münden getrennet , undan

das Gericht Leineberg verwieſen .

S . 238 . Die Güter der Herrn von Hake in der

vormaligen Herrſchaft Homburg ſind “ Bodenwerder -

Buchhagen und Rir < prack . Sie verlohren daſelbſt

die Gerichtsbarkeit , ob non uſum , Zu Ohr begabenſie

ſich der obern Gerichtsbarkeit , und . es ward verglichen ,

daß ſie die jedesmaligen Inquiſiten an den Groß : Vogt zu

Calenberg auf der Mitte der Weſer in der Fähre ab

liefern ſollten , Dieſes iſt hiernächſt abgeändert , und die

Inquiſiten werden jezt nach Erzen abgeliefert .

S . 239 . Als die HaſtenbeXſche Erbtochter Nahe
mens Ü7ette an Hermann Hake verheyrathet ward ,

ſo kamen zwar die Haſtenbeckſche Allodial : Güter an das

Haus Ohr , die aber von Levin Elmerhaus Hake
auf Zureden ſeiner Frauen im Anfanz dieſes Jahrhunderts

größtentheils an die von - Reden wieder veräußert wurs

den .

Den beſondern Vorzügen der geſchloſſenen Gerichte ,

iſt annoc < hinzuzufügen , daß auf ihr Geheiß die Lands

Soldaten erforderlichenfalls ihren Gerichtsbedienten

die nöthige Aßiſtenz leiſten , dahingegen die nicht geſchloſs

ſenen Gerichte das Amt darum requiriren müſſen .

Von
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Von dem Klenckſchen Gericht Hämelſchenburdg

iſt annoch anzumerken , daß es das einzige iſt , welches

in dem Beſitz der Zollgerechtigkeit ſich befindet . *)

I . C. v. Hugo .

*) Ein zweiter Naßtrag , die geſchloſſenen Gerichte
des Fürſtenthums Calenberg angehend , wird wegen

Mangel an Raum , im nächſten Sü > e geliefert

werden . -

3,5
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Wettercälender des Jahres 1738 .

aufgenommen vom Horizont der Stadt Lüneburg

vom Herrn Doctor Ebeling .

Erklärung der gebrauchten Zeichen .

ſch. W. heißt : ſchön Wetter , nemlich ganz heller Sonnens

-
ſchein .

kl , « . t - heißt : klarer Himmel 1. das iſt : Sonnenſchein

und wenig Wolken .

kl . H. 2. iſt 3 Sonnenſchein und etwa halb bedeckter Hims

mel .

kl . H. 3. wenn nur wenig blauer Himmel zu ſehen iſt ,

Bedeckt : ganz mit Wolken überzogen .

3 bedeutet veränderlich , welche Bedeutung es auch beym

Winde hat .

: 2. heißt , wenn dies Zeichen in der Cotumne des Windes

ſteht : wenn die Wolken ſc<nell ziehen ,

3. daſelbſt heißt ſtärmiſch «.

GEBER
Januar



SS

Januar . 1988 .

Uforgens . | Lachmitt , Abends . | Wind .

5 : 1 201 DU 17D0: 18
( FTE

.1 20 : 22053 . - 4953012 | . 40 - 42 .
2: | 29 : 9 . 490212205 8415412 41, | 1S . O
3. | 29 . 23| 48 . | 29 . 2Z| 49 . 47. 1 S .

. 4 203 . | 46 . .29. .1 48 > 46 . | S .
S: | 29 :5. | 41 . 129 . 5. 1 49 . 409. | S .
6. | 29 . 4+ | 39 . | 29 . 4. | 49 : 47 . | SOS 8
.:) 29 : 5- | 38 . | 29 . 55) 52 . 36 . | S .
8. [ 2% 251 39 . | 29 . 821 . 43 . 41 . | SN 3

30 : 13 ] 39 . "13082. | 41 : 36 . | N . 2 .

30 . 2. | 34 + | 30 . 2. | 36 . 34 . | NON

39 . 2. | 32 « | 30 . 12] 34 » 36 . | NWW

30 . % | 39 . | ,30. 42 . F| 46 . | W. 2
29 . 9: . 44. | 29 . 7Z| 44 6. | 46 . tS . W2.

29 .4: | 34 + | 29 - 44| 39 - | 29- 5. | 33 . | SW ?
29 . 95| 28 . | 30 . 1. | 37 . „ 384 . 124 : -h97: 1S
30. / 15] 37,1 30 . I3| 44 + | 30- 1. | 44 . |! W.

30 : - % 1 45 . 1130 . . 1047 : . 5 | 45 . | WNW

29 . 951431172 ..0v 41 . . 3X( 39 | W. 2.

29 : 141 985 .29. 12513977 43| 36 . | SW ?

3,0: 27 . | 30,- . : k 38 . 151434 . | MN: 233

30 .X | 38 . | 30 . X | 40 , 92 | 38 . | S; W.

29 . 54| 40 . | 29 : 5+ | 39 . 6. | 37 . | SWW
2,0 105195 921 206951 16375 . 11 . 36 . | S 35

29,5 | 42 : | 29 .43| 45 - - 45| 46 . | W. 3.

29 . 351 422 | 29 . 47 43- + . >| 41 . | WSW

29 . 75| 41. / | . 29 . 9. | 44 + | 29. 93| 37. | N. W.

20 . . 44 +30" 15 : 03 ; SEA RV EN NTDID

30 . 5 | 33 - 4139 . 3 | 39 . I | 35 - | W-

30 , 221 . 35 . .30. 250 38 : „ 251 . 36 : 1N. 35 .

3 . 25| 35 . | 30 - 3 . | 34 : 37214 340") MN> WW:

30. 04. 72 1922. 11. 30; 444220 ), 26: HO.



Thauwetter , ſt. Nebel.
Neb . Ab. helle .

« JE . UO METTE DV
' tr . Reg . Sonnenſch . 2

bed . kl. H. 1. warm . 8
„ 21007 35 25" etws Reg . 18

21. 909. 245 ſc<b 3, " 7

Nebel , trübe .

Wind u. trübe ,

. Nachtfroſt , trübe :
Neb . tr . Reg . Froſt 8 helle .
tr . wind . wen . Reg . -

wind . tr . Reg .
, ſc <. W. Schn . gel . Froſt . Px

ſch . W. Froſt .
Sn . Thauw . Reg .
tr . wind . Reg .
tr . wind . Reg .
kl. H. 3. Reg . Schn .

ſch. W. Froſt , wenig Sn .

tr . Schn . Shloſſen , Reg .
tr . .R2og. Schn . Sonnenſch . €
kl. H. 3- Reg . Schn . Ab . Froſt ,
Sturm u. „Reg.
FL 997 3.

Reg: Schloſſ. 8
EI IN23
Froſt , ſch." W. Neb .

Neb . tr . Thauw .

Neb . kl. H. 3-
bed . etw . Schn . Froſt.
ſch . W. Froſt .



DIE

Februar 1783 .

Morgens . | L7achmitt . | Abends . Wind.
DM 0215 DI PUSH B - 19 Dh

LI. | 30 - I + | 20 . | 29 . 93| 20 . | 29 . 83| 20. ) DO.
1 2. 429 - 2. | 18 - | 29 . 65 | 29 : .29. 65/1130 . SO ,

| 3. | 29 - ' 7* | 28-,| 29 - 631 35 . | 29 - 32 » | 39 . . 1S . O.

| 4: | 29 : 7- | 38 : | 29 » 78| 43 . | 29 - 9- | 43 . ' SSW
4 5- | 29 - 951 3 30 - 1 38 . | W.

- 5 G4 . 207 36 . | 30 15: . 36: -1' 30- 3221 . 36 12007
“ L- !

7- | 30 - 2: 1/36. 1 302 1Z1 36 - 430 » X. | 34 . | D 2.
5 . DE MMZDIESE 212 | I OH LEN WEITES 07 24 . | INO 2

Zz 9. | . 29 : SS1 . 21- . | 29 - 8 . .33. .292 72 | 25000927
. .1, 29 : 721 25-: | 29 - 8 . | -30. | 29- 824. 86 - 9S9E2

; I1- | 29. 93| 30 : | 30 , 1» | 38 . | ; 30 - IL2| 35 . | SS . O.

" En 1 -1 03 04. - 15302 193. 040 1 A3 . 21520 37 . | S . Z
Kg ' L3- | 29 » 93| 28- | 29 - 93| 36 . | 29 - %| 32 . ZN
|

DEU 05 02 24. ) 30 . 33 . [ 29495 1. 22 . | N. 2

IN 155.1 29 - 9 . | 36 % | 29 - 9. | 23.4 29 . 851522 .
TE- 20 - 43292775 | 21». | 29 74. 424. 472 0458 ( 80499172
- 17 . | 294 451 . 14 : | 29 - 5 Z| 24 : | 201 541 W98 [ 9EN8 ,
,

. 8- :29. 6E| 7. 4,29. 7- | 26 . -29-. 54) 25 . 1926
5 T9. | 29 - 45| 22 . | 29 . 3Z| 39 . | 29 - 241 34 . | SWS

iz 20 : . . 29 - 3] 3061 29 . . . | 374 14281021130 0063 )
S 21 . | : 28 . 95,1 . 342 1528: .11 4921622 . 051 20 : 1. . 02
4 22-1. . 8 851140 : | 28 - 704 150, .20% SEHN BENCH

31 23. | 29 : 4 | 41 : | 29 : 2 | 53 2,9 : Zx A 563) Os

4 24 . | 29- | 44 28 . 9- | 42 : | ' S
H 25 . | 28- 924 46 .

'
«-

„“ 29 -
|

27 .
28 »

29 -

y |
|

Vom 26ſten bis 29ſten hat nicht ) beobachtet werden können .



Froſt , wen . Schn ,
ſch .W. Froſt , Schn . tr . " +

Froſt , kl. H. 3. etw . Reg .
Neb . Thauwz kl. H. 3.
Neb . ſch. W. Froſt , Thauw . 8
tr . Reg . Schn .
tr . Schn ,
ſch . W. Froſt .
ſch . W. Froſt .
Froſt , viel Schn .
bed . ki. H. 3. Thauw .

Froſt , ſch . W. Thauw .
SUE EN. OD. 250057
etiv . Schn . tr . Froſt ,

'

kl . H. 2. etw . Schn . Froſt .
Schn . kl. H. 3. etw . Schn .

SpeMi-Schn . kl. H. 3. Froſt .
ſtark . Froſt , kl. H. 2. bed .

' Froſt , kl. H. 2. bed ,

Sn , Thauw . Ab . Froft .
Neb . kl . H. 1. Glatteiß , Reg .
0 : : 2, : . ' Reg.
1 MERSCH
Neb. Reg. PD . 2: DE
Nebel .

( Annal ,3r Jahrg . 38 St . ) Te -- März



T788 .

Morgens . | Lachmitt . | Abends . jWind .

B . | Th . B . | Th .

I .

2- „ 45 29 - - 3275 15/5

3. | 29 - 5- | 29 - 63 2975 15404 1,30

4. 3 29 - 541 37 - | 29: 33 29 - 3- | 29 . | S. W-

5. | 29 - 33! 29 . . 143 2,047.563) ZU ENG

64 . . 2942 1 30 » 8 . 8. Gc 300019 Cs

.101 . 024504 22 . 29 . 25| 28 . | SWBs
8. | 29 - 4- | 23 - Gm 29 - 5- | 20 - | WSW

9. | 29 - 43| 20 - 52 29 . 7- 1/13 NON DI
LO; 1! 20,486 7 .0005 97 30 - E22 NIN 08

30 : X ee 68 30 - 1 . ] 18 : | ' N0 /D2

232002 152/02 - 8X 29 - 75] 29 : | N. O.

29- 2Z1| 31 . 7X 29 . 65| 30 - | NON .

29 - 63| 32 - vs 29. 745153 ,0: ) 584 0 %

20 ) :11 132: TE 29 % %. 26 . | . D.

29 - 72| 31 . + 58 29654 20 : ' . D-

2,9 5. | 30 : 2 29 Ha: 28-10 05 78

29 . 6 %| 40 - DTN 29 : 7Z1 26 . | N. ODO.

29 - 8Z| 33 - „ 05 29: - %1. 34 . | N Di

29 - 93| 34 - « 9 . 29 : 81 : 52.1 ND

29 . 721 33 : + 72 29 . 751 37. [ - ' - DO-

29 . 62| 35 - . 52 29 % 519 Aa 1 440

2081 35493 . 23 29 . 2x| 45 - | SO . S .

2,0: 31042 : 542 29%. GE BE 1 27

29 - SE 3 N 65 29 . 7. | 38+ N. W.

29 . 631 39- „ 05 29 . 6 . | , 36- 14N. O.

29 - 5X| 39 - I . 29 : 65.1: 39 - VONI

29 - 72| 38 - IO 29 . 7E| 40- . . | NO, . HO.
292 . 8, 40 - . 8X 2/0-,10211 401 151059: 27

2,0402 10/007 . 9x 29 - .1 46 . | : ' 8
2,9. 7,1: 48 - „ 6 % 2,94 6541748 . . .



tr . u . Sn .
' Schn . bed . Froft .

Schn . Thauw . Ab . helle ,FFroſt. |kl. H. 2. viel Schn . Froft .
kl. H. 1. Schn . Froſt .
viel Schn . Froſt , kl. H. 2.
ſch . W. Froſt .
ſch . W. Froſt .
( . H. x, Froſt . .

Neb . ſch . W. | . Froſt.
ved . Schn . Froſt .
bed . Ab . Froſt .
bed . gel . Froſt ,T
ſch . W. Froſt .
ſch . W. Froſt .
bed . Froſt u. Thauw.
ſch . W. Froſt .

ſch. W. Froſt .
bed . Thauw . Froſt .
Schn . Thauw . Neb .

Nachts viel Reg . Neb ,
kl . ' H. 3. Reg .
tr . u. Reg .
tr . u. etw . Reg .
Neb . tr .

EU , 2.
bedeckt .
1 MA
21419% SE SCHENN
bed . Reg . helle .



" ' SSPIASE

April 1788 .

-..
v

-
GEZ,
|dn;

PEE

EN

2
TE

DPN

V7orgens . | Lac < mitt . | Abends .

Th : 15 BD: B .

I . 43 - | 29 - 54 29 - 2
6 42 . | 29 : 6. 20,9 .

3. . 331 47 . |129-' 23 29 - X

4 . 75) 42 . | .29* 29 . 25

5. | 29- 35 43 - | 29 - 5- 29 . 6-

6. STM 2621 200/75 29285
„ 8 . 851 42 - | 29 - 8- 29 - 85
8. . 42 . | 30 - 3 30 . 4

9. . IF| 44 - | 30 - 2» 30 : 2X

LO- « . 25 42 . | 30 - 25 30 - 13
DE . IZ] 52 . | 30 - 3 30 »
L2. . 93| 64 - | 29 - 45 30020
13 . | 30- 7 | 49 - | 30 - 3 29 . 72
I4 . 85154 . 1 29 . 7- 29 . 65

T5 . GOLZ 48%) |> 207 57 29 :
16 . . 5Z| 44 - | 29 - 65 29 . 72

1770 0392717 4722 192,0819.5 29 - 85
L8. . 7Z| 49 - | 29 - 75 29 . 78
19 . %] 54 - | 29 - 95 30 .7
20 . SIMSON 20 - 5 30 -
AT. . 9E| 54 | 29 - 85 29 .

0-

2720 542 | . 8: 120- 2475 29 - I9
22 Nl 37: AD 49202058 29 - ZE
24 - “ .- | 47 - | 29 - 29.2, 15:2

25 50991620 29 . 63

2,6: 47-1. 29 . 29 : 04

27 : 61 : .20% 29 » 93
28 . 65%. 1230: ZO
29 - 64 . | 30- ZO« 2» WE

30 . 64 . | 30 - 30 » 13 62 - | NOSo



Ko alas 845

ſch. W. tr , u. Reg .
" JW u Reg .

tr . Reg . Schn . kl, H. 3. 8
Sturm und Reg .
Schn . Reg . 3

.

Neb . ſch. W. kl. . . 3.
viel Reg . Ab . helle . ;

kl . H, 3072 -
8 Reg . Scloſſen , Wind , Schnee , Sonnenfc <h.
8 Sn . Reg . kl. H. 3.

bed . etw . Reg .
tr . . Regen .
| 3 8 4 WEmE ES
21. . I2. . :3:
Stb , kl . . . . - 3-
viel Reg . Ab . helle .

8 Sonnſc <h. Regenſch . Schloſſ .
ERZ: 80. 20) . . . . . . . O
kl . H. 3. Regenſ <h. 35
Reg . Schn . Shloſſ . Ab . helle .

ft 6 wo M9 2 Kor]



646 SPA

May 1 78183

I0 .

OE

WMMWMWP]AGVL

N=

FRE

WERNTUTS

|

Vim

*

2

ADANOVVPOnNNHOALYU1OCLCNYvi=d2a*

vin
*

VRVI=

am

47 - [ NON

Liachmitt . | Abends .

35-4. Th Ty .

30 . 74 . 6/65

30 . 72 . -. Ga 622

30 . 60 . . Z
BOL 1260025088 21 .5078
30 . IZ! 61 . H 021
29 . 95| 63 - - SEI 61 .

29. - 6X| 69 . .- 65) 66 .

29 . 65) 70 - A (09 17

BON 7 72 -26 .11.09:

2,95 ,08 .022 / %) 59 -

20 % 7504114002 EB 0/1772
30 - 54 - Rui 20
30- I . | 59 - - I - | 48 -

30 . X | 58 - | 30- | 48 -

29 - 9- | 68 - - 81 48 -

29 : 95| 69 - | 29: 9- | 54

29 . 85| 65 - M43 19177

29 . 651 75 - 7- ' 59-

20510 "12077 eH ED

2050240052 . 951 49 :

30 - 54 - - 3 | 47 -

ZOE 4052 .- 9 %| 56 .

30 . 64 - .- 9E| 5G-

29 . 9. 175: „- 9F| 62 .

29. ,95 | 80 . 63 -

29 . 93| 82 - 68 -

29 . 932| 80 - 65 -

29 . 55| 76 - 62 .

29 - 34| 71 62 -

29 . 5- 4 61 . 2

2,027 420/35 50-

„328533853571
S ( 7 S



Ds 647 “

tl . H. x. 2- ſehr wen . Reg .

ſch, W. kl. H. 2. 1x. wen , Reg .
tr . u. viel Reg ,

ſchön W.
ſch. W. wen . Reg .

. EU. H. 1. ſt . Regenſch . ?
<. 23 . tl . D4: 24

Reg . bed, 3
Sturm u. Rez .
kl . D+ -2. 53. etw . Reg :
kl . H, x. 3.
bed . kl . H. .3 ?

HU H. 2. etw . Reg .
ſch . W. etw . Reg .
kl . H. 3. etw. Reg .

ſc <. W. Nachm . ſt . Gew . Plazreg .
tr . Reg . ſt . Gew .

N6- 598 : XL H. 1.

kl . H. 1. ſt . Regenſch .
bed . fl . H. 2-

Reg . bed . helle .
Neb . <. W. Gew .

DE SIS IT- 24,30
kl . H. 1. 2+ ſehr heiß .
XD . x. heiß, Gew . etw . Reg .
bed . ſch. W.

viel ſt . Regenſch. JE LAKED
tr . wen . Reg .
UDDDE3: 7 1%

. : - 4: Junius



648 GRE

Junius ' 1788 .

Morgens . | Qachmitt . | - Abends . | Wind

59 : | EDh7 1 D- 1E07 18 DD 1P20 :

x. | 29 - 8- | 54 . | 29 - ' 8- | 60 : 1 29- 721 49 - 11NU 287

. 11 . 29 » 8. | 62 . “29. . 8. 163% | 29 : 821 47 . 100200

3. | 29 - 9- 64 - 29 . 73% 67 . | 29- 8- 5/0: NW 8

4. 1 29 : 7 . | 64 : | 29 : 621 : 72 - 1 29 . 7. [ 55 : IN DS
5- | 29 - 8- 1' 54 . | 29 - 8. 60- 1 29 . 8 145 4. M2

6. | 29 - 721 56 . | 29 . 8E| 70 - | 29 - 851 55 - | NWN. -

7. | 29 - 85| 64- ' 129 - 8, | 77 - | 29 : 731 62 . | INWB

8. | 29 - gZ| 54 - | 29 - 831 58 - | 29 . 9- | 54 . | - - 2 .

9. | 29 . 9- 1 61 - | 29 - 9. | 69: | 29 - 93| 54 . ' . Di2

I0 . | 29 : 93| 62. | 29 - 92| 64 - | 29 - 9+ | 56 . | - . 2 .

L1--| 29 . 321 67-21. 29 : 8. | 68 - :29: S1. 585 [MN227

2- | 29 - %| 67 . | 29 - 83| 69 - | 29 : 9- | ' 55- | - : 2 .

3. | 29 - 9X| 66 . | 29 - 93| 71+. | 29 - : E 0 05 UN D92590

I4 . | 29 - 93| 68 . | ' 29+ 92| 75 - | 29 - 9- | 68 - | NDD2

T5. | 29- 9+ | 66 . | 29 - 82| 78 : | 29 - 82 .077 . . 1088

16 . | 29 - 83| 65 + | 29 - 82| 81 + | 29 - 9. | 66 . | D- 2

17 . | 29 - 9- | 76 - | 29 - 9,| 82 - | 29 - 83| 67 - | No2 9

IS . | 29 - 8x | 74 . | 29 : 721 83 - | 29 - 741 68 - | O- 2-

19 - | 29 - 7x| 70 . | 29- ' 72| 86 - | 29 . 8. | -72- | SO. 8

20 . | 25 - 8. | 80- | 29 - 8 , (:86- | 29 , .11 73 - INO

21 . | 29 - 831 72 . | 29 : 73| 87 - | 29 - 63] 72 - NO . 8

22 . | 29 - 6. | Z1 - | 29 - 53| 82 » [*29- 52] 64 . | Swn 3
23 : | 29 - 5X| 62. | 29 - 6,-| 74 : | 29 - 6L| 58 - | - . 2

24 . | 29 - 6L| 63. | 29 - 6X) 74 : 1 29- 6. | 62 - N. W.

25 . | 29 - 5X] 72 . | 29 - 5 . 76 - | 29 - 5- . SINS
26 . | 29 - 43| 70. | 29 - 4L| 74 + | 29 » 5. | 02» .

27.41|+ 29 - 7 2 4 MU „ 3: | 29 : 75 66 . | SWS

28 « | 29 - .4 64 - | 29 - 431 71 * | 29 : 4E| 68 - S9 . 9
29. . 1129: 5. | 66 . | 29 : 5E| . 720 1 29 - 167 64 . | SW . 2

30 . | 29 - 6, | 66 . | 29 » 67| 71- | 29 . 63| 59 - | SWS



Dd

PM - 649

bed . Ab . hell . |
kl . H. 2, bed .

ſchsn W.

DIPSII 25 33%..8- F+

bed . kl .H. 3. Reg .
GEHEND 24 X

EIE9. 28 37 X
tr . Reg . kl. H. 34
1 16. 07,20- fes
FEIN I
ZOLLS AEH

ſch . W3- k1. CH? 22

ſch; W. kl . H. x.
M2 SIE IE

E1. 0N/T
kl. H. x. ſchr heiß .
ſch . W. ſehr heiß .
bed . kl, H. 2. entf . Gew , Ab . Reg .
kl . . - - . ſehr heiß , Regenſch . Bliz .
ſehr heiß , bed . Regenſch . Bliz .
Ul. H. 3+ Ab . entf . Gew .

„ Nachts ſt . Gew .u. Reg , kl. H, xt, Dotn ,

. 5CD , 25

EI ) 28242
kl . H. 3. wen . Reg .

DBU ECE» 42 «BlE- NEG VOTECLS 7 m x

ESD E 14425'
Regenſch . bed . kl. H. 2.
tr . Ab . helle .
kl. H. 1. Nachm . ſt . Gew. Plazreg .

Y

Zuliu3ne)



650 ZIE

" SüLius 15 . 98

Morgens . | Ltac < hmitt . | Abends . Wind .

. / "4 Th . 17 zD: “Th. | : BB 1 Dh.

X. 112.0748-1 63 . . 20. . .] 72%: | 30 - 60 . | . . 2
.1 2,0- 66 . | 30 - 4 . 16:3,0% 63 - | SWW

:11 20 - 50 : 1130: 80 . | 29 - 9: | 66 . | NWS

4. | 29 - 831 . 76 . | 29 - 73| 84 + | 29 - 7 | 71 . . 1S . So2
5. | 29 . 651 76 . | 29 . 653! 26 . | 29 - .4 62 . | N. W.
6. | 29 - 7. | 67 . | 29 . 63| 72 - | 29 - 73| 57 - | S. W.

.1 :29. 8: | 71 . | ' 29- 75166 . | 29 - 72 164 - 0226 :

. . 29 . . - 67 . | 29 : - : . 73- 4 29 - 75 ) 624 FO 08W

9: | 29 - 7- | 65 - | 29 - 7. | 77 - | 29 - 73] 67 - | SO . 3
10 . | 29 . ' 8. | 72. 41 29 - 8- | 831 - 210 : 85) 21 02567
11 . | 29 - 9- | 80 . | 29 - 9- | 88 . | 29 - %| 77 . | SW . S
. 2. | 29 - -1 80 . | 29- : 83| 89 - | :29- SE 79 40 %

T3- 11 20 . ' 841| . . 6210: . 9- 7531| 922 | 12,0% 75 4097/820 S2

14- 1 |! 20 - " Se | 73 . 1220- Ser| 7061. 2040 - 3105 HIS

T5,0, | 29 . - 88 1. ZI101 . 200 SCI 78 0 20 . 809786 S .

T6- | 29 - 73| : . 6. | 29 - 75| 84 + | 29 - 8 . | 75 . | So Sw

17: 1 29 : ' | 74 . | 29 - 751 76 . |: 2086 17565062
18 . | 29 . SE| 68 . | 29 - 951 73 - | 30 - 3 | 64 - | Swnw

10-1 30- ' 1. | 05 . | ' 90» 1 17722. 1930. 67 . | NW . N

2/0 : | 29- - 11| . 68- ) 1 202 8214975 | 429: 102 100500098

21. | 29 - 95| 66 - | 29 . 93! 73 - | 30 » 58. . . | N. W.

22. ]: 30 - X | Qa 30- /49 1, % . . 1,30 . 62 . | NNW

29 18.202 64-1 29 . 92 ) 26 - [..29- 951 71 . OWN

24-4 29 . 8- | 68 - | 29 - 651 7710 . 20 . ZU 0OZINSCZ

25 . | 29 . 750,65 : .1. 29 . S2 7,1 : 11.20. 851456995) 197654505

26 - | 29 . 8Z| 60. . | 29 . 821: 68 + | 29 - 851 61 . | . W 2

27 . | 29 : 9. | 62 . | 29 . 9- | 68 . | 29 - 9- | 62 - . | SD. . 2

2,85 | 29 - 9. | 62 - | 29 - 9- | 68 . | 20 . 19 . 1164 15 367

29 - | 29 . 9. | 64 - | 29 - 9- | 69 - | 29 - 95| 63 - | INWN

3 cr 5,9. | 30 . 72 . 016208 64 . | N. . 2

BT 29 . 931 71 . - . 200. 05163> . 58



GST

tr . etw . Reg . kl. H. 1
kl. H. 3. Ab , Neb .
El. HD. 727 32 Heiß.
ſch . W. Ab . wen . Reg . Bliz-
kl . H. 3. Ab : Reg .
kl H. 3. Reg .
ſch. W. Nahm . Reg .
tr . viel Reg ; kl. . H; 3
El 1962 . 27
! . H. 3. heiß , entf . Gew . Reg .

ſch . W. ſehr heiß , kl . H, 2. Bliz .
ſch . ed ſehr heiß , Bliz ,
ſch .W. ſehr 2 FES]tr . Reg. fl . H. 2
El Dx 2

WU:
H. 3. Gew . u. Reg.

[ 5D. 53 : ſt . EN 8ti H. 3»
ſch . W.
kl . H. 1. 3. entf . Gew . Reg .
02 MUD ,
ſch . W.

ſch . W.

kl. H. 3- Nachm . Regenſch .
bed . kl. H. 2. etw . Neg .
ſch . W. kl. H. 2. Regentch .
kl . H. 3

" Bl : H. : 3. Regenſch . entf . Gew .
bed . Donn . etw . Reg .

"ſch . W. kl. H. . ' ſt . Nordl .
kl . H. 3. etw . Reg .

Auguſt



SPS

Auguſt 1788 .

10 .

OD

NADMWMA„-22?20

m

Vrtorgens . | L7a <hmitt . | Abends . | Wind .

B . | Th . Th - | BD. DO:

29 . . . 63 - 9 | 68 . | 30 - 62 . | W.

FOL | O2. X | 68 . | 30 - L1- | 60. . . | N,W . 2

29 . 9X| 62 - ZL | 68 . | 30 . 1- | 6x . | . . 2

NO: Ue 864- 66 . 1 29 - -4 64 - + . . 2

29 - : ,, : 59 : 61 61 . | 29 - -1 58 , IN . . 2

2/9. 6Z| 58 . 62] 62 . | 29 - 63| 60 . | IN . . 2

29 . 63) 60 - 721 635 | 29 - 8 . 1622 197 %;

29 - 83| 60 83| 68 - | 29 - 9- | 64 . | : NW

if 20:5 BED 8X| 66 . | 29 - 9- | 61 . | W.

29 - 9211602 . .1 66 | 29 - 95 | 62 . | N. W.

29 - 9. | 60 - 8L| 68 . | 29 - 8- | 65. | No . So

29 - 7E| 64 . 7117681429 . " Z 1766 9709

29 - 65| 64 . gel] 725: 172,0: 44 15.6780 07 2
29 - -4) 66 . 68 - | 29:. . .1 64 . | SSO2

204 . 2221- 63- 3E| 65 | ' 29- 4E1 62 . | . . 2

ZO WES POLE 51 - 63 . 1 2902 621 65 . 10 09

20 - 7041 . 007 . . 64 » 111295 5 59| . 025 NE 2007

- 8 8627 5E1 65-1 29 - 631 63 . 1S. W

29 . 7. | 60 . 6E| 67-' 4' 29- . 6- | 64 + | W? S ,

20- 4061 102. 6X) 68 - | 29 8- 30 5052

29 - 8X| 60 . „| 69 - | 29 - . 851: 66- 1Nw . ſw

29 : 85 |264,- 7,04]. 29- 7581 08 . | ON

29 . 6Z| 66 . 70 . | 29 - 63] 68 - | . SW

20 : 74 07 » 29 - 8. 167: | S. W:

29 . 73| 66 . 7. | 68 - | 29 - 741 63 - | Nw . ſw

20 : 74 : 00 : 63) 66 . | 29 - 6. | 63 - | SW . S

20 . 5 : | 632. 53| 66 . | 29 - 63) 63 - | . NW

29 - 7: | . 60 . 73| 64 . | 29 - 8- | 61 . | Stw . nw

29 . 8 . F 61 . 8. | 66 . | 29- . 7E| 64 . | . . 3

29 - :1. 63 . 5. | 64 . | 29 - 5: 63 . | . : 2

204/52 1,01. 5Z| 65 . ! 29 - 6: | 62 . | WNW



IPS 653

L: H, 3. etv . Reg .
3. Res .

;

Hutedeviel Reg. fl , H 3%
tr . wind , Reg .
UEDEEL Neg . tv . 8
tr . u. Reg .
tr . u, Reg .
ſch. W. el . H. 2, -.
bed . kl. H. 2. LADEN
Hed ' Xl H. 2.

ſch. W. kl . H. 2.
kl . H. 2. entf . Gew . Regenſch .
ſch . W. Nachm . viel Reg ,
tr . viel Reg . kl . H. 2.
viel Regenſch . kl. H. 1. 3. 8
viel Regenſch . Gew . &8
viel Regenſc <. kl. H. 3. 2
kl . H. 3. viel Reg .
kl . H. x. 2,

4 X . H. 2. 3- ſt - Regenſch .
kl . H. 2. etw . Reg .

ZE
I .

ſt. Rögenfh.
hed . Ab , Reg ,

. Regenſch .
tl . . - . : 3. wen . Reg .
bed . kl. 5 " ED
tr . . - Reg .
tr , Regenſch . Ab. ſch . . W.

2.

2.
2.

I .
[. H. 2

Septem !



654 Zepge

September 1788 .

Morgens . | Liachmitt . | Abends . | Wind

25: . 20: 1 D . NT6. | DX DEE

I . | 29 . 6Z| 58. | 29 . 621 64 . | 29 . 7 . | 62 , | N W.
2. | 29 . 65| 62.' | 29 . 6Z| 64 . (529. 621162 . 1 Wit2
3. | 29: 75| 60. | 29 . 8 . | 62 . | 29 . 82| 62 . | WSW
4. | 29. 831 62. | 29 . 821 67 . | 29 . .-| 66 . | ſw. ſfo . 2
+(1' 29. .4 64. | 2998 , 1 70 . 4 28. ' . . 1 69 : 1007
. 1 29. 831 67. | 29 - 9 . | 73 . | 29 . ' 9- | 72. hM2 :

Z. | 29. 9E1 68+ | 29 . 92| 74 . | 29 . 951/72 . | . SO .
8. | 29. 93| 68- | 29 . 921 71 . | 29 . 9- | 68 . | N. W.

9. | 29 . 9. | 63. | 29 . 83| 71 . | 29 . 82| 68 . ' SW . O
LO. ) | 29 . 841 64. |+:29- 8X| 71 . | 29 . 821 . 68 . | ND: 9
IT . | 29 . 83| 67 29 . 941 . 66 : 4" W,
X2, [ 30 4 | 60. | 30- ,1 . . 116674 305 Dr 02018 2977
:97) 1920: 58 . | 29 . 8X] 67 . | 29 . 7. | 65 . | No . O2

14 . | ' 29. 53| 63 . | 29 . 53| 70 . | 29 . 62| 66 . | . SW

I5 . | 29 . 8 | 56. . | 29 . -1 64 . | 29 . 9. | 60 . | NNw2
I6 , | 29 . 9+ | 51. 1 29 . 8F| 62 « | -29. 832| 58 . | nwno2

176 . 296 . . ' . 4- .29. 951. 602. k 2959,11 98 . 0002
18 . | 29 . 83] 55 . | 29 . 73| 62 . | 29 . 7X| 57 . | O. 2

I901 ' 29 . 72154 295184 [564 O0 02
20 , | 29. ' 65] 54 . | 29 . 5. | 59- | 29 . 33| 58 . | . So02
21. | 29 . +4- | 58 . | 29 . 43 | ,64 . | 29 . 53| 61 . | So . S2
22 . | 29 . 531 58 . | 29 - 6. | 63 . | 29 . 6. | 58 . |SoSw

23 . | 29 . 63| 58 . | 29 . %| 62 . | 29 . 75| 60.-| SSw2

24 . . 29. 7- | 57 . :29. 6E| 64 + | 29 . 6. 1/62. | SWS

25 . 122924. . 60. 1: 294 66 61 . SW . 2
26 . 29 . ' 95| 59 + | 29 - 95| 56 . | S.
27 . | 29 . 9+ | 54. | 29. 83 | 58 . | 29 . 9- | 57- |D -
28 . | 29 , 5: | 56. | 29 . 82| 60 . | 29 . 72056 . | S. SW

29 . : 294-/651' 53. .29. 5. :60. .29. 421158 . " SwS2

30 | 29 : 44| ' 56- | 29 . 5Z1 - 60 : | 29 . 61 ' 568 . IS . " W-



ſch . /W. kl . . H. 2.
bed . kl. H. 2. Reg . 8
tr . viel Reg .
Hod- 3 el . Di31 .

ſch . W.
Vorm . bed . Nahm . ſch. W.

ſch . W.

ſch . W. kl. H, 2.
kl . H. 3. wen . Reg .
Nachts etw . Reg . ſch . W.

| , 3; Ab. Rſch . W, Ab. Reg.
ſch. W.
ſch . W.

ſch . W.
El Dai
kl . H. 3- Ab . Reg .
ſch. W. „bed. Reg . 7

kl . H* 3. Gew . (t. Regenſch.
bed . kl. H. 3. wen . Reg .
trübe .

ſch . W. Nordl .
Wind u. Reg . kl . H. 3. Nordl ,
ſch. Wetter .
kl. H. 3. Reg . Neb .

Mu: fb: ND: 3;

( De Wi Reg.hp
FN , 3 ea , 8

Octobex
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October "a m88 ,

|
Ülorgens . | Lachmitt . | Abends . Wind .

( 9 W- "(| Th-41. De :29. 1 De "1 50 :
| +
|

4 | I . | 29 - 531 56 . | 29 . 53| 58 - | 29 - 43| 54 . | Sww2
| ) 84 29 . 421 58 . | 29 - 52 | 63 . .:29- 541 64-19 268 2

3. | 29 - 6 . 1 61 % | 29 . 651 60«' | : 29 . 721/568 | 2W5

4. | 29 - 8- | 54 - | 29 . 8- | 59 - | 29 - 82| 57 - | W,

... | 29 . 831 57 . | 20 - 851 61: 1 29 : 8: | 51 : S98,2

6. -29- Z7..| 49 - | 29 - 53 | /66+ 1 29 - 53184440 :
.' | 29 . 7 . | 50 . | 29 - 9- | 58 + | 30 + x. | 47 BRN WZ

8. | 30 - -4 41 . | 30 - 3- | 55 - | 30 + 32 | : 46 - INW . N

9. | 39 . 4- | 36 . | 30 - 43| 52 - | 30 - 45| 43 - | . NO.

10 . | 30 . 32| 36 - | 39 . 23| 56 + | 30 . 25| 47 - | NoNw

'La/ .20. 2. 1,48: | 30 + 3 | 56- 4 30- 127 | 4095 GE

124/| 30 . 3/1 50 | 30 . Z 1 644 | 30 . 44 . | Nw No
y

13 . | : 29 . 94] 46- | 29 - 95| 56 - | 30 - 44 - | Sw . nw

T4. | 30 - € -4 30 :1 48,1: 30 » 265444610 5

T5 . .294 ' 9* | 33 - | 29 . -4 51. | 29 . 651' 40- [ DOW

x 16. | 29 - 4* | 36 - | 29 - 35| 52 » | 29 - 35| 52. | SD. . 2

17.11. 29 - -3« | 544 | 29 . .4 15,3: 29 . 3: | 435 | 25 : 2

x8 - ] 29 - 6- | 36 - | 29 . - 8- | .041 29 - 951 38 : IN . . 2

I9 - | 29 . +.| 39 . | 29 - 93| 47 : | 30 - | 42 + | W. 2

20 . | 29 . 93| 43 » | 30 : 48 “ | 29 - 851 47 : | W.

21 . | 29 . 631 47 . | 292 621: 55 - | 29 - 5: | 51 . | WW

22 . | 29 . 7- | 47 - | 29 - 9- | 56 - | : 29 . 83| 46 - | . W,

23 - | 29 - 83| 51 + | 29 - 7. | 56 - | 29 - 65| 49- | Sww 2
? 24 . | 29 - 32| 48 - | 29 - 4- | 49 : | 29 - 45| 44 : | . nw2

25 . | 29 -451 41 29 . 724 41 , | N: WI

26 . | 29 - 6Z1 44 + | 29 - 5+ | 49 - | 29 - 6. | 47. ... - 2

27 . | 29 . 6. | 44 - | 29 . 5- | 49 - | 29 » 6+ |:42- | . 2

28 . :29. - - . 43: - 1 29 . 721. . -:| 29 - 7% H 475 90 : 06 .

29 . | 29 - 52| 49 - | 29 . 4Z2| 51 . | 29 - 5- | 45 - | Sw. w3

30 . | 29 . 73| 40--| 29 . 92| 49 - | 30 - I: j 38- | - N.

3X. 1308 I . 1. 41- 1 30 : :1. . 09 1 3090201 851 %/2



tr . viel Reg .
kr. viel Reg .
Sturm u, Reg .
tr . u. Reg .
tr . kl. D. 3. TI.
ſchön W. Ab . Sturm u, Blik .
kl. H. 1, Reg. V

ſch . W. Nachtfroft .
Neb . Froſt , ſc<. . W.
bed . Nachtfroſt .
ſch . W. Nachtfroſt .
ſch. W. Ab . ſt . Neb .
bed . ſch . W.

ſt : Neb . ſch. W. Froſt .
Froſt , ſc<, W.
ſch. W. bed .
ty , Reg .

“ ſc <. W. tl . H. 3.
kl . H. 2- tr . Reg .
tr . kl. H. 3. Reg .
viel Reg .
kl. H. 3. x. 3. Nordl .
tr . u. Reg .
Reg . ſch. W. kl. H, x, 2,
Reg . ſch . W.
tr . u. Reg .
tr . Reg .

" X0. : I058 tx .

Sturm , viel Reg .
ſch . W. kl. H. 2.
Reg . tr .

( Annal , zr Jahrg . 38 St . ) Uu Nos



658 Se

November 1788 .

Morgens Lachmitt . | Abends . | Wind .

5 . | Th BB.
1

Th-. ( BD. 1 0 :

3. | 30 . 2 ] 49 - | 30 + 23] 52 - | 39 %] 5 | ' W.

2. | 30 . %| 39 - | 30 - 5 | 55 - | 29 : 9E| 41 . | S. W2-
3. | 29 . 8- | 43 - | 29 7Z| 57 , | 29 : 7: | 58 . W2 .

4. | 29 - 5+ | 53 - | 29 + 43) 58 . 1 29 : 6. | 49 - | . W3.

5. | 29 - -1 45 - | 29 - 834 52 - | 29 93! 41 . | W. 2

6. | 30. -'| 33 . | 29 - 23] 50 + | 30 + -1 35 N . W.

7. | 30 . 25| 30 + | 30 . 2: | 44 : | 30 » Z 1 3012407

8. | 29 . 9- | 33 : | 29 - 82| 44 : | 29 : 9: | 34 * S .

9. | 29 . 85| 30 - 29 . 8. | 40 - | ' SS . 2 .

10 . | 29 . 7- | 30 - | 29 - 7Z| 44 - | 29 - 72| 34 ' | - D9 -

11 . | 29 . 8. | 38 - | 29 : 83 | . 47 + | 29 + 92] 57 * . W2-
. 2. | 29 . 83| 52 | 29 : %| 55 + | 29 - 8L| 54 : | . W2.

L3 . | 29 . 6- | 51 . | 29 - 45) 51 - | 29 - 3L| 50 . | S. W2 .

T4 . | ' 29+ 4 | 40 + | 29 - 5- | 42 : | 29 » 6X| 41 . | Sww 2

15 . | 29 . 6- | 38 - | 29 . 64] 38 - | 29 + 83| 35 - SWW

T6. | 30 + ZB01 302 . 06 10354 1130 : 26 . jN W.

37 . | 29 . 55) 36 - | 29 - %) 42 : | 29 : 6. | 39 - |Sww 3
78 . | 29 . 5X) 36 : | 29 - 6. ! 42 - | 29 + 7+ 36 . | WNW

19 . | 29 . 73| 39 - | 29 - 6E| 40 , | 29 + 5 | 42 : WS 2.

20. | 29 . 8- | 31 . | 29 - 9+ | 41 - | 39 - x 4" 335 | N. W.

21 . 130 ; 33 . | 29 . 95| 43 : | 29 - 92| 43 . | S. W,

22 . | 30 : 5 1 39 . ) 309 3 | 44 . | 39 084 N. W.

23 . | 30 . 5 | 43- | 39 .1 435 1 30 19 [280* NWO,

24 . ! 30 . 1. | 33 . | 30 . 14| 33 : | 39 - 2 . 28 . | : 72:

25 . | 304 25] 24 + | 30 3 26 . | 30 . 281 28 - | SDD -

2,6 | 204 121 32 . 4130 . .1 28:4. 30. 225 0208 O.

27 . | 30 . X | 24 | 30 » 28 . | 29 . 9Z| 24 . | - 99 .

28 . | 29 . 83| 25 - | 29 - 9 . | 26- | 29 , 83| 28 | » OI.

29 . | 29 . 8- | 27
N . DO.

30 . | 29 . 9- | 25 - | 29 - 92| 29: | 29 * %| 28 . | N. XO.



trübe ,
EU 2047 2. I %
kl . «+ 2. Reg .
Sturm , Reg . kl . H. 1.

kl . H+ I + 2. Regenſch ,
Neb . ſch. W. Froſt ,
ſch. W. Froſt .
ſch. W. Froſt .

"ſch . W. Froſt .
ſch . W. Froſt . Nachm , bede >t ,

Neb . bed . Ab . Reg .
tr . Reg .
tr . viel Reg . ;

Vl. HD. 1. 2. Reg .
- tr . Schn . Reg .

kl . H. 3. Froſt ,
Sturm u. Reg .
ſch . W.
Nachtfroſt , Sturm u. Reg .

ſch . W. Froſt .
Nachtfroſt , kl. H. 2, Reg -

ſt . Neb , tr . Reg .
ſt . Neb . tr . Reg . Ab . helle ,-
kl . H. 3. x. Froſt .
1 . DS. 3. Froſt .
tr . wen . Schn . kl . H. 3, Froſt ,
ſch. W . Froſt . .
tr . Froſt . , Schn .
tr . Froſt , viel Schn .
tr , Froſt , viel Schn ,



DAFE

December 1788 .

Morgens . | Ltachmitt . | Abends . Wind .
097.11 25h. 1: 07 TH. Th .

I , | 29 . %| 24 . | 29 - 93) 22 . . 93) 15 . | . OO.
2. | 29 . 83| 10 - | 29 - 83| 15 . R 0603544m ) >
3. | 29 - 6 . | I . | 29 . 531 -1,3> . . 451; 14 : 19 . ' /S -
.' | 29 . 351 . 20 : 1 29 . 3. 1,22 " . . 36 : : 82

5- | 29 . 63! 30 + | 29 . 7. .28- . 8- ! 26 . | NWN .
6. 129. . 951122 - .29. 85.1 30 : „ - 19 IPD
7- | 29 - 8- | O- 29 - 8. | I8-+ . 85 24 - O9 . NO
8. | 29 . -. | 28 - | 29 - 85| 28 - . 84| 9- | . ON.

9. | 29 . %| 17 . | 29 . 7. | 26 - . +. 6. | 31 . | OSW ,
. | 29 - 55) 24 - | 29 - 6Z| 28 - . 7Z| 20 . | N. W.

29 : 7 . 1721 . 29 . .0 32 % . 65| 30 . | Sww2

29 - 7 : I3 - | 29 - +'| 20 . . 7 % 21 . | NWW

2/9»; 75516. 226). 20 - 48 - ]) 0% „82-62 551 02,007

29 . . ], +: | 204051 9. „ ZPT AMD

29 : 6 . 4 AL- : 29 . 631 "97 “ 7 | BENE E09

29 . 6. | XXI1| 29 . 5Z| 4. . 1" 8,1 %. : S

206751 81 20 . 08 . 1107 . 93| 4. | SN > ?
29 , . . 7 20810 JOLSE . 531 22 . . . 3
29 . 451 22-1. 29 . 521 Bie „ “ W20 : " ' G,

29 . 65| 20..1 29 . 53| 26 . - . 3* | 33 . JSSw2

29 . 5" "350. | 29 . 5 : 35 . :4 26-4] W. 3.
2,9. %] 20.1 29 - 105 -17: - 8: | 12. |NNW

20 : 951 2: 11307 70. „ 9 14842| N- W;

29 . 24 . 01 . 29 . 251932 : „ 3 | 35.. . IN. W3;
29 : 2 . 4/36 | - 204 244328 . 251 29 . | NNW

29 . 4- |,23- 1 20 . 521 10; dD | SUMON :
29 . 6. . . 4205 .6: 112% Od UN 1 ANON

26 . 8 1“ 8. . 29. %. 1 14 . ; 3. INNO .

29 - 93) o. | 30 . -. 22. 177. 93 ;

30 - 8 3052 NIE 12. | "' W.

29 . I. V' 29 . 9- 16, . . . . . 23;

NB . Die römiſchen Zahlen zeigen unter o an ,
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Schn . tr . Froſt .
kl . H. 3. Neb . Froſt .
Fl. H. 2. ſt . Froſt .
tr . Froſt , etw . Schn .
tr . ſc <. W. Froſt .
kl. H. 3. ſch . W. Froſt .
ſch . W. Froſt , Neb .

ſch . W. Froſt , Ab . Neb .
tr . Froſt , etw . Schn .
tr . ſc<. W. Froſt .
tr . viel Schn . Froſt , kl. H. 3.
bed . Froſt .
ft . Neb . kl. H. 3. ſt. Froſt .
ſch . W. ſt . Froſt .
ſch . W. ſehr | . Froſt , Neb . .

"ſch . W. ſehr ſt . Froſt , tr .
Sn . ſch . W. Froſt .
Schn . Sturm , Froſt ,
tr . Schn . Froſt .
tr . Froſt , Ab . Thauw , u. Schtt .
des Nachts Sturm , tr . Thauw , Schtn -
Schn . bed . Froſt , Ab . helle .
kl. H. 3. ſc <. W. ſt, Froſt .
Nachts Sturm u. Schn . Tags ſch. W.
tr , Thauw . ſch . W. Froſt .
viel Schn . kl. H. 3. Froſt .
kl, H. 3. ſy . W, ſt . Froſt .
kl . H. 1+ 3 ſt . Froſt . etw . Schn .
kl. H. x. ſch . W. ſt . Froſt .
bed, Froſt .
ſc <. W. Froſt , etw . Schn .

Uu 3 XI .



662 TAKE ,

XI : -

Communion - Harz - Theilungs - Receß .

SAE demmahen zwiſchen Ihro Königl , Majeſtät von

Großbritannien und Churfürſtl . Durchl . zu Brauns

ſchweig und Lüneburg , und Ihro Durchl . dem regierenden

Herrn Herzoge zu Braunſchweig ! Läneburg,, die Ueberein-

kunft getroffen worden , die , vermöge des Erbvertrages vom

14ten Dec . 1635 . beliebte , und in dem Hildesheimſchen

Receſſe vom 12ten May 1649 . - wie auch durch andere

errichtete Verträge , und beſonders durch das Burgdorfiſche

Conferenz - Protocoll vom Jaht 1736 . näher beſtimmte , und

bisher fortgedauerte Communion der Bergwerke , und der

Ober : und Unterharziſchen Forſten , zum Theil aufzuheben ;

ſo iſt nach vorhero darüber gepflogenen Unterhandlungen,

gon denen Endesunterſchriebenen , zu Abſchlieſſung des Vers

gleihs Bevollmächtigten , nach vorgängig gegen einander

geſchehener Auswechſelung der Vollmachten , Nahmens Zh

rer höchſten Committenten , unter dem Vorbehalt deren Ras

tificationen , nachfolgendes aufs verbindlichſte verabredet

und beſchloſſen worden ,

O2. CN

Zufsrderſt wird , nach der Abſicht der beyderſeitigen

höchſten Paciscenten , das Unterharziſche , oder Rammels

bergiſche Bergwerk , das jus metalli fodinarum in der

Goslarſchen Forſt , nebſt den ſämtlichen Unterharziſchen

Hätten und übrigen Zubehörungen 3 ferner die Eiſenhütte

zu Gittelde , und die dazu beſtimmten Eiſenſteinsgruben,
wie

Y

ami

Gad
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wie auch das Salzwerk Julius Halle, jedoch lekßteres nur

vorerſt , und bis zu einer , wegen deſſen gänzlicher Ueberlaſo

ſung an * das Fürſt . Braunſchweig Läneburgſche Haus , zu

treffenden nähern Uebereinkunft , von der vorhabenden

Theilung ausgeſchloſſen , und bleiben demnach dieſe ſämtli !

< en Werke , mit denen dazu gehörigen , und beſonders vers

ſteinten Bezirken , ingleichen die dabey angeſtellte Bediente ,

und die daſelbſt befindlichen Einwohner zwiſchen ' den höch:

ſten Communion- Herrſchaften , den Receſſen , und den weis

ter unten , in Abſicht verſchiedener Puncte , feſtgeſekßten näs

Hern Beſtimmungen gemäß nach wie vor , in Gemeinſchaft.

E28

Dahingegen iſt beliebet und feſtgeſeßet : nicht nur

das , in Anſehung der Landeshoheit bisher in Communion

geweſene Territorium des Ober und Unterharzes , ſondern

auch die Nukßungen und Rechte , welche unter beiden Theis

len bisher in dem einen Drittheil der Unterharziſchen For»

ſten , welches dem Füärſtl . Hauſe Braunſchweig » Lüneburg

bereits . quoad Superioritatem territorialem et Juris -

dictionem , nah Ausweiſe des Hildesheimſchen Receſſes

vom r2zten May 1649 . zuſtehet , in Gemeinſchaft geblieben

ſind, zwiſchen beiderſeits "höchſten Paciscenten mit allen

Landcshoheitlichen Gerechtſamen und Rechten , ſie mögen

Nahmen haben wie ſie wollen , zu theilen , mithin den ges

meinſchaftlichen Beſiß der Forſten , des Bergbaues , der

Bergſtädte und Oerter , wie auch der Mahl : und Sägemüh :

len , und überhaupt der Nußungen und Rechte , in der

Maaße aufzuheben , wie ſolches in den folgenden Artikeln , in

Anſehung eines jeden dieſex Objecte , beſonders feſtgeſelzt iſt .

Uu 4 6. 3Z+
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G57% 1Ps
Was , zu Folge dieſer Verabredung , zuförderſt die

Theilung der Ober und Unterharziſchen Forſt : Reviere bes
trift ; ſo iſt deshalb im Allgemeinen die. Uebereinkunft das
hin getroffen : die Forſt; Reviere nach ihrem Flächen Inhalt
dergeſtalt zu theilen , daß davon = dem Königl . und Chur ,
fürſtl . " Hauſe , und * dem Fürſtl . Braunſchw . Lüneburg
ſchen Hauſe , nach der , in dem vorhergehenden 5. 2. enthals
kenen Verabredung , mit allen Landeshoheitlichen Rechten
zufallen .

62. 14.
Wie aber , nach dem Burgdorfiſchen “ Conferenz - Proz

kocollo vom 2ten bis zum rxten Oct . 1736 . bey der dama -

ligen Abtheilung des X der Unterharziſchen Forſten , bereits
beliebet iſt , die in den Forſt , Revieren belegenen Wieſen
nicht mit in Computum zu bringen ; ſo iſt zugleich feſtges
ſeßt : daß 5ey Beſtimmung der Größe der zu vertheilenden
Forſt Reviere , die darin belegenen , und nach den Forſt -
Abriß - Büchern von 1680 . nicht mit vermeſſenen Wieſen
un. d andere ledige Pläße , ebenfalls - nicht mit in die Berech»
nung gezogen werden ſollen , jedoch verſteht es ſich von ſelbſt ,
daß die Territorialhoheit über dieſe Wieſen und ledige Pläße
demjenigen der höchſten Paciscenten zukomme , in deſſen
Territorio ſelbige belegen ſind , Ferner iſt

“
5. 5.

In ' Anſehung der , zu der Communion eigenthüm
lich niht gehörigen Privat : Holzungen , gemeinſchaftlich bes
liedet : daß ſolche bey der Beſtimmung der Größe der zu *
und 7 zu vertheilenden Forſt Reviere ebenfalls nicht mit in

die

aum
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die Berechnung gezogen werden ſollen ; inzwiſchen verſteht
es ſich von ſelbſt , daß einem jeden der höchſten Paciſcenten
die Landeshoheit und übrigen Rechte , über die in eines

jeden Antheil fallenden Privat : Holzungen zuſtehe .

Das Verkaufsrecht aus denſelben bleibet jedoch der

fernern gemeinſchaftlichen Nutßung , «behuf der Unterharzis

ſchen Hütten , vorbehalten . Dahingegen

6. 6 .

Wenn gleich , vermöge des Hildesheimſchen Receſſes

vom 1r2ten May 1649 . Art . 1V . , dem Fürſtlich » Braun

ſchweig : Lüneburgſchen Hauſe bereits x der Unterharziſchen

Forſten , ratione ſuperioritatis et jurisdictionis gehöret ;
ſo iſt demohngeachtet dieſer Bezirk , in ſo weit ſolcher den

Communion » Herrſchaften , exc ] . der Privat» Hölzer, ei -

genthümlich zuſtehet , dermahlen bey der jekigen Theilung
in Anſehung der Beſtimmung der Größe des Flächen - Ins
halts der Forſt . Reviere , nicht auszuſchlieſſen , vielmehr iſt

derſelbe in der Maaße mit in Anſchlag zu bringen , daß jes

nem XF von den übrigen zu vertheilenden Forſt Revieren

noc < ſo viele Morgen derſelben , als zu der Ergänzung des

dem Fürſtl . Hauſe überhaupt zukommenden T der Forſten

erforderlich ſind , an gelegenen Orten zugelegt werden .

%: . 2%

Die ſpecielle Art und Weiſe , wie die Theilung des

bisherigen Communion- Territorii , in Anſehung der Forſten

nach dem Flächen/Inhalt geſchehen , und die Grenz » Linie

gezogen werden ſoll , betreffend ; ſo iſt , zur Vermeidung be-

trächtlicher Vermeſſungskoſten beſchloſſen :
Uu5z 1)
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x) Nach dem Vorgange der im Jahte 1735. vers

glichenen Abtheilung der oben erwähnten Hoheitsr und Jus

xisdictions - Grenze des X der Unterharziſchen Forſten , die

in den beyderſeitigen Berghauptmannſchaftlichen Regiſtras

turen , und - in der bisherigen Communion - Oberharziſchen

Bergamts-Regiſtratur befindlichen rectificirten , und zu des

ren Beglaubigung von beyderſeitigen Bevollmächtigten un ;

terſchriebenen Abriß - Bücher zum Grunde zu legen , in wel »

< en nach einer im Jahre 1680 - geſchehenen Vermeſſung

der Forſten , der Flächen !Inhalt derſelben nach Morgen ?

Zahl , den Morgen zu Einhundert Zwanzig Ruthen , nach

der Größe des alten Braunſchw . Fußes enthalten iſt , und iſt

2 ) nac < Maaßgabe dieſer Forſt /Abriß - Bücher die

Größe des Antheils zu beſtimmen , welcher ſowol dem Königl .

und Churfüärſtlichen , als dem Fürſtl . Braunſchweigiſchen

Häuſe pro ratis Septimarum zu 7 und 3 gebühret . Ins

ſonderheit iſt

3) in Anſehung des Fürſtl . Braunſchw . Lüneburgis

ſchen Auntheils der Forſten , eine ſolche Einrichtung getroffen ,

daß dieſer Antheil , in ſo ferne er außer dem , dem Fürſtl .

Hauſe Braunſchweig , Lüneburg , ratione Superioritatis

territorialis , bereits zugehörigen 3, mit Einſchluß deſſel -

ben. zu Completirung der 5 erforderlich iſt , nicht allein

QLandwärts , ſondern auch an das , dem Fürſtl . Hauſe Brauns

ſchweig : Lüneburg , ratione Superioritatis territorialis

et jurisdictionis , bereits zuſtehende x der Unterharziſchen

Forſten anſchließet .

4 ) Die Grenz - Linie der Forſt/Reviere , welche zugleich

die Territorial Grenze beſtimmt , it nicht ſowol nach ei ?

net ,
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. ner , über Berg und Thal fortlaufenden geraden Linie , als

vielmehr nach der natürlichen Lage und Scheidung der Berge

zu ziehen , und ſoll jener erſte Modus , und zugleich eine

Vermeſſung nur alsdann ſtatt finden , wenn das locale es

erfordert , Berge und Thäler nach geraden Linien zu durch :

ſchneiden , und in dieſem Fall , der Flächen : Inhalt des eis

nen oder andern Theils der durchgeſchnittenen Berge , ohne

eine Vermeſſung nicht beſtimmt werden kann , und gleichwie

5) nach dieſen feſigeſekten Grundſätzen die Vertheis

kung der Foxft/Reviere , mithin auch zugleich die Theilung

des Territorii , nach Ausweiſe der , von beyderſeitigen Be

vollmächtigten unterſchriebenen Anlage und deren Beyla-

gen ſub Litt , A, und B. verglichen worden ; , ſo ſoll hicr -

nach

6 ) die Begränzung der beyderſeitigen Terxritotial -Ans

theile von denen geſchehen , welchen dazu künftig ein beſon ?

derer Auftrag nach einer gemeinſchaftlich zu verabredenden

Inſtruction , ertheilet werden wird .

7) Uebrigens entſagen beyde höchſte Paciſcenten al :

let Evictions - und Entſchädigungs - Forderung , wegen eis

nes über kurz oder lang ausfindig zu machenden Abgangs

an der angeſchlagenen und zugetheilten Morgen Zahl der

Forſten , der Qualität des Grund und Bodens , „und des

darauf befindlichen Beſtandes , jedoch von Königl . und

Churfürſtl . jSeite mit der Ausnahme , daß , da in Abſicht

der , im Harzburger Forſt belegenen , und zur Vertheilung

gebrachten ſogenannten Hirſchhörner , zwiſchen der bisheri -

gen Communion , und der Grafſchaft Wernigerode , ſowol

über die' Superioritatem territorialem , als über das DOo-

mi -
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minium privatum , Differenzien obgewaltet haben , das

Fürſtl . Haus Braunſchweig - Lüneburg dem Königl . und

Churfürſtl . Hauſe von der , demſelben angewieſenen More

genzahl für den Betrag von Einhundert Dreißig - Zwey

Morgen , Sechszig eine halbe Ruthe , ſowol in Abſicht der

ſuperioritatis territorialis, : als in Abſicht des Dominii

privati , zu 3 Eviction leiſte .

6. 8.

Den Bergbau betr . ſo iſt , wie zu allem Ueberfluß hies
mit declariret wird , unter der wechſelſeitigen Abtretung als

ler Landeshoheitlichen Gerechtſame und Regalien , inſonders

heit das Bergwerks : - Regal mit begriffen . Einem jeden der

höchſten Paciſcenten ſiehet demnach das Recht zu, in dem

Ihm gehörenden und zufallenden Antheile des Tertitorit ,

in ſo fern nicht unten 6. 42 . eine Ausnahme gemacht iſt ,
ohne Zuthun und weiteren Anſpruch des anderny Berg ;

werk zu bauen , oder ſolches nach Berg : Rechten zu verleſ «

hen , und ſind hievon au die Bezirke der Privat Holzuns
gen nicht ausgeſchloſſen .

5. 9.

Inſonderheit entſagen des Herrn Herzogs von Braun :

ſchweig: Lüneburg Durchl . für Sich und Ihro Nackfolger
an der Regierung , aus dem Fürſtl . Wolfenbüttelſchen

Hauſe , Dero bisher an dem , in den Territorial - Antheil
des König ! , und Churfürſtl . Hauſes fallenden Oberharzie
ſchen Bergwerk zu 3 gehabten Rechten , dergeſtalt , daß

Höchſtdieſelben dieſen Bergbau , mit allen Gruben , Stol

len , Teichen , Waſſerleitungen , Hütten , Puchwerken , und

andern ſämmtlichen Gebäuden , und was ſonſt irgend dazu

ges
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gerechnet werden mag , dem Königl . und Churfürſtl , Hauſe ,

aufs bündigſte , und ohne dafür eine Vergütung zu fordern ,

völlig übertragen , und mithin zum fernern nach Landess

herrlichen ' Rechten einzurichtenden und feſtzuſeßenden Bes

trieb überlaſſen ; jedoch ſind hievon die Eiſenſteins . Gruben ,

in ſo weit darüber unten , in Anſehung der Nußkung derſels

ben , mit Vorbehalt des Landesherrlichen Rechts , eine näs

Here Verabredung getroffen worden , ausgenommen . Was

hingegen

. 5. IO .

Das jus metalli fodinarum in der Goslarſchen Forſt

betrift 3; ſo bleibt ſolches zwiſchen beyden höchſten Häuſern ,

nach Maaßgabe des 8ten Artikels dos Hildesheimſchen Res

Geſſes vom x2ten May 1649. , in ſofern derſelbe jeßt noch

ſeine Anwendung finden kann , ferner dergeſtalt , in Receßs

mäßiger Gemeinſchaft , daß zwar dadurch denen , dem Fürſt ,

lichen Hauſe zuſtehenden Hoheits- Rechten in beſagter Forſt
kein Eintrag geſchehen dürfe , jedoch es eine Folge des ge;

meinſchaftlichen juris metalli fodinarum ſey und bleibe ,

daß dem Königl . und Churfürſtlihen Hauſe der Antheil
an den Erb/Kuchſen , am Zehnten , und an dem Vorkaufss

Rechte der Metalle , nach den Receſſen zu 4 zuſtehe ; und

geſchiehet übrigens die Direction des Bergbaues in beſag
ter Goslarſchen Forſt von dem Unterharziſchen Communion

Bergamte . Da inzwiſchen

... IT ,

Fürſtlich Braunſchweig : Lüneburgſcher Seits man die

Abſichr nicht hat , an dem , in der Goslarſchen Forſt bis ,

her betriebenen Bau der Gruben , Herzogin Philippine

Char »
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Charlotte , Aufrichtigkeit und . des Hahnenkleer» Stollens,
weitern Antheil zu nehmen ; ſo entſagen des Herrn Her ?

3088 von . Braunſchweig - Läneburg Durchl . , dem Zhnen bis ?

her als Grund und Mitbergherrn darüber zugeſtandenen

Rechte , und überlaſſen dem Königl , und Churfürſtl . Hauſe

jene Grubenbaue und Stollen , ſo weit deren Feld verlies

hen iſt , in eben der Maaße , wie der übrige Bergbau in

dem , dem Königl , und Churfürſtl, “ Hauſe bey der Theilung

zufallenden Territorio , demſelben abgetreten iſt ,

97 I27

Eine gleiche bündige Uebertragung und Ueberlaſſung

geſchießet von Seiten des Herrn Herzogs von Braunſchweigs»

Läuneburg , Durchl . , an das Königl . und Churfürſtl . Haus ,

in Anſehung aller Communion Oberharziſchen Bergwercs -

Caſſen , mit ihren Vorräthen und ſämtlichen Activis und

Paſſivis , jedoch ohne die mindeſte Verbindlichkeit zu einer

Evictions - Leiſtung , in Abſicht der Richtißkeit , oder Dxi -

gibilitzet „der Activorum ,

Inzwiſchen wird Fürſtl , Seits hievon folgendes

ausgenommen : ;

I ) die unentſchiedene Forderung , , wel <ße von dem

Communion »Stöllner auf die Zutheilung von 24 Kuchſen

auf der Clausthalſchen Grube Caroline , Burgſtädter Zuges ,

gemacht wird .

2) die in der Oberharziſchen Zehntrechnung im Schluß

des Quartals Trinitatis 1788 . pag - 45 + aufgeführte Ver ?

läge , welche mit Ausſchluß derer , ſo in die Zellerfelder und

Lautenthaler Forſt » Rechnung, und behuf der Gittelſche
Eis
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Eiſenfackorey gegeben ſind , zu > x6x5 Rthlr : 15 gr . 92 pf.

betragen , und

3) Die Verlags - Capitalien , welche in vorbenannten

und andern Forſt» Rechnungen , bey deren gänzlihen Ab ?

ſchluß am Ende des Quartals Luciä 1788 . ſich finden , und

welche nach einer deshalb zu ziehenden Abrechnung pro ra -

tis Septimarum zu * und + gegetſſeitig , nach Abzug der

verlohren zu achtenden Geldet , zu erſtatten und zu vergüs

ten ſind .

4 ) Die Forderung des Communion - Stölſners8 , wegen

des neunten Präſtandi von den Clausthalſchen Gruben ,

Burgſtädter Zuges , vom Quartal Reminiſcere 1783 . an ,

bis zum Schluß des Quartals Trinitatis 1788 , und

5) die dem Fürſtl . Hauſe auf der Grube : Lautens

thals - Glück zu > annoch als Gewerken zuſtehende 125 pro -

per Kuchſen , und ferner

6 ) die Ausbeute von denen ihrer Eigenſchaft nach , im

Bergbuch nicht aufgeſährten zwey Erbkuchſen , welche letz

tere Ausbeute Königl . und Churfürſtl . Seits von denen ,

ihr , znach Abtretung des Oberharziſchen . Bergbaues , als

Grund » und Bergherrn allein zuſtehenden vier Erbkuchſen ,

der Fürſtl . Seite überlaſſen wird , ſo lange die gegenwärtig

angelegte Ausbeute fortwähret .

Gara .

Beſonders begeben des Herrn Herzogs von Braut

ſchweig - Läneburg , Durchl . , für Sich und Ihre " Nachfolger

an der Regierung , aus dem Fürſtl . Wolfenbüttelſchen Hauſe ,

Sich aller Zurückforderung derjenigen Geld - Vorſchüſſe , wel -

he von Ihnen und Ihren Fürſtl , Vorfahren an der Regie “

rung ,

DN um01a1 ASSEBESTES AL MEETF50 AEI PER OGEEREENENfit DEI IEEErug
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rung , zu Unterſtüßung der Gewerken des Oberharziſchen

Bergbäues , und der Zehntcaſſe , beſage der darüber ausges

ſtellten beſondern Obligationen ! , geleiſtet worden ſind , und

entbinden die leßtern von deren Erſtattung bey einer etwas

nigen künftigen Aufnahme der Gewerkſchaften , hiemit

gänzlich und aufs verbindlichſte .

6. 14 -

Was die in dem bisherigen CommunionsTerritorio bes

findlichen Bergſtädte , Communion »Förſter »Wohnungen ,

und übrigen Oerter , Wieſen und Zubehörungen betrift ; ſo

„gehören ſolche künftig , mit allen Landeshoheitlihen Rehe

ten , demjenigen der höchſten Paciſcenten , in deſſen Terris

torial : Antheil dieſelben belegen ſind , und werden von beis

den Seiten ohne die mindeſte Vergütung abgetreten , Ins

ſonderheit

6. 15 .

Wird dem Königl . und Churfürſtl . Hauſe das Coms

munion/Zehnthaus zu Zellerfeld , nebſt der Münze daſelbſt ,

dem Fürſtl . Braunſchweig » Lüneburgſchen Hauſe aber der

Holzhof und deſſen Bezirk zu Harzburg , ſowol in Anſehung

des. Eigenthums , als auch des Territorii , unentgeldlich

überlaſſen und dadurch die bisherige Communion in beiden

Betracht aufgehoben .

Hingegen bleiben die in dem Communion - Zehnthauſe

befindlichen Meublen , Silberzeug und Sachen , nach dem

darüber vorhandenen Inventario , behuf des Unterharziſchen

Communion - Zehntens , fernerhin , in Gemeinſchaft und ſols

len dahin verabfolget werden . Jedoch

G. 16 .
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5) "18.

Verbleibet das Privat - Eigenthum der Pulvermühle

und Factorey- Gebäude zu Lautenthal , den beiderſeitigen

Bergöhandluüngen , ſo wie auch ſämtliche bisher einſeitige

Fürſtliche Gebäude der Fürſtlichen Seite verbleiben , jedoch

iſt der “Bezirk des Fürſtl . Wilden » , oder Fohlenhauſes am

Schwarzenberge annoch gehörig zu vermeſſen und zu vets

ſteinen .

87. I ;

Betreffend die in dem bisherigen Communion ! Tetris

torio belegenen fünf Sägemühlen , nahmentlich : die Heſs

ſenthaler und Riefenbacher bey Harzburg ; die Söſer bey

Badenhauſen ; die Hutſchenthaler bey Lautenthal , und die

Weiſſen Waſſer » Sagemühle ohnweit Zellerfeld ; ſo iſt dies

ſerhalb beliebet : dieſelben , nebſt denen gleichfalls in der

Communion belegenen beyden Herrſchaftlichen Mahlmühe

len , der Eulenſpiegeler bey Zellerfeld , und der Wildemäns

ner im Hutſchenthal , dergeſtalt zu vertheilen , daß die erſten

drey , nemlich , die Heſſenthaler , Riefenbacher , und Söſer

Sägemühlen , nebſt allen ihren Zubehörungen dem Fürſt «

lich: Braunſchweig: Lüneburgſchen Hauſe , die beyden lektern

Sägemühlen aber , nemlich die Hutſchenthaler und Weiſs

ſen Waſſer , nebſt der Wildemänner und Eulenſpiegler

Mahlmühle , mit allen ihren Zubehörungen , dein Königl .

und Churfürſtl , Hauſe , mit ihren bisher verſteint geweſes

nen Bezirken , zu einſeitiger Landesherrlicher Hoheit , und

zum privativen Eigenthum abgetreten werden ſollen ,

Annal , zr Jahrg . 38 St . ) Xp S. I8 +
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S» 18 . -

Die Trift » Hude : Weide - und Maſt : Gerechtigkeit
wird den Füärſtl . Aemtern und Unterthanen , in ſo weit ein

jeder dieſelbe beſtändig hergebra <t , in dem Königl , und

Churfärſtlichen Antheile , bis zu einer weitern gütlichen Ue

bereinkunft , hiemit vorbehalten , ſo wie ein gleiches auch ,

in Abſicht der in den Königl . und Churfürſtl . Antheil fal -

lenden Bergſtädte und Oerter , gegen den Fürſil , Antheil des

Toyritorii Statt findet , in ſo ferne jene in dieſem die Trifts

Hude : Weide , und Maſtgerechtigkeit beſtändig hergebracht

Haben , und es ſoll zu Vermeidung oller künftigen Diffe

renzien , ſowol in Anſehung dieſer , als jener Unterthanen,
eine Beſchreibung ihrer Berechtigungen gemacht , und in

ſoferne ſie , den bisherigen Actis nach , ſtreitig ſind , demo

nächſt deren gütliche Beylegung verſucht werdet .

Nicht weniger iſt

6. 19 .

Was die , dem Fürſtl . Braunſchweig - Lüneburgſchen

Hauſe einſeitig in dem bisherigen Communion » Territorio

zuſtehende Jagd Gerechtigkeit betrift , beliebet : daß ſolche ,

da bislang darüber eine Uebereinkunft nicht hat getroffen

werden können , dem Fürſil . Braunſchweig - Lüneburgſchen

Hauſe ferner in dem künftigen Königl , und Churfürſtl . Ans

theil des bisherigen Communion +Territorii , hergebrachter

maßen , verbleiben ſolle .

6. 20 .

Endlich iſt wegen des juris piſcandi der bi8herigen

Communion in den Harz ' Gewäſſern , worüber bisher eine

beſondere Convention errichtet geweſen iſt , mit Aufhebung

der ;
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derſelben feſtgeſeßt : daß hinführo jeder Theil ſolche Waſ :

ſev ohne Ausnahme, ſo weit ſein Territorium ſich erſtrecket ,

nach Willkähr allein fiſchen laſſen , und darüber diſponiren

könne .

In den Grenz Waſſern, und den , die Grenzlinie

durchſchneidenden Bächen und Gewäſſern hingegen , bleibt

die Gerechtigkeit dazu beyden Theilen , ohne Rückſicht auf

das Terricorium , und unangeſehen , ob dieſe Bäche und

Gewäſſer hier und da von der eigentlichen Grenzlinie abs

weichen , gemeinſchaftlich frey .

62. 2X.

Betreffend die , den Fürſtlich : Braunſchweig Lüneburg
ſchen Aemtern und Unterthanen bisher zugeſtandenen Rechtey
die ſämmtlichen Holzbedürfniſſe überhaupt , und inſonders

Heit das Brenn : Bau - und Nußholz , Forſtzinsfrey aus

demjenigen Forſt - Antheile zu verlangen , welcher künftig

dem Königl . und Churfärſtl . Hauſe zufällt ; ſo entſagen

des Herrn Herzogs von Braunſchweig » Lüneburg Durchl .

für Sich und Ihre Nachfolger an der Regierung , aus dem

Füärſtl . Wolfenbüttelſchen Hauſe , dieſen Rechten , und ſoll

dieſer ebenbenannte Forſt : Antheil von ſdl <en Holzberechti -

gungen künftig gänzlich befreyet bleiben ; vielmehr übers

nimmt das Fürſtl . Haus Braunſchweig Lüneburg , die ſämt »

lichen Holzbedürfniſſe für die Fürſtlichen Aemter und Uns

terthanen , ohne alle Ausnahme , aus den privativen Fürſtl .

Forſtrevieren künftig verabfolgen zu laſſen , macht ſich nicht

weniger auch hierdurch verbindlich : das Königl . Churfürſtl ,

Haus gegen alle und jede Anſprüche , ſo an daſſelbe von

den Fürſt ] . Unterthanen und Aemtern , dieſer Berechtiguns

ZS gen
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gen , jemals etiva gemacht werden könnten , zu ſichern und

gänzlich ſchadlos zu halten , auch deshalb Gewähr zu leiſten .

So wie auch

; G+ 22 .

Königl . und Churfürſtl , Seits , unter einer gleichmäſs

ſigen . Gewährleiſtung , wie im vorigen 5. beſtimmt iſt , vero

ſichert wird , daß gleichfalls alle Brenn ! Baus vnd Nuke

holz : Lieferungen für die Städte , DOerter und Unterthanen ,

welche in den Territorial : Antheil des Königl , und Churs

fürſtlichen Hauſes fallen , weiter nicht aus dem Fürſtl .

Braunſchweig - Lüneburgſchen Forſt - Antheile verlanget wer -

den , vielmehr die Fürſtl . Forſt - Reviere künftig von dieſer

HolzLieferung auf beſtändig befreyet bleiben ſollen ,

Auch ſollen

Ss 23 .

Künftig alle und jede Holz : und Kohlenbedürfniſſe für

den Oberharziſchen Bergbau , inſonderheit für den tiefen

Georg - Stollen , wie auch behuf des Hütten s Haushalts ,

ohne alle Ausnahme , aus den Königl , und- Churfürſtl . Forſts

Revieren , ohne die mindeſte - weitere Beläſtigung des , dem

Fürſtl . Braunſchw . Lüneburgiſchen Hauſe zufallenden Foxſts

Antheils , geliefert und beſtritten werden .

S. 24 .

So viel die , zur Zeit der Abtretung vorhandenen

Holz und Kohlenvorräthe betrift 3 ſo iſt folgendes gemeine

ſchaftlich beliebt :

1) Alle diejenigen Holzvorräthe , welche zur Zeit der

Abtretung in den beiden , ' an der Oer und Innerſte beles

genen
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genen Communion Wehren, oder im Waſſer ſich befinden

werden , mit Einſchluß desjenigen Holzes , ſo etwa durch

das Waſſer wieder ausgeworfen worden , desgleichen auch

alle auf denen zur Unterharziſchen Communion fernerhin

gehörigen Hätten , uud andern Bezirken , fich alsdann bes

findende Holzvorräthe , nicht weniger alle , zur Zeit der Abs

tretung daſelbſt vorhandene Kohlen , bleiben zu gemeins

ſchaftlichem Gebrauch dieſer Communion eigen ,

2 ) Alle übrige , im Walde und auf den Sägemühlen -

oder ſonſt , in dem künftig einſeitigen Territorio vorhandene

Vorräthe , an Holz , Blöcken , Dielen 2c. hingegen , yollen ,

nach vorgängiger Nachzählung , demjenigen der höchſten

Paciſcenten , gegen Erſtattung der darauf haftenden Koſten

zu 4 oder 3, zum alleinigen Eigenthum zufallen , in deſſen

Forſt: Revieren und einſeitigen Tercitorio ſolche ſich finden

werden ; und gleichergeſtalt ſollen auch die , in den Vor «

raths / Schuppen, und auf den Oberharziſchen Hütten , oder

anderswo , ſich findende Kohlenvorräthe , gegen Erſtattung

der , nach den Communion ' Forſtrehnungen , zur Zeit der

Abtretung darauf no < haftenden gemeinſchaftlichen Ver ?

lagsfoſten , pro ratis ſeptimarum , dem künftigen dO -

mino fundi verbleiben .

O7 429

. Wegen der bisherigen Communion + Bediente iſt belie

bet : daß , in Gegenwart der beiderſeitigen Bevollmächtigs

ten , weiche dazu den beſondern Auftrag erhalten werden ,

alle , bey dem Oberharziſcen Communion - Bergwerk ange !

ſeite Berg - Münz » und ſonſtige Bediente , der Pflichten

eitlaſſen werden ſollen , die fie , nach ihren auf die beider »,

XP : jeis
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ſeitigen höchſten Communion : Herrſchaften gerichteten Hos

magial ; und Dienſt s Eiden , dem Fürſtl , Braunſchweig - Lus
neburgſchen Hauſe mit geleiſtet haben , und ſollen dagegen

in die einſeitigen Pflichten Sr . Königl . Majeſtät und Dero

Hauſes allein übernommen werden .

So viel aber die Forſtibediente betriſt ; ſo iſt beliebet :

darüber eine weitere , jedoch) vor jener Handlung abzuſchlieſe

ſende , Verabredung zu treſſen , weiße von den Forſt » De-

dienten zum Theil in Königl . und Churfüärſtl . und zum

Theil in Fürſtl . Braunſchweig - Lüneburgſchen einſeitigen

Dienſt zu überneßmen ſind .

. . 20

In Abſicht des freyen Commerzes des , Ihco Königl .

Majeſtät und Churfärſtl . Durchl . künftig zuſtehenden eins

ſeitigen Antheils des bisherigen Communion : Harzes " , wol :

len des Herrn Herzogs von Braunſ <hweigLüneburg Durchl .

es bey demjenigen auf beſtändig bewenden laſſen , was über ?

haupt der Bergfreyheit bieher gemäß geweſen iſt , und was

von Seiten der Fürſtl . Lande gegen das Bergwerk , die

Bergſtädte , Oerter und Einwohner der bisherigen Commus

nion , in Betracht der ohngehinderten , und von allen Abs

gaben befreyeten Durchfuhr der Bergwaaren , des Ans und

Verkaufs des Holzes , der Victtualien , des Korns , und . allet

Übrigen Lebensmittel und Waaren , von und nach dem

Harz , den Bergſtädten und Ocrtern , bisher ſtatt gefunden

hat . Zuſonderheit aber wollen des Herrn Herzogs Durhl .

einen in Ihren Landen etwa zu verfügenden Korn : Zuſchlag

auf und gegen den Harz nicht mit erſtrecken , vielmehr eine

freye und unerſchwerte Korn - Zufuhr auf jedesmalige obrigs

feit »

vy
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keitliche beglaubte Beſcheinigung des Quanti , und des Orts,

wohin ſolche beſtimmt iſt , nach demſelben iederzeit Statt

finden laſſen . Und gleichergeſtalt wollen dagegen Ihro

Königliche Majeſtät und Churfürſtl . Dutrchl . die freye Eins

und Durchfuhr , und den freyen Verkauf des Holzes und

aller Lebensmittel und Waaren aus den Fürſtl . Brauns

ſchweig - und Blankenburgſchen Landen in Allerhöchſtdero

känftigen einſeitigen Antheil des bisherigen Communion »

Harzes , ohneingeſchränkt und ohnbehindert ferner Statt

finden laſſen . Was übrigens die , durch die bisherigen

Communion Forſten von Harzburg über die Oderbrücke,

Königskrug , nach Braunlage , u. ſ- w. gehende Straße an “

betrift ;

So ſoll es in der Maaße , wie es zwiſchen beiden höch!

ſten Häuſern , ſowol in Anſehung der Bedingungen , als

wegen der Inſtanderhaltung dieſes Weges , und des dazu

benöthigten Holzes , durch die Miniſterial ! Correſpondenz

vom Jahre 1771 . beliebet worden iſt , ſein Verbleiben bes

halten , ſo daß allies dasjenige , was darnach in Anſehung

der Communion ausgemacht und zugeſtanden iſt , fernerhin

gleichergeſtalt auch auf dem Tractu dieſes Weges , in dem

künftigen Königl . und Churfürſtl . einſeitigen Antheile der

bisherigen Communion ' Forſten , zugeſtanden und präſtiret

werden ſolle .

6: . 27.

Königl . und Churfürſtl . Seits wird bewilliget, . daß

die , behuf der Communion - Meßingshütte etwa erforderliche

Blende , am Oberharz unentgeldlich ; jedoch auf Koſten der

Hütte , verabſolzet werde .

Xx “ 4 6: 28 .



SPs

6. .428:

Da bisher viel ? der Färſtl , Braunſchweig : Läneburg »

ſchen Unterthanen Verdienſt , durch Fuhren , Holzhauen
und Verkohlungen , bey dem bisherigen Communion . Ober »

harziſchen Bergwerk , und dem Communion - Forſt - Haushalt
gehabt haben ; ſo iſt die Königl und Churfärſtl . Seite

gerne erbötig , darunter dem Wunſche der Fürſtl . Braun »

ſchweig - Lüneburgſchen Seite . beyzutreten , ' daß derſelben ein »

ſeitige Unterthanen behuf der Arbeit bey den künftig einſeit

tigen Oberharziſchen Bergwerke und Forſtbaushalt , ſo lange
die Unterthanen ſich , in Abſicht des Lohns , billig finden

laſſen , und ſich bey ihrer Arbeit unverweislich bezeigen , vor »

züglich , jedoH unter dem ausdrücklichen Vorbehalt zuziehen

zu laſſen , daß den Fürſtl . Braunſchweig Läneburgſchen Uns

terthanen daraus keine Berechtigung zuwachſe , vielmehr
der Königl . und Churfäürſtl . Seite unbenommen bleibe , in

Abſicht der Wahl der Arbeiter , nach Gefallen Veränderung

gen zu machen .

.. 2097

In ſo ferne Communion » oder einſeitige Unterthanen

ſich in den künftig einſeitigen Territoriis des bisher in

Gemeinſchaft geweſenen Harzes eines Forſt » oder Hudes

Verbrechens ſchuldig machen ; ſo ſollen dieſelben , auf vors
gängige Requiſition der Obrigkeit , in deren Jurisdiction
das ' Verbrechen begangen , zur Beſtrafung reciproce ſiſtis

ret , auch die erkannte Strafe binnen Jahr ' und Tag beyge *
trieben , oder die Nonvalenten zur Verwandlung der Gelds

ſtrafe in Leibes - oder Arbeitsſtraſe ſpecificiret werden , jedoch

iſt in den Requiſitionen 1ocus delicti , und qualitas de .

licti ,
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ticti , nach Maaßgabe des Burgdorſſchen Protocolli , an -

zuzeigen .

. 1220

Was die künftige Conſumtion an Holz und Kohlen ,

behuf des nach der bisherigen Verfaſſung in Gemeinſchaft

verbleibenden Unterharziſchen Bergwerks , und der dazu ges

hörigen ſämtlichen Hütten und Werke , wie auch behuf

der Eiſenhütte zu: Gittelde , und des Salzwerks Julius

Halle , ingleichen ſo viel das nöthige Baus und Feuerholz

für die dazu gehörigen Gebäude , und für die dabey anges

ſelten Bediente , und für die Einwohner der Communions

Bezirke , nicht minder , was die Verabfolgung des jährlichen

Deputats für das Stiſt Simonis et JudXx zu Goslar von

Vier Hundert und Zwanzig Malter Röſteholz aus . dem

Communion Ocker , Wehre, betriſt 3; ſo iſt dieſerhalb beliebet

und feſtigeſeßt : daß künftig dieſe ſämtliczen Holz : und

Kohlen - Bedürfniſſe , nach dem bisöher üblichen Gemäße ,

in Abſicht deſſelben es übrigens bey dem Principio ſein

Bewenden behält , daß auf den Hütten für eine Karre har ?
ter Kohlen Neun Maaß , und für eine Karte Tannen

Kohlen Zehn Maaß gerechnet werden , reſp . zu * und

2 aus den Forſt: Antheilen , welche ; einem jeden der höch«

ſten Paciſcenten zufallen , nac vorhergegangener gemein »

ſchaftlichen Bewilligung , verabfolgt werden ſollen .

Ferner iſt

CG 34

feſtgeſeßt : daß von beyden Seiten unter der Mal -

ter : Zahl des zum Unterharziſchen Bergwerk zu 2 und 2

ZLF zu
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zu veräbfolgenden . Holzes ſo viel hartes , und , ſo weit der

Beſtand der Reviere es zuläßt , büchenes Holz angewieſen

werden ſolle , daß jede der. drev Unterharziſchen Hütten

jährlich Tauſend Karren harter Kohlen zu ihrer Bedürfniß

erhalten könne , und ſoll die , von jedem Theile zu dieſer

Lioferung harter Kohlen beyzutragende rata an Holz , nach

dem Flächen: Inhalt der in beyderſeiiigen Forſt s Antheil

fallenden harten Reviere , ſo wie die Forſtbeſchreibung von

17532 . dieſelben beſtimmt , ausgemittelt werden , jedoch

verſteht es ſich , daß jedem Theile dasjenige Quantum

Holz , was derſelbe zu den harten Kohlen liefert , auf den

pro ratis Septimarum zu liefernden Antheil der ſämtlis

<&en Kohiholz : Bedürfniß fir den Unterharz , zu gute gerech !

net , mithin bey Eintheilung der Septimarum der ganzen

Lohſlholnieferung , ein Malter hartes Holz , und eit !

Malter Tannen : Holz, ohne Rückſicht auf die beſſere Quas

lität des erſtern , für eins angenommen , und as Compu -

tum gebracht werden ,

MEN

Die benöthigten Dielen für den Rammels

die ſämtlichen Utterharziſchen Hütten , den Vitriol ; Hof,

bezz Kupferhammer und die Meßingshütte , imgleichen für

das Communion Salzwerk Zulius - Halle , desgleichen das

Communion Gittelſche Eiſenhütten Werk , ſo wie auch zu

ollen dahin gehörigen herrſchaftlichen Gebäuden , ſollen

künftig ſämtlich , auf vorhergegangene , vom Unterharziſchen

berg , für

Dergamte gehörig atteſtirte Nothdurft pro ratis Septima

rum Königl , und Churfärſtl . Seits von der Hutſcheuthas

lev Sägemühle ; und Färſtl . Seits von den Sägemühr
len
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len zu Harzburg und an der Söſe , ſo lanze man Fürſtl .

Seits gut finden wird , lektere in Betries zu laſſen , gegen

die bisherigen Preiſe verabfolget werden .

Das Büttner Holz , behuf des Rammtnelsberges , des

Vitriol »Hofes und der Hütten , giebt gleichfalls jeder Theil

pro ratis Septimarum aus Seinem Forſt - Antheile , Forſts

zinsfrey , gegen alleinige Bezahlung der Unkoſten.

% 33 .

Wogen der gehörigen und richtigen Anlieferung der

Kohlen und Waſen , welche aus den Privat ! Hölzungen zum

gemeinſchaftlichen Gebrauch verabfolget werden , iſt beliebet :

von Furſil . Braunſchw . Lüneburgiſcher Seite die Verfügung

zu machen , daß diejenigen einſeitigen Ober ! nnd Unterforſts -

bediente , welche die : Forſtreviere , in welchen die Privats

Hölzungen belegen ſind , in Aufſicht haben , jederzeit mit

darauf beeidiger werden ſollen , daß ſie das Beſte der Uüters .

harziſhen Communion , in Anſehung des Vorkaufs - Rechts,

ſich -pflichtmäßig wollen angelegen ſeyn laſſen : und ſoll übri «

gens die Eides Formel gemeinſchaftlich feſtgeſckt , und . zu

Verhütung aller Irrung , von den , in Abſicht dieſer einſeiz

tigen Forſtbedienten , von Zeit zu Zeit eintretenden Verän »

derungen , von der Fürſtl . Berghauptmannſchaft jedesmal

der Königl . und Churfürſtl , Berghauptmatnnſchaft Nachricht

ertheilet werden ,

6 . 34 »

Damit wegen der , ſowohl zu rechter Zeit , als auch

: huf der - eiſorderlichen Quantität , zu vevanſtaltenden

Hauung und Verkohlung des Holzes ein Mangol nich

entſtehen möge ; ſo ſoll das Unterbarziſche Bergamt jedes
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Jahr , vor, Eintritt des Novembris , die ſämtlihen ' Bedärfs
niſſe , nicht . nur der Königl , und Churfürſtl . ſondern auch
der jedesmaligen Füvſtl . Berghauptmannſchaft ohne Vers

ſäumniß anzeigen , und ſodann die weitere Anordnung und

Verfügung von jeder Seite erwarten .

. 035 ,

Da der Forſt - Haushalt und Betrieb den einſeitigen
Forſtbedienten lediglich , mit Ausſchließung der Communions

Bedtente , überlaſſen bleibt ; ſo geſchiehet die Beſtimmung
der Reviere , und die Anweiſung des Holzes , behuf des

Unterharziſchen Berg : und Hüttenwerks , und der übrigen
Zubehörtungen , von den einſeitigen Forſtbedienten eines jes
den Reviers , den neu zu beſtellenden und in gemeinſchaft :
liße Pflichten zu nehmenden Communion : Forſt : Bedienten ,
jedoch ohne Noth aus keinen entlegenen Revieren , als

woraus die Holz : und Kohlenlieferung für. den Unterharz
bisher erſoigt iſt ,

6. ( ab
Die Communion „Forſt » Bediente hingegen beſorgen ,

nach der geſchehenen Anweiſung , das Hauen und Verkoh
len des Holzes , das Beybringen deſſelben an das Waſſer,
das Flößen , wozu die beyden Communion - Wehre an der

Ocker und Innerſte ferner gemeinſchaftlich bleiben ; nicht

weniger die Anfuhr des Holzes und der Kohlen , behuf des

Unterharziſchen Berg - und Hüttenwerks , und der übrigen
Zubehörungen , nach pflichtmäßiger Beſtimmung -der Löhne ,
und mit Beybehaltung der Fuhren der Unterthanen , in

ſo ferne ſie dazu berechtiget ſind , auf Rechnung der Com »

munion : Caſſen .

Es
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Es haben jedoch die Communion - Forſt- Bediente , ſos

bald das Hauen des Holzes verrichtet iſt , ſolches ſofort ,

und ehe davon etwas verbraucht , oder abgefahren wird ,

den einſeitigen Forſtbedienten eines jeden Reviers anzuzei

gen , und mit denſelben die gehauenen Malter nachzuzäht

[ lens und gemeinſchaftlich zu ſpecificiren .

hd 3

Das Flößen des Holzes betr . , iſt zuförderſt beliebet

und feſtgeſelßt : daß ſolches auf der Ecker , der Radau , der

Ocker und der Innerſte , beyden höchſten Paciſcenten aus

ihren einſeitigen Revieren zum Verkauf , oder andern eins

ſeitigen Behuef , ohngehindert geſtattet werden ſolle , und

inſonderheit bleiben , oben 6. 36 - erwehntermaaßen , die

beyden Wehre in der Ocker und Innerſte deshalb in fernes

rer Getneinſchaft .

Jedoch ſoll bey dem eintretenden Falle , daß man

Königl . und Churfärſtlicher Seits , dergleichen Flößen durch

das Fürſtl . Braunſchweigiſche Territorium anzuſtellen in ?

tendiren ſollte , wegen des dabey zu beobächtenden Modi ,

jedesimal eine beſondere Uebereinkunft erſt getroffen werden .

Uebrigens aber ſtehet jeder Theil , welcher das Holz

aus den einſeitigen Revieren zu eigenem Behüef hat flöſe

ſen laſſen, für den , den Communion - Wehren dadurch ' zu!

gefügten Schaden , ein .

S. 38 .

In Anſehung des Holz Flößens auf der Ocker aus

dem künftigen Fürſtl . einſeitigen Antheil der Forſt - Reviere ,

behuf der Fürſtl , Magazine , oder zu anderm willkührlichen

Gebrauch , iſt verabredet und feſtgeſeßt : daß ſolches jedes

mal

NIE 2 . ÜR. Ürenicchl -4 5 Miba: DsEMS urrdruf AFerrGENCHEERENSeeker11 hen ESIELEzk peri. I
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mal in der Rückſicht den Vorgang vor den Flößen auf der

Ocker , behuf des Communion + Unterharziſchen Berg : und

Huütiten - Haushalts , Haben ſolle , weil das Flößen des Hols

zes aus den höher liegenden Forſt: Revieren des Königl .
und Churfürſtl , Antheils , nicht ſelten aus " der Urſach einen

Verzug veranlaßt , indem das Holz auf den , aus den Thäs
kern in die- Ocker fließenden Bächen , wegen Mangels des

Waſſers , öſters eine Zeitlang liegen bleibt , ehe daſſelbe auf

die Ocker gebracht werden kann , mithin die Fürſtl . Brauns

ſchweigſche Flöße dadurch entweder gehindert , oder gar uns

möglich gemacht werden dürfte .

S. 39 -

Damit aber dem Flößen des Holzes für den Untex -

harziſhen Communion - Bergwerc > s -und Hütten »Haushalt

auf der Ocker , durch den Vorgang der Fürſtl . Flöße kein

Nacdchtheil erwachſen möge ; ſo iſt ferner feſtgeſebt :

TI) daß aun einem dazu ] ſchilichen Orte , oberhalb der

dem Fürſtl . Antheile zufallenden höchſten Forſt- Reviere an

der Ocker , ein ſtandhaftes Wehr auf gemeinſchaftl . Koſten

in der Oer , in dex Abſicht neu angeleget , und künftig un ,

terhalten werden ſolle , daß während der Färſtl . Flöße gleiche

falls bey Zeiten aus denen darüber belegenen Königl . und

Churfürſtl . Revieren Holz auf die Ocker gebracht , und ſols

<hes zu Verhütung einer Vermiſchung beiderſeitiger Flößen ,

daſelbſt aufgehalten werden könne . Und

) . daß Fürſtl . Seits ſol <he Verfügungen ' getroſſen

werden ſollen , daß durch Verſchulden der zum Flößen ange »

ſiellten Leute , dem Flößen behuf des Communion . Unterhar -

ziſchen Bergwerks und Hütten - Haushalts , in keinem Be -

tracht
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tracht eln Nachtheil zuwachſe3 auch in ſolcher Rückſicht ,

wo möglich , jedesmal das Holz der Fürſtl , Flöße aus dem

Communion Ocker - Wehre alsdann ſchon fortgeſchaſft ſeyn

müſſe , wann das Holz aus den einſeitigen König ! . und

Churfürſtl . Revieren . vor dem oberwehnten neu anzulegen »

den Wehre ſich findet 3 und endlich

2) will man Fürſil . Seits , um durc < die elnſeitigen

| Flößen feine Hinderniß in dem Communion Oder - Wehr

|
durch Ansziehen des Holzes aus demſelben zu veranlaſſen ,

ein neues ſtandhaftes Wehr , unterhalb des eben gedachten

Communion» Wehrs , im Territorio des Färſtl . Amts

Harzburg , zu einſeitigem Gebrauch auf eigene Koſten ſoſort

vorrichten laſen . Iic <t weniger macht man ſich

4) ſowol Fürſtl . Seits verbindlich , jedesmal den er -

weislichen Schaden zu erſeßen , welcher am Communion «

Berg und Hütten «Haushalt durc den verſchuldeten Verzug

des einſeitigen Flößeus entſtehet 3 Als man dagegen Königl .

und Churfürſtl . Seits unter gleichmäßiger Sc < adloshaltung

verſpricht , die Forſt - Bydiente dazu ernſtlich mit anzuhalten ,

daß bey jedesmaliger Tommunion - Flöße ſowol unterhalb dss

oberſten neu anzulegetüden CommungiotvWehrs , als auch in

dem untern Communion » Wehr, der Ockferſtrohm in der

Maaße vom Holze gereiniget und frey gemacht werden

müſſe , daß der einſeitigen Fürſtl . Flöße dadurch fein Auf »

enthalt verurſacht werde «

5. 42 -

Die einſeitigen Forſt - Bediente eines jeden Reviers

haben jedoch dahin zu ſehen , daß das Hauen und Verkohlen zs

des , Holzes,, das Anbringen deſſelben ans Waſſer , und das

Z16ß
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Flößen , nicht weniger die Abfuhr des Holzes und der Kohlen

den Forſten ſo wenig als möglich nachtheilig werde » | Auch

ſoßen

65 46

Jährlich nach geendigter Kohlung , di ? davon etwa

Übrig gebliebenen Wald - Vorräthe von dem Communion -

Forſt - Bedienten dem einſeitigen Forſt - Bedienten wieder zus

gezählt , und der künftigjährigen Lieferung mit zu Gute ge-

rechnet werden .

Ohnerachtet aber dieſes Holz ein Eigenthum der Com -

munion bleibt , ſoll es jedoch den einſeitigen Forſt Bedienten

obliegen , auf dieſe Vorräthe pflichtmäßtg zu achten und ſol -

ten ſolche , bey der Wiedernachzählung , in der Hinſicht , daß

die Forſiſtrafen dem einſeitigen Antheil zukommen , den Com -

munion - Forſt - Bedienten ohne Abgang zurückgeliefert werden .

. 02 %

Was den künſtigen Betrieb der in Gemeinſchaft

bleibenden Eiſenhütte zu Gittelde betrift ; ſo iſt dieſerhal ?

bein die Uebereinfunft getroffen , daß die ſämtlichen , bereits

vorhandenen , und künftig fündig werdende Eiſenſtetns - Grus

ben , in den , im Abriß - Buche von 1680 . beſtimmten Gren »

zen des Iberges und Gegenthals , und des Shwetnsräcen ,

dazu beſtimmt bleiben ſollen ,

Auch ſoll nicht allein der Eiſenſtein , welcher innerhalb

jener Grenzen bricht , ſondern auch derjenige , welcher bin -

nen den , in ' obgedachtem Abriß - Buche ' beſtimmten : Grenzen

des Schwarzenberges , und des Kopfs über dem Gegenthal ,

wie auch des Berges über dem Gegenthal rege gemacht ift ,

und
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und noh rege gemacht werden ſollte , behuf der gemeinſchafil .

Eiſenhütte zu Gittelde , ohne ſolchen auf einſeitigen Hürten

zu verblaſen , abgeliefert und verarbeitet werden «

5. 43

Die ſämtlichen , in den vorbenannten Gränzen befind -

lichen , und fünſtig rege gemachten Eiſenſreins - Gruben , blei -

ben demnach zu jenen Behuf , und bloß zu dem Zwecke der

Benukung für die Gitteldſche Eiſenhütte , mithin ohnbeſcha -

det der - dem einen oder dem andern Theil der höchſten Pas

ciſcenten darüber beſonders zuſtehenden Landes - Hoheit , nach

wie vor in Gemeinſchaft . Zu ſofern aber , auſſer dem Eis -

ſeaftein , auf dieſen Eiſenſteins -Gruben, oder ſonſt irgend

wo , andere Mineralien fündig werden ſollten ; ſo iſt der

Bau von demjenigen Landexherrn einſeitig , und zu deſſen

alleinigen Nuten zu veranſtalten , in deſſen Territorio der

gleichen ſich finden .

6: 243

Uebrigens ſoll unter ausdrücklichen Vorbehalte der

Landeshoheitlichen Rechte über gedachte Eiſenſteins - Gruben ,

den beiderſeitigen Berghauptmannſchaften , und dem Unter -

harziſchen Communion - Berg - Amt die Aufſicht und Dire -

etion des Grubenbaues fünftighin übertragen » mithin von

denenſelben ſowol der innere Bau der Gruben anzeordnet ,

als die Abfuhr des Eiſenſteins nach der Eiſenhütte zu Gitkt-

telde , auf Verlangen der Eiſenhütten - Bediente , und nach

genommener Rückſprache mit demſelben , veranſtaltet

werden .

( Annal . 3x Jahrg . 38 St . ) Py S. 45 -

NR SERN STETEN +. TAAICHEREERi aleeier1-- R00-WEI rbär Gef



990 HASE

S. 45 :

ZInſonderhelt iſt bey dem Betrieb der Eiſenhütte zu

Gittelde die Abſicht dahin zu richten , daß auf derſelben gute

tüchtige Eiſen - Waaren an Stahl und Stab Eiſen , auch

Goßwerk und Drath verfertigt werden mögen 3" inzwiſchen

ſteht es einer jeden der höchſten Communion - Herrſchaften

frey , ſowohl das Roheiſen , als auch die verfertigten Waas

ren , in ſo fern beides behuf des Unterharziſchen Bergwerks

nicht erforderlich , ſondern als Kaufmanns - Waare anzu -

ſehen iſt , pro ratis Septimarum nach Willkähr in natura

zu nehmen und darüber zu diſponiren .

6" 46 .

Bey der Verfertigung der Eiſenwaaren auf der Git -

teldſchen Eiſenhütte , über deren Betrieb künſtig den beider -

ſeitigen Berghauptmannſchaften , und dem Unterharziſchen

Communion - Bergamte , die Aufſicht ebenfalls beygelegt

werden ſoll , wird in Zukunft auf die Bedürfniſſe des Ober -

harziſchen Bergbaues weiter keine Rückſicht genommen 3 das

hingegen behält es dabey ſein Verbleiben , daß die Bedürfs

niſſe für den Communion - Untecharz von der Communion -

Eiſenhütte zu Gittelde angeliefert und beſtritten werden .

8. 47

Wegen der Jurisdiction iſt folgendes feſigeſeht

71) In Abſicht der , dem Communion - Unterharziſhen

Bergamte in Civilibus , und der - Berghauptmannſchaft

in Criminalibus zuſtehenden Civil - und Criminal - Jurisdi -

ction über die , in dem bleibenden Communion» Territorio
wohnenden Communion 1Unterthanen und andere, , unter

dem Bergamte ſtehende Bediente und Perſonen , nicht we-

niger



DP 691

niger auch in Anſehung der Appellationen behält es bey der

bisherigen Verfaſſung ſein Bewenden ,

2) Die Vergehen , Betrügereyen und Mißbräuche , welche

ſich die , zu einer gewiſſen Arbeit angelegten Köhler , Holze

hauer , Fuhrleute , und dergl . in einſeitigen Territorio bey»-

und in Rückſicht ihrer Arbeit zu Schulden kommen laſſen ,

desgleichen die Vergehen , Betrügereyen und Mißbräuche ,

deren ſich die , behuf des Eiſenſteins - Bergbaues für die

Communton - Hütte zu Gittelde angelegten . Bergbediente ,

Berg - und Fuhrleute , bey ihrem Officio und ihrer Arbeit in

einem oder dem andern einſeitigen Territorio theilhaftig mas

chen , ſollen , in ſo ferne dem Communion : Haushalt dadurch
ein Nachtheil zuwächſt , vom Unterharziſchen Communion -

Bergamte , durch Abzug , oder Vorenthaltung des Lohns

coercirt werden 3 falls aber eine andere Beſtrafung erfor -

derlich iſt , ſoll deshalb behufige Anzeige in foro delicti

ordinario geſchehen 3 gleichwie denn auch überall dem Un -

terharziſc < en | Communion- Bergamte keine Cognition über

Hoheits - Fälle in dem einſeitigen Territorio zugeſtanden wird .

3) Sollte übiigens 3) ein einſeitiger Unterthan - in

dem bleibenden Communion- Territorio , oder b) ein Com »

munion - tUUnterthan in einem einſeitigen Territorio ein Ver -
brechen begehen , ſo ſoll das forum delicti das forum com -

petens ſeyn , und die Auslieferung der Deliquenten , auf

geſchehene Requiſition , gegen Erſtattung der gehabten Aus -

lagen , wechſelſeitig erfolgen ; auch ſoll es , in dem erſten

Falle , wegen der Ablaſſung eines Criminal » Erkenntniſſes ,

bey der bisherigen Einrichtung verbleiben .

Yy 2 GS. 48 »
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S8. 48 .

Bey allen dieſen verbindlichen Verabredungen wird

dagsjenige , was in dem 5. 2. bereits enthalten iſt , ausdrück -

lich wiederholt , daß ein Jeder der höchſten Paciſcenten künf -

tig , nach erfolgter Ratification dieſes Receſſes , dem Ihm

zufallenden Antheil des Territorii mit allen Landesherrlichen

Rechten und Regalien , ſie möge Namen haben wie ſie -

wollen , beſißen und genieſſen ſolle . In . dieſer Rückſicht ent -

ſagen Ihro Königl . Majeſtät von Großbritannien , als Chur -

fürſt zu Braunſchweig und Lüneburg , für Sich und Ihre

Nachfelzer an der Regierung , aus dem Königl . und Chur -

fürſt !l . Hauſe , denen , Ihnen bisher in Gemeinſchaft zuges

ſtandenen Landeshoheitlichen Rechten und Nußungen an dem -

jentgen Antheile des Territorii , welcher dem Fürſil . Braun -

ſchweig: Lüneburgſchen Hauſe zufällt ; und gleichergeſtalt ent -

ſagen des Herrn Herzogs von Braunſchw . Lüneburg Durchl . ,

für Sich und ihre Nachfolger an der Regierung , aus dem

Fürſtl . Wolfenbüttelſchen Hauſe , denen Ihnen bisher in

Gemeinſchaft zugeſtandenen Landeshoheitlichen Rechten und

Nukungen an demjenigen Antheile des Territorii , welches

dem Königl . und Churfürſil , Hauſe abgetreten wird .

S. 49 :

Da durc dieſe wechſelſeitige Abtretung der Landes -

hoheitlichen Rechte , und durch die , in dem gegenwärtigen

Receſſe enthaltene Verabredungen , die , bieher auf die Come

munion ihre Beziehung gehabte beſondere Receſſe und Wer ,

träge , nur in ſo fern , als in Anſehung derſelben in den vor -

ſtehenden Paragraphen feine Aenderung getroffen ift , ihre

Anwendung finden ; ſo behält der Hildesheimſche NReceß

vom
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vom 12ten May 1649 . , und das Burgdorfiſche Conferenz -
Protocoll vom Jahre 1736 . , nicht minder die in civilibus

und eccleſiaſticis vorhandene Receſſe , in Anſehung der

ferner bleibenden Communion ihre vollkommene Kraft und

wechſelſeitige Verbindlichkeit 3 dahingegen findet deren Au -

wendung , in Anſehung des , einem Jedem der höchſten

Paciſcenten abgetretenen Territorli , auſſer in denjenigen

Puncten , welche in“ dem gegenwärtigen Receſſe nicht ab -

geändert ſind , weiter nicht Statt . Inſonderheit aber wer -

den die ſämtlichen Stollen - Receſſe , und beſonders der leßs»
tere , wegen Durchtreibung des tiefen Georg - Stollens un -

term 14ten April 1777 . errichtete Vertrag , hiemit auſgeho -
ben , und für erloſchen erfläret ; in welcher Rückſicht des

Herrn Herzog von Braunſchweig - Lüneburg Durc <l . den
als Stöllner der Clausthalſchen Gruben Burgſtedter Zugs,
zu I gehabten Rechten , jedoch mit Ausſchluß deſſen , was

Höcſidieſelben in dem 67 12 , dieſes Receſſes in Anſehung
der 24 Caroliner Kuchſen , und des Neunten preſtandi
vorbeſagter Gruben , ſich vorbehalten haben , hiemit aufs

bündigſte entſagen .

Wenn übrigens auch

6. 50 .
Einer der höchſten Paciſcenten zu einer Evictions -

oder Entſchädizungs - Leiſtung, wegen der nach vorſtehen -
den Artikeln getroffenen Theilung und Abtretung , auſ :
ſer denjenigen Fällen , welche in dieſem Receſſe beſonders

ausgenommen worden , verbunden erachtet werden könnte ;
ſo wollen dennoch beide höchſte Paciſcenten - dergleichen
Evictions - und Entſchädigungs - Forderungen , unter dem '

2,y/2 Bors
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Vorwande einer Verleßung unter oder über der Hälfte ,

eines Irrthums , oder unter welchem Vorwande es ſonſt

ſeyn mögte , nicht machen , begeben Sich derſelben , und

verſichern für Sic < und Ihre Nachfolger an der Regierung ,

über den Inhalt dieſes Receſſes genau halten zu laſſen .

6257 :

Endlich iſt zu der Auswechſelung der beyderſeitigen

Ratificationen dieſes Receſſes eine Friſt längſtens von Acht

Wochen beſtimmt , und ſind ſodann alle/ <In den vorherſie -

henden Artifeln verahredete gegenſeitige Abtretungen und

Einrichtungen , ba! dmöglichſt in wirkliche Vollziehung zu

ſeßen . Inſonderheit ſind ſofort nach erfolgten Ratificatio -

nen , von beiden Theilen ſowol die Coinmiſſarien als auch

die Feldmeſſer zu ernennen , durch welche dasjenige , was

wegen der zu ziehenden GrenzoLinie zwiſchen den künftigen

beyderſeitigen Territoriis beſtimmt und verabredet worden ,

auf gemeinſchaftliche Koſten baldmöglichſt zu vollenden iſt .

Zur Urkunde dieſer vorſtehenden Verabredung iſt ge-

genwärtiger Receß von denen , zu deſſen Abſchlieſſung B2 -

vollmächtigten eigenhändig unterſchrieben , mit Ihren Pette

ſchaften beſiegelt , und in zwey gleichlautenden Originalien

gegen einander ausgewechſelt worden . So geſchehen Zel -

lerjeld den 4ten October 17288 .

( . . ) v. d. Buſſche . ( . . . ) Hardenberg - Reventlow ,

1 Die zum - Recoſſe gehörenden Anlagen ſolgen künftig . )

XIL
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Preistabelle der nothwendigſten Lebens -
mittel in den verſchiedenen Gegenden der

hannöverſchen Churlande , vom Jan .

Februar und Marz 1788 -

Bey nachſtehenden Preiſen iſt auf alles das wieder

Rückſicht zu nehmen , mas in dem erſten Stücke der Ans

nalen dritten Jahrganges S , 194 . theils wegen der

Münzſorten, , theils wegen des in einigen Provinzen auf

dem Fleiſche ruhenden Licents angeführt worden .,

4

Y9y 4

;

Januar
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Miſcellaneen .

1) Dankfeyer der Wiedergeneſung Ihro . Maje -

ſtät des Königes .

In den Jahrbüchern der Landesgeſchichte , bleibt ſie eine

ewig unvergeßlicheMerkwürdigkeit , die Wiedergeneſung uns

ſers allgemein geliebten und ſo gerecht verehrten Landesvas

ters , von der leidenvollen Krankheit , welche mehrere Monay

thehindurch dietraurigſte Lükein dem Zuſammenhange der

Wohlthaten machte , die während ſeiner beglükenden

Regierungsdauer - den. hieſigen Staaten unzerteunbar

zufloſſen .

Würdiger könnte das Andenken an dieſe wichtige

Exyeigniß den Nachkommen nicht aufbewahrt werden ,

als durch ein getreues ' nach dem Leben gezeichnetes Ges

mählde der von ihr erregten Empfindungen in den Hers

zen aller Landes 1 Einwohner , die ſo gleidſtimmend an

dem Schifſale des beſten Röniges Theil nahmen ,

jede Bekümmerniß der guten über Thronen - Glanz dunr <

eigenen Werth erhabenen RKöniginn ſchmerzhaft gebeugt

föhlten , und allen Trauer s Anlaß der liebenswürdigen

Röniglichen Samilie , mit kummervoller Rührung auf

ſich würken lieſſen .

Aber wer vermag ſo viele tauſendfache aus dem Ins

nerſten der Seele hervorſiröhmende Empfindungen , wenn

ſie gleich noch ſo harmoniſch ſind , wie wallende Lichtſtrahs

len , in einem dem Auge ſichtbaren Punete zuſammen zu

zie !



AeIUDH

Zs 703

ziehen . Selbſt die vollkommenſte Beſchreibung aller ihs
rer auf ſo verſchiedene Art geäuſſerten Ausdrücke , was

würde ſie mehr ſeyn , als mattes <attenbild , des ſie bes

lebenden Geiſtes ?
Darum widmen wir denn auch zum Denkmale jener

wohlthätigen Fügung , in dieſen Blättern nur einige wes

nige Nachrichten , von der an allen Orten des Landes mit

ſo frohen Herzen begangenen Dankfeyer ,

Den Einwohnern der Stadt Hannover ward durch
eine von Königl , Regierung veranſtaltete Subſcription
Gelegenheit gegeben , ihre Freude durch Beyträge zu
milder gemeinnüßiger Beſtimmung an den Tag , zu legen .

Am Schluſſe der Unterzeichnung belief ſich ſolche auf
1969 Rthlr . 6 mgr . in Golde , und 794 Rthlr . 29 mzr .

4 pf . in Caſſen - Münze, welches zuſammen die Summe

von 2820 Rthlr . 27 mgr . 5 pf . in Golde , den Loui8d ' or

zu 5 Rthlr . gerechnet , ausmocet .

Hievon ſind der gehegten Abſicht gemäß 400 Rthlr .
Caſſenmünze zur freyen Speiſung von tauſend Armen

am Tage des den 26ſten April gefeyerten allgemeinen
Dankfeſtes , und zu einer allgemeinen Austheilung unter

ſelbige verwendet worden . Wegen der überſchießenden

2392 Rthlr . 7 mgr . in Golde , ließ Königl . Regierung
die Geber ſelbſt unter den beyden Vorſchlägen wählen ,

ob hievon eine alljährliche Almoſen, - Vertheilung an bes

dürftige Arme geſtiftet ,

oder

damit der Grund gelegt . werden ſollte , eine freye Volkss
und Arbeitsſchule für arme Jugend zu errichten ,

Die
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Die Worte des dieſerhalb an die Obrigkeiten des

Orts ergangenen Reſcripts , haben ſo viele eigenthümliche

Würde , und entſprechen ſo ganz <aracteriſtiſch dem Geiſte

einer weiſen Regierung , welche bey allem und ſelbſt ſols

< hem Gebrauche des Vermögens der Landeseinwohner

der zum gemeinen Beſten gewidmet wird , ſich jeder vor

greifenden Anmaaßung enthält , daß wir es für wahre pa -

triotiſc <e Pflicht erkennen , ſie hier buchſtäblich einzurüen .

„ Wir haben ( heißt es in gedachtem Reſcripte ) nur den

„ Vorſak , daß die Wahl zwiſchen beyden Vorſchlägen

„ mit dem allgemeinen Wunſch des Publikums überein »

„ ſtimmen möge , und betrachten uns blos in dem Ver

„„hältniß , ſolchen auf die beſte thunliche Weiſe zur Auss

„ führung zu befördern , Wie hingegen das Geld , wels

„ hes jekt verwendet werden ſoll , aus der freyen from

„men- Mildthätigkeit der hieſigen Einwohner gefloſſen

„iſt : ſo ſehen wir es für gemäß und billig an , daß die

„„vohlthätigen Geber , deren Bereitwilligkeit und mils

„ der Geſinnung allemal das , was geſchehen wird , ver !

„ danket werden muß , ſelbſt über deſſen känftige : Bes

„ ſtimmung urtheilen , und nach der Mehrheit entſchei :

„ den mögen . “

Von denen durc <h die Armenväter in allen Diſtricten

der Stadt eingeſammleten Stimmen , haben ſich die

mehrſten für Errichtung einer freyen Volks , und Arbeite :

ſchule erklärt . Alſo wird dann dieſes Opfer edler Dank:

gefühle der Einwohner der Reſidenzſtadt , in Gründung

einer Anſtalt verewiget werden , welche am fähigſten dazu

iſt , die niedrigen verarmten Volks: Ciaſſen , mit Gewinn

an
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an eigener Wohlfarth , zu geſchäftigen nüblichen Sliedern

des Staats zu bilden .

Mit jener wurden daſelbſt noch verſchiedene andere

öffentliche Freudensbezeugungen verbunden . Unter diet

ſen zeichnete ſich vorzüglich die am 28ſten April geweſene

ſehr zahlreiche Maskerade aus , welche auf Koſten einer

dazu vereinbarten Geſellſ <haft gegeben wurde . Ges

ſchmacvolle Decorationen , ein eleganter Aufzug in alts

deutſcher Rittertrac <t , und die allgemeine Stimmung zur

vollkommenſten Freuden s Harmonie , unterhalten mit eis

ner in jedem Betracht vortreflich angeordneten Bewirs

thung , erfüllten ganz den Zweck dieſer angenehmen Feſts

lichkeit .

Zu Zelle veranlaßte die Gegenwart der damals vers

ſammleten Landſtände , daß dieſe den Georgen Tag
durch ein großes Mittagsmahl feyerten , wozu über huns
dert Perſonen beyderley Geſchlechts , aus der Nobleſſe
und allen Claſſen von denen am Orte vorhandenen Bes

dienten eingeladen waren . Die in der Heiterkeit der

Geſellſchaft auf mannigfaltige Weiſe ſich äußernde pas

triotiſche Geſinnungen , athmeten alle das ſüße Gefühl
der Unſchäßbarkeit des Glücks , wenn wechſelſeitiges Vers

trauen und Liebe zwiſchen dem Landesherrn und den

Ständen , das Band ihrer Mitwürkung für allzemeine

Wohlfahrt , unauflöslich befeſtiget .

Auch bey der Armuth des Orts ſuchten die Mitglies

der des Landraths : Collezii dadurch Freude zu erwecken ,

daß ſie 140 dürftige Perſonen ſpeiſen lieſſen . Eine ähnliche
Speiſung wurde an dem allgemeinen Dankfeſte den 26ſten

( Annal , zr Jahrg . 368St . ) Zj Aprit
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April auf öffentliche Koſten mit mehr . als 205 Armen

wiederholt .

An dieſem Feſte ſelbſt , fanden auſſer der vorgeſchrier
benen Gottesverehrung noch folgende Feyerlichkeiten zu

Zelle ſtatt . Die Garniſon rü > te auf den Wall , und

machte ein Freudenfeuer . JIhro ' Durchl . der Herzog

Ernſt von Wieklenburg gaben ein Diner , und nah :

men nachher in großer Cour die mit gegenſeitiger lebhafs

ten Empfindung dargebrachten GlüEwünſche an . Am

Abend war der Scloßplatß auf Subſcription erleuchtet ;

zu der ſich die Einwohner des Orts aus allen . Ständen

unterzeichnet hatten . Vor dem Eingange des Stamm »

hauſes unſers geliebten Röniges , dieſem ſo glorreichen

vormaligen Aufenthalte Seiner ruhmwürdigen Ahn »

herren , war am Ende des über die Schloßbräü >e geführs

ten Bogenganges , ein Altar angebracht , worauf ſinnbild »

lich das Opferfeuer der Stadt brannte . Vom Schloß ,

walle herab ertönte mit Vocal : und Inſtrumental »Mus
ſik das bekannte Lied : Singt unſerm Rönig Heil . 1c.

Zu gleicher Zeit war das Landſchaftliche Haus , das Raths »

haus und die Hauptwache , mit durchſcheinenden embles

matiſchen Gemählden und andern Decorationen , nebſt

den Straßen illuminirt , welche von dorther zu der Woh

nung des Herrn General : Majors von Hammerſtein

fähren . Dieſer bewirthete . den Abend bey ſich eine ſehr

zahlreiche hiezu eingeladene Geſellſchaft , auf eine gläns

zende , der Würde des Tages eben ſo ſehr angemeſſene ,

als das Vergnügen aller Gäſte befriedigende Art . Der

nach dem Souper folgende Ball endigte die Fete des

Herrn Generals ſpät gegen Morgen hin .
Nei
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Mit einer ftark beſuchten Redoute am Montag
Abend , wurden dieſe Freudensbezeugungen geſchloſſen .
Am Ende des Maskeraden- Saals ſtand Aeſculaps
erleuchteter Tempel nach antiker Form aufgeführt , wos

hin vier Paar Opfer": Prieſter und Prieſterinnen im

eleganteſten Geſchma > der Sitte des Alterthums gemäß

ſchön gekleidet , mit einem Gefolge von Kindern einen

feyerlichen Zug machten , und hierauf ihre Opferkränze
daſelbſt niederlegten . Auch in dieſer Verſammlung
herrſchte der allgemeine Freuden 1 Ton , der allen dieſen

Feſttagen eigen war .

Möchte nur jeder in denſelben zum Himmel aufges

ſtiezene Wunſch erfüllt werden , dann würde ihre Quelle

eivig unerſchöpflich ſeyn ; die Wonne , welche beglückte

Unterthanen über das Wohlergehn ihres ' geliebten Rös

niges und aller derer empfinden , die durch Familiens
Bande mit Ihm den Thron einnehmen oder umgeben !
dann bleibt ewig der erhabene Guelphen . Stamm, . was

er ſchon ſeit ſo vielen Jahrhunderten war , fruchtbar an

Muſtern guter Regenten , geſucht und geehrt der Schut

ſeiner Bündniſſe , gefürchtet und ſiegreich die Macht ſeis
ner Waffen , beneidenswerth geſegnet in allen Theilen
der Welt , der blühende Wohlſtand ſeiner regierenden
Vorſorge ſich erfreuenden Staaten !

). Amts - Jubiläum des Herrn Secxetair Kru -

kenberg zu Lüneburg .

Den 3zten Jan , ( 1789 . ) wurde hier das Amts Jubis
läum des Herrn Stadt : und Cämmerey,Secretair Georg

: 3 2 Lus
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Luderoig KRrukenberg ( geb . den 28ſten April 1716 . )

gefeyret . Der Magiſtrat verſammlete ſich an dieſem Tage

zu Rathhauſe , gleich als an einem förmlichen Rathstage .

Der Herr Secr . wurde durch zwey Rathsdeputirte auf das

Rathhaus eingeladen , wobey ihm zugleich im Namen des

Senats ein Geſchenk überreicht wurde , Bey ſeiner Ane

kunft anf dem Rathszimmer hielt der dirigirende Bürger

meiſter Hr . Dr . » Oldekop eine dem Gegenſtande ange !

meſſene und der öffentlicheren Bekanntmachung werthe

Rede . Wir bemerken aus ſolcher , daß der jubilirende Greis

während ſeiner Dienſtzeit 16 Bürgermeiſter , 8 Syndicos ,

43 Senatoren und 10 Secretarien zählet , und um mit

wenigen Worten ſeinen Character zu ſchildern , wird hinrei -

<hend ſeyn , wenn wir anführen , daß alle , alle , ſeine

Freunde waren . Nach gehaltener Rede , die der frohe

Greis mit vieler Freymüthigkeit beantwortete , wurde ihm

zu Ehren auf dem Rathhauſe eine Mahlzeit gegeben . Die

Zeit hat übrigens ihre Gewalt nur an ſeinem Körper ge -

äußert ; ſein heller Verſtand und ſein ſehr gutes Gedächts

niß ſind ungekränkt geblieben . Merkwürdig iſt es , daß

ſein ſel . Vater , der weyl , hieſige Proto 1 Conſul Joh .

Sriedric ) Rrukfenberg ebenfalls den Tag ſeiner 50ojäh :

rigen Amtsfeyer erlebet hat , folglich dergleichen höchſt ſel ;

tene Vorfälle zu erleben , ein Erbteheil dieſer Familie zu

ſeyn ſcheinet .

3) Edie Bemühung zur Rettung eines Ver -

unglückten .
Am r3ten März d. I . wollte der Geſchvorne Heinriee

Hartje aus Grethem , Amts Ahlden , ſih vermittelſt

eis

a it
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eines kleinen Botes über die alte Leine ſeen , welche

ganz mit Eiſe bede >Et war und nur eine Oefnung von

etwa 20 Schritt hatte , die zum Fahr » Waſſer diente .

Der Geſchworne Hartje war allein , und hatte das

Unglüc aus dem Bote heraus ins Waſſer zu fallen .

| Iwey Mädgens, die ihn im Waſſer ſahen, eilten nach

den zunächſt belegenen Hauſe und riefen um Hülfe .

Der Beſiker deſſelben , der Geſchworne Sriedrich
Rrauel , ein 55jähriger Mann, eilte nebſtſeinem erwachſe!

nen Sohne dem Verunglückten zu Hülfe «

Der Sohn , jünger und fokglich geſchwinder wie

der Vater , kam etwas früher auf das Eis , fiel aber ,

weit es zu mürbe war , um einen Menſchen halten zu

können , nicht fern vom Ufer durc <, und mußte wieder

utnkehren .

Det Vater nahm eine Stange , legte ſie auf das Eis ,

froh auf derſelben über ' das Eis weg bis neben das Book »

ließ ſich von ſeinem Sohne ein Brett zureichen und bemeis

ſterte ſich vermittelſt deſſelben , des Boots , welches in der

Mitte des Fahr - Waſſers ſtand , mit um ſo gröſſerer Gefahr ,

als das mürbe Eis hier gleichſam abgeſchnitten war

und köine Haltung hatte .

Kaum war er in das Bot geſprungen und bis zu

dem Verunglückten gekommen , als er denſelben in

eben dem Augenblife mit der rechten Hand ergriff ,

in welchem er unterſinken wollte . Hier hielt er ihn

über dem Waſſer , arbeitete ſein Schiff mit der linken

Hand ans Ufer , und zog ſeinen Geretteten ganz erſtarret

und völlig ohne Bewußtſeyn ans Ufer , brachte ihn nach

SE ſeis
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ſeinem eigenen als dem zunächſt belegenen Hauſe ; ſchi >kte

eilends zu einem Arzt , und brachte den Geretteten durch

vernünftige Behandlung ſo weit wieder zum Leben , daß

er bey der Ankunft des Arztes ſchon wieder einiges Bewußt

ſeyn hatte , und deutliche Zeichen des Lebens von ſich ges

' ben konnte , ward auch nah ferneren angewandten Mitt

teln ſo weit wieder hergeſiellet , daß er ohne Beyhülfe ges

hen konnte , und ſich ſeiner völlig wieder bewußt war .

Dennoch ſtarb derſelbe am ! andern Morgen ganz

unvermuthet .

Die Urſache dieſes Todes ward von dem Arzte in

einem Fehler der Bruſt gefunden , womit der Verſiorbene

behaftet geweſen .

( Es darf wohl kaum angefähret werden , daß unſere

milde Landes/ - Regierung auf den Bericht des Amts dem

großmüthigen Retter die Rettungs » Prämie gern auszah -

len ließ . v . Pücler .

4) Gemachter Verſuch mit der öffentlichen
Beichte in der St . Blaſius - Kirche zu

Münden -
Aus einem Schreiben. daher .

Der Gebrauch der öffentlichen Beichte , wornac ſo viele

hieſige wohldenkende Einwohner ſich längſt geſehnt haben ,

iſt endlich auch in unſer Haupt Kirche ganz zufällig zur

Ausübung gebracht .
:

Boy der Vacanz des Primariats an derſelben , machte

es die Krankheit des bisherigen Capellans nothwendig , daß

der an der zweyten Kirc <e ſiehende verdiente Hr . M .

Dürr
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Dürr die Amtsverrichtungen in jener mit übernehmen

| müßte .
|

Um zu dieſen gehäuften Geſchäften Zeit zu gewinnen ,

kündigte er öffentliche Beichte an , die bey ſeiner Gemeinde

ſchon ſeit längerer Zeit eingeführt iſt . Es verſammilete

p ſich eine nicht unbeträchtliche Zahl von Theilnehmern ,

und man bemerkte auf allen Geſichtern , die gröſſeſte Zus

friedenheit mit dieſer dem Geiſte des gereinigten Chris

ſtenthums ſo angemeſſenen Aenderung , deſtomehr aber

wird gehoſffet und gewünſchet , daß jener gut gelungene

zufällige Anſang eines verbeſſerten Kirchengebrauchs , nicht

in der Reihe unbenukter Verſuche ſtehen bleiben möge .

5) Verbindung gegen die <warze Kleidung

bey Trauerfällen zu Stade , wie auch bey

der Confirmation und dem Abendmahl zu

Nienburg .

/
|
p

Die zunehmende Erfahrung von den Vortheilen ſols

er Trauerzeichen , die - jeder ! ohne beſchwerliche Koſten

anſchaffen kann , welche weder die Schmerzen des aufs

richtig Leidtragenden vermehren , noh den Spott lachen

der Eiben erregen , breitet fortdaurend wachſenden Beys

fall aus .

Auch zu Stade iſt nunmehro auf den Antrag des

Hrn . Cammer - Conſulenten Wehner eine Verbindung ge ?

gen die gewöhnlichen ſchwarzen Trauerkleider veranſtaltet

worden . Die mehrſten unadelichen Honoratioren des

Orts , der ganze Magiſtrat , und der größeſte Theil der

Bürgerſchaft haben ſich in dieſe Verbindung eingelaſſen .

334 In
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In Lmnienburg hat eine gleiche vorhin ſhon anges

zeigte Vereinbarung zur Folge : gehabt , daß daſelbſt auch

nach demVorſchlage des Hrn , Bürgermeiſters Shnacken :

burg bey der Confirmation und dem Genuſſe des Abend »

mahls , die gebräuchliche ſchvarze Kleidung des Frauens

dimmers abgelegt worden . Mon bedient ſich an deren

Stelle gegenwärtig weißer Kleider .

Sollte nicht auch dieſe neue Sitte allgemeine Nachahs

mung verdienen ? Oft euntwächſt das Kind dem zur Con ?

firmation angeſchaften neuen Kleide , bevor es aufgebraucht

iſt . Nicht ſelten hält der gänzliche Mangel , oder die

unmodige Form eines veralteten ſchwarzen Kleides , vom

Genuſſe des Abendmahls ab . Und wean es überhaupt

nüklic ) ſeyn ſollte , boy jenen Handlungen , durch

Sinnbilder die Empfindungen der Seele zu leiten , was

kann dann beſſer dazu paſſen , als eine auf Reinheit und

Unſchuld des Herzens deutende Farbe ?

6 ) Beyſpiel eines erreichten ſeltenen . hohen
Alters .

Mienbura am 6ten Febr . d. I . verſtarh des Invaliden

Graſfſen hinterlaſſene Witwe in einem Alter . von 103
Jahren , 3 Monachen , 3 Tagen . Wie ſie 100 Jahre
alt geworden , bekam ſie das vorhin , verlohrne Geſicht
und Sehör wieder . Dieſe neu erlangte Naturkraft pfle ?

get , wie ich offe an ſehr alten Leuten bemerket habe , der

Vorbote des Todes zu ſeyn . Die Witwe Graſſen genoß
nber des Lebens noc < 3 Jahre , 3 Monathe , 3 Tage .
Sie wählte die unverdaulichſten Speiſen zu ihrem Uns

kerhalt , und war ſelten unpsßlich .

XIV .
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XIV .

Beförderungen und Avancements vom

Januar , Februar und März 1789 .

Im Civilſtande : ;

Bey den höhernLandes - Collegien und was damit

in naher Verbindung ſtehet :

Bey der Landes - Regierung .
Seine Königliche Maj . haben den bisherigen Hetrn

Cammerſecretarium Beſt in . London zum Geh , Secreta

rium zu ernennen gerühet ,

Bey dem Cammer - Collegio .

Herr Joh . Friedr . Sieſewell zum beeidigten Copii »

ſten .

Der bisher zu Coldingen geſtandene Amts Auditor
Baring zum Auditor in der Secretarien : Stube .

Bey der Juſtiz - Canzley zu Hannover .

Der bish . Auditor in der Rathsſtube , Herr Johann

Friedrich Reinbold , zum Hof : und Canzleyrath .

Bey dem Hofgerichte zu Hannover .
Der bisherige extraordinaire Hofgerichtscanzelliſt und

Pedell Herr Rorb , zum Hofgerichts und

zweyten Canzelliſten und

der bisherige Hofgerichtsnebenbote Breuer , zum ep!

traordinairen Hofgerichtscanzelliſten und Pedell .

: 0 5 Dir



514 Zar

Der Herr Candidat . Georg Ernſt Leſemann , als

Auditor ' in der Rathsſtube .

Bey der Juſtiz - Canzley zu Zelle .
Der Herr Canzley - Auditor Johann Ludewig von

Bobers , zum. Hof : und Canziey/Rath .

Bey Geſandſchaften .
Der bey der Geſandſchaft am Chur : Mainziſchen Hofe

dermalen als Legationsſecretarius in Function ſtehende Herr

Canzleyauditor von Hinüber , iſt zum Legationsrath , und

der Herr Legationsſecretarius von Reck zu Regenss

burg zum Rath ernannt ,

Bey dem Bergweſen .
Det Hüttenwächter von Herzog Julius Hütte Herr

Georg Ernſt Hänicken , zum Hüttenvoigt auf Frau Sos

phienhütte .

Herr Friederich Wilhelm Ebert , zum Hüttenwächter

auf Herzog Julius Hütte .

Der Silberbrenner - Gehülfe zu Zellerfeld Herr L7ay ,

zum Hüttenwäcter .

Herr Hüttenmeiſter SHmidt auf Communion - Lauten -

thaler : Hütte , zum Pulverfactor und Hürtenſchreiber daſelbſt .

Herr Trautmann , zum Hüttenmeiſter auf Com :

munion Lautenthaler Hütte ,

Herr Hüttenvoigt Borkenſtein ouf Frau Sophien

Hütte am Communion - Unterharz , zum Factor auf der

Pottaſchenhüite , und Hüttenſchreiber auf der Julius und

Frau Sophien Hütte ,

Here€
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Herr Hüttenvoigt Bähr auf Frau Marien Seigers

hütte zur Oer , zum Factor und Bergprobierer daſelbſt .

Herr Hüttenwächter Siemers , auf Frau Marien

Seigerhütte , zum Hüttenvoigt daſelbſt .

Bey Aemtern ,

Der beym Amte Harpſtedt angeſtellte Supernum .

Amtſchreiber Rlippe in gleicher Qualität nach Lilienihal ,

Bey ſtädtiſchen Dienſten .
Der Kaufmann Herr L7agel zu Hannover , zum Ses

nator der Neuſtadt daſelbſt ,

Herr Stadtſecretair Ifand zu Hannover , zum Syns
dicus daſelbſt .

Herr Auditor Heiliger ' , zum Stadtſecretair daſelbſt .

Bey dem Poſtweſen .
Der verwitweten Fr . Poſtverwalterinn Wattenberg

iſt die Verwaltung des Poſtweſens zu“ Rotenburg anvers

trauet .

Der bisherige Hr . tit . Poſtmeiſter . Röhrs zu Zelle,

zum Poſtmeiſter in Dannenberg .

Avancement im Militair ,

vom erſten Januar bis zum Schluſſe des März
17689 .

vorh. Regt . wohin die| Anc .

Regt. Verſeß . geſchehen . | Datum

A. Cavallerie . | |
1788 -

Zu Majors :
2| Dem bisherigen Herrn Rittmeiſter Roch ,

der Character vom Major . 71 - 1 , Nov .

vorh ,
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vorh .
Regt .

w

TO,

Ww.

IO

IO

2

Zu Capitains und Rittmeiſters ,

Der Herr Lieutenant von Büttler zum
aten tit , Capitain .

Dem Heren Lieutenant Liebhardt , der

Char . vom Nittmeiſter .

Der Herr Lieut . Sander , zum aten tit ,

Copitain .

Zu Lieutenants .

Der Herr Fähndrich vonZiegeſar , zum
tit . Lieutenant .

Dem Hevrn Cornet BVFarcard , der

Char . vom Lieutenant ,

Der Herr Seconde - Lieut . von Ran :

vohr , zum tit . Premier . Lieutenant .

Der Quartiermeiſter Herr Johänn Con -

rad Schäffer , zum tit . Sec , Lieut .

Zu Cornets und Sähndrichs .
Der Quarttietmeiſter Herr Ladolph Ba

Ling , zum tit . Fähndrich .

B. Infanterie .

Zu Regimentern
Dem Herrn Oberſten von Beſjzel iſt das

nach erfolgtem Abſterben des Herrn
Generallieutenants vonSydow erle :

digte 6te Infanterie/Regiment SDI
ret , und dagegen

das von dem Herrn Oberſten von Beſ

ſel untergehabte 1ote JInſanterieregi !
ment dem Herrn Oberſten von Polier
anvertrauet .

Regt . wohin die

Verſeß . geſchehen .

[+2]

IO

Anc .

Datum

1789 .

März .

vorh .
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vorh , Regt . wohin die] . Ans .

Regt . Verſeß . geſchehen | Datum

Zu Oberſtlieutenants .
6| Dem Herrn tit . Oberſtlieut , von Ld ]

ſecke , für den zum Regiment gelang ,
ten Herrn Oberſten von der Beck ,
die erledigte Oberſtlieutenance . 13

Der Herr tit , Oberſtlieutenant von Iſ -
ſendorf , für den verſtorbenen Herrn
Oberſtlieutenant Zimmermann zum

würklichen Oberſtiieutenant . 6

(

Zu WMgjors .

41 Der Here tit . Major Pieſt , zum würk ,

lichen Major . 6

| Der Herr Capit . von Einem , für den

verſtorbenen Herren Major von Wet : !
tern , zum wärklichen Major . 9124 : März

1789 .
Zu Capitains .

11 | Dem Herrn Lieut . von Hartwig , der

Char . vom Capitain . 111] I . Nov ,

5| Dem Herrn Lieut . von Trampe , 1788 .

| Dem Herrn Lieut . von Bock ,

Dem Herrn Lieut . Steinmann , die

nachgeſuchte Dimißion , mit Beylegung
des Char . vom Capitain , und der Lieut,
Gnadenpenſion .

zd„

co Dem Herrn Fähndr. “ von der Wenſe ,
die nachgeſuchte Entlaſſung unter Capi :
tains Character .

Zu Lieutenäants .

Dem Herrn Fähndrich Roſenkranz , I . Nov .
der Char . vom Lieutenant , 111 1788 «

vorh

I =
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vorh , Regt . wohin
eh,

' Anc .

Regt , Verſe . geſchehen ) Datum

' | Dem Hrn, Fähndr . von Heimburg , 19 März
Lieut . Char . . . | 1789 .

Dem Hrn . Fähndr . Gräſſe , Lieut . Char. | 8 | 24 März

Zu Sähndrichs .

Der avsgegangene Hofpage Herr Otto

69

von Drewes , zum Fähndrich . II | 28 Zul.
G | Dem Cadet Hans Clamer Hilmer von 1788 »

dem Buſche , der Char . vom Fähndr . | . . 129 Marz

| Dem Gefr . Corporal Herrn Carl Fried .
1782

Otto von UTauderode , der Char .
vom Fähndrich . 8 (25 März

Der Gefe . Corporal Herr Friedr . Ludew .

von Helmolt , zum tit . Fähndrich . . 124 März

Regiments ; Chirurgi .
Der Exskadronchirurgus Johann Hartwig Dröſe ,

meyer , vom Leibgarde - Regimente , zum Regimentschirurgo

beym zoten Infanterieregiment .
:

DD

C. Landregimenter .

Zu Compaagnien .

Dem Herrn tit . Capitain Schulze vom Hannov ,

Landregimente , die vacante . Compagnie - des verſtorbenen

Hrn . Capt , Hofmann beym Hämelſchen .

Dem Hrn. tit . Capt . von Röhler beym Wendiſchen

Landregt . , die erledigte Compagnie des verſtorbenen Herrn

Capt . VIeyer beym Lüneburgiſchen .

Zu Capitains .
Der Herr Lieut . Behr , beym Grubenhagiſchen Lands

regimente , zum tit . Capt . d. 2. Nov , 1788 .

Zu
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Zu CLieutenants .

Der Herr Fähndrich Hamme , beym Grubenh . Land ;

regim . zum würklichen Lieut . d. 2, Nov . 1788 .

Zu Sähndrichs .

Der Sergeant Johann Eggers vom öten Infant .

Regt . von Sydow , zum würklichen Fähndrich beym Gruz

benhagiſchen . d. 2. Nov , 1788 .

Im geiſtlichen Stande :

Bey Stiftern und Klöſtern :

Bey dem Kloſter Marienwerder : Fräulein " Sophie

Eleonora Erneſtina von Düring zur Conventualin .

Bey dem Kloſter Marienſee : Gräfin Amalie Friede :

rike Henriette von Taube , zur Conventualin , und iſt

derſelben und der Fräulein von Alten zu Wennigſen die

gewünſchte Vertauſchung ihrer Kloſterſtellen höchſten Orts

bewilliget worden , ſo daß erſtere in das Kloſter Wennigſen

übergetreten , und dagegen lektere im Kloſter Marienſee

Platz genommen ,

Noch bey dem Kloſter Marienſee : die Conventual .

Fräulein von UIengerſen zur Aebtißin , und Fräulein So »

phia Carolina von Plato , zur Conventualin .

Bey Kirchen :

Der Herr Paſtor Nicolaus Goldbeck in Bremer -

vörde , zum Präpoſito des Bremervörder Kirchenkreiſes .

Der Herr Paſtor Chriſtian Ludewig Plate iſt von

Scharmbe > nach Leſum verſeßt ,
'

Der
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Der Here Paſtior Johann Hinrich Krull in Hamels

vorden iſt ' zur Function eines Präpoſiti im Kehding-Oſtens

ſchen Kirchenkreiſe ſtatt des bisherigen Herrn Probſt und

Paſtor Jürgen Chriſtian Matthaei , der ſoiche Altershals

ber niedergeleget , ernennet worden,

Herr Paſtor dzzurgzig iſt von Bevern nach Bruche im

Oſterſtadiſchen verſeßet.

Herr Candidat Göbel , zum Prediger nach Bevern .

Herr Bertholdi , Gratnmaticus an der Domſchule

in Bremen , zum Paſtor nach Scharmbe >, "befördert

worden «

Herr Paſtor wiegand , zum Prediger zu Lauenau «

5. Candidat Bethe , -* * * äu Suderbruch.

; Cand . Ludewig , » * /3U Elvershauſen.

; Paſt . Wuſtenfeld, . - 1 dv Gr . Rohde ,

, Cand . Evihardt/ , * 1,9 Uu Haimat«

Auſſer Dienſt ſind gegangen ?

Herr Hofmedicus Doctor Vogel ) zu Rabeburg , un -

ter dem. Char - eines Hofraths , als Profeſſor bey der Uni-

verſität zu Roſtoc >.

Herr Repetent HZaenlein in Göttingen , als Extraord «

Profeſſor der Theologie zu Erlangen .

Standes - Erhöhungen -

In den Adelſtand ſind erhoben:

Horx Prof . HIgrtens zu Göttingen , mittelſt Kaiſerl,

Diploms vom zoſten Jul , 1783 -

Herr



FSTRR TT EEE EEE

"
5 EMGSRDEL Mt AD 2050 ERRERGE204EEA DÖGENERHANSEv72- 1 000mi

„ ZA 721

Herr Poſt - Commiſſair Pape zu Nienburg , vermöge
Kaiſerl , Diploms vom zten Jan . 1789 .

Auf der Univerſität zu Göttingen haben die

1789. Doctor - Würde erhalten .
Jan . 12 , Herr Joſeph Dornfort aus London , i. d. Rächten .

März 7. ! Joh. Jac . Andr . Taddel aus Roſtock , i. . R.

: 12 . 1 Joh . Andr . Liieper aus Lüneburg , i. d. R .

s 21 . 1 Carl Gotthold Lenz aus Gera , M , d, Phil .

Bey dem Oberappellationsgerichte zu Zelle ſind
eraminirt und immatriculirt worden :

Herr Carl Friederich Hüſer , aus Zelle , als Advocat
und Notar . i

Herr Ernſt Philip Rlingsöhr , aus Elvershauſen ,
als Advocat ,

Herr Ernſt Carl Zwilgmeyer , aus Hannover , als
Advocat .

Herr Chriſtian Leopold Lübbern , aus Stade , als
Advocat «

Herr Georg David Ernſt , aus Einbeck , als Ads
vocat .

Herr Daniel Philip von Heine , aus Hameln , als
Advocat ,

Herr Johann Albrecht Chriſtian L7eyer , aus Zelle ,
als Advocat .

Herr Johann Georg Jgenecke , aus Springe , als
Advocat ,

Herr Johann Eberhard Georg Callin , aus Hannov .
als Advocat und Notar .

Herr Johann Rrey , aus Freyburg im Bremiſchen ,
als Notar ,

Der Herr Doctor jur . Chriſtian Gottfried Linde /
mann , aus Lüneburg , als Notar .

Annal , 3zr Jahrg , 3s St . ) Aaa XVIL

Es NELEEE
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XVI

Heyrathen .

Es ſind getrauet :
Januar 1789 :

Den 11ten , Herr Hauptmann von Drieberg vom 3ten

Infanterie - Regimente / mit Fräulein von Uffel .
3 2

Den 13ten / Herr Fähndrich Ludewig , vom 1ſten Jnfan -

terie/Regimente nit Dem . Rummen , Sodter : des Herrn

Commiſſair Kumme zu Hannover «

Februar .

Deu 12ken , Herr Doctor Welge zu Goslar , mi
; ' , mit Dem .

Gieſe >e, nachgelaſſene Tochter weyl . Herrn Ober - Factors

Gieſe >e .

Den 17teny / Herr Cammer - Secretair Srote, ; zu Hanno ?

ver , mit dem Fräul . von miengersſen , und

Herr Kaufmann Rumme zu Haunover , mit Dem .

Cordemann , Tochter weyl . Herrn Cammerſecretairs Cordes

mann .

Den 26ſten , Herr Kaufmann FSriedrim Auguſt Röhlig

zu Münden , mit ver nachgebliebenen jüngſten Tochter , weyl ,

Herrn Kaufmann Hildemann daſelbſt ,

Marz .

Den 1rſten , Herr Kaufmann Duncker zu Zelle mit Dem-

EG Tochter des Herrn Burgermeiſter Schulz zu Lu-

vw.

XVI .

Todesfälle , |

Es ſind geſtorben :

Januar 1789 -

Den zten , Herr Hof - und Regim , Chirurgus Sommer

zu Stade im 72ſten Jahre .
Den
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Den 5ten , Herr Johann ZeinriHh Pratje , Probſt des
Bremervvrdiſchen Kirhen - Kreiſes und Paſtor zu Beverſtedt
im Herzogthum Bremen , der Herzogl . deutſchen Geſellſchaft
in Helmſtedt , der Landwirthſchaftlichen in Zelle , und der
Naturforſchenden in Zürich Mitglied , gebohren den 17ten
Jun . 1736 . zu Horneburg , allwo ſein noch lebender Vater , der

berühmte Herr General - Superintendent Pratje damals Predi -

ger war . Seine Mutter Anna Gerdrut Zenken , eine Toch ?
ter des weil . Landrath3s und Burgermeiſters ZHenken zu Bux -
tehude , iſt vor ihm mit Tode abgegangen . Er bezog im

Jahr 1755 . die Univerſität Helmſtedt , woſelbit er beſonders
den Herrn Abt Schubert zum Lehrer wählte , und unter dem -

ſelben im Jahr 1757 . diſputirte / de modo agendi cum iis

qui fidem non ſentiant . Den- hieſigen zweyjährigen Aufent ?

halt verließ er um nach Göttingen zu gehen , wurde aber wegen
der damals einfallenden Krieges - Unruhen genöthiget , ſeine aca -
demiſchen Studien in Jena zu vollenden . Sein Herr Vater
bereitete ihn darauf zu ſeiner künftigen Beſtimmung weiter

vor . Im Jahr 1760 . übernahm er den Unterricht und die Er -

ziehung der Kinder des ſeel . Herrn Paſtor Olbers in Bremen ,
allwo er hernach dem bejahrten Herrn Paſtor Dog “ , jedoch
ohne Hofnung zur Folge adjungirt wurde . Hieſelbſt verhey /
rathete er ſich im Jahr 1765 . mit einer Tochter des daſigen
Kaufmanns Zerrn - Weland . Im Jahr 1766 . ward er

Prediger zu SteinkirHen im Altenlandez von da berief man
ihn im Jahr 1776 . nach Beverſtedt , und hier erhielt er 1780 .
die Aufficht auf den Bremervordiſchen Kirchen - Kreis . Ein

aufgebrochenes inneres Geſchwür endigte durch eine kurze
Krankheit das nüßliche Leben dieſes rechtſchaffenen gelehrten
Mannes .

Auſſer einigen Predigten und andern kleinen Gelegen ?
heits - Schriften , ſind noch folgende von ihm in Dru gegeben
worden ? Landwirthſchaftliche Erfahrungen . Altona 1768 .
Beantwortung der Frage , ob unſer Erdboden von einem

Cometen etwas zu befürchten habe . Altona 1777 . Das Evan ?

gelium Matthäi mit Einleitung und Anmerkungen 1775 .

Killipſes hebraice cum novis obſerv . Lipſ . 1782 . Anweiz

ſung zur Anlegung , Erhaltung und Wartung eines Obſtgartens
Gött . 17327 Predigten für Landleute , Hamb . 1783 . Allge -
meines Lekfonomiſches Magazin . Hamb . 1783 . drey Bände .
Oekonomiſches Portefeuille . Lüb . 1786 . - drey Bände .

Den 5ten , Herr Gerichtsverwalter Rerſtens . zu Zehtes -
Hauſen .

Den 6ten , Frau Procurat . N3üller zu Zelle ,

Aaa2 Den
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Den 8teny Herr Paſtor Vogler zu Baſthorſt im Lauen -
burgiſchen .

Den r1ten , Herr Paſtor Holſcher zu Liebenau .

Den 12ten , verwitwete Frau Ober - Commiſſärin Lleus
bourg , geb . Rocbye zu Nienburg .

. Den 13ten, ; Herr Hof - Factor Thierry zu Hannover ,der
in Verbindung des rechtſchaffenſten Characters mit gründli -
<hen ausgebreiteten Handlungskeuntniſſen , große und wich ?
tige Geſchäfte trieb .

Den 15ten, ; Herr Generallieutenant von Sydow , im
„I8ſten Jahre ſeines ruhmvollen Alters , Der Vater des Ver ?
ſtorbenen , der im Jahr 1742 . als Chur/Hannoverſcher Ober ?
ſter zu Lauenburg verſtarb , hinterließ aus ſeiner Ehe mit
Beata von Pufendorf , einer Tochter des berühmten Ge -
ſchihtſchreibers auch Kdnigl . Schwediſchen Canzlers und Ge -
ſandten zu Regensburg , Samuel von Pufendorf 5 Kinder .
Unter dieſen war der vorhin genannte der dritte Sohn . Er
diente dem Lande über 59 Jahre , ward Fähndrich den 5ten
April 1731 , Lieutenant den sten Jun . 1741 , Stoabs - Capis
tain den 7ten April 1745 , Hauptmann den 18ten April 1747
Major ven zten Aug . 1757 , Oberſtlieutenant den 8ten Aug .
1759 , Oberſter den xſten März 1763 , General - Major dein

Sten Sept . 1277 , Generallieutenant den 24ſten Febr . 1788 .
Allen die ihn näher gefannt , bleibt er ein unvergeßliches Miüs-
ſter wahrer Religion5verehrung , der Redlichkeit , Ordnungs -
liebe , und ächter edler Herablaſſungz die Armuth beſeufzet in

ſeinem Verluſte einen ſehr freygebigen Wohlthäter . Er
wandte » den Dürftigen des Ort35 monathlich 30 Nthlr . zu,

ne unterſtüßte außerdem viele nothleidende Familien in der
tille .

Den 15teny Herr Hüttenvogt Elſter , auf Herzog Ju -
lius Hütte , und

Der geweſene Heßiſche Herr Amtmann Zinüber zu Polle .

Den 17ten , HerL Hauptmann von Tiietzen , unterm
3ten Infanterie - Regimente zu Hameln .

Den 18ten , Frau von Münchhauſen , geb . von Schu -
lenburg zu Haunover , hinterlaſſene Witwe weyl . Herrn Ge -

heimterath8 von Münchhauſen ; in einem Alter von 73 Jah
ren und 3 Monathei .

Deu 24ſten , Herr Hauptmann Friedrichs vom 1oten

Cavallerie - Regimente Prinz Wallis .

Den 25ſtenz der Chur - Collniſche Herr Hofmedicus Dr .

arr zu Hannover im 4öſten Jahre , welcher ſich durch ver ?
ſcyie -
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ſchiedene mediciniſche Schriften bekannt gemacht haf , wovon
einige in dem gelehrten Teutſchland von Häeuſel verzeichnet
ſtehen ; andere aber auch unter den einheimiſchen Litteratur
Producten , in deu Annalen mit angeführt worden .

Den 27ſten ; Herr Hofgerichts - Aſſeſſor und Landſyndicus
von wüllen , zu Hannover , und

Der Herr Oberſtlieutenant Zimmermann vom 6ten In -
fanterie - Regiment zu Nienburg .

Verwitwete Frau Paſtorin Lemb > e zu Müden an der
Aller .

Februar .

Det 1ſten , Herr Lieutenant Rönig vom 8ten Infanterie -
Regiment , zu Zelte . .

Den gten ; Herr Paſtor Blyme , vormals Prediger zu
Amelinghauſen , um 83ſten Jahre .

Den 5ten , Herr Paſtor Volborth zu Sachswerfen , im
57 ſten Jahre .

Den «6ten , Herr Paſtor Daniel Chriſtoph Zampe zu
Hameln , bisheriger Senior des dortigen geiſtlichen Miniſte -
riums ; nachdem wenige Tage zuvor ſeine Gattinn in die
Ewigkeit vorangegangen . Die Anzeige von dieſem Todes -
falle hat der daſige Correſpondent mit folgenden Nachrichten
begleitet . Der ſeel . Mann war hier wegen ſeiner allgemein
anerkannten Redlichkeit und vorzüglichen Amtstreue , die er
nach beſter Ueberzeugung und Vermögen bis in den Tod bes
wies y allgemein geſchäßt und geliebt . Vor ohngefehr drey
Jahren feyerte er ſein zojähriges Amts - Jubiläum , und
am PBten Octobr . v. J . ſeine Jubel - Hochzeit. An beyden
Feyerlichfeiten nahm unſere ganze Stadt den froheſten und
wärmſten Antheil , und ſowol Militair - als Civilſtand bezeugte
ihm ſeine herzliche Achtung auf eine Art , die für ihn ſehr
viel rührendes haben mußte . Beſonders ſchwebt mir noch
die Feyer ſeiner Jubelhochzeit , als die leßte von beyden in
friſchen Andenken . Der ehrwürdige Alte ward gegen Mit -
tag ; von zween der angeſehenſten Magiſtrats - Perſonen , Hrn .
Stadt - /Sc < ultheißAvenarius, und Hru. Synd. Grimſehl, und
ſeine ſo getreue und zärtlich für ihm beſorgte Begleiterin ,
von den beyden Gattinnen der eben genannten Herren , in
beſonderen Wagen aus ihrer Wohnung zur Kirche abgeholt ,
wohin jung , uud alt herzuſtröhmten ,/ um an dem rühren ?
den Anbli > des 5ojährigen Ehepaars Augen und Herz zu
weiden . Und in der That , der Anbli > und die ganze . Feyer -
lichfeit war bis zum EntzüFen rührend für fühlende Herzen .

Aqagaz Bey
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Bey dem Einkritt in die Kirche ward der Geſang bis hieher

hat mich Gott gebracht , angeſtimmet , und mit Muſik beglei ?
tet . Nun erſchienen vor dem Altar unſere lieben y damals
noch ſo munter und froh ausſehenden Alten , ihre Führer und

Führerinnen zur Seite ; rund um den Altar , hatten ſich der

hieſige Magiſtrat , die Geiſtlichkeit , die Vorſteher und Lohn -

herrn , nebſt vielen der angeſehenſten Bürger verſammteky

und in dem übrigen Raume der Kirche waren ſo viel Menſchen

allerley Standes , als er faſſen konute . Nach geendigtem Ge -

fange . hielt der hieſige Paſtor primarius Grumbrecht eine

kurze Rede , ſegnete das Ehepaar ein , und die ganze Handlung
ward zulezt mit dem Liede : nun danket alle Gott , beſchloſſen .

Dies leztere Lied beſonders ſangen wir alle ſtehend , und es war

faſt kein Geſicht in der Kirche zu finden auf welchem man

nicht Rührung , kein Auge worgus man nicht eine Thräne

hervorquellen ſah .

Nach geendigtem Gottesdienſte verfügte man ſich zu ei?

nem Gaſtmahle , welches der hieſige Magiſtrat und ein Theil

der Bürgerſchaft für etwa 120 Perſonen veranſtalten laſſen ,

dem ein Ball folgte . Während der Mahlzeit trat ein hie -

ſiger Bürger , Herr Bolte auf , hielt eine kleine Anrede an uns

fern gufen und munfern Alten , und überreichte ihm ein Ge -

ſchenk von 159 Rthlr . von Seiten der hieſigen Bürgerſchafty

und einigen andern Einwohnern . Eben ſo viel war ihm ohn ?

gefähr bey ſeinem Amts - Jubiläum in einer ſilbernen Doſe

aus hieſiger Cämmerey - Caſſe gereicht worden . Rach dieſem

frohen Tage lebten die guten Alten nur noch wenige Monathe .

Reichthümer hinterließ der ſeel . Mann nicht , er ſtarb arm wie

die mehrſten Prediger zi ſterben pflegen . Seine Einnahme

wary wie die zurüEgelaſſenen Rechnungsbücer erwieſen , im -

mer nur ſehr mäßig geweſen . Er hatte ſeine Kinder und

zum Theil auch ſeine Enfel groß gezogen , und von dieſen lezte -

ren zween Söhne vor und auf Academien unterhalten , und
ſienoch nachher unterſtüßet , welche Koſten die Kräfte ſeines

Vermögens überſtiegen haben würden , wenn nicht der allgemein

wohlthätige Herv Hauptmann FSacius , ihm zu den Studien
eines ſeiner Großſöhne , drey Jahre hintereinander , jährlich
aht Louisd ' or zu Hülfe gegeben hätte . Sanft ruhe nun

die Aſcho dieſer Redlichen,; deren Geiſt jezt na <h überſtandenen

Sorgen des Lebens ein Himmel vereiniget .

Den zten , Herr Paſtor Lange zu Lüneburg .

Den 8ten , Herr Paſtor Seyler , zu Dorum im Lande

Wurſten . ;
Den oten , Herr Stadtſyndicus Maurer zu Hannover .

-- “ =- - Frägl . Sophie Gertrud von Schlütter zu

Kuhla . Den
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Den 9ten , weyl . Stadtſyndicus Shnarmächer zu Uel-
zen hinterlaſſene ' Frau Witwe , geb . Phlenbruch / im 75ſtew
[ 7 .Jahre .

9%
Den xten Herr Paſtor Pollmann zu Hannover , Se ?

nior des daſigen geiſtlichen Stadt - Miniſterin , der ins 47ſte

Jahr bey der dortigen Marktkirche als Prediger geſtanden

78 Jahr alt geworden iſt ; und über 50 hievon im Amte zu-

gebracht hat .

Den 11ten - Herr Paſtor Brüning zu Kirc <hwiſtedt im

Bremiſchen .

Den 13ten y Frau Reg . Secretaixrin Raufmann / geb.
Wackerhagen zu Raßeburg .

Den 14ten / verwitwete Frau Amtmannin HVieinevs ,

geb . Barnſtorf zu Buxtehude ,

Den 14ten , Frau Procuratorin Rrebs , geb . Grupen

zu Zelle .
Den 15teny Herr Paſtor Zeſſe zu Nettelkamp .

Den rzten ; Hr. Reg. Chir . " öüller vom 5ten Cavall , Reg -

Den 23ſten , Herr Obriſt von Hattorf , vom- 9ten Reg .

der Königin , leichten Dragoner .

Den 26ſten , Auguſte Lehzen , Tochter des Herrn Paſt .

Lehzen zu Hannover . Von dem bedaurenswürdigen frühen

Verwelken der ſchonen Hofnungen welche ſie gab , S , Be -

nefens Jahrbuch für die Menſchheit , 2ter Jahrg . 49 St . 2.

Verwitwete Frau Poſtmeiſterin RoH „' geb . Dehlmann

zu Northeim ,

' Marz .

3 en 9gten , Frau Hofmed . Tauben , geb . Dunker zu

eue .

Den roten Frau Doctorin Ze > er , geb . Wagenfeldt

zu Sulingen .
'

- Weil . Herrn Ober - Commiſſaiwr Heubourg zu Nienburg

hinterlaſſene älteſte Dem . Tochter .

Frau Amtmannin Cleve , geb . Breymann zu Fvedel3loh .

Frau Obriſtl . von Purgoldt , geb . Appuhn zu Büucen.

Den 15ten, ; Frau Land - Commiſſaixrin von Weyhe zu

Bötersheim .

Aaa 4 Hevr
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Herr Johann Chriſtian Wüſtenfeld , Stadt - ' und Kaufe -
gilde / Deputirter zu Lunden , im 73ſten Jahre . Seinen :
mannigfaltigen Verdienſten wiederfuhr die Gerechtigkeit , daß
mau ihm im Jahr 1772 . eine. Rathsherrn Stelle antrugy ,
welche Würde er aber aus Gründen ablehnte . Ex bewies
unermüdeten Eifer für den Flor der Stadt überhaupt , be-
ſonder8 aber für Ausbreitung ihres Handels und anderer
Gewerbe . Sein rvechtſchaffener Chriſtenwandel zeigte ſich be-
ſonders in der Begierde thätig , nahrungslos gewordenen
Mitbürgern durch wohlthätige Vorſchüſſe neue Wege des Un -
terhalts zu erbfnen, ; und verarmter Bürger/, ; wie auch ande -
rer Duürftigen Kinder bey frühen „ Jahren zur Arbeitſamkeit
und Gewerbe aufmunternd zu gewöhnen , wovon in dem
riſten Jahrgange dieſer Annalen 28 St . S . 126 . von mehre -
ren ein Beyſpiel ſich findet . Bey vielen Mitbürgern , die ſei -
ner liebreichen Unterftüßung ein beglüFtes Ausfommen zu
verdanken haben , wird ſein verdienter Ruhm lange in geſegs
neter Erinneruug bleiben .

Den 1838ten, Herr Sottfried Zeinrich Braun , Bürger ,
Brauer , und Regiſtator der geiſtlichen Güter in Uelzen :
ein Manny , den ſeine Mitbürger wegen ſeines thätigen , unei -
gennüßigen und einſichtsvollen Eifers fürs gemeine Beſte ,
beſonders aber auch für die glüFlichen Zupflanzungen in den
Stadt - Forſten , ein dankbares Andenken widmen .

Den r19ten, ; Herr Paſtor Bauer zu Dra >kenburg .
Den zoſten , Herr Oberamtmann von Wüllen zu Ilfeld ,

Hoheits ? Commiſſarius und erſter Beamter : bey der Canzley
und dem Conſiſtorium der Grafſchaft zu Hohenſtein ,im 73ſten
Jahre ſeines Alters , wovon eine beträchtliche Zeit an dieſer

telle mit nüßlicher Dienſtverwaltung rühmlichſt zugebracht
worden .

Pnabwendige Hinderniſſe haben eine frühere Vollendung des
Abdru > s dieſes StüFs ohnmöglich gemacht , das nächſte
aber wird zur feſtgeſeßten Zeit pünctlich folgen .

In -



Innhalt des dritten Stücks ,
welches die ſtehenden Artikel von den Monathen

Januar , Februar und März 1789 .

| ]
'

“enthält .

[“ Auszug aus den Verordnungen vom Januar , >

Februar und März 1789 . nebſt Einſchals

tung eines Edicts vom Junius . S . x

] . Beytrag zur Geſchichte des Landes zwiſchen

Deiſter und Leine, wie auch der Graf -

ſchaft Lauenrode . 502

DI . Fortſeßung der Sammlung einiger platt -

deutſchen Wörter . 513

Agas IV .
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IV . feben des Proto - Syndicus Albert Jacob

Kraut , zu Lüneburg . 522

V. Ueber die Synodal - Verſammlungen der Re -

formirten , in den Braunſchweig-Lüneburgi-

ſchen und benachbarten Ländern . 533

VI . Beytrag zur Geſchichte der Menſchheit des

laufenden Jahrhunderts , in Rückſicht auf

Verbrechen und Strafen . 551

VIL. Fortgeſebte Betrachtungen über die Errich-

tung von Landes - Witwencaſſen . 560

VIII . Bergbau .

1) Verzeichniß derer mit Quartalsſchluß Reminis

ſcere den zten Febr . 1789 . in Betrieb gebliebenen

Gewerkſchaftlichen Gruben des einſeitigen Har

zes , wie ſelbige für die Gewerken , nach ihrem

Vermögenszuſtande , entweder von dieſem Quarz

tal Ausbeute gegeben , oder auf künftiges Quars

tal Zubuße . erfordert , oder ſich frey gebauet haben ;

und wie der Preis . der Kuxe geweſen iſt . 622 2)

Summariſcher Extract 26. 626

IX . Berichtigung einer Stelle ing zweyten Stucke

der Annalen von dieſem Jahre , S . 237

und
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und 240 . die geſchloſſenen Gerichte betref -

fend . 628

X. Wettercalender des Jahres 1788 . 637

XI .

ZIl .

Communion - Harz - Theilungs - Receß . 652

Preistabelle der nothwendigſten Lebens -

mittel in den verſchiedenen Gegenden der

hannöverſchen Churlande , vom Januar Fe -

bruar und März 1789 . 695

XU . Miſcellaneen .

1) Dankfeyer der Wiedergeneſung Ihro Maje -

ſtät des Königes . 702 2) Amtsjubiläum des

Herrn Secretair Krukenberg zu Lüneburg . 707

3) Edle Bemühung zur Rettung eines Veruns

glüften . 708 4 ) Gemacter Verſuch mit der

öffentlichen Beichte in der St . Blaſius - Kirche

zu Münden . 710 5 ) Verbindung gegen die

ſchwarze Kleidung zu Stade , wie auch bey der

Confirmation und dem Abendmahl zu Nienburg «

„ 11 6) Beyſpiel eines erreichten ſeltenen hohen

Alters . 712 .

KIV . Beförderungen und Avancements vom

Jan . Febr . und März 1789 .

Im
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' Im Civilſtande . 713 /Im Militär . . . 72x5. , Im

geiſtlihen Stande . 719 Standes: Erhöhungen.
HO

XV . - Heyrathen . 722

;

XVI , Todesfälle . - 722
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